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Der vorliegende Jahresbericht stellt in 
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sundheit und Lebensmittelsicherheit dar. 
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Vorwort
 

Sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser, 

die Aufgaben des Bayerischen 
Landesamtes für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL) und 
seine Rolle als zentrale Fachbehör
de des Freistaates Bayern für die 
Bereiche Lebensmittelsicherheit, 
Gesundheit, Veterinärwesen, Ar
beitsschutz und Produktsicherheit 
sind auch im Jahre 2007 in vielfäl
tiger Weise deutlich geworden. 
Die genannten Themenfelder wer
den dabei sowohl in der Risikoana
lyse als auch unterstützend im 
Risikomanagement und in der Risi
kokommunikation bearbeitet. Ge
rade in Zeiten realer, virtueller und 
gefühlter Risiken bedarf es einer 
von Partikularinteressen freien, 
neutralen, umfassenden, fachlich 
richtigen und klar formulierten In
formationsdienstleistung an die 
Bürgerinnen und Bürger sowie an 
Entscheidungsträger in Politik, Ver
waltung und öffentlichen wie pri
vaten Einrichtungen. In Ergänzung 
des über Internet, Printmedien, 
Veranstaltungen, Vorträge und In
terviews angebotenen Wissens 
kommt das LGL mit dem vorlie
genden Jahresbericht seinem ge
setzlich festgelegten Informations-
und Bildungsauftrag nach. 

Es gehört zu den erreichten Mei
lensteinen im Bereich Lebensmit
telsicherheit in 2007, dass der wei
tere Aufbau der „Spezialeinheit 
Lebensmittelsicherheit“ und das 
Projekt „TIZIAN“ erfolgreich voran
gebracht werden konnten. Die zur 
Unterstützung des Ministeriums 
wie auch der örtlich zuständigen 
Behörden gebildete Spezialeinheit 
konnte qualitativ und quantitativ 
weiterentwickelt werden und arbei
tet mittlerweile in enger, zum Teil 
ressortübergreifender, Vernetzung 
mit allen Partnern sehr effektiv und 
vertrauensvoll zusammen. Dies 
wird im Gegensatz zu den ver
gangenen Jahren mittlerweile auch 
von den Medien anerkannt, wenn 
es auch nicht die Schlagzeilen füllt. 
Damit können wir gut leben. 
Ebenfalls weniger von der Öffent
lichkeit wahrgenommen wird das 
Projekt „TIZIAN“, das heißt die 
flächenhafte Einführung eines 
landesweit einheitlichen EDV/IT-
Systems für die Bereiche Lebens
mittelsicherheit und Veterinärwe
sen. Auch hier konnten die hoch
gesteckten Teilziele für das Jahr 
2007 punktgenau erreicht werden. 

Mit den zwölf Brennpunkten sind 
die einzigartige Themenbreite wie 
auch der erhebliche Arbeitsdruck 
skizziert, denen sich das LGL in der 
Alltagsroutine und in Projekten zu 
stellen hatte. Dies gilt durchgängig 
für alle Abteilungen und Einheiten 
des Amtes, für die Beschäftigten 
in den Analyse- und Diagnostikzen
tren ebenso wie in den Landes
instituten, in den Querschnittsab
teilungen und in der Akademie für 
Gesundheit, Ernährung und Ver
braucherschutz. Letztere leistete 
mit einer intensiven Qualifizie
rungsoffensive für die Berufsgrup
pen der Lebensmittelüberwachung 
und des Veterinärwesens einen 

wesentlichen Beitrag zur Optimie
rung der Lebensmittelsicherheit. 
Mit dem bedeutendsten deutsch
sprachigen Public Health-Kongress 
der letzten zehn Jahre in Augsburg 
stellte sie eine herausragende Or
ganisationsleistung unter Beweis, 
die weit über die Grenzen des Frei
staates hinaus anerkennend wahr
genommen wurde. 
Gerade in seiner Scharnierfunktion 
zwischen Wissenschaft und Politik 
ist das LGL auf eine enge Vernet
zung mit lokalen und nationalen 
Einrichtungen wissenschaftlicher 
Exzellenz angewiesen. Hierzu eig
nen sich in besonderer Weise der
artige Kongresse, aber auch Ko
operationsverträge mit Hochschu
len und gemeinsame wissen
schaftliche Projekte. 

Zusammenfassend lässt sich mit 
dem vorliegenden Jahresbericht 
eindeutig belegen, dass das LGL 
die Aufbau- und Konsolidierungs
phase der letzten Jahre nutzen 
konnte, zu einer Einrichtung wis
sensbasierter Dienstleistungen im 
Gesundheits- und Verbraucher
schutz zusammenzuwachsen, die 
die an sie gerichteten Aufgaben in 
einem interdisziplinären Arbeitsan
satz erfolgreich bewältigt. Ich dan
ke neben den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des LGL allen Part
nern in Politik, Verwaltung, Wis
senschaft, Verbänden und Einrich
tungen, und nicht zuletzt den Me
dien, die uns dabei auch 2007 
nachhaltig unterstützt haben. 

Prof. Dr. med. Volker Hingst 

Präsident des 
Bayerischen Landesamts für 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
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1. Das LGL: Wer wir sind und was wir wollen
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1.1 Profil und Aufgaben 


Das Bayerische Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsi
cherheit (LGL) ist die zentrale 
Fachbehörde des Freistaates Bay
ern für die Bereiche Lebensmittel
sicherheit, Gesundheit, Arbeits
schutz und Produktsicherheit so
wie Veterinärmedizin. Zentraler 
Sitz des in vier Standorte geglie
derten LGL ist Erlangen. Weitere 
Standorte sind Oberschleißheim, 
Würzburg und München. 
Das LGL ist dem Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz 
(StMUGV) unmittelbar nachge
ordnet. 
Die Kernaufgabe des LGL besteht 
darin, gesundheitliche Risiken für 
die Bevölkerung vorausblickend zu 
erfassen, zu bewerten und zu be
wältigen. Durch umfassende Infor
mationen sollen Verbraucherinnen 

Abbildung 1.1a: Der Sitz des LGL 
in Erlangen 

Abbildung 1.1c: Der Standort 
Würzburg 

und Verbraucher vor Irreführung 
und Täuschung geschützt werden. 
Das LGL gewährleistet die Le
bensmittelsicherheit durch die 
Untersuchung von über 80.000 
Proben jährlich in den beiden Ana
lyse- und Diagnostikzentren. Die 
Fachbehörde steuert die risikoori
entierte Probenahme auf der Basis 
von Konzepten, die es im fachli
chen Austausch mit zahlreichen 
Institutionen des Bundes und der 
Länder erstellt. Dabei wird intensiv 
auf die Umsetzung der europa
rechtlichen Vorgaben geachtet. 
Die Erfüllung dieser Aufgaben be
darf einer fundierten wissenschaft
lichen Grundlage. Die Landesinsti
tute innerhalb des LGL arbeiten 
konzeptionell und sind stark wis
senschaftlich ausgerichtet. Sie 
decken das gesamte Spektrum 
von der Ermittlung des For-

Abbildung 1.1b: Der Standort Ober
schleißheim 

Abbildung 1.1d: Das Dienstge
bäude Pfarrstraße in München 

schungsbedarfs über die Durch
führung eigener anwendungsorien
tierter Projekte bis zur Zusammen
arbeit an gemeinsamen For
schungsprojekten mit anderen 
Behörden und wissenschaftlichen 
Institutionen ab. Durch verschiede
ne Kooperationsverträge mit For
schungseinrichtungen und Hoch
schulen ist das LGL stark in wis
senschaftliche Netzwerke einge
bunden. 
Zu einem effizienten Risikoma
nagement trägt das LGL durch 
verschiedene Schnellwarnsysteme 
und durch die 2006 gegründete 
Spezialeinheit Lebensmittelsicher
heit bei (siehe Kapitel 2.1). Die 
Gutachtertätigkeit für das Bayeri
sche Staatsministerium für Um
welt, Gesundheit und Verbraucher
schutz, die Regierungen sowie die 
96 Kreisverwaltungsbehörden 
bildet einen weiteren Baustein des 
Risikomanagements. 
Das LGL ist in erster Linie als 
Dienstleister auf wissenschaftli
cher Basis tätig. Es unterstützt 
durch seine Arbeit in hohem Maß 
die Vollzugsbehörden in der amtli
chen Lebensmittelüberwachung 
sowie die Behörden des Öffentli
chen Gesundheitsdienstes, des 
amtlichen Veterinärwesens und 
des Arbeitsschutzes in Bayern. 
Detaillierte Ergebnisse sind für 
Verbraucher und für Fachleute 
aktuell aufbereitet. Unter den In
ternetadressen www.lgl.bayern.de, 
www.vis.bayern.de (dort in Koope
ration mit dem Bayerischen Staats
ministerium für Umwelt, Gesund
heit und Verbraucherschutz) und der 
europäischen Arbeitsschutzweb
seite http://by.de.osha.europa.eu 
stellt das LGL umfassende Platt
formen für die Verbreitung von 
Erkenntnissen aus seinen Tätig
keitsbereichen bereit. 
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Hinzu kommen gedruckte Publika
tionen, derzeit mit einem Schwer
punkt auf dem Gebiet des Öffent
lichen Gesundheitswesens. Dort 
sind Themen behandelt, die einer 
umfassenden Darstellung des Hin
tergrundes bedürfen. 
Vortragsreihen an den Standorten 
Erlangen („Erlanger Runde“) und 

Oberschleißheim („Schleißheimer 
Forum“) wenden sich mit unter
schiedlichen Themen sowohl an 
Fachpublikum als auch an interes
sierte Kreise der Bevölkerung und 
werden rege frequentiert. 
Eine noch größere Bedeutung als 
bisher hat die Aus- und Fortbildung 
von Fachkräften auf dem Gebiet 

1.2 Grundstruktur der Abteilungen
 

Zentralabteilung 

Die Zentralabteilung (Z) trägt die 
Verantwortung für die Bereitstellung 
und die Bewirtschaftung der perso
nellen, finanziellen und sachlichen 
Mittel des LGL. Die Organisation 
und Verwaltung des inneren Dienst
betriebes gehören ebenso zu den 
Aufgaben wie die Personalverwal
tung. Die Bereiche Haushalt, Kosten- 
und Leistungsrechnung und Cont
rolling werden in der Zentralabtei
lung koordiniert, ebenso die Betreu
ung der kompletten EDV des LGL. 
Besonders hervorzuheben ist, 
dass erstmals zwei Auszubildende 
im Rahmen der Ausbildungsoffen
sive des Freistaates Bayern in der 
Verwaltung eingestellt wurden. 

Die beiden Auszubildenden er
lernen die Berufe Bürokauffrau/ 
-mann und Fachinformatiker/-in. 

Neuerungen 

Bereits zu Jahresbeginn wurde die 
Kosten- und Leistungsrechnung 
flächendeckend im gesamten Amt 
eingeführt. Durch entsprechende 
Schulungs- und Informationsveran
staltungen sowie fachkompeten
tes Personal konnten auftretende 
Probleme und Fragen schnell ge
löst und beantwortet werden. 
Pünktlich zum ersten Januar 2007 
konnte das neue zentrale Labor-
InformationsManagementSystem 
(LIMS) im Veterinärbereich einge
setzt werden. Mitte des Jahres 

der Lebensmittelsicherheit. Die ins 
Leben gerufene Qualifizierungs
offensive zur Optimierung der Le
bensmittelsicherheit liegt in der 
Verantwortung der Akademie für 
Gesundheit, Ernährung und Ver
braucherschutz (siehe Kapitel 7). 

wurden bereits Teile der humanme
dizinischen Labore angebunden, 
weitere Labore werden nun sukzes
sive in das System übernommen. 
Neben einer Geschäftsordnung für 
das LGL zur Sicherstellung eines 
geordneten und gesicherten Ge
schäftsgangs wurden die organisa
torischen und technischen Voraus
setzungen zur Einführung eines 
elektronischen Dokumentenma
nagementsystems für die Verwal
tung und revisionssichere Regist
rierung des Schriftgutes geschaf
fen. Die Einführung dieses Sys
tems (VISkompakt) ist zunächst im 
Landesinstitut für Lebensmittel 
und Veterinärwesen, den Analyse- 
und Diagnostikzentren und in der 
Zentralabteilung vorgesehen. 

Tabelle 1.2a: Personalstatistik 2007 nach Abteilungen und Standorten (Stand 31. Dezember 2007) 

Erlangen Oberschleißheim München Würzburg gesamt 
Amtsleitung 4 1 5 
Akademie für Gesundheit, Ernährung und 4 18 22 
Verbraucherschutz 
Koordination und Strategie 22 9 31 
Zentralabteilung 54 37 10 2 103 
Landesinstitut für Lebensmittel und Veterinärwesen 15 57 2 3 77 
Landesinstitut für Gesundheit und Ernährung 5 67 8 80 
Landesinstitut für Arbeitsschutz und Produkt 30 30 
sicherheit 
Analyse- und Diagnostikzentrum Nord 206 42 248 
Analyse- und Diagnostikzentrum Süd 366 6 372 
Projekte 4 28 32 
Summe 310 560 83 47 1.000 
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Dienstvereinbarungen auch ein Höchstmaß an Arbeits
sicherheit für die Beschäftigten 

Eine Reihe von Dienstvereinbarun gewährleistet. 
gen mit der Personalvertretung 
und organisatorische Regelungen Arbeitsschutz 
bringen Verbesserungen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Das Thema Arbeitsschutz war ein 
sowie Handlungssicherheit bei der weiterer Schwerpunkt der Arbeit 
Bewältigung von schwierigen Situ der Zentralabteilung. Alle Organe 
ationen mit Arbeitsplatzbezug. des Arbeitsschutzes und deren 
Zu nennen sind hier die Einführung Zusammenwirken sind definiert 
des betrieblichen Eingliederungs und in die Ablauforganisation ein
managements (BEM) sowie die gebunden. Ferner wurden die Ge-
Dienstvereinbarung zur Nutzung fährdungsbeurteilungen erstellt 
der elektronischen Kommunikati sowie durch das Landesinstitut für 
onssysteme am Arbeitsplatz und Arbeitsschutz und Produktsicher-
die Dienstvereinbarungen zu den heit ein umfangreiches Fortbil-
Themen „Sucht“ und „Mobbing“. dungsangebot für die Beschäftig

ten des LGL erstellt. 
Liegenschaften und Gebäude 

Optimierung der Lebensmittel-
Die Betreuung der Liegenschaften sicherheit 
und Gebäude erforderte auch im 
Jahr 2007 erhebliche Investitionen Auch die Maßnahmen zur Optimie
und Einsatz. Allein im Bauunterhalt rung der Lebensmittelsicherheit 
wurden rund 1,7 Millionen Euro hatten unmittelbaren Einfluss auf 
zum Erhalt der vorhandenen Bau- die Arbeit der Zentralabteilung. 
substanz an den Standorten des Zum Aufbau der Spezialeinheit 
LGL investiert. Das Infrastruktur- Lebensmittelsicherheit konnte 
konzept für den Standort Ober qualifiziertes Personal gefunden, 
schleißheim wurde weiterent ausgewählt und eingestellt werden. 
wickelt. Als erste Teilnahmemaß- Die Errichtung eines Containerge
nahme erfolgt die Sanierung des bäudes am Standort Oberschleiß-
Chemiebauteiles. Ferner gelang es heim sowie die Ausstattung mit 
nach mehrjähriger Planungs- und den notwendigen Arbeitsmitteln 
Bauphase, in Oberschleißheim die gewährleistete in kurzer Zeit die 
Arbeiten an den Sektionsräumen Unterbringung der Spezialeinheit. 
für Füchse im Bauteil F abzuschlie- Das Gesamtvolumen dieser Inves
ßen. Das LGL erhält damit einen titionen betrug rund 810.000 Euro. 
mit dieser Zweckbestimmung in 
Europa wohl einmaligen L3** Personal 
Sicherheitsbereich, der die Ver
schleppung von Fuchsbandwurm- Im Personalbereich wurden im 
eiern ausschließt und vor allem zurückliegenden Jahr insgesamt 

Tabelle 1.2b: Gesamthaushalt 2007 

Zweckbestimmung (Kurzbezeichnung) Summe (gerundet) 
Verwaltungseinnahmen 7,2 Millionen € 

Personalausgaben 38,2 Millionen € 

sächliche Verwaltungsausgaben 18,1 Millionen € 

Zuweisungen/Zuschüsse 3,5 Millionen € 

Baumaßnahmen (ohne Bauunterhalt) 1,0 Millionen € 

Sachinvestitionen 2,3 Millionen € 

78 Ausschreibungsverfahren 
durchgeführt. 73 Beschäftigte wur
den neu eingestellt. 
Auf Basis der aktuellen Beurtei
lungsprädikate konnten insgesamt 
50 Beförderungen zum 1. Mai 2007 
realisiert werden. Im Rahmen der 
beruflichen Weiterentwicklung 
wurden im Jahr 2007 ferner 27 
Tarifbeschäftigte höher gruppiert. 

Haushalt 

Der Haushaltsbereich konnte auf 
der Basis einer wirtschaftlichen 
und ausgewogenen Haushaltsfüh
rung den erforderlichen Mittelbe
darf zur Verfügung stellen und im 
Rahmen der Budgetierung auch 
den Bauämtern die zur Gebäude
sanierung zwingend erforderlichen 
Ausgabemittel in der benötigten 
Höhe zuweisen. Der Gesamthaus
halt 2007 ist der Tabelle 1.2b zu 
entnehmen. 
Zur Sicherstellung eines hohen 
technischen Standards in den bei
den Analyse- und Diagnostikzent
ren wurden unter anderem nach
stehende Laborgeräte angeschafft 
mit einem Gesamtinvestitionspreis 
von 1.436.000 Euro: 

Tabelle 1.2c: 2007 neu angeschaffte 
Laborgeräte 

Gerätebezeichnung 
2 HPLC Systeme 
1 HPLC/MS-System 
2 HPLC-MS/MS Anlagen 
1 Digital Mikroskop-System 
2 Ultrazentrifugen 
8 Real Time-PCR-Systeme 
2 Nukleinsäureextraktionsroboter 

Für die in den Fachabteilungen er
brachten Leistungen und hergestell
ten Produkte wurden von der Ge
bührenstelle im abgelaufenen Jahr 
rund 12.500 Kostenrechnungen 
und rund 3.300 Kostenmitteilungen 
erstellt. Die Einnahmen hieraus 
belaufen sich auf 7,2 Millionen Euro. 
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EDV 

Seit Ende 2006 werden den baye
rischen Gesundheitsämtern zwei 
von der Zentralabteilung in Zusam
menarbeit mit privaten Dienstleis
tern entwickelte EDV-Verfahren 
(Trinkwasserdatenbank und Ein
schulungsuntersuchungen) zur 
Verfügung gestellt. Mit diesen 
können die Verwaltung und Pflege 
der entsprechenden Informationen 
durchgeführt und die Übermittlung 
dieser in den Gesundheitsämtern 
anfallenden Informationen an das 
LGL sichergestellt werden. 
Im Zuge der Migration an das Re
chenzentrum Süd wurde im Ver
lauf des Jahres 2007 das Landes
institut für Lebensmittel und Vete
rinärwesen, die Akademie für Ge
sundheit, Ernährung und Verbrau
cherschutz sowie der gesamte 
Standort Würzburg auf die vom 
Rechenzentrum betriebenen Sys
teme umgestellt. 

Koordination und Strategie 

Die Abteilung Koordination und 
Strategie (K) koordiniert die fachli
chen Ziele des Amtes und gibt 
Impulse für ihre Fortentwicklung. 
Besondere Schwerpunkte liegen 
bei der Schaffung von Grundlagen 
für die Risikoanalyse, -bewertung 
und -kommunikation sowie in der 
Bereitstellung von Informationen 
und Handlungskonzepten für ein 
prozessorientiertes Qualitätsma
nagement. Im Rahmen der wis
senschaftlichen Ausrichtung des 
LGL koordiniert die Abteilung For
schungsvorhaben und ist An
sprechpartner für Universitäten, 
sonstige Forschungseinrichtungen 
und das Ministerium. Kooperati
onsverträge bestehen derzeit mit 
der Ludwig-Maximilians-Universi
tät München, der Friedrich-Alexan
der-Universität Erlangen-Nürnberg 
und der Fraunhofer-Gesellschaft. 
Im Jahr 2007 waren 75 laufende 
Forschungsprojekte zu betreuen. 

Um den Informationsauftrag zu 
erfüllen, sorgt die Abteilung für 
eine Präsentation der fachlichen 
Erkenntnisse gegenüber Medien 
und Öffentlichkeit. Einen großen 
Teil nimmt hierbei die Beantwor
tung von Medienanfragen (über 
600) ein. Insgesamt 63 Radio-Inter
views und 32 TV-Drehtermine, 
meist für den BR, waren LGL-in
tern zu organisieren und zu beglei
ten. Thematische Schwerpunkte 
lagen bei Geflügelpest (69), „Ekel
fleisch“ (56) und Norovirus (39). 
Die Abteilung war 2007 federfüh
rend für die Einführung des bayern
weiten EDV-Systems TIZIAN. Die
ses vernetzt die 105 Behörden (96 
Kreisverwaltungsbehörden, sieben 
Regierungen sowie das Bayerische 
Staatsministerium für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz 
und das LGL) miteinander, denen 
die Überwachungstätigkeit in den 
Bereichen Lebensmittel, Veterinär
wesen und Futtermittel obliegt. 

Landesinstitut für Gesundheit 
und Ernährung 

Das Landesinstitut für Gesundheit 
und Ernährung (GE) bearbeitet 
humanmedizinische, pharmazeuti
sche und ernährungsbezogene 
Fragestellungen. In der Humanme
dizin stehen Hygiene, Infektiologie, 
Umweltmedizin, Gesundheitsbe
richterstattung, Prävention und 
Sozialmedizin im Vordergrund. 
Die Risiken für die menschliche 
Gesundheit werden beschrieben 
und überwacht. Die forschungsori
entierte Auswertung der Untersu
chungen ist die Grundlage für in
tensive Risikokommunikation und 
Risikomanagement. Vorausset
zung dafür sind eine interdiszipli
näre Arbeitsweise und der starke 
fachliche Austausch mit wissen
schaftlichen Institutionen. 
Die Abteilung ist fachlicher An
sprechpartner für die Gesundheits
ämter und die Regierungen. Sie ist 
eng vernetzt mit der bayerischen 

Hochschullandschaft und pflegt 
intensive Kontakte zu medizini
schen Fachgesellschaften. 

Landesinstitut für Lebensmittel 
und Veterinärwesen 

Mit der Schaffung der Spezialein
heit Lebensmittelsicherheit 2006, 
die organisatorisch in das Landes
institut für Lebensmittel und Vete
rinärwesen (LV) eingegliedert wur
de, haben sich die Kompetenzen 
und Zuständigkeiten des LGL er
heblich ausgeweitet. 
Die Sachgebiete der Abteilung 
unterstützen und beraten das Bay
erische Staatsministerium für Um
welt, Gesundheit und Verbraucher
schutz und die Vollzugsbehörden 
und ergreifen Eigeninitiative durch 
frühzeitige Identifizierung poten
zieller Probleme und Risken in den 
Bereichen Lebensmittelsicherheit 
und Tiergesundheit (Tierseuchen, 
Tierarzneimittel, Tierschutz). Der 
breite interdisziplinäre Ansatz ge
währleistet dabei die Bewältigung 
der Aufgaben. Das Landesinstitut 
ist in vier Bereiche mit insgesamt 
zwölf Sachgebieten untergliedert:

 • Querschnittsaufgaben (LV 1 und 
LV 2): Rechts- und Grundsatz
fragen, EU-Schnellwarnsysteme, 
Planung und Koordination, 
Kontakte zu anderen Behörden

 • Lebens- und Futtermittel (LV 3 
bis LV 8): Betriebs- und Produk
tionshygiene, tierische und 
pflanzliche Lebensmittel, Ge
tränke, Rückstände/Kontami
nanten, kosmetische Mittel, 
Bedarfsgegenstände, Tabaker
zeugnisse, Lebensmittelqualität, 
Futtermittel

 • Tiergesundheit (LV 9 bis LV 11): 
Tierseuchen, Tierschutz, Tierarz
neimittel

 • Probenkoordination und Be
richtswesen (LV 12): Risikoori
entierte Probenpläne, Melde
pflichten, Betreuung der Ver
braucherhotline
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Landesinstitut für Arbeitsschutz 
und Produktsicherheit 

Das Landesinstitut für Arbeits
schutz und Produktsicherheit (AP) 
entstand aus Teilen des durch die 
Verwaltungsreform aufgelösten 
ehemaligen Landesamtes für Ar
beitsschutz, Arbeitsmedizin und 
Sicherheitstechnik (LfAS). Es be
steht aus vier Sachgebieten ein
schließlich der Zentralstelle für 
Informationsverarbeitung in der 
Gewerbeaufsicht (ZIG). Im We
sentlichen werden im Landesinsti
tut Aufgaben der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes am Ar
beitsplatz, der Überwachung und 
Überprüfung von technischen Pro
dukten sowie des Chemikalien
rechts wahrgenommen. Zudem 
erfüllt es zentrale Aufgaben, etwa 
die fachliche und organisatorische 
Unterstützung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz 
und der Gewerbeaufsicht. 

Analyse- und Diagnostikzentren 
Nord und Süd 

Die Analyse- und Diagnostikzent
ren Nord (ADZ N) und Süd (ADZ S) 
sind die Laboreinheiten des LGL, 
in denen Proben analysiert und 
nach einschlägigen Rechtsvor
schriften beurteilt werden. Sie 
verfügen über ein sehr breites 
analytisches Spektrum: 

• Schwerpunktlabore bearbeiten 
für ganz Bayern spezielle Berei
che wie Bedarfsgegenstände, 
Futtermittel, Getränke, Human
medizin und Pharmazie sowie 
spezielle Fragestellungen zu 
Rückständen und Kontaminan
ten, Bestrahlung und Gentech
nik. Dabei können durch spezi
elle Untersuchungstechniken 
und aufgrund spezifischen 
Fachwissens auch Besonder
heiten von Einzelfällen geklärt 
werden.

 • Zentrallabore sind „Dienstleis
ter“ für die anderen Labore des 
jeweiligen Standorts. Sie füh
ren spezifische und oft sehr 
aufwendige Untersuchungen 
durch, die eine besondere Ge
räteausstattung oder ein spezi
elles Know-how erfordern.

 • Fachlabore an den Standorten 
Erlangen und Oberschleißheim 
sind dazu eingerichtet, an bei
den Dienststellen verderbliche 
Erzeugnisse wie Milch, Fleisch, 
Fisch, Obst und Gemüse oder 
Speiseeis jeweils ortsnah, 
rasch und auf identisch hohem 
fachlichen Niveau zu untersu
chen sowie tierseuchendiag
nostische Untersuchungen 
oder auch Sektionen von toten 
Tieren durchzuführen. 

Das ADZ N ist in acht Sachgebiete 
(N 1 bis N 8) unterteilt. Alle Labora
torien, mit Ausnahme von N 4 (Ge
tränke in Würzburg), befinden sich 
in Erlangen. 
Das ADZ S besteht aus zehn Sach
gebieten (S 1 bis S 10). Seine La
boratorien befinden sich in Ober
schleißheim und München. 

Akademie für Gesundheit, Er
nährung und Verbraucherschutz 

Die Akademie für Gesundheit, Er
nährung und Verbraucherschutz 
(AGEV) ist eine zentrale Bildungs
einrichtung im Geschäftsbereich 
des Bayerischen Staatsministeri
ums für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz. Der AGEV ob
liegen alle Aufgaben der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung für den Öffentli
chen Gesundheits- und Veterinär
dienst, die Lebensmittelkontrolle 
und die Gewerbeaufsicht in Bay
ern. Als „Bayerische Akademie für 
Arbeits-, Sozial- und Umweltmedi
zin“ führt sie regelmäßig Weiterbil
dungslehrgänge in den einschlägi
gen Fachgebieten durch. 
2007 führte die AGEV weiterhin 
Ausbildungslehrgänge nach der 

Zulassungs-, Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für den höheren 
Veterinärdienst für Amtsärzte, 
Amtstierärzte, Hygienekontrolleure 
und Lebensmittelkontrolleure so
wie einen völlig neu konzipierten 
Lehrgang für amtliche Fachassis
tenten und knapp 300 Fortbil
dungsveranstaltungen durch. Ei
nen Schwerpunkt in der Fortbil
dung bildete das Sonderfortbil
dungsprogramm „Qualifizierungs
offensive zur Optimierung der Le
bensmittelsicherheit“. Die AGEV 
organisiert das „Praktikum zum 
staatlich geprüften Lebensmittel
chemiker“ am LGL und betreibt 
die „Staatliche Berufsfachschule 
für veterinärmedizinisch-techni
sche Assistenten“. In der über
fachlichen Fortbildung richtet sich 
das Angebot der AGEV an den 
gesamten Geschäftsbereich des 
Bayerischen Staatsministeriums 
für Umwelt, Gesundheit und Ver
braucherschutz. 
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1.3 TIZIAN erfolgreich in der Lebensmittelüberwachung 


Mit TIZIAN, einem gemeinsamen 
EDV-System für den gesundheitli
chen Verbraucherschutz in Bayern, 
ist eine Plattform zur einheitlichen 
Dateneingabe und -verarbeitung 
geschaffen worden. Diese wurde 
Ende 2006 mit einer Pilotphase für 
die bayerischen Lebensmittelkon
trollbehörden begonnen. TIZIAN 
wurde Ende 2007 den Kreisverwal
tungsbehörden, den kreisfreien 
Städten und den Regierungen zur 
Verfügung gestellt. Das System hat 
inzwischen auch im Veterinärbe
reich die Testphase an den Land
ratsämtern Coburg und Hof Anfang 
2008 erfolgreich durchlaufen. 
TIZIAN dient der Umsetzung der 
fachübergreifenden Integration 
aller Bereiche des gesundheitli
chen Verbraucherschutzes, wie sie 
durch die europäische Gesetzge
bung vorgegeben ist. Dies führt 
unter anderem durch die zentrale 
Haltung von Betriebsdaten zur 
Vereinfachung des Arbeitsaufwan
des hinsichtlich der Eingaben, aber 
auch zur Möglichkeit der gemein
samen Nutzung von Daten durch 
die Behörden. 

TIZIAN: jetzt Veterinärwesen in 
der Umsetzung 

Im Frühjahr 2008 befinden sich die 
bayerischen Veterinärämter und 
Regierungen in der Umsetzung 
von der bisher genutzten veterinär
spezifischen Software zu TIZIAN. 
In TIZIAN werden neben den Be
triebsdaten aus der Lebensmittel
überwachung die Daten der bayeri
schen Veterinärbetriebe sowie 
Daten zu Betriebskontrollen, Pro
benahmen, Untersuchungen und 
andere täglich an einer Veterinär
behörde anfallende Tätigkeiten, 
zum Beispiel zum Tierschutz oder 
den Tierarzneimitteln erfasst und 
verwaltet. TIZIAN dient als Infor

mationsplattform nicht nur für die 
Amtstierärzte, sondern gewährleis
tet eine optimierte umfassende 
Datenpflege auch durch die vorge
sehene Einbindung der amtlichen 
Tierärzte in das System. Änderun
gen von Rechtsvorgaben können 
zentral eingepflegt und in das 
System integriert werden. 
In Vorbereitung befindet sich die 
TIZIAN-Einführung auch an dem 
bei der Regierung von Oberbayern 
zentral für Bayern angesiedelten 
Bereich der Futtermittelüberwa
chung, der noch in diesem Jahr in 
TIZIAN vollständig einbezogen 
werden soll. Mit dieser Umset
zung wird die gesetzliche Vorgabe 
zur Integration in den gesundheitli
chen Verbraucherschutz sowie zur 
Unterstützung eines Qualitätsma
nagement-Systems als eines der 
ersten Bundesländer mit dieser 
einheitlichen Software erreicht. 

TIZIAN: Basis für die tägliche 
Arbeit im gesundheitlichen Ver
braucherschutz 

Die Basis für das Programm stellt 
eine zentrale Datenbank dar, die 
mit den hinterlegten Eingabe
pflichtfeldern und Formblättern 
das Qualitätsmanagement des 
Landes Bayern unterstützt. Auch 
als Ausgangspunkt für risikoorien
tierte Kontrollstrategien ist TIZIAN 
das geeignete Werkzeug. 
In Arbeit befindet sich weiterhin 
auch die Erstellung eines Moduls 
für den Krisenfall, das mit seinen 
Funktionalitäten ein prioritäres, 
behördenübergreifendes Abarbei
ten eines Krisenfalls von der Klas
sifizierung zur Krise über die voll
ständige Bearbeitung bis zur Behe
bung unterstützt. 
Durch die Schnittstellen zu diver
sen anderen Informationsträgern, 
wie zum Beispiel dem Tiergesund

heitsdienst, werden ein zeitnaher 
und reibungsloser Datenabgleich 
und eine Integration von Informati
onen aus unterschiedlichen Quel
len ermöglicht. 

TIZIAN: eine gelungene Projekt
bearbeitung 

Der Zeitplan konnte von der Pro
jektleitung des LGL genau einge
halten werden. Neben dem reinen 
Support vor Ort an den Kreisver
waltungsbehörden und am Telefon 
setzt das LGL in diesem Projekt 
auch Lösungen für fachliche Frage
stellungen, zum Beispiel in dem 
Leitfaden für die Anwender von 
TIZIAN in Bayern, um, erstellt Ar
beitsanweisungen für den Anwen
der und führt Resultate wie zum 
Beispiel für eine neue Version der 
Risikoanalyse herbei. Systematisch 
wird die Verbindung zum derzeit im 
Aufbau befindlichen Qualitätsma
nagement-System hergestellt. 
Für die Behörden vor Ort werden 
solche Fragestellungen wie Sys
temanbindung und Hardwareanfor
derungen geklärt. Dazu kann der 
Anwender auf einen gut struktu
rierten User-Help-Desk für telefoni
sche und E-Mail- Anfragen zurück
greifen. 
In engem Kontakt mit dem Auf
tragnehmer (die Softwarefirma 
Balvi), der für die Programmierung 
von TIZIAN zuständig ist, werden 
bayernspezifische Programman
passungen hinsichtlich fachlicher 
Anforderungen und Benutzer
freundlichkeit vorgenommen. 
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1.4 Forschung 

Das LGL ist eine im Sinne des 
vorbeugenden Verbraucherschut
zes arbeitende Behörde. Zu den 
Zielen gehört es, die wissenschaft
liche Grundlage für eine moderne 
Verbraucherpolitik zu schaffen. 
Lebensmittelchemie, Humanmedi
zin, Veterinärmedizin oder Moleku
larbiologie sind Beispiele für Tätig
keitsfelder des LGL, die einem 
schnellen Wandel von Methoden 
sowie hohem Erkenntniszuwachs 
unterliegen. Die Bandbreite der 
Forschungstätigkeit, die häufig in 
Zusammenarbeit mit weiteren 
wissenschaftlichen Institutionen 
erfolgt, ist aus Tabelle 1.4a zu er
sehen. Das Bayerische Staatsmi
nisterium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz unterstütz
te die Forschungsprojekte im Jahr 
2007 mit insgesamt 4.067.656 
Euro. 
Impulse für Forschungsprojekte 
erhält das LGL durch

 • Auffälligkeiten bei Routine
untersuchungen, 


• Beobachten der Forschungs
landschaft und Auswertung 

neuer Forschungsergebnisse,


 • Adaptation neuer Methoden auf 
hausinterne Untersuchungen,

 • Notwendigkeit zur Methoden
entwicklung,


 • Anfragen aus der Lebensmittel 
produzierenden Industrie sowie

 • durch Schwerpunktsetzungen 
durch das Bayerische Staatsmi
nisterium für Umwelt, Gesund
heit und Verbraucherschutz. 

Validierung und Durchführung 
von Forschungsprojekten 

Die Validierung der Fragestellung 
eines Forschungsprojektes durch 
ausführliche Recherche von wis
senschaftlichem Hintergrundmate
rial und Rücksprache mit den Fach

laboren fokussiert das Thema. Er
gibt sich aus einer Risikoanalyse 
ein Gefährdungspotenzial, wird der 
daraus resultierende Handlungsbe
darf formuliert und ein Projekt kon
zipiert. 

Durchführung 

Die Durchführung von Forschungs
projekten erfolgt in Form von 
Screening- und Reihenuntersu
chungen oder auch durch die Wei
terentwicklung von Methoden. 
Durch das hohe Untersuchungs
aufkommen im LGL verfügt das 
Haus über einen großen Bestand 
an Daten und Proben, welche als 
wissenschaftlich interessante Ma
terialien für externe Partner ange
boten werden. Kooperationen mit 
Universitäten und anderen For
schungseinrichtungen finden be
reits statt. Die im LGL durchge
führten und etablierten Methoden 
vieler Spezialuntersuchungen kön-

Abbildung 1.4a: Das LGL forscht anwendungsorientiert und stellt damit sicher, 
dass auch in Zukunft eine zeitgemäße Analytik am LGL betrieben werden kann, 
die kostenorientiert arbeitet und alle erfassbaren Gesundheitsgefahren abdeckt. 

nen auch im Rahmen von internati
onalen Projekten, zum Beispiel im 
6. Rahmenprogramm der Europä
ischen Union, eingebracht werden 
und sind hier konkurrenzfähig. 

Zielsetzung 

Die im LGL betriebene anwen
dungsorientierte Forschung stellt 
sicher, dass auch in Zukunft eine 
zeitgemäße Analytik am LGL be
trieben werden kann, die kosten
orientiert arbeitet und alle erfass
baren Gesundheitsgefahren ab
deckt. Nur auf der Basis belastba
rer Daten kann die Notwendigkeit 
einer Vorsorgemaßnahme gegen 
die mögliche Bedeutungslosigkeit 
eines Anfangsverdachtes abgewo
gen werden. Ein fachlich solider 
Ratschlag an die politischen Ent
scheidungsträger kann mit einer 
fundierten Datenlage begründet 
werden. 
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Tabelle 1.4a: Aktuelle Forschungsvorhaben des LGL 

Projektbezeichnung 
Projektverantwortung 

im LGL 
Laufzeit 

Kooperationspartner/ 
Auftragnehmer 

Lebensmittelsicherheit 

Etablierung und Validierung molekularbiologischer Nach
weismethoden für die häufigsten Lebensmittel-Pathogene 
Salmonella spp. sowie thermophile Campylobacter in 
Lebensmitteln 

Dr. Ingrid Huber (S 5) 2005 bis 2007 

Bestimmung mohntypischer Alkaloide in Mohn und Mohn
produkten sowie Untersuchungen zu ihrer Minimierung 

Dr. Heinrich Holtmannspötter 
(LV 7) 

2006 bis 2007 

Untersuchungen zur Minimierung mohntypischer Alkaloide in 
Mohn und Mohnprodukten während der Produktions- und 
Herstellungsprozesse (Folgeprojekt) 

Dr. Heinrich Holtmannspötter 
(LV 7) 

2007 bis 2009 

Analytische und multivariate statistische Verfahren zum 
Nachweis einer Aromatisierung von Wein mit Eichenholz
stücken und Holzextrakten 

Dr. Norbert Christoph (N 4) 2007 bis 2010 

Einfluss von Prozessfaktoren auf den Nachweis viraler 
Gastroenteritiserreger in Lebensmitteln unter Berücksich
tigung der Infektiösität 

Dr. Gesine Schulze (N 5) 2007 bis 2009 

Optimierung und Validierung eines neuen Testsystems zum 
ZNS-Nachweis in Fleischerzeugnissen und Transfer zur 
Anwendung in der amtlichen Lebensmittelkontrolle 

Dr. Gesine Schulze (N 5) 
Dr. Hubert Diepolder (N 5) 

2006 bis 2007 

Institut für Pharmazie 
und Lebensmittelchemie, 
Abteilung Lebensmittelchemie, 
Universität Erlangen-Nürnberg 

Nachweis von viralen Gastroenteritiserregern in 
Lebensmitteln 

Dr. Hubert Diepolder (LV 4/N 5) 
Dr. Gesine Schulze (N 5) 

2004 bis 2007 

Wissenschaftliche Erarbeitung eines qualitativen Nach
weises und quantitativer Bestimmungen von in Lebens
mitteln zugelassenen Konservierungsstoffen: Lysozym 
(E 1105) und Nisin (E 234) 

Dr. Knut Werkmeister (N 7) 2006 bis 2008 

Institut für Pharmazie 
und Lebensmittelchemie, 
Abteilung Lebensmittelchemie, 
Universität Erlangen-Nürnberg 

Bestandsaufnahme der Inhaltsstoffe von Morinda citrifolia L. 
in unterschiedlichen Reifestadien unter Berücksichtigung und 
Überprüfung des toxikologischen Potenzials und der Isotopen
verhältnisse 

Dr. Vera Lander (S 2) 2007 bis 2010 
Technische Universität Braun
schweig 

Entwicklung beziehungsweise Etablierung mikro- und mole
kularbiologischer Nachweismethoden für humanpathogene 
Yersinia spp. und Vibrio spp. in Lebensmitteln 

Prof. Dr. Christiane Höller 
(S 5) 

2007 bis 2009 

Etablierung einer schnellen automatisierten Aufarbeitungs
methode zur gleichzeitigen Bestimmung von dioxinähnlichen 
PCB neben Dioxinen und Furanen in Lebens- und Futtermitteln 

Dr. Michael Albrecht (S 6) 2006 bis 2007 

Vorkommen von Fusarientoxinen bei Kartoffeln Dr. Iris Lange (S 6) 2007 bis 2008 
Lehrstuhl für Tierhygiene, 
Technische Universität München 

Mehrfachbelastung von Maismehl und Maisgrieß mit 
Mykotoxinen 

Dr. Martin Rapp (S 6) 2007 
Lehrstuhl für Tierhygiene, 
Technische Universität München 

Minimierung der Staubbelastung bei Elektroinstallations
arbeiten 

Knut Berlin (S 6) 2007 

Entwicklung einer Analysemethode zur routinemäßigen 
Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasser
stoffen (PAK) in ausgewählten Lebensmitteln 

Dr. Wolfgang Schmid (S 2) 
Frank Stückrath (S 6) 

2006 bis 2007 

Folgeprojekt: Entwicklung und Validierung molekularbiologi
scher Nachweismethoden für Allergene in Lebensmitteln 

Dr. Ulrich Busch (S 7) 2006 bis 2008 

DNA-Fingerprintanalysen: Simultane molekularbiologische 
Tierartenbestimmungen in Fleisch- und Fischereierzeugnissen 

Dr. Nicholas Schramek (GE 3) 
Dr. Andreas Miller (S 9) 

Dr. Ulrich Busch (S 7) 
2007 bis 2009 
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Projektbezeichnung 
Projektverantwortung 

im LGL 
Laufzeit 

Kooperationspartner/ 
Auftragnehmer 

Humanmedizin 

Untersuchung zur Prävalenz von cMRSA-assoziierten 
Infektionen im ambulanten Bereich 

Prof. Dr. Christiane Höller 
(GE 1) 

PD Dr. Manfred Wildner 
(GE 4) 

2005 bis 2008 
Institut für Medizinische 
Mikrobiologie und Hygiene, 
Universität Regensburg 

Inzidenz von Arcobacter spezies in Bayern 
Prof. Dr. Christiane Höller 

(GE 1) 
2006 bis 2007 

Untersuchung zur Belastung von Hallenbadluft mit Stickstoff
trichlorid 

Prof. Dr. Christiane Höller 
(GE 1) 

2006 bis 2008 

Zukunftsprognose Gesundheit Dr. Joseph Kuhn (GE 4) 2007 TNS Healthcare GmbH 

Masernepidemiologie in Bayern im Rahmen der Erhebung 
seltener pädiatrischer Erkrankungen in Deutschland (ESPED) 

Dr. Uta Nennstiel-Ratzel 
(GE 4) 

2004 bis 2007 

Neugeborenen-Hörscreening 
Dr. Uta Nennstiel-Ratzel 

(GE 4) 
2005 bis 2008 

Gesamtevaluation Gesund.Leben.Bayern. – Konzept zur 
Evaluation 

PD Dr. Manfred Wildner 
(GE 4) 

2006 bis 2007 Universität Bayreuth 

Schutz vor Infektionen – Risiko für Allergien 
PD Dr. Manfred Wildner 

(GE 4) 
2007 

Dr. von Haunersches Kinderspital 
der LMU 

Prävention des plötzlichen Säuglingstodes als konzentrierte 
Informationskampagne in Bayern – SIDS 

Patricia Ehrensperger-Reeh 
(GE 4) 

Dr. Uta Nennstiel-Ratzel 
(GE 4) 

2006 bis 2007 

Pfadübergreifende Exposition gegenüber endokrin aktiven 
Substanzen. Basisuntersuchung zu dioxinähnlichen poly
chlorierten Biphenylen (PCB) 

PD Dr. Hermann Fromme 
(GE 5) 

2004 bis 2007 

Bayerisches Landesamt für Umwelt; 
Institut und Poliklinik für Arbeits-, 
Sozial- und Umweltmedizin 
(IPASUM) an der Universität 
Erlangen-Nürnberg; 
Technische Universität München 

Pfadübergreifende Exposition gegenüber endokrin aktiven 
Substanzen. Teiluntersuchung zu Flammschutzmitteln 
(Polybromierte Diphenylether, PBDE) 

PD Dr. Hermann Fromme 
(GE 5) 

2004 bis 2007 

Bayerisches Landesamt für Umwelt; 
Lehrstuhl für Chemisch-Technische 
Analyse und Chemische Lebens
mitteltechnologie an der 
Technischen Universität München 

Pfadübergreifende Erfassung und gesundheitliche Bewertung 
der Exposition gegenüber endokrin aktiven Substanzen. 
Teiluntersuchung zu Weichmachern (Phthalaten) 

PD Dr. Hermann Fromme 
(GE 5) 

2004 bis 2007 

Bayerisches Landesamt für Umwelt; 
Institut und Poliklinik für Arbeits-, 
Sozial- und Umweltmedizin (IPASUM) 
an der Universität Erlangen-Nürnberg; 
Fraunhofer Institut München (IVV) 

Belastung der Bevölkerung mit Glykolen/Glykolethern 
PD Dr. Hermann Fromme 

(GE 5) 
2005 bis 2007 

Institut und Poliklinik für Arbeits-, 
Sozial- und Umweltmedizin 
(IPASUM) an der Universität 
Erlangen-Nürnberg 

Forschungsverbund zu Exposition und Wirkungen von 
Stäuben (PAMINA-Studie) 

PD Dr. Hermann Fromme 
(GE 5) 

2006 bis 2008 

Zentrum Allergie und Umwelt 
(ZAUM) an der Technischen 
Universität München; 
Institut und Poliklinik für Arbeits-
und Umweltmedizin im Klinikum 
der Universität München 

Belastung von Nahrungsergänzungsmitteln und Fischen mit 
Blaualgentoxinen (BlueTox) 

PD Dr. Hermann Fromme 
(GE 5) 

2007 bis 2008 

Neuausrichtung des Muttermilchmonitorings auf Fremdstoffe 
PD Dr. Hermann Fromme 

(GE 5) 
2007 bis 2008 

Prä- und postnatale Belastung von Müttern und Kindern mit 
perflourierten Substanzen 

PD Dr. Hermann Fromme 
(GE 5) 

2007 bis 2008 
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Projektbezeichnung 
Projektverantwortung 

im LGL 
Laufzeit 

Kooperationspartner/ 
Auftragnehmer 

Informationsplattform „NANOwissen Bayern“ 
PD Dr. Hermann Fromme 

(GE 5) 
2007 bis 2011 

Interventionsprojekt zur Verbesserung der Stillbedingungen in 
einer Modellregion 

PD Dr. Gabriele Bolte (GE 5) 2007 bis 2010 

Tabakrauchbelastung von Kindern in Bayern: Ansatzpunkte für 
Gesundheitsförderungsstrategien auf Gemeindeebene 

PD Dr. Gabriele Bolte (GE 5) 2007 bis 2010 

Untersuchung zur Ökologischen Gerechtigkeit: Explorative 
Vorbereitungsstudie 

PD Dr. Gabriele Bolte (GE 5) 2007 bis 2008 

Schülerunternehmen „Essen was uns schmeckt“ 
Dr. Angelika Reiter-Nüssle 

(GE 6) 
2004 bis 2007 

Bewegung als Investition in die Zukunft 
Leitstelle Prävention 

Hiltrud Karmann 
2006 bis 2007 

Mehr Schulsport – SV Germering 
Leitstelle Prävention 

Hiltrud Karmann 
2006 bis 2007 

Erstellung von Manualen zur Programmplanung und Struktur
bildung in der gemeindenahen Gesundheitsförderung 

Leitstelle Prävention 
Hiltrud Karmann 

2007 
Institut für Medizinmanagement 
und Gesundheitswissenschaften, 
Universität Bayreuth, 

Schwungvoll miteinander – Tipps und Info zum Sport für 
Ältere, Broschüre Bayerischer Landes-Sportverband e.V. 

Leitstelle Prävention 
Hiltrud Karmann 

2006 bis 2007 
Broschüre Bayerischer Landes-
Sportverband e.V. 

Workshop Zwischenbilanz Gesund.Leben.Bayern. 
Leitstelle Prävention 

Hiltrud Karmann 
2007 Universität Bayreuth 

Rauch-Stopp – ein Rauchausstiegskurs für Jugendliche als 
Angebot der Sekundärprävention 

Leitstelle Prävention 
Hiltrud Karmann 

2007 

Sicherheits- und Gesundheitstage der land- und forstwirt
schaftlichen Sozialversicherung Niederbayern/Oberpfalz und 
Schwaben 2007 

Leitstelle Prävention 
Hiltrud Karmann 

2007 

Pilotprojekt: Prävention von Lese- und Rechtschreibschwierig
keiten 

Leitstelle Prävention 
Hiltrud Karmann 

2007 bis 2008 

Klinik für Kinder- und Jugendpsych
iatrie, Psychosomatik und Psycho
therapie, Ludwig-Maximilians-
Universität München 

Diagnostik und Verbesserung der Lebensqualität von Patien
tinnen mit Mammakarzinom – Evaluierung des Lebensqualität-
Systems durch strukturierte Befragung von Patientinnen und 
ihren betreuenden Ärzten (Tumorzentrum Regensburg e.V.) 

Leitstelle Prävention 
Hiltrud Karmann 

2007 

Grundschulkinder als Gesundheitsexperten – Stufe 2 
Leitstelle Prävention 

Hiltrud Karmann 
2007 bis 2008 

Entwicklung eines molekularbiologischen Nachweisverfah
rens (Biochip) zur schnellen Identifizierung aller bekannten 
Chlamydienspezies 

Dr. Ingrid Huber (S 7) 2006 bis 2008 

Entwicklung und Etablierung neuer Untersuchungsmethoden 
für bio- und gentechnisch hergestellte Arzneimittel 

Dr. Katja Senftinger (S 4) 2005 bis 2008 

Verbundprojekt: Chipbasiertes Durchfluss-PCR-System für die 
mobile vollständige Nukleinsäureanalytik von biologischen 
Gefahrstoffen (ChipFlussPCR) – Teilvorhaben: Grundlegende 
Untersuchungen zum schnellen und sicheren Erregernach
weis für den Vor-Ort-Einsatz 

PD Dr. Andreas Sing (GE 2) 2007 bis 2010 

Microfluidic Chip Shop GmbH, 
Clemens GmbH, TIB MOLBIOL 
Syntheselabor GmbH, Institut für 
Mikrobiologie der Bundeswehr, 
Sensovation AG 

Veterinärmedizin 
Molekularbiologischer Nachweis von aviärem Influenza-A-
Virus in Geflügel 

Dr. Ingrid Huber (S 7/ S 10) 2005 bis 2007 

Aviäre Influenza in Tränkwasser 
Prof. Dr. Christiane Höller 

(GE 1) 
2007 bis 2008 

Erhebungen zum Arzneimitteleinsatz in bayerischen Fisch
haltungen 

Dr. Karin Deischl (LV 9) 2005 bis 2007 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München 

Schmerzempfinden und Leiden von Feten bei der Tötung des 
Muttertieres 

Dr. Karin Deischl (LV 9) 2005 bis 2007 Klinikum rechts der Isar 
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Projektbezeichnung 
Projektverantwortung 

im LGL 
Laufzeit 

Kooperationspartner/ 
Auftragnehmer 

Feldversuch zur praxistauglichen Etablierung von modifizier
ten Rundtränken als tiergerechte Wasserversorgung von 
Pekingenten 

Dr. Bettina Maurer (LV 10) 2007 bis 2009 
Institut für Tierschutz, Verhaltens
kunde und Tierhygiene, Ludwig-
Maximilians-Universität München 

Erhebungen zum Arzneimitteleinsatz in bayerischen Rinder
haltungen 

Dr. Karin Deischl (LV 9) 
Dr. Daniela McLoughlin 

(LV 11) 
2006 bis 2007 

Klinik für Wiederkäuer, Lehrstuhl 
für Innere Medizin und Chirurgie 
der Wiederkäuer, Ludwig-
Maximilians-Universität München 

Erhebungen zum Arzneimitteleinsatz in bayerischen 
Milchziegen- und Milchschafhaltungen 

Dr. Karin Deischl (LV 9) 
Dr. Daniela McLoughlin 

(LV 11) 
2006 bis 2007 

Klinik für Wiederkäuer, Lehrstuhl 
für Innere Medizin und Chirurgie 
der Wiederkäuer, Ludwig-
Maximilians-Universität München 

Studie zur Eignung der „Ohrstanzmethode“ bei neugeborenen 
Kälbern zur Bekämpfung der BVD/MD 

Dr. Michael Hellwig (LV 9) 2005 bis 2007 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München 

Impfstoffentwicklung zum Schutz von Katzen gegen die 
aviäre Influenza 

Prof. Dr. Dr. Mathias Büttner 
(S 10) 

2006 bis 2008 
Friedrich-Loeffler-Institut Tübingen 
und Insel Riems; Universität Leipzig 

Molekularbiologischer und serologischer Nachweis der 
Subtypen des aviären Influenza-A-Virus 

Prof. Dr. Dr. Mathias Büttner 
(S 10) 

PD Dr. Dr. Angela Hafner-Marx 
(S 10) 

2005 bis 2008 

Arbeitsschutz und Produktsicherheit 
OHRIS Ludwig Bscheidl (AP 1) 2005 bis 2007 
Gentechnik 
Entwicklung eines Verfahrens zum Nachweis von gentech
nisch verändertem und in der EU nicht zugelassenem Reis 
mittels der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) 

Dr. Sven Pecoraro (S 7) 
Dr. Ulrich Busch (S 7) 

2005 bis 2007 

Sicherheitsforschung bei der Freisetzung gentechnisch ver
änderter Pflanzen 

Dr. Ulrich Busch (S 7) 2006 bis 2009 

Entwicklung von Strategien zur molekularbiologischen 
Charakterisierung und zum Nachweis von in der EU nicht 
zugelassenen gentechnisch veränderten Organismen 

Dr. Ulrich Busch (S 7) 
Dr. Francisco Moreano Guerra 

(S 7) 
2006 bis 2007 

Etablierung von Methoden für die experimentelle Überwa
chung gentechnischer Arbeiten in gentechnischen Anlagen 
gemäß § 25 des Gentechnikgesetzes: Nachweis replikativer 
Adenoviren (Ad 5). 

Dr. Francisco Moreano Guerra 
(S 7) 

2007 bis 2009 

Entwicklung eines parallelisierten Analyseformats zur ratio
nellen Diagnostik von gentechnisch veränderten Organismen 
(GVO) mittels Real Time-PCR 

Dr. Sven Pecoraro (S 7) 2007 bis 2009 

Fachübergreifende/interdisziplinäre Forschungsprojekte 
Prävalenz von thermophilen Campylobacter spp. in Kotproben 
von Rindern, Schweinen und Geflügel sowie in Lebens
mittelproben 

Dr. Stefan Hörmansdorfer 
(S 7) 

Dr. Ute Messelhäußer (S 5) 
2007 bis 2008 

Molekularbiologische Untersuchung von Mischinfektionen 
durch thermophile Campylobacter ssp. in Lebensmitteln und 
humanen Stuhlproben sowie direkte Quantifizierung 
thermophiler Campylobacter spp. in Lebensmitteln mittels 
Real Time-PCR 

Dr. Ingrid Huber (S 5) 
Dr. Regina Schuhegger (S 7) 

2007 bis 2008 

Belastung von Lebens- und Futtermitteln sowie Belastung 
von Mensch und Tier mit Mutterkornalkaloiden 

Dr. Hans Lepper (K 1) 2005 bis 2007 

Bayernweites Monitoringprogramm für Antibiotika
resistenzen 

Dr. Petra Preikschat (K 1) 2004 bis 2007 
Lehrstuhl für Tierhygiene 
Technische Universität München 

Vorkommen von antibiotikaresistenten Bakterien in ländli
chen Abwässern und Bestimmung ihrer Resistenzgene 

Dr. Ulrich Busch (GE 2/S 7) 
Dr. Ingrid Huber (S 7) 

2007 bis 2008 

EU-Projekte 

VIROBATH 
Prof. Dr. Christiane Höller 

(GE 1) 
2006 bis 2007 

TRACE Dr. Claus Schlicht (S 6) 2005 bis 2009 
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1.5 Das LGL als offene Behörde: Besuchergruppen, Messen 
und Veranstaltungen 

Besuchergruppen 

Im Jahr 2007 besuchten – wie 
bereits in den Jahren zuvor – zahl
reiche Delegationen und Gruppen 
aus dem In- und Ausland das LGL 
an seinen Standorten. Insgesamt 
informierten sich 28 Besucher
gruppen, davon 14 ausländische, 
über Aufgaben, Projekte und tech
nische Laborausrüstung des LGL. 
Vor allem Vertreter höherer Lan
desbehörden aus China suchten in 
den Laboren und bei den Fachleu
ten des LGL Antworten auf Fragen 
zur Lebensmittelüberwachung in 
Bayern und Europa, aber auch 
Untersuchungsmethoden und La
borausstattung standen bei ihnen 
im Blickpunkt. 

Kunstausstellungen 

2007 fanden am LGL-Standort 
Erlangen zwei Kunstausstellungen 
statt. Das LGL gibt noch wenig 
bekannten Kunstschaffenden aus 
der Region Raum für ihre Werke 
und bringt sich dabei selbst als 
offene Behörde ins Gedächtnis der 
Bürgerinnen und Bürger. 
Vom 12. Juli bis 3. August 2007 
zeigten die Nürnberger Malerinnen 
und Dozentinnen Evelin Grohmann 
und Ilse Kersten ihre Arbeiten. 
Vom 9. Oktober bis 30. November 
2007 stellte die Großenseebacher 
Künstlerin Monika Preller ihre Bil
der aus. Die Ausstellung fand wäh
rend der „Langen Nacht der Wis
senschaften“ statt – ein besonde
res Highlight für die Besucher. 

Lange Nächte in Erlangen und 
München 

Das LGL präsentierte sich bei der 
„Langen Nacht der Wissenschaft“ 
in Erlangen im Oktober 2007 wie 

Abbildung 1.5a: Gäste aus China zeigen sich sehr interessiert an der Laboraus
stattung des LGL. 

Abbildung 1.5b: LGLPräsident Prof. Dr. Volker Hingst mit der Künstlerin Monika 
Preller (Mitte) und Erlangens Stadträtin Birgitt Aßmus (links) bei der Vernissage 
im LGL 

schon in den Vorjahren mit einem Gewürzen, Schokolade und Kakao 
bewährten Mix aus Laborführun- über Spielwaren, Berufsinforma
gen und Infoständen. Die Themen tionen und Ernährung bis hin zu 
der Infostände reichten von Rot- einem Blutalkoholtest am Com
wein, Fleischberatung, exotischen puter. 
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Die Führungen gingen in die Rück
standslabore sowie in die Sekti
onshalle, in der im Arbeitsalltag 
Tiere aller Größen seziert werden. 
70 Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter halfen mit, dieses Großevent 
auf die Beine zu stellen. Sie fun
gierten als Experten an ihren Info
ständen und bei den Führungen, 
am Empfang, als Helfer bei den 
Ständen, beim Aufbau und bei der 
Bereitstellung der EDV. Rund 800 
Besucher – vor allem junge Famili
en und Menschen zwischen 15 
und 40 Jahren – wagten einen 
Blick hinter die LGL-Kulissen und 
zogen ein äußerst positives Resü
mee des Angebots. 
Zeitgleich drängten sich während 
der „Langen Nacht der Münchner 
Museen“ mehr als 600 Besucher 
aus dem Großraum München im 
Dienstgebäude Pfarrstraße. Die 
Gäste verkosteten Noni-Saft, lie
ßen sich über Impfschutz aufklä
ren, versuchten unterschiedliche 
Biersorten zu identifizieren oder in
formierten sich direkt bei den Ex
perten über sicherheitstechnisch 
bedenkliche Produkte. Weitere 

„Renner“ waren: Wie wirkt sich die 
Lebensweise auf die Lebenser
wartung aus? Wie genau erfolgt 
der Gentechniknachweis in Le
bensmitteln? Welche Mikroorga
nismen finden sich in unserem 
Wasser? 

Das LGL auf Messen unterwegs 
in Bayern 

Um Aufgaben, Ziele und Ergebnis
se des Hauses vorzustellen, wur
den je nach Zielgruppe unter
schiedliche Veranstaltungsarten 
angeboten. Das Spektrum reicht 
von mehrtägigen Publikumsmes
sen wie zum Beispiel der Ostbay
ernschau in Straubing oder der 
Ofra (Verbrauchermesse in Ober
franken, Hof) über Special interest-
Messen mit bundesweiter Bedeu
tung. Hier ist die BioFach-Messe in 
Nürnberg zu nennen. 

Bei der Ostbayernschau in Strau
bing drängten sich an neun Mes
setagen zehntausende Besucher 
am Gemeinschaftsstand des Baye
rischen Staatsministeriums für 
Umwelt, Gesundheit und Verbrau
cherschutz, des LGL, der Landwirt
schaftlichen Sozialversicherung 
und des Gewerbeaufsichtsamtes 
bei der Regierung von Niederbay
ern. Eine viel besuchte Attraktion 
und ein gern genutztes Ange
bot ist die sogenannte Gesund
heitsstraße: Hier wird jedem Besu
cher Blutzucker- und Blutdruckbe
stimmung, Body Mass Index-

Abbildung 1.5c: Großer Andrang bei der „Langen Nacht“ in Erlangen… 

Abbildung 1.5d: …und zeitgleich in München 

Ermittlung, Hörtest oder Hautbe
ratung angeboten. 
Daneben gab es noch Auftritte bei 
Veranstaltungen für genau definier
te Teilnehmerkreise wie zum Bei
spiel den 36. Deutschen Lebens
mittelchemikertag in Nürnberg. 
Damit Synergien genutzt werden 
können, und um für Besucher at
traktiver zu erscheinen, werden 
Messeauftritte möglichst in Ko
operation mit anderen veranstaltet, 
also beispielsweise mit Ministe
rien, Berufsgenossenschaften, 
Universitäten und Verbänden. 
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2. Brennpunktthemen des Jahres 2007
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2.1 Spezialeinheit Lebensmittelsicherheit
 

Für die am 1. Juli 2006 gegründete 
Spezialeinheit Lebensmittelsicher
heit war das Jahr 2007 geprägt 
von zwei, auch in den Medien viel 
beachteten „Krisenfällen“: Bayeri
sche Lebensmittelunternehmer 
hatten für den menschlichen Ge
nuss nicht taugliches Fleisch als 
Lebensmittel in den Verkehr ge
bracht. Bei der Aufklärung dieser 
Fälle war die Spezialeinheit maß
geblich und in vielfältiger Weise 
beteiligt. Besonders bewährt 
haben sich dabei die speziell ge
schulten, interdisziplinär zusam
mengesetzten Kontroll- und Ermitt
lungsteams, die intensive Zusam
menarbeit mit Staatsanwaltschaf
ten, Polizei- und Zollbehörden und 
die rasche Informationsweitergabe 
über das EU-Schnellwarnsystem 
für Lebens- und Futtermittel. 
Die Spezialeinheit unterstützt darü
ber hinaus regelmäßig die Vor-Ort-
Behörden bei der Überprüfung 
komplexer oder problematischer 
Betriebe und ist zentraler Ansprech
partner für Staatsanwaltschaften 
und Zollbehörden. Sie hat sich da
mit im System der Lebensmittel
überwachung Bayerns in kürzester 
Zeit etabliert und bewährt. 

Überblick über die Betriebs
kontrollen 

2007 führten Kontrollteams der 
Spezialeinheit gemeinsam mit den 
zuständigen Vor-Ort-Behörden bay
ernweit 181 umfassende Betriebs
kontrollen durch. Anlässe für diese 
Kontrollen waren insbesondere

 • Anfragen der lokal zuständigen 
Behörden, 

• Anforderungen von Staatsan
waltschaften (Mitwirkung bei 
Durchsuchungsaktionen),

 • Schwerpunktaktionen auf 
eigene Initiative. 

Zu den kontrollierten Betrieben 
zählten unter anderem Tiefkühlhäu
ser, Fleischzerlege- und Fleischver
arbeitungsbetriebe, Schlachtbetrie
be, Obst- und Gemüsegroßhändler, 
Mälzereien, Mineralbrunnen, Ge
treidemühlen und Gewürzmühlen 
sowie Kosmetikhersteller. 
Insgesamt stellten die Kontollteams 
in 29 Fällen gravierende Mängel 
fest. Als „gravierende Mängel“ 
wurden unter anderem deutliche 
Mängel in der Basishygiene, Ver
dacht auf Betrug, massive Mängel 
beim Rückverfolgbarkeitssystem 
oder den betrieblichen Eigenkontrol
len sowie das Vorfinden stark über
lagerter Lebensmittel eingestuft. 
Die Betriebe wurden in der Regel 
intensiv durch größere, interdiszi
plinäre Kontrollteams (Tierärzte, 
Lebensmittelchemiker, Lebensmit
teltechnologen, Lebensmittelkont
rolleure, Agraringenieure, gege
benenfalls Vertreter von Polizei, 
Gewerbeaufsicht und Finanzver
waltung) überprüft. Diese kontrol
lierten einige Betriebe auch mehr
fach oder über mehrere Tage hin
weg. 
Bei elf Kontrollen benachrichtigte 
die Spezialeinheit die Staatsanwalt
schaft über die im Rahmen der 
Kontrolle festgestellten Mängel 
(Verdacht auf Straftaten), in zwölf 
Fällen zog die Staatsanwaltschaft 
die Spezialeinheit hinzu. 
Über die oben beschriebenen an-
lass- oder schwerpunktbezogenen 
Kontrollen hinaus unterstützten 
Fachkontrolleure der Spezialeinheit 
die Vor-Ort-Behörden bei mehr als 
1.200 Routinekontrollen als Sach
verständige unter anderem in 
Wein-, Getränke-, Milch- und Kos
metikbetrieben sowie bei der Zu
lassung von Betrieben. 
Zu den Betriebskontrollen der Spezi
aleinheit im Bereich Tiergesundheit 
wird auf Kapitel 6.2.1 verwiesen. 

Genussuntaugliches Fleisch als 
Lebensmittel – „Krisenfall 1“ 

Anfang 2007 meldeten französische 
Behörden über das EU-Schnell
warnsystem für Lebens- und Futter
mittel, dass sie in einem Lebens
mittelbetrieb nicht lebensmittel
taugliches Fleisch beziehungsweise 
Fleischabfälle vorgefunden hatten. 
Dieses Material, das ursprünglich 
aus Italien stammte, wurde über 
einen bayerischen Fleischhändler 
nach Frankreich verbracht und dort 
teilweise bereits zur Herstellung 
von Lebensmitteln eingesetzt. 
Die Spezialeinheit und die zuständi
gen Behörden vor Ort kontrollierten 
unmittelbar nach Erhalt der Schnell
warnung den Betrieb des bayeri
schen Zwischenhändlers: Über 
mehrere Tage hinweg führten sie 
intensive Buch- und Dokumenten
prüfungen durch und klärten die 
komplexen, weit verzweigten Wa
renströme auf. Ferner ermittelten 
und beprobten sie noch im Betrieb 
befindliche, vergleichbare Waren, 
und stellten vorhandene Bestände 
verdächtiger Waren sicher. Über 
das Schnellwarnsystem meldete 
die Spezialeinheit die Vertriebswe
ge (innerhalb Deutschlands sowie 
nach Frankreich, in die Niederlande, 
nach Russland, Slowenien und Ser
bien) und die vor Ort getroffenen 
Maßnahmen. 
Insgesamt untersuchte das LGL 
122 Proben im Zusammenhang mit 
dem oben genannten Sachverhalt. 
Davon wurden 111 als „nicht für 
den Verzehr geeignet“ beanstandet. 
Bei den Ermittlungen zeigte sich 
eine generelle Problematik im Um
gang mit sogenanntem „Stich
fleisch“. Dieser Problematik ist die 
Spezialeinheit konsequent im Rah
men des Überwachungsschwer
punktes „Schlachthöfe“ nachge
gangen. 
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Abbildung 2.1a: Schematische Darstellung der Warenströme (Auszug) 

Stichfleisch
  Als „Stichfleisch“ werden 

Fleischabschnitte bezeichnet, 
die sich um die Einstichstelle für 
das Entbluten von Schweinen 
oder Rindern befinden. In diese 
Fleischpartien sickern beim Ent
blutevorgang erhebliche Mengen 
an Blut ein. Da Blut ein sehr gu
ter Nährboden für Keime ist, sind 
solche blutig infiltrierten Teile 
sehr anfällig für mikrobiellen 
Verderb. Diese Abschnitte sind 
daher zu entfernen und werden 
gemäß der VO (EG) Nr. 854/2004 
unabhängig von der Tierart als 
genussuntauglich beurteilt. 

Überwachungsschwerpunkt 
„Schlachthöfe“ 

In den kontrollierten Schlachthöfen 
wurden alle Betriebsbereiche so
wie sämtliche veterinärrechtlichen 
Aspekte der Fleischgewinnung 
überprüft (integrierter Kontrollan

satz). Im Einzelnen umfasste dies 
folgende Teilbereiche: 

• Tierschutz/Tierseuchenrecht, 
• Schlachtprozess einschließlich 


der Behandlung der Neben
produkte,
 

• angegliederte Zerlegebetriebe 

einschließlich der Kühlräume,
 

• betriebseigene Dokumentation 

einschließlich Rückverfolgbar
keit.
 

Im Rahmen der integrierten Kont
rollen wurden diese Bereiche je
weils durch einzelne Kontrollteams 
überprüft. Je nach Betriebsgröße 
ergab sich dadurch ein Personal
einsatz von oft mehr als zehn Per
sonen, bestehend aus Mitarbeitern 
von Kreisverwaltungsbehörde, Re
gierung und Spezialeinheit. Soweit 
erforderlich wurden durch die zu
ständigen Behörden im Rahmen 
der Kontrollen die notwendigen 
Maßnahmen getroffen. 

Ergebnisse der Schlachthof
kontrollen 

Im Bereich der „eigentlichen“ 
Schlachthygiene gab es nur in 
wenigen Fällen größere Beanstan
dungen. 
Für eine hygienische Gewinnung 
des Lebensmittels „Fleisch“ spie
len die baulichen Voraussetzun
gen sowie das Hygienebewusst
sein und die Erfahrung der einge
setzten Mitarbeiter an der 
Schlachtlinie eine entscheidende 
Rolle. Häufig war festzustellen, 
dass bei neuen Mitarbeitern oder 
neu eingesetzten Schlachtkolon
nen Defizite und teils erheblicher 
Schulungsbedarf bestanden. 
Als problematisch erwies sich in 
den meisten Fällen die Behand
lung der bei der Schlachtung anfal
lenden Schlachtnebenprodukte 
wie Organe, Fleisch- und Fettab
schnitte oder auch die Haut von 
Rindern. 
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Falls diese Schlachtnebenprodukte 
weiterhin als Lebensmittel bezie
hungsweise als Rohstoff für Le
bensmittel Verwendung finden sol
len, müssen sie von der Gewinnung 
an entsprechend behandelt werden. 
Wenn sie dagegen als K 3-Material 
entsorgt werden sollen, sind die 
entsprechenden Vorschriften be
züglich getrennter Lagerung, Auf
bewahrung in separaten, deutlich 
gekennzeichneten Behältnissen 
bis zur Abholung und der erforder
lichen Dokumentation zu beachten. 
Diese stringente Trennung der 
weiteren Verwendungswege wur
de in den Betrieben nicht immer 
durchgängig eingehalten. 
Teilweise war auch das Personal 
über den weiteren Verwendungs
zweck nicht richtig informiert oder 
zeigte im Umgang mit den Neben
produkten nicht die erforderliche 
Sorgfalt, sodass in diesem Be
reich teils erhebliche Defizite fest
zustellen waren. 

K 3-Material ist ein Begriff aus 
der „Verordnung (EG) Nr. 
1774/2002 mit Hygienevorschrif
ten für nicht für den menschli
chen Verzehr bestimmte tieri
sche Nebenprodukte“. Dabei 
steht K 3 für „Kategorie 3“. Zum 
einen handelt es sich hierbei um 
genusstaugliches Material, das 
nur aus kommerziellen Gründen 
nicht zum menschlichen Verzehr 
verwendet wird, zum anderen 
um bestimmte Schlachtkörper
teile, die als genussuntauglich 
abgelehnt wurden, aber auch um 
ehemalige Lebensmittel oder Kü
chen- und Speiseabfälle. Nach 
Sammlung und Kennzeichnung 
kann Material der Kategorie 3 in 
dafür zugelassenen Verarbei
tungsbetrieben (zum Beispiel 
Heimtierfutter) beziehungsweise 
technischen Anlagen aufbereitet, 
in zugelassenen Verbrennungs
anlagen als Abfall beseitigt oder 
in Biogas- oder Kompostieranla
gen verwertet werden. 

In diesem Zusammenhang erwies 

sich der Umgang mit den Fleisch
abschnitten der sogenannten 


„Stichstelle“, die gemäß den recht
lichen Vorschriften als für den 
menschlichen Genuss untauglich zu 
beurteilen und entsprechend zu 
entsorgen sind, als besonderer Pro
blembereich. Deutlich wurde, dass 
einige Betriebe diese Fleischab
schnitte nicht korrekt als K 3-Materi
al entsorgt, sondern nachbearbeitet 
und Teile davon vorschriftswidrig 
wieder als Lebensmittel in den Ver
kehr gebracht haben. 
Bei der Kontrolle der Entfernung 
des „Stichfleisches“ wurde auch 
festgestellt, dass in vielen Fällen 
durch unzulässiges Entfernen von 
Binde- und Fettgewebe das 
Schlachtgewicht des Tierkörpers 
verringert und damit auch der mo
netäre Wert des Tierkörpers zu 
Ungunsten der Lieferanten redu
ziert wurde. Diese Feststellungen 
wurden der zuständigen Überwa
chungsbehörde, der Bayerischen 
Landesanstalt für Landwirtschaft 
(LfL), mitgeteilt. In der Folge bilde
ten LfL und LGL eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe und erarbeiteten 
eine Verfahrensanweisung zur 
korrekten Schnittführung am 
Schlachtkörper. 

Tierschutz am Schlachthof 

Einen weiteren Schwerpunkt bei 
der Kontrolle von Schlachtbetrie
ben bildete die Überprüfung der 
tierschutzrechtlichen Bestimmun
gen. Das LGL beurteilte Rinder-, 
Schweine-, Schaf- und Geflügel
schlachtlinien. Neben den erforder
lichen baulichen und technischen 
Voraussetzungen wurden zwei 
Hauptaspekte überprüft: 

• Erfolgt der Umgang mit den 

Tieren ruhig und schonend und


 • werden die Tiere schnell, effek
tiv, schmerz- und leidensfrei 
betäubt und entblutet? 

Hierfür führte das LGL aufwendige 
und umfangreiche Erhebungen 
während einer Tagesschlachtung 
durch und wertete diese aus. Be
urteilt wurden insbesondere das 
Abladen, der Einsatz von Treibhil
fen, das freiwillige Vorwärtsgehen 
der Tiere, die Unterbringung und 
Versorgung bei Wartezeiten, der 
Eintrieb in die Fixiereinrichtung zur 
Betäubung, die Anwendung der 
Betäubungstechnik, Eintritt, Tiefe 
und Dauer der Betäubung und das 
Vorgehen bei notwendigen Nach
betäubungen oder Nottötungen. 



Abbildung 2.1b: Rinderschlachtband (Enthäutung) 
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Abbildung 2.1c: Rinderschlacht
band (Bearbeitung Halspartie) 

Kein Betrieb war frei von Mängeln. 
In drei von neun Betrieben stellten 
die Tierschutzexperten gravierende 
Mängel bei der Betäubung fest, 
die eine unverzügliche Abhilfe 
erforderlich machten. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt wa
ren die betriebseigenen Maßnah
men zur Sicherstellung des Tier
schutzes. Signifikant war, dass 
bisher häufig das Schwergewicht 
der Anstrengungen im Bereich der 
Lebensmittelhygiene lag und der 
Tierschutz nur als Randaufgabe 
betrachtet wurde. 

Genussuntaugliches Fleisch als 
Lebensmittel – „Krisenfall 2“ 

Ende August teilte ein LKW-Fahrer 
der Polizei mit, dass bei der Anlie
ferung von K 3-Material an ein 
schwäbisches Lebensmittelunter
nehmen der Betriebsinhaber die 
Kennzeichnung „K 3-Material – 
nicht zum menschlichen Verzehr 
geeignet“ schon auf dem Liefer
fahrzeug von der Ware entfernt 
habe. Es bestand daher der Ver
dacht, dass das K 3-Material in den 
Lebensmittelkreislauf zurückge
führt werden sollte. 
In der Folge deckte die Spezialein
heit in Zusammenarbeit mit den 

Strafverfolgungsbehörden das 
ganze Ausmaß dieses Krisenfalles 
mit kriminellem Hintergrund auf. 

Ermittlungen der Spezialeinheit 

Die Ermittlungen ergaben, dass 
der schwäbische Lebensmittelbe
trieb über einen Zeitraum von circa 
zehn Monaten rund 160 Tonnen 
K 3-Material als Lebensmittel in 
den Verkehr gebracht hatte. Gelie
fert wurde dieses Material haupt
sächlich von zwei Firmen aus 
Norddeutschland. Ein weiteres, als 
K 3-Betrieb zugelassenes Unter
nehmen in Belgien diente dabei 

„in den Papieren“ als Abnehmer, 
um den tatsächlichen Weg des 
K 3-Materials zu verschleiern. 
Abnehmer des fraglichen Fleisches 
waren mehrere Unternehmen im 
ganzen Bundesgebiet, die das 
K 3-Material zu Lebensmitteln wie 
Döner oder diversen Wurstwaren 

„veredelten“. Bis auf die vor Ort 
beschlagnahmte Menge von circa 
10 Tonnen war der überwiegende 
Teil der fraglichen Ware bereits 
verarbeitet und verzehrt. 
Im Rahmen der Ermittlungen wur
den bei der Inventur in dem schwä
bischen Lebensmittelbetrieb auch 
mehrere Tonnen Wildfleisch ent
deckt, welche als Hehlerware in 
einem anderen, laufenden Strafver
fahren gesucht wurden. 

Überwachungsschwerpunkt 
„Kühlhäuser“ 

Die Spezialeinheit überprüfte in 
den Jahren 2006 und 2007 insge
samt über 70 Kühlhäuser und 
konnte so einen umfassenden 
Einblick in die Betriebsabläufe ge
winnen. Bei diesen Betriebskont
rollen traten häufig ähnliche Prob
lemstellungen auf. Oftmals war der 
Umgang mit Retouren-Ware, 
Havarie-Ware und Ware, die bei der 
Eingangskontrolle beanstandet 
wurde, nicht geregelt. Dadurch 
ergaben sich Schwierigkeiten bei 

der Zuordnung, vor allem in Hin
blick auf die Rückverfolgbarkeit. 
Ebenfalls war den Betrieben die 
Vorgehensweise bei Ware mit ab
gelaufenem Mindesthaltbarkeits
datum unklar, insbesondere bei der 
Einlagerung von Ware für Dritte. 
Diese und andere Problemstellun
gen fasste das LGL in einer 
Schwachstellenanalyse zusammen, 
um zukünftig eine gezielte Über
prüfung typischer Problempunkte 
und eine einheitliche Vorgehens
weise bei Kühlhauskontrollen 
sicherzustellen. 

Schwerpunktaktionen auf 
eigene Initiative 

Im Jahr 2007 führte die Spezialein
heit neben den Überwachungs
schwerpunkten „Schlachthöfe“ 
und „Kühlhäuser“ zwölf weitere 
Schwerpunktaktionen zu ausge
wählten Problemen in bestimmten 
Betriebstypen durch. Zu den einzel
nen Projekten erarbeitete die Spe
zialeinheit jeweils entsprechende 
Prüfdokumente, mit denen zukünf
tig Kontrollen der Vor-Ort-Behörden 
effektiver und nach einheitlichen 
Standards durchgeführt sowie bes
ser dokumentiert werden können. 
Nachfolgend werden drei Beispiele 
hierzu näher erläutert.

 • Bei 29 Obst- und Gemüsegroß
händlern sowie in vier Gewürz
mühlen überprüfte das LGL die
 
Eigenkontroll- und Rückverfolg
barkeitssysteme sowie das 

HACCP-Konzept und die Doku
mente über Personalunterwei
sungen. Nur bei sieben Betrie
ben (21 %) waren diese vorge
schriebenen betriebsinternen
 
Maßnahmen einwandfrei. Bei 

sechs Firmen (18 %) fehlten 

Kontrollsysteme nahezu voll
ständig, während bei den Übri
gen Eigenkontrollen entweder 

nicht regelmäßig durchgeführt
 
wurden oder mit meist kleine
ren Mängeln behaftet waren. 
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 • Im Projekt Mälzereien überprüf
te das LGL in zehn Betrieben 
die Eigenkontrollsysteme sowie 
das HACCP-Konzept. Ein be
sonderes Augenmerk lag dabei 
auf dem Darrprozess, weil bei 
unsachgemäßer Durchführung 
des Darrens krebserzeugende 
Nitrosamine entstehen können. 
Das hergestellte Malz wurde 
daher auch beprobt und auf 
überhöhte Gehalte an N-Nitro
sodimethylamin (NDMA) unter
sucht. Bis auf einen Betrieb 
konnten alle kontrollierten Mäl
zereien ein HACCP-Konzept 
vorlegen. Allerdings war der 

„Kritische Kontrollpunkt Darren“ 
oftmals nicht so ausgestaltet, 
dass die Bildung von Nitrosami
nen durch entsprechende Pro
zessführung mit Sicherheit aus
geschlossen werden konnte. 

• In einem weiteren Schwerpunkt 
wurden 20 Kosmetikbetriebe 
(entspricht 5 % der in Bayern 
gemeldeten Herstellerbetriebe) 
überprüft. Ausgewählt wurden 
hierfür diejenigen Betriebe, für 
die aus der – von den Kreisver
waltungsbehörden erstellten 
– Risikobewertung die größte 
Kontrollhäufigkeit und Kontroll
tiefe abzuleiten war. Zwei Drittel 
der überprüften Betriebe hielten 
die wesentlichen Regeln der 
Guten Herstellungspraxis (§ 5c 
Kosmetikverordnung) nicht ein. 
Die Mängel waren bei 37 % der 
Firmen als schwer und bei mehr 
als der Hälfte als mittel einzustu
fen. Die Hauptmängel betrafen 
die Hygiene in den Herstellungs
räumen. Als Konsequenz aus 
diesen Schwerpunktkontrollen 
soll künftig die Risikobewertung 
der Kosmetikbetriebe bayern
weit für alle Betriebe durch ei
nen Fachkontrolleur erfolgen. 
Dies führt zu einer vergleichba
ren Risikobewertung der Betrie
be in ganz Bayern als Grundlage 
für künftige risikoorientierte Kon
troll- und Beprobungsstrategien. 

Überwachungstätigkeiten der 
Fachkontrolleure 

Weinkontrolle 

2007 haben die vier Weinkontrol
leure des LGL 656 Betriebskontrol
len vorgenommen, überwiegend 
bei Weingütern und Weinbaube
trieben, Weinkellereien und im 
Weinfachhandel. Davon blieben 
rund 200 Betriebe ohne Beanstan
dung. Bei den übrigen Betrieben 
waren, wie in den Vorjahren, haupt
sächlich Kennzeichnungs- und 
Hygienemängel zu beanstanden. 
Darüber hinaus beanstandete das 
LGL die stoffliche Zusammenset
zung bei Erzeugnissen des Wein
rechts und stellte Mängel bei der 
Dokumentationspflicht, zum Bei
spiel bei der Weinbuchführung fest. 

Kontrollen in Getränke-, Milch- 
und Kosmetikbetrieben 

In Zusammenarbeit mit den Veteri
när- und Lebensmittelbehörden 
waren ein Getränketechnologe, ein 
Molkereitechniker und ein Fach
kontrolleur für Kosmetikbetriebe 
fachlich unterstützend im Einsatz. 
Diese Kontrollen umfassten insge
samt mehr als 600 Betriebe, dar
unter zum Beispiel 85 Brauereien, 
441 Speiseeishersteller, 54 Milch 
be- und verarbeitende Betriebe 
und 32 Kosmetikbetriebe. Darüber 
hinaus wurde eine Vielzahl von 
Heißgetränkeautomaten überprüft. 
Der Schwerpunkt der Kontrollen 
lag in den Lebensmittelbetrieben 
bei der Hygiene und der techni
schen Prozesskontrolle, in den 
Kosmetikbetrieben wurde vor al
lem die Einhaltung der Guten Her
stellungspraxis geprüft. 

EU-Schnellwarnsystem 

Das Europäische Schnellwarnsys
tem für Lebens- und Futtermittel 
(RASFF = Rapid Alert System for 
Food and Feed) ist ein behördenin

ternes Informationssystem, an 
dem die EU-Kommission, alle EU-
Mitgliedstaaten sowie drei weitere 
Staaten beteiligt sind. Es dient der 
schnellen Weitergabe von Informa
tionen über ernste unmittelbare 
oder mittelbare Risiken für die 
menschliche Gesundheit, die von 
Lebens- und Futtermitteln sowie 
von Bedarfsgegenständen mit 
Lebensmittelkontakt ausgehen. 
Dabei werden insbesondere Infor
mationen zur Art des Produktes, 
zu der von ihm ausgehenden Ge
fahr, zu seiner Herkunft, den Ver
triebswegen und zu den ergriffe
nen Maßnahmen (zum Beispiel 
Rücknahme) mitgeteilt. Der Infor
mationsaustausch ermöglicht es 
den betroffenen Mitgliedstaaten, 
rasch wirksame Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Lebensmittel
sicherheit ergreifen zu können. 
Das RASFF trägt somit in entschei
dendem Maße zum gesundheit
lichen Verbraucherschutz in der EU 
bei. 

Das LGL – Kontaktstelle für das 
Schnellwarnsystem in Bayern 

Das Bundesamt für Verbraucher
schutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) fungiert als nationale Kon
taktstelle Deutschlands, bayeri
sche Kontaktstelle ist das LGL. 
Die wichtigsten Aufgaben des LGL 
sind dabei:

 • Sichtung und Auswertung aller 
aus der EU eingehenden Mel
dungen: Im Jahr 2007 wurden 
allein im RASFF rund 5.500 
Meldungen kommuniziert. 
Stammen nicht sichere Lebens
mittel aus Bayern oder wurden 
sie in Bayern vertrieben, infor
miert das LGL die zuständigen 
Behörden, leitet die notwendi
gen Maßnahmen in die Wege 
(zum Beispiel Überwachung 
eines Rückrufes, Ermittlung 
von Vertriebswegen, Anordnun
gen) und koordiniert das Vorge-
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hen. Auch kann eine Schnell
warnung im Einzelfall Anlass für 
eine Betriebskontrolle der Spe
zialeinheit sein.

 • Erstellung von Schnellwarnun
gen, wenn in Bayern nicht si
chere Lebensmittel festgestellt 
werden (zum Beispiel durch 
Gutachten des LGL).

 • Erstellung von Folgemeldungen 
zu Schnellwarnungen aus der 
EU: Mitteilung von in Bayern 
ergriffenen Maßnahmen oder 
Ermittlungsergebnissen (zum 
Beispiel Weitervertrieb eines 
Erzeugnisses ins Ausland). 

2007 hat das LGL 109 Schnellwar
nungen und Folgemeldungen in 
das RASFF eingestellt. 

Schwerpunkte der Meldungen 

Die Schwerpunkte der Meldungen 
lagen im letzen Jahr auf Aflatoxinen 
in Pistazien und getrockneten Fei
gen, mikrobiologischen Kontamina
tionen von Lebensmitteln (vor allem 
Salmonellen, Campylobacter und 
Listerien) sowie nicht für den 
menschlichen Verzehr geeignetem 
Fleisch. 
Exemplarisch im Folgenden einige 
Fallbeispiele: 
Ende Juli meldete die Schweiz 
über das RASFF, dass Dioxine und 
Pentachlorphenol (PCP) in Guar
kernmehl (Verdickungsmittel) aus 
Indien festgestellt wurden. Insge
samt 134 Folgemeldungen (45 aus 
Deutschland, davon zwölf aus Bay
ern) betrafen vor allem die Verar
beitung des Guarkernmehls in 
Folgeerzeugnissen und deren Wei
tervertrieb. Damit stellt diese Mel
dung die bislang umfangreichste 
kommunizierte Schnellwarnung im 
RASFF dar. 
Drei Meldungen des LGL bezogen 
sich auf den Nachweis von Entero
bacter sakazakii in pulverförmiger 
Babyanfangsnahrung. In diesen 
Fällen wurde jeweils auch die Öf
fentlichkeit informiert. 

Im November veröffentlichte Stif
tung Warentest einen Bericht über 
die Untersuchung von Schokolade. 
Das Magazin stufte eine Probe 
Bio-Edelbitterschokolade dabei 
wegen eines überhöhten Gehaltes 
an krebserregenden polycycli
schen aromatischen Kohlenwas
serstoffen (PAK) als mangelhaft 
ein. Im Zusammenhang mit die
sem Bericht erstellte das LGL eine 
Schnellwarnung über die vorsorg
lich zum Schutz der Verbraucher 
getroffenen Maßnahmen (zum 
Beispiel freiwilliger öffentlicher 
Rückruf des Herstellers). 

Internet-Seite „Lebensmittel
warnungen“ 

Seit Ende 2006 betreibt das LGL 
eine Internet-Seite, auf der es In
formationen der Öffentlichkeit über 
nicht sichere Lebensmittel, Futter
mittel, Bedarfsgegenstände, kos
metische Mittel und mit Lebens
mitteln verwechselbare Produkte 
bereitstellt, sofern diese Erzeug
nisse in Bayern auf dem Markt 
und möglicherweise bereits beim 
Endverbraucher sind. Im Jahr 2007 
wurden rund 20 Fälle derartiger 
nicht sicherer Erzeugnisse in die 
Internet-Plattform eingestellt. 

Abbildung 2.1d: Weitere Informati
onen zu der InternetSeite Lebens
mittelwarnungen finden Sie unter 
www.lgl.bayern.de, Stichwort: 
Schutz der Verbraucher. 

Hotline für vertrauliche Hinweise 

Seit Anfang 2006 ist am LGL eine 
Hotline für vertrauliche Hinweise 
auf Verstöße gegen das Lebens
mittelrecht eingerichtet. Wer den 
Verdacht hat, dass in einem Be
trieb nicht sachgerecht mit Le
bensmitteln umgegangen wird 
(zum Beispiel hygienische Mängel, 
Manipulationen an Verpackungen 
und Kennzeichnungen, Verarbei
tung verdorbener Lebensmittel), 
kann dies – auch anonym – telefo
nisch oder über das Internet mel
den. Die Hinweise werden unver
züglich an die für die Lebensmittel
überwachung zuständigen Dienst
stellen bei den Landkreisen und 
Städten im Freistaat Bayern wei
tergeleitet, in besonderen Fällen 
auch direkt von der Spezialeinheit 
überprüft. 
2007 gingen insgesamt 67 Hinwei
se ein (2006: 107). Die meisten 
Hinweise (21) betrafen hygieni
sche Mängel im Betrieb. 
In neun Fällen wurden die Hinwei
se voll, in elf Fällen teilweise be
stätigt. 

Zusammenarbeit mit anderen 
Behörden 

Der Spezialeinheit kommt als bay
ernweit tätiger zentraler Stelle in 
den Bereichen Lebensmittelsicher
heit und Tiergesundheit unter an
derem die Aufgabe zu, mit Behör
den aus anderen Geschäftsberei
chen Kontakte zu pflegen und für 
die Überwachung relevante Infor
mationen auszutauschen. So 
unterhält die Spezialeinheit Le
bensmittelsicherheit zahlreiche 
Kontakte zur Polizei, zu Staatsan
waltschaften sowie zu den Zollbe
hörden. Daneben gibt es auch 
Kontakte zu außerbayerischen 
Behörden der Lebensmittelüber
wachung. Für alle diese Behörden 
fungiert die Spezialeinheit als zent
raler Ansprechpartner in Bayern. 
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Staatsanwaltschaften 

Im Jahr 2007 bestanden zahlreiche 
enge Kontakte zu verschiedenen 
Staatsanwaltschaften, zum Bei
spiel bei gemeinsamen Betriebs
durchsuchungen oder durch Ein
schaltung der Staatsanwaltschaft 
bei Verstößen gegen das Lebens
mittelrecht, die im Rahmen von 
Betriebskontrollen festgestellt 
wurden. Daneben war die Spezi
aleinheit maßgeblich an zwei ge
meinsamen Fortbildungsveranstal
tungen für die Strafverfolgungs-
und Lebensmittelüberwachungs
behörden beteiligt. 

Polizei 

Zur Unterstützung der Spezialein
heit war für das Jahr 2007 ein Poli
zeibeamter an das LGL abgeord
net. Im Rahmen dieser Abordnung 
fanden diverse Fortbildungen zu 
Themen der Strafverfolgung statt, 
zum Beispiel zu den Aufgaben und 
Pflichten einer Ermittlungsperson 
der Staatsanwaltschaft. Zudem 
konnte der abgeordnete Polizeibe
amte bei vielen Betriebskontrollen 
der Spezialeinheit seine Erfahrung 
bei Ermittlungstätigkeiten und 
Maßnahmen zur Beweissicherung 
einbringen und weitergeben. Fer
ner ergab sich im Rahmen von 
Betriebskontrollen eine enge Zu
sammenarbeit mit den Polizeibe
hörden in Form von gegenseitiger 
Amtshilfe. Dabei unterstützten 
zum Beispiel Mitarbeiter der Spezi
aleinheit Polizeidienststellen vor 
Ort bei der Sichtung von Doku
menten oder standen als An
sprechpartner für fachliche Frage
stellungen zur Verfügung. 
Eine Reihe von Mitarbeitern der 
Spezialeinheit hospitierte bei ver
schiedenen Dienststellen der 
bayerischen Kriminalpolizei, um 
vertiefte Einblicke in die Vorge
hensweise der Polizei bei Durchsu
chungen und Vernehmungen zu 
gewinnen sowie Informations- und 

Dokumentationssysteme der Poli
zei kennenzulernen. 

Zoll 

Im Rahmen des Arbeitskreises 
„Zusammenarbeit Zollbehörden – 
Spezialeinheit Lebensmittelsicher
heit“ fanden mehrere Treffen mit 
Vertretern der Oberfinanzdirektion, 
der Zollfahndung und von Zolläm
tern zum Informations- und Erfah
rungsaustausch statt. Dabei konn
ten aktuelle Fragestellungen zu 
den Themen Einfuhr von Lebens-
und Futtermitteln sowie lebenden 
Tieren beziehungsweise Probe
nahme- und Analysemethoden bei 
Einfuhruntersuchungen geklärt 
werden. 
Diese behördenübergreifende Zu
sammenarbeit führte bereits – 
auch durch die geknüpften persön
lichen Kontakte – in einigen Fällen 
zu wertvoller gegenseitiger Amts
hilfe. Einige Mitarbeiter der Spezi
aleinheit hospitierten zudem bei 
Zolldienststellen, um weitere Ein
blicke in deren Arbeitsweisen, Re
cherchemethoden und Aufgaben 
zu erlangen. 

Arbeitskreise 

Zu den Aufgaben der Spezialeinheit 
gehört es, vor Ort bestehende Prob
leme aufzugreifen, eigenes sowie 
vor Ort vorhandenes Fachwissen zu 
bündeln und den Informationsaus
tausch zu fördern und zu koordinie
ren. Zu diesem Zweck richtete die 
Spezialeinheit einige Arbeitskreise 
ein, deren Ziel es ist, zu den jeweili
gen Problembereichen gemeinsa
me Lösungsansätze zu entwickeln. 
Mitglieder der Arbeitskreise sind 
Vertreter der Kreisverwaltungsbe
hörden, der Regierungen, des Mi
nisteriums sowie im Bedarfsfall 
auch anderer Behörden, zum Bei
spiel Zoll. 2008 wird die Tätigkeit 
der bestehenden Arbeitskreise fort
gesetzt, bei Bedarf werden weitere 
Arbeitskreise eingerichtet. 

Arbeitskreis Wild 

Schwerpunkte waren die Erstel
lung von einheitlichen Richtlinien 
zur Ausstattung von Wildkammern, 
die Erarbeitung einer Checkliste 
zur regelmäßigen Gesundheits
überwachung von Gehegewild 
sowie die Erarbeitung eines Kon
zeptes für die Überwachung von 
Wild be- und verarbeitenden Be
trieben. 

Arbeitskreis Tierische Neben
produkte (TNP) 

Dieser Arbeitskreis befasste sich 
schwerpunktmäßig mit der Erar
beitung der fachlichen Grundlagen 
für die Validierung und Zulassung 
von Tierkörperbeseitigungsanstal
ten (TBA). Außerdem wurden 
Checklisten für die Überwachung 
von Betrieben für tierische Neben
produkte, zum Beispiel Heimtier
futterbetriebe, Fettschmelzen, 
Häutebetriebe, Kompostier- und 
Biogasanlagen erprobt. 

Arbeitskreis Mykotoxine 

Hauptthema dieses Arbeitskreises 
war 2007 die Erstellung einer Ver
fahrensanweisung für die Entnah
me von Importproben zur Untersu
chung auf Aflatoxine. 

Aus- Fort- und Weiterbildung 

Mitarbeiter der Spezialeinheit be
teiligten sich im Jahr 2007 mit 
mehr als 300 Referaten an Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsmaßnah
men für das Veterinär- und Lebens
mittelüberwachungspersonal. 
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2.2 Phthalate, Elemente und verbotene Farben – 

Schadstoffe in Spielzeug
 

Phthalate 

Für verschiedene Spielzeuge wie 
Köpfe und Gliedmaßen von Pup
pen, Figuren, Bälle, aufblasbares 
Spielzeug und Reifen von Spiel
zeugfahrzeugen verwenden die 
Hersteller weichgemachtes Polyvi
nylchlorid (PVC), damit die charak
teristischen Eigenschaften erreicht 
werden. Polyvinylchlorid ohne 
Weichmacher ist ein harter und 
spröder Kunststoff. Erst die Zuga
be von Weichmachern in Anteilen 
von circa 15 bis 35 % verleiht dem 
PVC die erwünschten elastischen 
Eigenschaften. Diese sind erfor
derlich, wenn man zum Beispiel 
Puppenteile im Rotationsgussver
fahren herstellt oder wenn man 
bei Figuren ein hohes Maß an De
taillierung erzielen will. 
Neben Spielzeug werden zahlrei
che Produkte, die im Haushalt und 
in Außenbereichen verwendet 
werden, aus weichgemachtem 
PVC (Weich-PVC) hergestellt: Bo
denbeläge, Kunstleder, Tapeten, 
Duschvorhänge, Regenbekleidung, 
Regenverdecke, Verpackungen, 
Schuhe, Sport- und Freizeitartikel, 
medizintechnische Produkte, Ka
bel, Dachdichtungsbahnen, Plasti
sole für Kfz-Unterbodenschutz und 
vieles mehr. 
Viele Jahre waren Di-ester der 
1,2-Benzoldicarbonsäure (Phthal
säureester, kurz Phthalate) die be
deutendsten Weichmacher für die 
Herstellung von Weich-PVC. Dabei 
wurde auch in Spielzeug über viele 
Jahre hinweg Di(2-ethylhexyl)phtha
lat (DEHP) am häufigsten verwen
det. Erst vor einigen Jahren wurde 
es mehr und mehr von Di-isono
nylphthalat (DiNP) und Di-isode
cylphthalat (DiDP) abgelöst. 
Phthalate sind in Weich-PVC che
misch nicht gebunden. Sie können 

daher aus den Produkten ausduns
ten oder beim Kontakt mit Flüssig
keiten oder lipophilen (fettlieben
den) Stoffen herausgelöst werden. 
Wegen ihrer relativen Schwer
flüchtigkeit dunsten Phthalate 
während ihrer Nutzung langsam, 
aber dauerhaft aus. Sie lagern sich 
an Partikel an und sind so häufig 
im Hausstaub zu finden und wer
den mit der Luft großflächig ver
teilt. Das hat zu einem ubiquitären 
Vorkommen der Phthalate in gerin
gen Konzentrationen geführt. 

Aufnahme durch den Menschen 

Menschen nehmen Phthalate 
größtenteils über die Nahrung, die 
Atemwege oder die Haut auf. Aus 
medizinischen Produkten können 
sie direkt in die Blutbahn gelangen. 
Säuglinge und Kleinkinder können 
Phthalate aufnehmen, wenn sie 
Spielzeug und Babyartikel länger in 
den Mund nehmen. Der Einfluss 
von Speichel löst die Weichmacher 
heraus, ein Kauen auf den Teilen 
fördert diesen Vorgang, die Phtha
late werden so kontinuierlich in 
den Körper aufgenommen. 
Wenn Kinder weichmacherhaltige 
Teile verschlucken, lösen sich die 
Weichmacher im Magen-Darm-
Trakt heraus. Neben dem Risiko 
durch die aufgenommenen Phtha
late besteht auch ein Gesundheits
risiko in Form der Perforationsge
fahr durch verhärtete, möglicher
weise scharfkantige Teile aus PVC. 

Akute und chronische Toxizität 

DEHP ist bei einmaliger Aufnahme 
praktisch nicht toxisch, es wirkt 
nicht reizend und nicht sensibilisie
rend. In Tierversuchen zur chroni
schen Toxizität beobachten Wis
senschaftler aber bereits bei relativ 

niedrigen Dosierungen Effekte an 
Hoden, Leber und Niere. Bei Na
gern stellten sie bei beiden Ge
schlechtern Beeinträchtigungen 
der Reproduktion und der Frucht
barkeit sowie Entwicklungsschä
den bei den Nachkommen durch 
DEHP fest. Bei der intensiven Be
gutachtung des DEHP und sechs 
weiterer Phthalate wurde nur 
DEHP als Substanz bewertet, die 
zu ernsthafter Sorge Anlass gibt. 
Letztendlich stuften das Europä
ische Parlament und der Rat der 
Europäischen Union jedoch auch 
Dibutylphthalat (DBP) und Benzyl
butylphthalat (BBP) als fortpflan
zungsgefährdend ein. 
Zu den anderen Phthalaten gibt es 
bislang keine oder widersprüchli
che Informationen. Da sich das 
Risiko nicht mit hinreichender Si
cherheit bestimmen ließ, wandte 
die EU das Vorsorgeprinzip an, um 
ein hohes Gesundheitsschutz
niveau insbesondere für Kinder 
sicherzustellen. Da sich deren 
Organismus noch entwickelt, re
agieren sie besonders empfindlich 
auf fortpflanzungsgefährdende 
Substanzen. Aus diesem Grund 
sollten Kinder den Expositionsquel
len solcher Substanzen so wenig 
wie möglich ausgesetzt werden. 
Dies betrifft insbesondere Artikel, 
die von Kindern in den Mund ge
nommen werden. 

Rechtliche Regelungen 

Im Dezember 1999 erließ die Kom
mission der Europäischen Gemein
schaft erstmals ein Verbot von 
sechs Phthalaten für alle Spielzeug- 
und Babyartikel aus Weich-PVC, 
die Kinder unter drei Jahren in den 
Mund nehmen könnten. In 
Deutschland wurde das Verbot im 
Jahr 2001 auf alle Spielzeug- und 
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Babyartikel, die Kindern unter drei 
Jahren bestimmungsgemäß oder 
vorhersehbar in den Mund neh
men, ausgedehnt und betraf gene
rell Phthalate. 
Die Richtlinie 2005/84/EG des Eu
ropäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. Dezember 2005 
sprach ein generelles Verbot von 
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), 
Dibutylphthalat (DBP) und Benzyl
butylphthalat (BBP) in Spielzeug 
und Babyartikeln aus. Drei weitere 
Phthalate, Di-isononylphthalat 
(DiNP), Di-isodecylphthalat (DiDP) 
und Di-n-octylphthalat (DOP) wur
den in Spielzeug verboten, das von 
Kindern in den Mund genommen 
werden kann. Diese Vorschriften 
mussten die Mitgliedstaaten spä
testens zum 16. Januar 2007 an
wenden. 

Untersuchungen des LGL 

Auf der Grundlage dieses Verbots 
untersuchte das LGL im Jahr 2007 
360 Proben Spielzeug auf Weich
macher. Davon waren 102 Proben 
wegen unzulässiger Phthalate 
nicht verkehrsfähig und gemäß 
§ 32 des Lebensmittel-, Bedarfsge
genstände- und Futtermittelge
setzbuches zu beanstanden. 46 
dieser Proben wiesen Di(2-ethylhe
xyl)phthalat auf. 53 Proben waren 
wegen des Vorkommens von Di
isononylphthalat in Teilen, die von 
Kindern in den Mund genommen 
werden können, nicht verkehrsfä
hig. Drei weitere Proben enthielten 
Dibutylphthalat, Benzylbutylphtha
lat und Di-isodecylphthalat. 

Beanstandungen 

Zu beanstanden waren hauptsäch
lich Puppen und Puppenzubehör 
(zum Beispiel Schuhe), Figuren, 
Bälle, Aufblasspielzeug und Spiel
zeugfahrzeuge. Aber auch Knüpf
bänder (Scoubidous), Kabelisolie
rungen von Spielzeug mit elektri
scher Funktion und als Spielzeug 

gekennzeichnete Radiergummis 

enthielten Phthalate.
 
Bei Puppen, Puppenzubehör, Bäl
len, Figuren, Aufblasspielzeug und 

Spielzeugfahrzeugen war bei den 

meisten beanstandeten Proben 

von vereinzelten Restbeständen 

aus dem Einzelhandel oder von 

Restposten auszugehen. Ein sys
tematischer Verstoß gegenüber 

diesem Verbot war nicht erkennbar, 

denn bis auf wenige Ausnahmen 

hatten die Inverkehrbringer bean
standeter Proben auch phthalat
freie Ware angeboten. Produkte 

aus Billig- oder Resteläden und 

von Marktständen waren jedoch 

häufiger wegen vorhandener 

Phthalate nicht verkehrsfähig. 

Über die als Ersatz der Phthalate in 

den untersuchten Spielzeugen 

eingesetzten Weichmacher liegen 

nur begrenzt Erkenntnisse vor. In 

vielen Fällen handelt es sich um 

Verbindungen (Di-ester) der 

1,2-Cyclohexandicarbonsäure oder 

der Adipinsäure. 

Ein Vergleich der Beanstandungen 

im Jahr 2007 mit den Vorjahren ist 

nicht möglich, da nach der bis zum 

15. Januar 2007 geltenden Rege
lung das Phthalatverbot nur Spiel
zeug für Kinder unter drei Jahren 
betraf. Aus diesem Grunde unter
suchte das LGL bis zu diesem 
Zeitpunkt ordnungsgemäß gekenn
zeichnetes Spielzeug (Altersbe
schränkung und Warnhinweis) in 
den meisten Fällen nicht auf 
Weichmacher. 
Im Jahr 2006 beanstandete das 
Amt 17 Proben, die als Spielzeug 
für Kinder unter drei Jahren einzu
stufen waren und vorhersehbar 
von ihnen in den Mund genom
men werden, wegen unzulässiger 
Phthalatgehalte. Andere Beanstan
dungen betrafen Scherzgebisse 
und Mundstücke von Schnorcheln. 
Diese Produkte fallen nicht unter 
die Phthalat-Verbote für Spielzeug. 
Wegen des bestimmungsgemä
ßen längeren Mundschleimhaut
kontakts dieser Artikel, auch durch 

Kinder, wiesen die zuständigen 
Behörden die Inverkehrbringer 
jedoch deutlich auf diese Proble
matik hin und forderten diese auf, 
künftig auf Phthalate zu verzichten. 

Elemente 

Im August 2007 lenkten Meldun
gen in den Medien die öffentliche 
Aufmerksamkeit bei vereinzelten 
Spielzeugen auf erhöhte Bleigehal
te und auf interne Rückrufe des 
betroffenen Herstellers. Offenbar 
enthielten diese Artikel an der 
Oberfläche bleihaltige Farbe. 
Die europäische Richtlinie 88/378/ 
EWG für Spielzeug fordert, dass 
sich Schwermetalle aus Spielzeug 
nur in solchen Mengen lösen dür
fen, die für Kinder gesundheitlich 
unbedenklich sind. Diese Menge 
darf zudem nur einen Teil der allge
meinen Belastung mit diesen Stof
fen ausmachen. Diese Sicherheit 
ist auch dann zu gewährleisten, 
wenn Kinder das Spielzeug in den 
Mund nehmen, ablecken oder ver
schlucken. Daher sind in dieser 
Richtlinie Höchstmengen für die 
Freisetzung der Elemente Antimon, 
Arsen, Barium, Blei, Cadmium, 
Chrom, Quecksilber und Selen aus 
Spielzeug festgelegt. Diese Men
gen dürfen für ein Kind maximal 
biologisch verfügbar sein. Die eu
ropäische Norm EN 71 Teil 3 

„Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: 
Migration bestimmter Elemente“ 
legt zur Umsetzung der Richtlinie 
88/378/EWG Grenzwerte für die 
Migration aus Spielzeugmaterial 
fest. Dazu wurde eine tägliche 
orale Aufnahmemenge von 8 mg 
Spielzeugmaterial angenommen. 
Berücksichtigt wurden auch Er
kenntnisse über toxikokinetische 
Besonderheiten und spezifische 
toxische Effekte bei Kindern sowie 
das niedrigere Körpergewicht. 
Diese Höchstmengen stammen 
aus dem Jahr 1988. Da die Ge
samtbelastung von Kindern mit 
Schwermetallen deutlich gesun-

Seite 28 



ken ist, an der sich die Festset
zung damals orientiert hatte, ist es 
notwendig, diese Grenzwerte nach 
unten zu korrigieren. Auch neuere 
Erkenntnisse, wie die Einstufung 
von Blei als genotoxisch und kan
zerogen, erfordern hier eine Sen
kung der akzeptablen Aufnahme
mengen. 

Untersuchungen des LGL 

Ausgelöst durch die Pressemel
dungen über bleihaltige Farbaufträ
ge bei Spielzeug überprüfte das 
LGL insgesamt 139 Proben Spiel
zeug auf Schwermetalle. Hierbei 
kamen drei Methoden zum Ein
satz: die Röntgen-Fluoreszenz-
Analyse, das Migrationsverfahren 
nach der Norm EN 71 Teil 3 und 
die Elementmessung nach einem 
Säure-Aufschluss des Probenteils. 
Mit 87 Messungen wurden die 
meisten Untersuchungen mit ei
nem mobilen Röntgen-Fluores
zenz-Analysator (RFA) durchge
führt. Die RFA-Messung ist ein 
Screening-Verfahren zur Selektion 
der Proben, bei denen weitere 
Untersuchungen erforderlich sind. 
Sie weist auf das Vorkommen von 
Elementen hin, liefert jedoch kei
nen Messwert, der für eine end
gültige Bewertung der Probe an
hand eines Grenzwerts ausreicht. 
Die mit RFA positiven Proben wur
den danach mit der aufwendigeren 
Migrationsmethode untersucht. Nur 
mit dieser Methode ist die migrier
bare Elementmenge von Spielzeug 
auf der Basis von Grenzwerten für 
acht Elemente zu beurteilen. 
Teilweise führte das LGL zur Erfas
sung des Elementgehalts im Mate
rial selbst auch einen Säureauf
schluss durch. Auch für die so 
ermittelte Schwermetallkonzentra
tion in einem Spielzeug gibt es 
derzeit mit Ausnahme eines be
dingt anwendbaren, zulässigen 
Höchstwerts der Chemikalien-
Verbotsverordnung für Cadmium 
keine weiteren Grenzwerte, um 

die Verkehrsfähigkeit von Spiel
zeug zu beurteilen. 
Bei den Schwermetall-Messungen 
des LGL mit einem RFA war bei 
lediglich circa 20 % der untersuch
ten Proben Blei und/oder Chrom 
überhaupt nachweisbar. Auffällig 
war ein Softball. Hier kamen einige 
der verschiedenfarbigen Teile der 
Kunststoffoberfläche bei der Mig
rationsmethode mit herausgelös
ten Mengen an Blei im Bereich 
von 46 bis 77 mg/kg in die Nähe 
des Grenzwerts von 90 mg/kg. Bei 
den anderen Proben lagen für alle 
Elemente die migrierbaren Men
gen deutlich unter den Grenzwer
ten. Somit war keine der unter
suchten Proben Spielzeug wegen 
der Überschreitung eines Grenz
werts für die Migration von 
Schwermetallen zu beanstanden. 
Die in den Pressemeldungen vom 
Sommer 2007 genannten Spielzeu
ge chinesischer Herkunft mit blei
haltigen Farbaufträgen wurden 
wegen der raschen Rückrufe durch 
den Hersteller im Handel nicht 
mehr vorgefunden. Vergleichbare 
Produkte musste das LGL hinsicht
lich Blei und anderer Elemente 
nicht beanstanden. Ein Rückruf war 
nach europäischem Recht bei kei
ner dieser Proben erforderlich. 
Bei zwei Proben eines als Mode
schmuck und nicht als Spielzeug 
einzustufenden Kettchenanhängers 
überschritten die migrierten Men
gen von 580 mg/kg beziehungswei
se 188 mg/kg den Grenzwert für 
Blei von 90 mg/kg. 

Verbotene Azofarbstoffe 

Bei Azofarbstoffen ist nicht ausge
schlossen, dass Hautbakterien die 
Azogruppe eines solchen Farb
stoffs reduktiv spalten und damit 
eine Aminkomponente freisetzen. 
Einige dieser Aminkomponenten 
sind als kanzerogene Arylamine 
eingestuft und werden deshalb in 
der Bedarfsgegenständeverord
nung eigens geregelt. 

Wie bei Bedarfsgegenständen mit 
nicht nur vorübergehendem Kör
perkontakt dürfen Hersteller Azo
farbstoffe mit einem oder mehre
ren der in Anlage 1 zur Bedarfsge
genständeverordnung unter lau
fender Nummer 7 gelisteten 
abspaltbaren Amine auch für Textil- 
und Lederspielwaren und Spielwa
ren mit Textil- und Lederbeklei
dung nicht verwenden. 
Von insgesamt 40 überprüften 
Spielzeugproben aus Stoff oder mit 
Textilanteilen war nur eine positiv: 
Das rote Bändchen eines Plüsch
herzens enthielt einen verbotenen 
Azofarbstoff. Hier wies das LGL 
315 mg/kg des abspaltbaren Amins 
3,3´-Dimethylbenzidin nach. In ei
ner anderen Probe war zwar aus 
dem Farbstoff im Kleid einer Stoff
puppe das Amin 2,4-Toluylendia
min mit 110 mg/kg abspaltbar. Die 
Probe war jedoch nicht zu bean
standen, da es sich um eine Deko
rationspuppe und nicht um Spiel
zeug handelte. Bei den weiteren 
Proben wurden verbotene Azofarb
stoffe nicht festgestellt. 

Spielzeug mit Magneten 

Spielzeug mit Magneten oder ma
gnetischen Teilen ist ein Risiko, 
wenn Kinder nacheinander mehre
re dieser Magneten oder auch 
Magnete und Teile mit Eisen ver
schlucken. Diese Magneten kön
nen sich im Magen-Darm-Trakt 
miteinander verbinden. Dazwi
schen kann sich die Darmwand 
zusammendrücken. Innerhalb we
niger Stunden kommt es dann zu 
Entzündungen und Perforationen 
(Durchstoßungen) mit dem Vollbild 
eines akuten Abdomens und mög
licherweise lebensgefährlichen 
Folgen. 
Um dies zu verhindern, forderten 
die Vollzugsbehörden auf der 
Grundlage von LGL-Gutachten die 
Inverkehrbringer von zwölf Bastel
sets mit mehreren verschluckba
ren magnetischen Teilen auf, ge-
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eignete Warnhinweise in der 
Kennzeichnung der Artikel anzu
bringen, um die Aufsichtsperso
nen über die möglichen Gefahren 
zu informieren. 

Fazit 

21 % der Spielzeugproben, die das 
LGL auf Phthalate, Elemente und 
verbotene Farben untersuchte, 
waren hinsichtlich dieser Schad
stoffe zu beanstanden. Hierbei 
handelte es sich mit einer Ausnah

me ausschließlich um Verstöße 
gegen das Phthalatverbot. Es muss 
jedoch berücksichtigt werden, dass 
hier häufig noch Restbestände 
unzulässigerweise nach dem In
krafttreten dieses Verbots am 
16. Januar 2007 im Handel anzu
treffen waren. 
Der überwiegende Teil des in 
Deutschland angebotenen Spiel
zeugs kommt aus China. Die ge
sundheitliche Unbedenklichkeit 
eines Spielzeugs chinesischer Her
kunft hängt jedoch nicht von der 

Aussage „Made in China“ ab, son
dern vielmehr vom Verhalten der 
Auftraggeber in Europa. Spielzeug, 
das von europäischen Auftragge
bern nach deren Vorgaben, zum 
Beispiel hinsichtlich europäischer 
Grenzwerte, der Art und Herkunft 
der zu verwendenden Ausgangs
stoffe, der Herstellungsbedingun
gen und einer Dokumentation in 
China gefertigt wird, ist sicherer als 
Spielzeug, das von europäischen 
Inverkehrbringern direkt vom chi
nesischen Markt erworben wird. 

2.3 Perfluorierte Tenside (PFT) in Lebensmitteln und 

Trinkwasser 

Einführung 

Perfluorierte Verbindungen werden 
seit Langem industriell verwendet. 
Sie sind chemisch und thermisch 
besonders stabil, weil die Wasser
stoffatome am Kohlenstoff-Grund
gerüst durch Fluoratome ersetzt 
sind. Die bekannteste dieser Ver
bindungsklasse ist das Polytetra
fluorethylen, das unter den Mar
kennamen Teflon®, Gore-Tex® und 
Scotchgard® für Antihaftbeschich
tungen in Bratpfannen, als Memb
rangewebe für Bekleidungsstücke 
oder im technischen Umfeld ver
wendet wird. Andere perfluorierte 
Verbindungen begegnen dem Ver
braucher als schmutzabweisende 
Imprägnierung für Teppichböden 
oder als fett- und wasserabwei
sende Ausrüstung von Lebensmit
telverpackungen aus Papier bezie
hungsweise Pappe. 

Eigenschaften, Einsatz und 
Toxizität 

Von diesen perfluorierten Verbin
dungen zu unterscheiden ist die 
Substanzklasse der perfluorierten 

Tenside, im Folgenden kurz als PFT 
bezeichnet. PFT sind kleine, gut 
wasserlösliche oberflächenaktive 

Verbindungen, die aus einem per
fluorierten und damit wasser-, öl 

und fettabweisenden Molekülteil 

und einer polaren – also gut was
serlöslichen – Kopfgruppe wie 

einer Carbon- oder Sulfonsäure 

bestehen. 

Eingesetzt werden die PFT für 

industrielle Spezialanwendungen, 
zum Beispiel als Emulgatoren bei 
der Herstellung von Perfluorpoly
meren, bei der Verchromung, in 
der Halbleiterherstellung sowie für 
fotografische Prozesse. Außerdem 
sind die perfluorierten Sulfonsäu
ren ein wichtiger Bestandteil von 
Feuerlöschschäumen. 
In die Diskussion geraten sind die 
PFT in den letzten Jahren vor allem 
durch meist noch vorläufige toxiko
logische Risikobewertungen für 
Perfluoroktansäure (PFOA) und 
Perfluoroktansulfonsäure (PFOS), 
die nach bisherigen Erkenntnissen 
als Leitparameter für das Vorkom
men von PFT dienen können. Diese 
Substanzen besitzen im mensch
lichen Organismus eine Halbwerts

zeit von mehreren Jahren und för
dern im Tierversuch die Entstehung 
von Lebertumoren. PFOS wirkt 
auch auf die Schilddrüse. 

Perfluorierte Tenside in der 
Umwelt 

Durch die industrielle Anwendung 
können die PFT über Abluft oder 
Prozessabwasser in die Umwelt 
freigesetzt werden. Diskutiert wird 
außerdem ein Eintrag in die Umwelt 
aus polymeren Verbindungen, die 
die PFT zu einem geringen Teil als 
Rückstand aus der Produktion ent
halten oder durch teilweise chemi
sche Spaltung freisetzen. Da die 
PFT weitgehend resistent gegen 
biologische Abbaumechanismen, 
UV-Strahlung und Hitze sind, finden 
sie sich inzwischen im Spurenbe
reich weit verbreitet in der Umwelt. 
Überdurchschnittlich hohe Belastun
gen treten in der Regel nur punktu
ell im Umfeld von Industriebetrie
ben auf, die diese Verbindungen 
freisetzen, in Bayern speziell im 
Landkreis Altötting. Das LGL unter
sucht deshalb Lebens- und Futter
mittel auf Rückstände von PFT und 
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ermittelt mit umweltmedizinischen 
Studien die Belastung und die Be
lastungspfade der Bevölkerung. 

Perfluorierte Tenside im Trink
wasser 

Aufmerksam geworden auf PFT in 
Trinkwasser ist das LGL im Jahr 
2006 durch Berichte über außerge
wöhnlich hohe PFT-Gehalte von bis 
über 4 µg/l in einem Oberflächen
gewässer und bis zu 0,6 µg/l im 
Trinkwasser im Hochsauerland
kreis. Ursache war ein Biodünger, 
der illegal mit PFT-haltigem Materi
al vermischt worden war. Von ei
ner landwirtschaftlich genutzten 
Fläche wurde in erster Linie Perflu
oroktancarbonsäure (PFOA) in 
einen angrenzenden Bach aus
gewaschen und gelangte so in 
Trinkwasser, das aus Oberflächen
wasser gewonnen wird. Eine 
Humanbiomonitoring-Studie im 
betroffenen Gebiet belegt den 
Zusammenhang zwischen der er
höhten Trinkwasserbelastung mit 
PFOA und einem entsprechend 
erhöhten Blutwert der Verbindung 
bei der betroffenen Bevölkerung. 
Wenig später wurde bekannt, dass 
in Bayern durch einen Industriebe
trieb in Burgkirchen-Gendorf im 
Landkreis Altötting erhebliche 
Mengen PFOA in die Umwelt frei

gesetzt werden und dadurch insbe
sondere der Fluss Alz mit bis zu 
8 µg/l mit PFOA belastet ist. Das 
LGL untersuchte daraufhin flächen
deckend das Trinkwasser öffentli
cher Wasserversorger im Umkreis 
des Werkes und konnte punktuelle 
Belastungen deutlich über dem 
Zielwert der Trinkwasserkommissi
on feststellen. Die Summenwerte 
aus PFOA und PFOS blieben je
doch im Trinkwasser in allen Fällen 
unter dem gesundheitlichen Leit
wert von 0,3 µg/l. 
Eine Empfehlung des Umweltbun
desamtes vom Juli 2006 nennt für 
die Summe aus PFOA und PFOS 
einen gesundheitlichen Leitwert 
von 0,3 µg/l. Gehalte im Trinkwas
ser bis zu diesem Leitwert sehen 
die Toxikologen auch bei lebens
langer Aufnahme als gesundheit
lich unbedenklich an. Als Zielwert 
für toxikologisch noch nicht ab
schließend bewertete Verbindun
gen, der aus Vorsorgegründen 
nicht überschritten werden sollte, 
werden 0,1 µg/l für die Summe 
aller PFT angegeben. 

Sonderuntersuchungspro
gramm zu PFT in Trinkwasser 

Um die PFT-Aufnahme über das 
Trinkwasser abschätzen zu können, 
hat das LGL schon im Jahr 2006 ein 

Sonderuntersuchungsprogramm 
begonnen und 2007 fortgesetzt. Mit 
diesem bayernweiten Programm 
ermittelte die Fachbehörde Daten 
zur Hintergrundbelastung der Bevöl
kerung mit PFT durch Trinkwasser 
und machte Schwerpunkte beim 
Vorkommen der PFT sichtbar. Auf
grund der kleinteiligen Struktur der 
bayerischen Trinkwasserversorgung 
mit über 3.000 öffentlichen Wasser
versorgungsanlagen wurden die 
Trinkwasserproben risikoorientiert 
ausgewählt. Dazu untersuchte das 
LGL vorrangig Proben der überregio
nalen Versorger sowie der Versorger 
in den Ballungsräumen, um das 
Trinkwasser eines möglichst großen 
Bevölkerungsanteils zu erfassen. 
Zusätzlich analysierte es Trinkwasser, 
wenn bei der Gewinnung Oberflä
chenwasser mit verwendet wurde. 

Untersuchungsergebnisse 

Die Untersuchungen haben erge
ben, dass die Hintergrundbelas
tung des Trinkwassers in Bayern 
überwiegend weit unter dem von 
der Trinkwasserkommission emp
fohlenen Zielwert von 0,1 µg/l der 
Summe aller PFT liegt. In 34 % der 
Trinkwasserproben waren PFT 
nicht nachweisbar, nur in zwei 
Wässern (1,3 %) wurde der PFT-
Zielwert von 0,1 µg/l überschritten. 

Tabelle 2.3a: Die Bewertungskriterien für PFT in Trinkwasser der Trinkwasserkommission 

Art des Höchstwertes Zahlenwert Gültig für Begründung 

Zielwert (Gesundheitlicher 
Orientierungswert (GOW) 
des UBA) 

≤0,1 µg/l Summe PFOA, PFOS 
und weitere PFT 

Lebenslange gesundheitliche Vorsorge, zum 
Beispiel gegen die Anwesenheit weiterer PFT 

Lebenslang gesundheitlich 
duldbarer Leitwert (LW) für alle 
Bevölkerungsgruppen 

≤0,3 µg/l Summe PFOA+PFOS Bis zu dieser Konzentration sind die Summen 
aus PFOA und PFOS lebenslang gesundheit
lich duldbar 

Vorsorglicher Maßnahmewert 
für Säuglinge 

0,5 µg/l Summe 
PFOA + PFOS 

Vorsorglicher Schutz von Säuglingen. Empfeh
lung: Trinkwasser nicht zur Zubereitung von 
Säuglingsnahrung verwenden. Schwangere 
Frauen sollten ein solches Trinkwasser (oder 
mit ihm zubereitete Getränke) nicht regelmä
ßig zu sich nehmen 

Maßnahmewert für 
Erwachsene 

5,0 µg/l Summe PFOA, PFOS 
und weitere PFT 

Trinkwasser für Lebensmittelzwecke nicht 
mehr verwendbar 
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Der gesundheitliche Leitwert von 
0,3 µg/l der Summe aus PFOA und 
PFOS war jedoch in keinem Fall 
erreicht. Die Ergebnisse der 159 
Proben sind in Abbildung 2.3a gra
fisch als Trend für Nord- und Süd
bayern sowie für die Region Altöt
ting zusammengefasst. Die Bal
kenhöhe zeigt dabei die Durch
schnittsgehalte von Wässern mit 
PFT-Belastung an, Maximalgehalte 
sind durch den oberen Querstrich 
gekennzeichnet. 
Signifikante PFT-Belastungen wur
den nur im Zusammenhang mit 
den PFOA-Emmissionen im Land
kreis Altötting festgestellt. Hier 
traten auch jeweils die kurzkettigen 
Homologe Perfluorhexan- und Per
fluorheptansäure in Begleitung der 
PFOA zu einem geringen Anteil auf. 
Homologe sind Substanzen mit 
ähnlichen chemischen Eigenschaf
ten. Die bislang am weitesten ver
breitete Einzelsubstanz ist PFOS, 
die vor allem in Nordbayern durch 
Nutzung von Uferfiltratwasser in 
das Trinkwasser gelangt. Wieder
holte Messungen an einigen Mess
punkten zeigten zudem, dass die 
Gehalte im Trinkwasser im Spuren
bereich unter 0,1 µg/l stark in Ab
hängigkeit vom Anteil des Oberflä
chenwassers im Trinkwasser 
schwanken können. 
Das LGL setzt das Messprogramm 
an den erkannten Belastungs
schwerpunkten auch 2008 als re
gelmäßiges Monitoring fort. Dabei 
soll auch die Datenlage durch wei
tere Analysen bislang nicht unter
suchter Wasserversorger ausge
baut werden. 

PFT in Lebens- und Futter
mitteln 

Nachdem bekannt war, dass Fisch
proben aus der Alz unterhalb der 
Einleitung des Industrieparks Gen
dorf PFT enthalten, überprüfte das 
LGL weitere Lebensmittel im We
sentlichen auf die Leitsubstanzen 
PFOA und PFOS. Eine Höchstmen-

Abbildung 2.3a: Mittelwerte und Maximalwerte der PFTBefunde nach Herkunft 
der Proben 
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genregelung für diese Kontaminan
ten fehlt noch. Die toxikologischen 
Bewertungen ergaben jedoch in 
allen Fällen, dass beim Verzehr mit 
PFT belasteter Lebensmittel keine 
akute gesundheitliche Gefährdung 
zu befürchten war. Um neben der 
für den Verbraucher relevanten 
Belastungssituation auch die Kon
taminationspfade aufzudecken und 
Minimierungsstrategien entwickeln 
zu können, wurden die Untersu
chungen in enger Abstimmung mit 
dem Landesamt für Umwelt und 
der Landwirtschaftsverwaltung 
durchgeführt. 
Im Vergleich zu den zum Jahresen
de 2006 gewonnenen Daten haben 
sich die PFOA/PFOS-Gehalte in den 
Fischen, die in der Nähe der Einlei
tungsstelle entnommen wurden, 
nicht wesentlich verändert. Auch 
Fische, die 3 km flussabwärts ent
nommen wurden, wiesen immer 
noch deutliche PFOA-Gehalte auf. 
Bei den im Rahmen des bundes
weiten Überwachungsprogramms 
untersuchten zwölf Fischen aus 
weiteren bayerischen Gewässern 
wurden bei zwei Fischen aus dem 
Bodensee auffällig hohe Gehalte 
an PFOS (56,1 beziehungsweise 
64,0 µg/kg Fischfleisch) festge
stellt. Nach toxikologischer Bewer

tung ist von deren Verzehr jedoch 
keine Gesundheitsgefährdung für 
den Verbraucher zu befürchten. 
Der Belastungspfad für die ge
nannten Gehalte ist noch nicht 
endgültig geklärt. Entsprechende 
Ermittlungen sind im Gange. 
Die beprobten Fische aus Teich
wirtschaften wiesen in allen zwölf 
Fällen keine bestimmbaren Gehal
te an Perfluortensiden auf. 

Lebensmittel 

In Eiern von freilaufenden Hühnern 
aus vier Betrieben in einem Radius 
von 3 km um den emittierenden 
Industriebetrieb stellte das LGL im 
Mai 2007 auffallend hohe Werte an 
PFOA und PFOS fest. Aus diesen 
sowie weiteren fünf Betrieben 
überprüfte das Amt im August 2007 
zehn weitere Eierproben. Die Un
tersuchungen ergaben, dass sich 
die Belastungssituation nicht we
sentlich verändert hat. Bereits bei 
Eierproben von Junghennen war 
zum Teil eine erhebliche Belastung 
insbesondere mit PFOA festzustel
len. Es ergaben sich keine Hinwei
se auf jahreszeitliche Schwankun
gen, unterschiedliche Aufenthalts
dauer der Hennen im Freien oder 
ein anderes Futterangebot. 
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Ob die Rückstandsbelastung bei 
den Eiern primär auf Tränkewasser, 
Futtermittel, Boden- oder Luft
emissionen zurückgeht, konnte 
bisher nicht eindeutig geklärt wer
den. Unabhängig davon ist jedoch 
eine spezifische PFT-Anreicherung 
in Eiern festzustellen. Dies wird 
unterstützt durch Untersuchungs
ergebnisse zu Hühnerfleisch von 
Tieren aus den Betrieben mit höher 
belasteten Eiern. Muskelfleisch 
dieser Hühner wies deutlich niedri
gere Gehalte an PFOA und PFOS 
im Vergleich zu den Eiern auf. 

In den Vergleichsproben von Eiern 
aus bayerischen Betrieben außer
halb des betroffenen Landkreises 
lagen die PFOA-Gehalte bei allen 
23 Proben unter der Nachweis
grenze. Spuren von PFOS wurden 
lediglich in einer Probe nachgewie
sen. Im weiteren Umfeld ist nach 
den Ergebnissen der Eieruntersu
chungen also nicht mit erhöhten 
PFT-Belastungen zu rechnen. 
PFT-Gehalte in Rohmilch aus Er
zeugerbetrieben des direkten Um
feldes des PFT emittierenden Be
triebes lagen im Bereich der Hin
tergrundbelastungen von Konsum
milch. Bei den aus dem 

Einzelhandel stammenden Milch
proben mit 1,5 % beziehungswei
se 3,5 % Fett war PFOA in keinem 
Fall feststellbar, die PFOS-Gehalte 
lagen an beziehungsweise knapp 
über der Nachweisgrenze. Bei den 
untersuchten Honigproben konnte 
das LGL PFOS nicht nachweisen, 
geringe Gehalte an PFOA wurden 
bei zwei Proben festgestellt, die 
jedoch aus toxikologischer Sicht 
keinen Anlass zur Besorgnis ga
ben. Auch in Gartengemüse (Blatt
salat, Zucchini) war lediglich im 
Salat eine geringe Menge an PFOA 
zu bestimmen, PFOS wies das LGL 
in keiner der Proben nach. 

Tabelle 2.3b: PFTGehalte in Lebens und Futtermitteln 

Produktgruppe/ Herkunft Probenzahl PFOA PFOS PFHxA PFHxS 
Min. 

µg/kg 
Max. 

µg/kg 
Min. 

µg/kg 
Max. 

µg/kg 
Min. 

µg/kg 
Max. 

µg/kg 
Min. 

µg/kg 
Max. 

µg/kg 

Eier 

Gendorf gesamt 18 n.b. 25,5 n.b. 6,4 

Mai 2007 (Althennen) 4 2,1 25,5 n.b. 4,9 

Juli 2007 (Althennen) 9 0,6 21,5 0,4 5,2 

Juli/September 2007 (Junghennen) 2 0,7 13,2 n.b. 6,4 

weiteres Umfeld Gendorf 3 n.b. n.b. n.b. n.b. 

sonstiges Bayern 23 n.b. n.b. 0,7 0,7 
Geflügelfleisch 

Umfeld Gendorf 3 n.b. 1,2 n.n. n.b. 
Geflügelleber 

Umfeld Gendorf 3 n.b. 2,6 n.b. n.b. 
Milch 

Umfeld Gendorf 15 n.b. n.b. n.b. 0,036 

Handel Bayern 8 n.b. n.b. n.b. 0,033 

Fische 

Umfeld Gendorf 
Abwassereinleitungsstelle 

4 n.b. 15,4 2,5 18,9 

Umfeld Gendorf 

3 km flussabwärts 2 4,2 4,4 1 1,2 

Teichwirtschaft Bayern 12 n.n. 1,1 n.n. n.b. 

bayerische Gewässer 12 n.n. 2,8 n.n. 64,0 
Honig 

Umfeld Gendorf 4 n.b. 2,5 n.n. n.n. 
Gartengemüse 

Umfeld Gendorf 2 0,5 n.n. n.n. 
Futtermittel 

Umfeld Gendorf Wiesengras *1 3 n.b. 7,5 n.n. n.n. n.n. 1,2 n.n. n.n. 

Umfeld Gendorf Futtergetreide *2 5 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 
Legende: n.n.= nicht nachweisbar, n.b.= nicht bestimmbar, *1 Bestimmung in µg/kg Trockensubstanz, *2 Bestimmung in µg/kg Originalsubstanz 
PFOA: Perfluoroctansäure, PFOS: Perfluoroctansulfonsäure, PFHxA: Perfluorhexansäure, PFHxS: Perfluorhexansulfonsäure 
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Futtermittel 

Aufgrund der in Eiern nachgewie
senen Kontamination mit PFT un
tersuchte das LGL im Umkreis der 
betroffenen Hühnerhalter acht 
Futtermittelproben auf Perfluor
säuren (PFHxA und PFOA) und 
Perfluorsulfonate (PFHxS und 
PFOS). Während in zwei der unter
suchten Grasproben geringe Ge
halte an PFOA gefunden wurden, 
lagen die Gehalte bei allen ande
ren Futtermitteln unterhalb der 
Nachweisgrenze des Verfahrens. 
Die Konzentrationen waren für die 
betroffenen Nutztiere nicht ge
sundheitsgefährdend und erklären 
auch die bei den Eiern gefundenen 
Gehalte nicht. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand können die verwen
deten Futtermittel als relevante 
Kontaminationsquelle ausgeschlos
sen werden. 

Humanbiomonitoring 

Reaktionsarme oder häufig auch 
als persistent bezeichnete Stoffe 
wie die PFT reichern sich in der 
Umwelt an und lassen sich damit 
auch im Blut, Gewebe und der 
Muttermilch des Menschen nach
weisen. Im Rahmen des Human
biomonitorings (HBM) bestimmt 
das LGL die Gehalte für das Blut 
und die Muttermilch. 
Inwieweit die gemessenen Blut
konzentrationen der Bevölkerung 
mit gesundheitlichen Risiken ver
bunden sind, lässt sich derzeit nicht 
abschließend beantworten. Aus 
toxikologischen Studien kann eine 
geringe bis mäßige akute Toxizität 
abgeleitet werden. Zur chronischen 
Toxizität sind derzeit noch keine 
abschließenden Aussagen möglich. 
Bei hoch exponierten Arbeitern PFT 
produzierender Betriebe sind bis
lang jedoch keine spezifischen ge
sundheitlichen Beeinträchtigungen 
beobachtet worden. 

Nachdem in den Vorjahren vor 
allem Erwachsene untersucht wor
den waren, konzentrierte sich das 
LGL 2007 vorrangig auf Säuglinge 
und Muttermilchproben. Blutpro
ben von 60 untersuchten Kleinkin
dern im Alter von drei bis sieben 
Wochen wiesen einen niedrigeren 
PFOS-Gehalt auf (Median: 7,1 µg/l; 
Studien mit Erwachsenen: Medi
anwerte > 13 µg/l). Die PFOA-
Konzentration war ebenfalls er
niedrigt, aber den Werten von Er
wachsenen ähnlicher. Auch in der 
Muttermilch fanden sich beide 
Substanzen, jedoch im Vergleich 
zu den Blutproben in deutlich ge
ringeren Konzentrationen. Insbe
sondere die PFOA-Konzentratio
nen lagen häufig unterhalb der 
analytischen Nachweisgrenze.

  Weitere Informationen 
zu PFT finden sich unter 
www.lgl.bayern.de, 
Stichwort: PFT.    

2.4 Klassische Geflügelpest: Ausbrüche in bayerischen Nutz
geflügelbeständen und bayerisches Wildvogelmonitoring 

Das Vorkommen der Geflügelpest 
im Jahr 2007 in Bayern blieb – an
ders als im Jahr 2006 – nicht auf 
die Wildvogelpopulation be
schränkt, sondern befiel auch 
Nutzgeflügelbestände. Betroffen 
waren in Bayern zwei große En
tenmastbetriebe in den Landkrei
sen Erlangen-Höchstadt (Regie
rungsbezirk Mittelfranken) und 
Schwandorf (Regierungsbezirk 
Oberpfalz). 

Ausbrüche in bayerischen Nutz
geflügelbeständen 

In einem Entenmast- und Enten
schlachtbetrieb im Landkreis Erlan

gen-Höchstadt mit circa 170.000 
Enten wurden Ende August 2007, 
aufgrund einer erhöhten Sterblich
keit in einer von neun Stalleinhei
ten, Untersuchungen durchgeführt. 
Dabei wies das LGL aviäres Influ
enzavirus vom Subtyp H5N1 nach. 
Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) 
bestätigte anschließend die hoch
pathogene Variante des aviären 
Influenzavirus vom Subtyp H5N1. 
Diese Variante ist hochansteckend 
und -krankmachend. Es müssen 
daher sofort Maßnahmen ergriffen 
werden. Die örtlichen Behörden 
leiteten daraufhin unverzüglich die 
Tötung des Bestandes ein und 
legten entsprechende Restriktions

zonen fest. Diese Maßnahmen 
dienten der Vermeidung einer Aus
breitung der Infektion. In weiteren 
Tupferproben, die anlässlich der 
Tötung des Bestandes entnom
men wurden, wies das LGL auch 
in anderen Stalleinheiten dieses 
Betriebes hochpathogenes aviäres 
Influenzavirus vom Subtyp H5N1 
nach. 

Epidemiologische Ermittlungen 

Im Rahmen von epidemiologi
schen Untersuchungen zur Ermitt
lung möglicher Kontaktbestände 
untersuchten die Analyse- und 
Diagnostikzentren des LGL unter 
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anderem Rückstellproben von 
Schlachtgeflügel aus Zulieferbe
trieben. In Schlachttierkörpern, die 
aus einem Betrieb im Landkreis 
Schwandorf stammten und circa 
drei Wochen vor Ausbruch der 
Geflügelpest im Erlanger Betrieb 
geschlachtet wurden, stellte das 
LGL hochpathogenes aviäres Influ
enzavirus vom Subtyp H5N1 fest. 
Der betroffene Betrieb im Land
kreis Schwandorf mit circa 
170.000 Enten wurde zusammen 
mit einem dazugehörigen in der 
Nähe liegenden Betrieb mit circa 
28.000 Enten als eine Einheit be
trachtet, mit Sperrmaßnahmen 
belegt, einer intensiven klinischen 
Untersuchung unterzogen und 
umfangreich beprobt. Auch richte
te das zuständige Landratsamt 
sofort entsprechende Restriktions
zonen in der Umgebung ein. Das 
Untersuchungsergebnis der ent
nommenen Proben führte auch in 
diesem Fall zur Tötung der Tiere. 
In zwei weiteren Entenmastbetrie
ben in den Landkreisen Rottal-Inn 
mit ungefähr 41.500 Enten und Din
golfing mit ungefähr 26.200 Enten, 
die mögliche Kontakte zum Aus
bruchsbestand in Erlangen-Höch
stadt hatten, wies das LGL im Rah
men der epidemiologischen Ermitt
lungen niedrigpathogenes aviäres 
Influenzavirus vom Typ H5 nach. 
Um eine mögliche Mutation zu 
hochpathogenem aviärem Influen
zavirus zu verhindern, leiteten die 
örtlichen Behörden die Tötung der 
Tiere auch in diesen Beständen ein. 

Aufgaben des LGL 

Im Zusammenhang mit dem Aus
bruch der Geflügelpest in den En
tenmastbetrieben hatte das LGL 
zwei Aufgabenbereiche zu bewälti
gen: Laboruntersuchungen und 
Vorbereitung der Tötungsaktionen. 
Zum einen führten die Analyse- 
und Diagnostikzentren des LGL 
circa 8.900 Laboruntersuchungen 
von Proben aus den Ausbruchs-

Tabelle 2.4a: Anzahl virologischer und serologischer Laboruntersuchungen in Seuchen
und Kontaktbetrieben sowie in Betrieben der Restriktionsbezirke 

Anzahl der Untersuchungen 
Laboruntersuchungen virologisch serologisch 
Betriebsart 

2 Seuchenbetriebe 3.216 775 

16 Kontaktbetriebe in Bayern 3.369 1.537 

127 Betriebe in Restriktionsbezirken 2.144 920 

und Kontaktbetrieben sowie circa 
3.000 Untersuchungen von Proben 
im Rahmen von Umgebungs- und 
Aufhebungsuntersuchungen durch 
(siehe Tabelle 2.4.a). 
Tabelle 2.4a zeigt die Anzahl der in 
den befallenen Betrieben und in 
den Kontaktbetrieben durchgeführ
ten Untersuchungen sowie die 
Anzahl der Untersuchungen in den 
Restriktionsgebieten (Umgebungs-
und Aufhebungsuntersuchungen). 
Zum anderen wählten LGL-Mitar
beiter in Abstimmung mit den 
zuständigen Behörden im Vorfeld 
der Aktionen die für die betroffene 
Tierart und den betroffenen Be

stand geeignete Tötungsmetho
de aus. Insbesondere achteten sie 
dabei auf die Einhaltung tierschutz
rechtlicher Forderungen. Als Tö
tungsmethoden kamen die Tötung 
durch Strom im elektrischen Was
serbad mittels mobiler Elektro
tötungsanlagen und betriebseige
nem Schlachtband sowie das Ein
bringen in 80-prozentiges Kohlen
dioxid zum Einsatz. Vor Ort 
sorgten die Mitarbeiter des LGL 
für den Aufbau des technischen 
Equipments und standen den zu
ständigen Behörden während der 
Aktionen mit Rat und Tat zur Seite. 

Abbildung 2.4a: Einsatz der mobilen Elektrotötungsanlage 
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Bayerisches Wildvogel
monitoring: Kontakt- und 
Vorkommensnachweis von 
aviärem Influenzavirus A 
Virus (AIV) bei Wildvögeln 
in Bayern 

Voraussetzungen 

Zur Vorbereitung einer Überwa
chungsstudie bei wild lebenden 
Vögeln sammelte das LGL in Ko
operation mit der Klinik für Vögel 
der Ludwig-Maximilians-Universi
tät München (Prof. Dr. Rüdiger 
Korbel) und unter Anleitung von Dr. 
Heiner Schöpf (Landesamt für Um
welt, Vogelschutzwarte Garmisch 
Partenkirchen) bei Kliniktieren Er
fahrungen beim Fangen von wild 
lebenden Enten und Gänsen. Wei
terhin nahmen zwei LGL-Mitarbei
terinnen im August 2007 bei einer 
größeren Fang- und Beprobungs
aktion von Schwänen am Boden
see im Rahmen des Projektes 

„Constanze“ unter Leitung von 
Prof. Wolfgang Fiedler (Vogelwarte 
Radolfszell) teil. 
Aus rechtlichen Gründen konzent
rierte das LGL die organisierten 
Probenahmen von frei lebenden, 
gesunden Vögeln für das Jahr 
2007 auf die beginnende Jagdsai
son ab September 2007. 

Wildvogeljagd – Ergebnisse der 
molekularen Virologie 

Wie schon in der vorangegange
nen Jagdsaison 2006/07 wurden 
Probenahme und Probenversand
aktion in hervorragender Zusam
menarbeit mit dem bayerischen 
Jagdverband, den Jägern und den 
Landratsämtern durchgeführt. Ab 
September 2007 optimierten LGL-
Mitarbeiter die Probenahme durch 
aktive Hilfe und Präsenz vor Ort. 
Insbesondere die Probenqualität 
konnte durch eine fachgerechte 
Entnahme und durch Aufrechter
haltung der Kühlkette verbessert 
werden. Ferner nahmen sie stets 

mehrere Tupferproben pro erleg
tem Wildvogel, um eine ausrei
chend hohe Gesamtausbeute an 
Virusgenom zu garantieren und 
noch genügend Probenmaterial zur 
Virusvermehrung vorrätig zu haben. 
Von den bis Mitte Dezember 2007 
untersuchten 3.192 Wildvogelpro
ben (verendet und gejagt) stamm
ten 1.226 Proben von gesunden 
Wildvögeln aus der im September 
begonnenen Jagd. Die Proben 
wurden mit dem landesweit übli
chen, vom nationalen Referenzla
bor (NRL) am FLI empfohlenen 
Verfahren, auf Präsenz von AIV-
Genom mittels RT-PCR (Real Time-
Polymerase Chain Reaction) unter
sucht. Es wurden, wie in der Tabel
le 2.4b aufgeführt, 136 Proben als 
positiv reaktiv mit der alle Influenza 
A-Genome erfassenden RT-PCR 
getestet. Unter Berücksichtigung 
der Geflügelpestverordnung und 
der Vorgaben des nationalen Refe
renzlabors führt das LGL die wei
tergehende Differenzierung der 
AIV-Subtyp-Komponenten H5, H7 
und N1 durch (siehe Tabelle 2.4b). 
Interessant ist hier, dass sowohl AIV 
mit der Hämagglutinin-Komponente 
H5 (n = 8) als auch die Neuraminida

se-Komponente N1 (n = 8) bei 
Stockenten nachgewiesen wurden, 
bislang aber bei geschossenen (vita
len) Wildvögeln nicht die Kombinati
on aus den beiden Komponenten 
(H5N1). Anders als im Jahr 2006 
wurde der Subtyp H5N1 hochpatho
gen (HPAI) nicht am Ende des lan
gen Winters mit einer angespann
ten Nahrungssituation weit ver
streut über Bayern nachgewiesen, 
sondern nur in zwei Regionen: 
Im Juni 2007 wies das LGL aus 
einer größeren Zahl verendeter 
Schwäne, Enten und Gänse in 
Nürnberg und im August 2007 bei 
verendeten sehr jungen Tauchenten 
am Ismaninger Speichersee den 
Subtyp H5N1 nach. Die molekulare 
Analyse der H5N1-Subtypen aus 
2007 zeigte, dass sich diese deut
lich von denen aus 2006 unterschie
den, aber fast identisch mit den 
zeitnah in anderen Teilen Deutsch
lands und in Tschechien aufgetrete
nen H5N1-Sequenzen waren. Die 
bisher abschließend differenzierten 
zehn Subtypen von AIV bei ge
schossenen und tot aufgefundenen 
bayerischen Wildvögeln sind zu
sammenfassend in Tabelle 2.4c 
angegeben (außer H5N1). 

Tabelle 2.4b: Influenza AVirusnachweise bei Wildvögeln in Bayern 
(2007 bis Mitte Dezember) 

Zahl positiver Befunde 
Deutscher Name Wissenschaftl. Name AIV H51 N12 H5N1 

Schwan 
nicht artlich differenziert 

- 7 - - 7 

Höckerschwan Cygnus olor 9 - - 6 

Kanadagans Branta canadensis 1 - - 1 

Graugans Anser anser 3 - - 1 

Stockente Anas platyrhynchos 105 8 8 1 

Krickente Anas Crecca 1 - - -

Löffelente Anas clypeata 1 - - -

Tauchente 
nicht artlich differenziert 

Aythyini 3 - - 3 

Kolbenente Netta rufina 1 - - -

Reiherente Aythya fuligula 3 - - -

Blässhuhn Fulica atra 1 - - -

Perlhuhn Fulica atra 1 - - -

gesamt 136 8 8 19 
1nicht in Kombination mit N1; ² nicht in Kombination mit H5 
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Interpretation und Ausblick Tabelle 2.4c: Bei Wildvögeln im Jahr 2007 differenzierte AIVSubtypen (exklusive H5N1) 

Es ist festzustellen, dass unter 
Wildvögeln (besonders Enten) ein 
zirkulierender Pool von AIV-Subty
pen mit H5-Komponente und varia
blen N-Komponenten sowie umge
kehrt N1-Komponenten mit variab
len H-Komponenten existiert. Die 
Wahrscheinlichkeit des Zusam
mentreffens von H5 und N1 zur 
Bildung eines stabilen Subtyps 
H5N1 und die weiteren Bedingun
gen zur Entstehung einer hochpa
thogenen Variante (HPAI) des 
H5N1-Subtyps sind unbekannt und 
bisher nicht kalkulierbar. Die Ent
stehung eines hochpathogenen 
H5N1-Subtyps (HPAI) in Haus-
Wassergeflügel (Enten) aus einem 
permanent vorhandenen Reservoir 
subklinischer AIV (low pathogenic 
avian influenza, LPAI) ist nicht mit 
letzter Sicherheit auszuschließen. 
Nach jüngsten EU- und OIE-Emp
fehlungen (Internationales Tier
seuchenamt) muss dieser Gefahr 
durch verstärkte Wachsamkeit, 

Tierart Fundort (Landkreis) Subtyp 

Stockente Altötting H1N1 

Stockente Kelheim H5N3 

Stockente Augsburg H5N3 

Stockente Augsburg H5N3 

Stockente Starnberg, Oettingen H5N2 

Schwan Kelheim H5N2 

Stockente Cham H11N2 

Stockente Wunsiedel H9N2 

Stockente Donau Ries H1N1 

Stockente Bad Tölz H4N6 

also durch ausreichende und per
manente Stichprobenuntersuchun
gen, Rechnung getragen werden. 
2008 wird der Schwerpunkt der 
Überwachung auf der Lebendbe
probung unterschiedlicher Wildvo
gelspezies liegen, um das Spekt
rum der zirkulierenden AIV-Subty
pen in Bayern noch breiter ange
legt zu erfassen. 
Laut FLI unterscheiden sich die 
vorliegenden Nukleotidsequenzen 
von H5N1-Isolaten aus den Fällen 
des Jahres 2007 bei Hausgeflügel 

und Wildvögeln in Deutschland, 
Tschechien und Frankreich deutlich 
von den 2006 in Deutschland ge
fundenen H5N1-Isolaten. Insofern 
handelt es sich mit hoher Wahr
scheinlichkeit um einen Neuein
trag aus einer gemeinsamen, bis
lang jedoch unbekannten Quelle. 
Zumindest eine indirekte kausale 
Beteiligung von Wildvögeln bei 
den Geflügelpestausbrüchen in 
den Hausgeflügelbeständen kann 
somit nicht ausgeschlossen wer
den. 

2.5. Blauzungenkrankheit (Bluetongue Disease)
 

Am 21. August 2006 trat in 
Deutschland im Raum Aachen 
zeitgleich mit Ausbrüchen in Belgi
en und den Niederlanden die Blau
zungenkrankheit bei Rindern und 
Schafen auf. Diese anzeigepflichti
ge Viruskrankheit, hervorgerufen 
durch ein Orbivirus, von dem welt
weit 24 Serotypen bekannt sind, 
übertragen Stechmücken der Gat
tung Culicoides. 

Bisheriges Vorkommen des Virus 

Bis 1998 wurde das Virus nur zwi
schen dem 30. südlichen und dem 
40. nördlichen Breitengrad nachge
wiesen. Mehrere Serotypen breite

ten sich seitdem von Nordafrika 
und dem Nahen Osten bis nach 
Spanien, Italien, Südfrankreich und 
Kroatien aus. Sie wurden durch 
Culicoides imicola, eine Gnitzenart, 
die geografisch nur bis zur Süd
schweiz vorkommt, übertragen. 
Das in Deutschland, Belgien, Lu
xemburg, in den Niederlanden und 
in Nordfrankreich gefundene Virus 
identifizierten Wissenschaftler als 
Serotyp 8, dessen nächstgelege
ner Nachweisort bislang Zentral
afrika war. Bisher ist ungeklärt, auf 
welchem Weg es nach Zentral
europa gelangte. 

Gnitzen als Überträger 

In Zentraleuropa überträgt eine 
einheimische Gnitzenart, Culico
ides obsoletus, die bis nach 
Südskandinavien vorkommt, das 
Virus. In den Niederlanden erfolgte 
die Ansteckung auch durch Culico
ides dewulfi. Diese Culicoides-
Arten haben ihre Hauptflugzeiten 
im Juli und im September. Die 
Weibchen benötigen eine Blut
mahlzeit vor der Eiablage, da be
stimmte Proteine aus dem Blut für 
die Embryonalentwicklung essenti
ell sind und übertragen dabei das 
Virus von Tier zu Tier. Es findet 
aber schon bei Temperaturen über 
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10 bis12 °C eine zusätzliche Virus
vermehrung in den Gnitzen statt, 
die bei Temperaturen von 25 bis 
30 °C ihren Höhepunkt erreicht. 
Die Gnitzen fliegen nur bis zu 180 
Meter im Umkreis, können aber 
vom Wind über weite Strecken 

„verweht“ werden, was auch die 
West-Ost-Ausbreitung in der 
Hauptwindrichtung erklärt. 

Symptome der Blauzungen
krankheit 

Die Krankheit zeigt sich bei Rin
dern hauptsächlich durch Erosio
nen am Flotzmaul und im Maul, 
Speicheln, Fieber und Bindehaut
entzündung. Die Sterblichkeit be
trägt maximal 2 %. Bei Schafen 
stehen dagegen Fieber, Speicheln, 
Ödeme im Kopf- und Zungenbe
reich und Teilnahmslosigkeit im 
Vordergrund. Die seltener auftre
tende Blaufärbung der ödematisier
ten Zunge gab der Krankheit ihren 
Namen. Durch die Ödeme kann es 
bei Schafen zu Atemnot und zu 
hohen Todesraten kommen. In den 
betroffenen Schafbeständen traten 
bis zu 80 % Todesfälle auf. 

Ausbruchsgeschehen in 
Deutschland 

2006 kam es in Deutschland in 
890 Betrieben zu Ausbrüchen mit 
Schwerpunkt in Nordrhein-Westfa
len, mit geringeren Fallzahlen aber 
auch in Rheinland-Pfalz, Hessen 
und Niedersachsen. Die Nachwei
se erfolgten hauptsächlich beim 
Rind, daneben bei Schafen und in 
Einzelfällen bei Wildwiederkäuern. 
Ein bayernweites Monitoring bei 
4.528 Rindern, 103 Schafen und 
318 Wildwiederkäuern, das das 
LGL von Dezember 2006 bis Feb
ruar 2007 durchgeführt hat, ergab 
nur negative Resultate. 
Das Virus ist im Wiederkäuer an 
Erythrozyten gebunden und ist nur 
bis zu 70 Tagen in vermehrungsfä
higer Form nachweisbar. Deshalb 

bestand noch im Frühjahr 2007 die 
Hoffnung, dass das Virus in der 
Wiederkäuerpopulation den Winter 
nicht überlebt. Diese Erwartungen 
erfüllten sich aber nicht. Es gibt 
Anhaltspunkte in der Literatur, 
dass es in den Larven der Gnitzen 
überleben könnte. Der letzte Win
ter verlief zudem sehr mild. 
Im Zusammenhang mit dem neuen 
Gnitzenflug im Sommer 2007 tra
ten in Deutschland sehr viele neue 
Fälle auf, bis zum Jahresende in 
mehr als 20.000 Betrieben. Insbe
sondere die Schafhaltung war kli
nisch diesmal stärker betroffen. 
Das Virus wurde mittlerweile auch 
in Bayern, Baden-Württemberg, 
Thüringen, Sachsen, Sachsen-An
halt, Mecklenburg-Vorpommern, 
Schleswig-Holstein und im Saar
land nachgewiesen. In Europa brei
tete es sich bis in die Schweiz, 
nach Tschechien, Frankreich, Dä
nemark und Großbritannien aus. 

Blauzungenkrankheit in Bayern 

In Bayern meldeten Ende August 
2007 die zuständigen Behörden 
den ersten Verdachtsfall in Unter
franken. Insgesamt wurden bis 
zum Jahresende in 280 Beständen 
Ausbrüche festgestellt. Der 
Schwerpunkt lag in den Landkrei
sen Aschaffenburg und Miltenberg. 
Da hohe Berge die Ausbreitung 
hemmen, stellten Spessart und 
Rhön eine gewisse Barriere bei der 
Verbreitung dar. Südlich des Spes
sarts kam es offensichtlich zu ein
zelnen Einträgen aus Baden-Würt
temberg. Dies wird ersichtlich aus 
der regionalen Verteilung. 
Somit breitete sich das Virus mit 
abnehmenden Fallzahlen nach 
Osten und Süden nur bis zu den 
Landkreisen Hof, Bayreuth, Lauf, 
Neumarkt, Weißenburg, Donau-
Ries und Oberallgäu aus. Im Land
kreis Augsburg war noch ein Händ
lerstall betroffen. 
Der Kälteeinbruch im Oktober redu
zierte die Ausbreitung deutlich, da er 

die Flugaktivitäten der Gnitzen 
hemmte, während im Vorjahr in 
Nordrhein-Westfalen der Gnitzen
flug und viele Neuausbrüche bis in 
den Dezember hinein beobachtet 
wurden. Die Verteilung der Ausbrü
che in Deutschland ist aus der Abbil
dung 2.5a zu ersehen. 
Bei den am LGL im Jahr 2007 ana
lysierten Proben, waren mittels 
Real Time-PCR in 205 von 899 
Bluetongue-Viren und in 423 von 
7.946 Antikörper gegen die Viren 
nachweisbar. Die Fachbehörde 
hatte bereits 2006 mit den Labor
standorten Erlangen und Ober
schleißheim erfolgreich an zwei 
Ringversuchen teilgenommen, die 
durch das Nationale Referenzlabor 
am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) 
ausgerichtet worden waren. 
Die Tatsache, dass zwei Tierseu
chen mit zahlenmäßig und zeitlich 
hohen Untersuchungsanforderun
gen, nämlich die Geflügelpest und 
die Blauzungenkrankheit, im Au
gust 2007 nahezu zeitgleich auftra
ten, stellte die größte Herausfor
derung der letzten Jahre für die 
Veterinärlabore des LGL dar. 

Abbildung 2.5a: Verteilung der 
Ausbrüche der Blauzungenkrank
heit in Deutschland 2007 
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Behandlungsmaßnahmen 

Die Krankheit kann nur symptoma
tisch behandelt werden. Eine di
rekte Übertragung von Tier zu Tier 
ist nicht möglich, sodass das Tö
ten der infizierten Tiere keinen 
Erfolg brächte. Die Bekämpfungs
maßnahmen müssen sich deshalb 
derzeit noch auf Maßnahmen, die 
eine weitere Ausbreitung verhin
dern, beschränken. 
Dazu gehört ein Aufstallungsgebot 
in den betroffenen Gebieten von 
einer Stunde vor der Abenddäm
merung bis eine Stunde nach der 
Morgendämmerung. Es soll hier
durch vermieden werden, dass die 
Tiere während der Flugzeiten der 
Gnitzen gestochen werden. Mit 
Repellentien (Wirkstoff, der von 
einem Organismus über den Ge
ruchsinn wahrgenommen wird 
und der diesen abschreckt) in den 
betroffenen Gebieten soll verhin
dert werden, dass das Virus über

tragen wird. Durch Restriktionsge
biete um die Ausbruchsorte, eine 
20-Kilometer-Zone, die im Herbst 
abgeschafft wurde, und eine 
150-Kilometer-Zone, die weiterhin 
besteht sowie durch Verbringungs
verbote aus den Zonen heraus, soll 
die weitere Verbreitung durch den 
Handel eingedämmt werden. 
Verbringungen sind aus dem Rest
riktionsgebiet heraus nur nach be
hördlicher Genehmigung nach vor
heriger Untersuchung auf Freiheit 
von Virus beziehungsweise Anti
körpern gegen das Virus möglich. 
Das Restriktionsgebiet erstreckt 
sich mittlerweile über alle oben 
angeführten betroffenen europäi
schen Länder, zusätzlich bis nach 
Südschweden. In Deutschland 
dehnt es sich über alle deutschen 
Bundesländer mit Ausnahme eines 
schmalen Streifens im Osten Bran
denburgs und Mecklenburg-Vor
pommerns aus. Die Restriktions
gebiete stellten ein großes Hinder

nis für den Viehhandel, für Märkte 
und Ausstellungen und auch für 
den Export dar. Das sehr große 
einheitliche Restriktionsgebiet 
bildet derzeit nur noch für den 
Export eine Beschränkung. 

Ausblick 

Die Impfung ist die ideale Maßnah
me, um eine weitere Ausbreitung 
zu verhindern und um wirtschaftli
che Schäden zu vermeiden. Bisher 
gibt es keinen zugelassenen Impf
stoff gegen Serotyp 8, mehrere 
Firmen arbeiten mit Hochdruck an 
der Entwicklung und Zulassung. 
Vorbehaltlich einer noch zu erlas
senden Eilverordnung des Bundes 
zur Ermöglichung des Einsatzes 
vor der Zulassung, werden aber ab 
Mai 2008 entsprechende Impf
stoffe bereits zur Impfung sämtli
cher Schafe und Ziegen in Bayern 
und von circa 1, 1 Millionen Rin
dern eingesetzt. 

2.6 Noroviren – Erreger mit epidemischem Potenzial
 

Informationen über den Erreger 
Noroviren sind kleine, gegen 
Umwelteinflüsse äußerst stabile 
Partikel. Sie bestehen aus geneti
scher Information (RNA) und 
einem Proteinmantel (Kapsid). 
Die orale Aufnahme weniger 
Partikel (10-100) verursacht nach 
kurzer Zeit (10-50 Stunden) hefti
ges Erbrechen und Durchfall. Die 
Symptome halten nur kurz – ein 
bis zwei Tage – an. Eine spezi
fisch gegen das Virus gerichtete 
Therapie existiert nicht. Die Be
handlung besteht darin, Flüssig
keits- und Elektrolytverluste aus
zugleichen. Da Noroviren extrem 
wandlungsfähig sind, kommt es 
regelmäßig zur epidemischen 
Ausbreitung neuer Virusvarianten. 

Epidemiologie 

Labordiagnostisch nachgewiesene 
Norovirusinfektionen sind nach 
dem Infektionsschutzgesetz mel
depflichtig. Bei der Bewertung der 
Daten sollte berücksichtigt werden, 
dass die Anzahl der gemeldeten 
Fälle von der Durchführung labordi
agnostischer Untersuchungen 
abhängig ist. Bei Durchfallerkran
kungen wird oft keine Stuhlunter
suchung durchgeführt. Die Melde
daten stellen somit nur „die Spitze 
des Eisberges“ dar. 
Seit Einführung der Meldepflicht im 
Jahr 2001 stieg die Zahl der Mel
dungen von Norovireninfektionen 
in Bayern kontinuierlich an. Wurden 
2001 noch 405 Noroviruserkrankun

gen gemeldet, kletterte die Zahl der 
Meldungen ein Jahr später bereits 
auf 2.334. Nach leichtem Rückgang 
2003 stieg sie dann weiter an. 
2006 erreichte die Anzahl der Mel
dungen mit 7.135 Fällen einen vor
läufigen Höchststand, der 2007 mit 
über 20.000 Meldungen nochmals 
weit übertroffen wurde (siehe Ab
bildung 2.6a). 
Die meisten Erkrankungen werden 
in den Herbst- und Wintermonaten 
gemeldet, in den Sommermona
ten geht die Aktivität dagegen 
deutlich zurück. 
Am häufigsten wurde die Krank
heit bei Kindern bis fünf Jahren 
und bei Personen über 70 Jahren 
registriert. Während in den jünge
ren Altersgruppen eher das männ-

Seite 39



liche Geschlecht betroffen war, 
überwog bei den Erwachsenen 
und vor allem bei den über 70-Jäh
rigen das weibliche Geschlecht. 
Dies lässt sich dadurch erklären, 
dass Frauen in den häufig betroffe
nen Altenheimen stark überreprä
sentiert sind. 
Ein Großteil der Noroviruserkran
kungen tritt im Rahmen von Aus
brüchen auf. Betroffen sind häufig 
Gemeinschaftseinrichtungen, ins
besondere Altenheime, Schulen 
und Kindertagesstätten sowie 
Krankenhäuser. Im Jahr 2007 re
gistrierte das LGL mehr als 1.100 
durch Noroviren verursachte Aus
bruchsgeschehen in allen Regio
nen Bayerns. Dabei können von 
einem Ausbruch oft mehr als 100 
Personen betroffen sein. 
Die Erkrankung ist zwar kurz und 
heilt nach wenigen Tagen von 
selbst aus, doch kann der Flüssig
keitsverlust für kleine Kinder, chro
nisch Kranke und vor allem ältere 
Leute eine akute ärztliche Versor
gung nötig werden lassen. Bei 

„Risikopatienten“ können auch 
Todesfälle auftreten. Im Jahr 2007 
sind in Bayern acht meist ältere 
Personen an einer Norovirusinfek
tion verstorben. 

Untersuchungsergebnisse 
des LGL 

Diagnostik von Humanproben 

Im Jahr 2007 untersuchte das LGL 
4.050 Stuhlproben molekularbiolo
gisch auf Noroviren. Dies ent
spricht einem Anstieg um mehr als 
60 % im Vergleich zum Vorjahr. 
Auch im Vergleich der saisonalen 
Häufungen von Norovirusinfektio
nen wurden im Winter 2006/2007 
die bisher höchsten Untersu
chungszahlen und die meisten 
positiven Befunde seit Einführung 
der Diagnostik am LGL verzeich
net. Zu Beginn der Saison 
2007/2008 stieg die Zahl der positi
ven Norovirusnachweise noch 
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Abbildung 2.6a: Gemeldete Noroviruserkrankungen in Bayern von 2001 bis 2007 
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Abbildung 2.6b: Absolute Anzahl (Säulen) und prozentualer Anteil (Linie) positi
ver Norovirusnachweise in Stuhlproben von Juli 2004 bis Dezember 2007 

einmal an. Da der Anteil der positi
ven Nachweise an der Gesamtzahl 
der Untersuchungen im Vergleich 
zum Vorjahr aber unverändert blieb, 
ist bisher kein relativer Anstieg der 
Norovirusfälle (siehe Abbildung 
2.6b) zu erkennen. 

Lebensmitteluntersuchungen 

Eine Infektion durch viruskontami
nierte Lebensmittel nimmt nach 

epidemiologischen Bewertungen 
einen wichtigen Stellenwert ein. 
So wird geschätzt, dass bis zu 
10 % der Ausbrüche auf virusbe
haftete Lebensmittel zurückzufüh
ren sind. Der direkte Virusnach
weis aus dem Lebensmittel 
gestaltet sich hierbei jedoch oft 
schwierig, da lebensmittelspezifi
sche Inhaltsstoffe die Analytik 
negativ beeinflussen können. 
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Im Rahmen der Lebensmittelüber
wachung untersuchte das LGL im 
Jahr 2007 insgesamt 382 Ver
dachtsproben (Lebensmittel- und 
Umgebungstupferproben) von 27 
Ausbruchsgeschehen auf eine 
Kontamination mit Noroviren. Bei 
zwei Ausbrüchen wurden hierbei 
Lebensmittel positiv auf Noroviren 
getestet. In einem Fall handelte es 
sich um kontaminiertes Kompott, 
bei einem anderen Ausbruch konn
te das LGL Noroviren in Thüringer 
Rostbratwurst, Regensburger 
Wurst und Harzer Käse nachwei
sen. 
Die hohe Anzahl an Lebensmittel
proben, die im vergangenen Jahr 
in Zusammenhang mit Norovirus
ausbrüchen untersucht wurde, 
unterstreicht, dass ein effektives 
Nachweissystem nötig und wich

tig ist. Um eine zuverlässige Unter
suchung zu gewährleisten, werden 
die Analysemethoden am LGL un
ter Berücksichtigung der verschie
denen Lebensmittelmatrizes be
ständig optimiert und an die aktu
ellen Virusstämme angepasst. 

Hygienemaßnahmen bei Erkran
kungen im häuslichen Bereich 

Kontakte zu Erkrankten sollten auf 
ein unvermeidbares Minimum 
reduziert werden. Im günstigsten 
Fall ist nur eine einzige Person für 
die Betreuung zuständig. Ebenso 
wie für die Erkrankten ist auch für 
betreuende Personen eine sorgfäl
tige Händehygiene die entschei
dende Hygienemaßnahme. Ganz 
allgemein lautet die Grundregel: 
Händewaschen nach direktem 

Kontakt mit Erkrankten bezie
hungsweise nach Handkontakt mit 
Flächen, mit denen Erkrankte in 
Berührung gekommen sind. Bei 
der Beseitigung von Erbrochenem 
und Stuhl mittels Einwegtüchern 
sowie der anschließenden gründli
chen Reinigung, sind Haushalts
handschuhe zu verwenden. 
Um zu verhindern, dass der Erre
ger sich weiterverbreitet, sollen 
Erkrankte für die Dauer der akuten 
Krankheitsphase eigene Hygiene
artikel (Seife, Handtücher, Wasch
lappen, Kamm usw.) benutzen. Die 
anfallende Wäsche (Leibwäsche, 
Handtücher, Bettwäsche) kann bei 
60 °C mit einem handelsüblichen 
Vollwaschmittel gewaschen wer
den. Auf keinen Fall dürfen Er
krankte Essen für andere Haus
haltsmitglieder zubereiten. 

2.7 Verfälschungen bei Auslandsweinen: Zusatz von 
Glycerin und Wasser sowie falsche Herkunftsangaben 

Mittels Stabilisotopenanalytik und 
anderer spezieller Untersu
chungsverfahren hatte das LGL in 
den letzten Jahren bei Weinen 
immer wieder Verfälschungen 
durch Zusätze von Fremdzucker, 
Wasser, Glycerin sowie falsche 
Herkunfts- oder Jahrgangsanga
ben festgestellt. Die Beanstan
dungen betrafen vor allem Aus
landsweine, während bei deut
schen Weinen nur in Einzelfällen 
solche Manipulationen nachge
wiesen wurden. 
Im Jahr 2007 informierten amtli
che Stellen der Weinüberwachung 
in Deutschland und der EU über 
Verfälschungen bei spanischen 
und italienischen Weinen, insbe
sondere durch Zusätze von Glyce
rin. Das LGL veranlasste daraufhin 
gezielte Entnahmen von Proben, 
insbesondere von bekannten und 

in Verdacht stehenden Abfüllern 
und Herstellern. 
Bei einem Abfüller, der deutsch
landweit mehr als 50 italienische 
Weine mit verschiedenen Her
kunftsangaben in Verkehr gebracht 
hatte, ergaben sich bei der Unter
suchung weitere Verdachtsmo
mente wie Wasserzusatz und fal
sche Angaben der geografischen 
Herkunft. 
Im Rahmen dieser speziellen Un
tersuchungen prüfte das LGL ins
gesamt 237 Auslandsweine, da
von 115 Weine aus Italien und 
Spanien auf Zusatz von Glycerin, 
unzulässige Herkunftsangaben, 
Wasserzusatz und andere unzuläs
sige Herstellungsverfahren. Alleine 
bei den italienischen und spani
schen Weinen führten 21 Untersu
chungsbefunde zu weinrechtlichen 
Beanstandungen. 

Prüfung auf Zusätze von Glyce
rin und anderen Stoffen 

Glycerin ist ein natürliches Gärungs
produkt und im Wein für die Quali
tät, insbesondere für einen fülligen 
und runden Geschmack verantwort
lich. Ein Zusatz von Glycerin zu 
Wein ist weinrechtlich nicht zulässig, 
wurde aber in den letzten Jahren 
immer wieder bei einzelnen Weinen 
nachgewiesen. Offensichtlich las
sen sich damit eine höhere Qualität 
und Reife vortäuschen. 
Das LGL kann den Zusatz von Gly
cerin durch massenspektrometri
sche Bestimmung von cyclischen 
Diglycerinen oder 3-Methoxy-1,2
propandiol, die nur in technisch 
hergestelltem Glycerin in Spuren 
vorkommen, belegen. Neben Glyce
rin prüfte das LGL auch auf weitere 
unzulässige, Extrakt erhöhende 
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Zusätze wie Diethylenglykol und 
Ethylenglykol. Insgesamt wurden 95 
Auslandsweine, davon 49 aus Italien 
und Spanien untersucht, wobei das 
LGL in sieben italienischen und zwei 
spanischen Weinen einen illegalen 
Glycerinzusatz aufgedeckt hat. 

Prüfung auf Herkunftsangaben 
und Wasserzusatz 

Bei 81 Weinen aus Italien und Spa
nien sowie 110 Weinen aus ande
ren EU-Staaten und Drittländern 
wurde mittels Stabilisotopenanaly
tik geprüft, ob die auf den Etiket
ten angegebene Herkunft zutref
fend ist und ob unzulässige Her
stellungsverfahren wie Wasserzu
satz nachweisbar sind. In zwei 
Drittel der untersuchten 18 Proben 
eines einzigen Abfüllers italieni
scher Weine, bei denen zum Teil 
auch Verfälschungen mit Glycerin 
nachweisbar waren, stellten die 
Labore des LGL für die Herkunft 
untypische Befunde der Stabiliso
topenverhältnisse des Alkohols 
und des Weinwassers fest. 
Zur Beurteilung der Analysedaten 
und der Angaben auf dem Etikett 
wurden Vergleichsdaten aus der 
amtlichen EU-Weindatenbank hin

zugezogen. Bei drei Proben konnte 
das LGL aufgrund erniedrigter Sau
erstoffisotopenwerte des Wein
wassers (d18O-Werte) eine Wässe
rung nachweisen. 
Andere Proben zeigten nahezu 
einheitliche „Fingerabdrücke“ von 
Isotopenverhältnissen. Diese wie
sen jedoch eher auf die Herkunft 
Süditalien (zum Beispiel Apulien) 
hin, als auf die auf den Etiketten 
angegebenen nördlichen Weinbau
gebiete Italiens (Veneto, Valpolli
cella, Bardolino, Frascati, Monte
pulciano). 
In der Abbildung 2.7a ist beispiel
haft der Nachweis der falschen 
Herkunftsangabe eines Weines 
des Jahrgangs 2004 aus dem An
baugebiet Bardolino (Venetien) 
durch Vergleich mit Daten authen
tischer Weine der EU-Weindaten
bank dargestellt. Hierfür wurden 
aus den Isotopenwerten des Alko
hols und des Wassers Distanzvari
ablen (dm2) errechnet und in der 
Abbildung 2.7a mit dem Isotopen
wert (D/H)II des Alkohols in Bezie
hung gesetzt. Anhand des großen 
Abstandes der Verdachtsprobe zu 
den übrigen Proben ist deutlich zu 
erkennen, dass diese ein völlig 
anderes Isotopenmuster aufweist 
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Abbildung 2.7a: Nachweis der falschen Herkunftsangabe eines italienischen 
Weines mittels Stabilisotopenanalytik und EUWeindatenbank 

als die Weine des Vergleichskollek
tivs der Datenbank, in die auch 
eine Vergleichsprobe aus dem 
engeren Gebiet Bardolino einbezo
gen ist. Nicht nur im Überwa
chungsbereich des LGL, sondern 
auch in anderen Bundesländern 
haben Behörden derartige Manipu
lationen festgestellt. Die zuständi
gen Ämter haben alle unzulässig 
hergestellten Weine sichergestellt 
und eine Vernichtung veranlasst. 

Folgerungen für die künftige 
Weinüberwachung 

Die auch im Jahr 2007 bekannt 
gewordenen beziehungsweise 
festgestellten Verfälschungen und 
Etikettenmanipulationen, die durch 
konventionelle Analytik meist nicht 
aufgedeckt werden können, ver
deutlichen Folgendes: Für das LGL 
sind weiterhin der Einsatz speziel
ler Untersuchungsmethoden so
wie eine Intensivierung der risiko
orientierten Probenahme und Un
tersuchung von Auslandsweinen 
im Hinblick auf einen wirksamen 
Verbraucherschutz unabdingbar. 
Die aufwendigen Untersuchungen 
mit der Stabilisotopenanalytik und 
der Massenspektrometrie dürfen 
sich dabei nicht nur auf den „Dis
count-Bereich“ beschränken, son
dern müssen auch auf das Hoch
preis-Segment ausgedehnt wer
den. Die im November 2007 in der 
italienischen Presse gemeldeten 
Manipulationen, insbesondere von 
Umetikettierungen bei mehr als 
900.000 Flaschen einfacher Tafel
weine zu Prosecco, Chianti etc. 
bestätigen die Notwendigkeit einer 
verstärkten Überwachung für den 
Verbraucherschutz. Die Aufde
ckung der Weinfälschungen zeigt 
auch, dass eine effiziente Zusam
menarbeit der zuständigen amtli
chen Stellen innerhalb der EU als 
auch innerhalb Deutschlands von 
großer Bedeutung ist. 
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  Stichwort 
Stabilisotopenanalytik

  Die Frage, ob ein Wein authen
tisch ist, das heißt, ob alle Anga
ben auf dem Etikett wie Her
kunft, Jahrgang oder Qualitäts
stufe zutreffend sind, kann mit 
klassischen Analyseverfahren in 
der Regel nur eingeschränkt 
überprüft werden. So ist das 
ursprüngliche Wasser im Wein 
oder der aus dem Zucker der 
Trauben gebildete Alkohol mit 
klassischen Analyseverfahren 
nicht von Wasser aus der Was
serleitung oder Alkohol aus Rü
benzucker zu unterscheiden. 
Dies gelingt nur über die stabilen 
Isotope der Elemente Wasser
stoff, Sauerstoff und Kohlenstoff, 
die im Weinalkohol und Wein
wasser natürlicherweise in sehr 
geringen Mengen vorkommen. 
Diese Isotope beziehungsweise 
Isotopenverhältnisse sind wie 
ein Fingerabdruck, da sie durch 

das Klima und die geografische 
Herkunft des Anbaugebietes und 
des Lesejahres in ganz charakte
ristischer Weise geprägt werden. 
Infolgedessen kann man zum 
Beispiel feststellen, ob vor oder 
nach der Herstellung eines Wei
nes Zucker oder Wasser zuge
setzt wurde oder ob der Wein 
aus der angegebenen Herkunft 
stammt. 
Seit vielen Jahren werden die 
Methoden zur Bestimmung der 
stabilen Isotope am LGL einge
setzt. Die Dienststelle Würz
burg verfügt über ein leistungs
fähiges Kernresonanzspektro
meter (NMR-Gerät) und die 
Dienststelle Oberschleißheim 
über zwei Isotopenmassen
spektrometer (IRMS), sodass 
das LGL derzeit die einzige amt
liche Überwachungsstelle in 
Deutschland ist, in der eine 
komplette Stabilisotopenanaly
se von Wein, aber auch von 

anderen Lebensmitteln durch
geführt werden kann. 

EU-Weindatenbank
 Grundlage für Beurteilungen von 
Wein mit der Stabilisotopenana
lytik sind Vergleichsdaten aus der 
amtlichen EU-Weindatenbank 
der Gemeinsamen Forschungs
stelle der EU, in die jährlich re
präsentative Daten von etwa 
1.570 Proben aller EU-Weinbau
gebiete eingespeist werden. In 
Deutschland werden 200 Trau
benproben zu je 15 kg durch 
amtliche Kontrolleure entnom
men, mittels Mikrovinifikation 
(Kelterung von kleinen Weinmen
gen) zu Wein verarbeitet und an 
den drei amtlichen Stellen (LGL, 
Würzburg/Oberschleißheim, 
Bundesinstitut für Risikobewer
tung (BfR), Berlin und Landesun
tersuchungsamt Rheinland-Pfalz, 
Institut für Lebensmittelchemie, 
Speyer) untersucht. 

2.8 Schwerpunktprogramm: Untersuchung von Bio-Obst 
und Bio-Gemüse auf Pflanzenschutzmittelrückstände 

Der Markt für Bio-Lebensmittel 
boomt. Die Nachfrage verzeichnet 
seit Jahren zweistellige Zuwachs
raten. Während anfänglich Bio-
Produkte vor allem im Fachhandel 
oder beim Direktvermarkter zu 
finden waren, bieten heute auch 
Supermarktketten und Discounter 
verstärkt die sogenannte Öko-
Ware an. In einem Schwerpunkt
programm untersuchte das LGL 
daher im Jahr 2007 insgesamt 304 
Proben Bio-Obst und Bio-Gemüse 
auf Rückstände von Pflanzen
schutzmitteln. 

Rechtliche Grundlagen 

Die EG-Öko-Verordnung regelt den 
Anbau und die Vermarktung von 
Bio-Lebensmitteln europaweit. 
Demnach dürfen Bezeichnungen 
wie „ökologisch“ und „biologisch“ 
nur verwendet werden, wenn der 
Hersteller keine chemisch-synthe
tischen Pflanzenschutzmittel ange
wendet hat. 
Mit den modernen Analysetechni
ken lassen sich jedoch auch in 
Bio-Lebensmitteln gelegentlich 
Rückstände nachweisen. In der 
Regel stammen sie aber nicht aus 
einer Anwendung, vielmehr kom
men eine Abdrift aus konventionell 

angebauten Kulturen, die Aufnah
me aus kontaminierten Böden 
oder die Verarbeitung (Reinigung, 
Sortierung und Verpackung) als 
Kontaminationsquellen infrage. Als 
Orientierungswert für eine mögli
che Anwendung wird ein Rück
standsgehalt von 0,01 mg/kg, der 
dem strengen Grenzwert für Säug
lingsnahrung entspricht, herange
zogen. 
Aus lebensmittelrechtlicher Sicht 
beurteilt das LGL Proben mit höhe
ren Rückständen als „irreführend 
gekennzeichnet“. Inwieweit tat
sächlich ein Verstoß gegen die 
Anbauvorschriften vorliegt, ist 
dann im Einzelfall durch die zustän-

Seite 43 



digen Landwirtschaftbehörden zu 
klären. 
Als natürliches Pflanzenschutzmit
tel sind im ökologischen Landbau 
zum Beispiel Pyrethrine zulässig, 
die aus Chrysanthemum cineraria
efolium gewonnen werden. Die
sen darf als Beistoff Piperonylbut
oxid zur Stabilisierung zugesetzt 
werden. Rückstände von diesen 
Stoffen wies das LGL auch in hö
heren Gehalten (zum Beispiel ma
ximal 1,0 mg/kg Piperonylbutoxid 
bei Petersilie) nach. Diese Befun
de wurden für die Auswertungen 
zwar berücksichtigt, führten je
doch nicht zu rechtlichen Konse
quenzen, da die jeweils zulässigen 
Höchstmengen nicht überschritten 
wurden. 

Untersuchungsergebnisse 

Im Allgemeinen tragen Bio-
Lebensmittel ihre Bezeichnung zu 
Recht. In 76 % der Proben fand 
das LGL keine Rückstände (siehe 
Tabelle 2.8a), obwohl es sehr um
fassend auf ein Spektrum von über 
300 Wirkstoffen untersucht hat. 
Die nachgewiesenen Pflanzen

schutzmittelrückstände lagen 
meist unter dem Orientierungs
wert von 0,01 mg/kg. 
Bei neun Proben (3,0 %) war aus 
den gefundenen Gehalten auf eine 
unzulässige Anwendung von Pflan
zenschutzmitteln zu schließen. In 
diesen Fällen beanstandete das 
LGL die Auslobung als Bio-Produkt 
als irreführend. Die auch für kon
ventionelle Ware geltenden 
Höchstmengen wurden bei drei 
Bio-Proben (1,0 %) überschritten. 

Obst 

Das LGL wies bei Obst häufiger 
Rückstände nach (27,8 % der Pro
ben) als bei Gemüse (19,9 %). 
Rückstandshaltige Obstproben 
wiesen mit durchschnittlich 0,028 
mg/kg doppelt so hohe Gehalte an 
chemisch-synthetischen Pflanzen
schutzmitteln auf wie Gemüse mit 
0,012 mg/kg. Bezogen auf alle un
tersuchten Bio-Proben, lagen aber 
die Gesamtgehalte aller Rückstän
de mit 0,01 mg/kg deutlich niedri
ger als bei konventioneller Ware. 
Bei Obst wurde Kernobst am häu
figsten untersucht. Von 48 Äpfeln 

enthielten nur vier Rückstände im 
Spurenbereich. Sechs von zehn 
Proben Birnen enthielten geringe 
Rückstände, allerdings war eine 
irreführend als Bio-Lebensmittel 
gekennzeichnet. 
Bei den exotischen Früchten war 
dreimal die Anwendung von che
misch-synthetischen Pflanzen
schutzmitteln nicht auszuschlie
ßen, bei Kiwis zweimal und einmal 
bei Bananen. 
Bei Beerenobst fiel eine Probe 
Trauben aus Italien besonders auf. 
In dieser wies das LGL fünf ver
schiedene Rückstände nach, einer 
davon überschritt die auch für kon
ventionelle Ware geltende Höchst
menge. Dementsprechend war 
auch die Kennzeichnung „Bio“ zu 
beanstanden. 
Annähernd so viele Rückstände 
(vier) waren nur noch in einer Nek
tarinenprobe zu finden, sie lagen 
jedoch alle unter 0,01 mg/kg. Der 
Anteil an Proben mit zwei oder 
mehr Rückständen, sogenannten 
Mehrfachrückständen, lag beim 
Bio-Obst mit 8,2 % etwas höher 
als beim Gemüse (6,2 %). 

Tabelle 2.8a: Rückstandssituation bei Obst und Gemüse aus ökologischem Anbau 

Probenzahl ohne R 
mit R kleiner 

HM 
mit R größer 

HM 
irreführende 

Kennzeichnung 
Mehrfachrück 

stände 
Gesamt 304 231 70 3 9 22 

76,0 % 23,0 % 1,0 % 3,0 % 7,2 % 

Obst 158 114 43 1 6 13 
72,2 % 27,2 % 0,6 % 3,8 % 8,2 % 

Beerenobst 18 13 4 1 1 1 

Kernobst 58 48 10 0 1 3 

Steinobst 30 18 12 0 1 4 

Zitrusfrüchte 21 13 8 0 0 3 

Exotische Früchte 31 22 9 0 3 2 

Gemüse 146 117 27 2 3 9 
80,1 % 18,5 % 1,4 % 2,1 % 6,2 % 

Blattgemüse 28 20 7 1 2 4 

Sprossgemüse 3 3 0 0 0 0 

Fruchtgemüse 73 58 14 1 0 3 

Wurzelgemüse 42 36 6 0 1 2 
R = Rückstand, HM = Höchstmenge 
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Tabelle 2.8b: Rückstandssituation von BioObst und BioGemüse bei verschiedenen Vertriebsformen 

Probenzahl ohne R 
mit R kleiner 

HM 
mit R größer 

HM 
irreführende 

Kennzeichnung 
Mehrfachrück 

stände 
Erzeuger 39 37 1 1 0 1 

Obst 11 11 0 0 0 0 

Gemüse 28 26 1 1 0 1 
Großhändler 90 59 29 2 3 11 

Obst 46 29 16 1 2 7 

Gemüse 44 30 13 1 1 4 
Supermarkt 57 41 16 0 5 5 

Obst 35 23 12 0 3 4 

Gemüse 22 18 4 0 2 1 
Discounter 65 48 17 0 1 5 

Obst 35 25 10 0 1 2 

Gemüse 30 23 7 0 0 3 
Bio-Fachhandel 53 46 7 0 0 0 

Obst 31 26 5 0 0 0 

Gemüse 22 20 2 0 0 0 
R = Rückstand, HM = Höchstmenge 

Gemüse 

Bei Fruchtgemüse (Paprika, Toma
ten und Zucchini) war nur eine 
Probe auffällig. Französische Zuc
chini enthielten das bereits seit 
vielen Jahren verbotene Organo
chlorinsektizid Dieldrin über der 
zulässigen Höchstmenge von 0,02 
mg/kg. Da Zucchini als Gurkenge
wächse Dieldrin aus damit noch 
kontaminiertem Boden anreichern 
können, war in diesem Fall nicht 
von einer Anwendung auszugehen. 
Nur eine Probe Karotten von 42 
Proben Wurzelgemüse trug un
rechtmäßig die Bio-Kennzeichnung. 
Vom Blattgemüse waren es zwei 
Proben Rucola. Darüber hinaus 
überschritt bei einer deutschen 
Probe Petersilie der Rückstand 
Diphenyl knapp die Höchstmenge 
von 0,01 mg/kg. Diese Kontamina
tion kam vermutlich durch das 
Verpackungsmaterial zustande. 

Herkunft der Proben 

Häufig wird die Frage gestellt, wo 
man Bio-Lebensmittel kaufen 
sollte. 

Bei der geringen Anzahl an Bean
standungen kann nur eine grobe 
Trendaussage abgeleitet werden. 
Die Proben mit der irreführenden 
Bio-Kennzeichnung (siehe Tabelle 
2.8b) stammten aus Supermärkten 
(fünf), von Großhändlern (drei) und 
vom Discounter (eine). Bei den 
Proben aus dem Bio-Fachhandel 
und von den Erzeugern wurden 
keine falschen Kennzeichnungen 
beanstandet. 
Die günstige Situation für die Bio-
Lebensmittel vom Erzeuger bezie
hungsweise aus dem Fachhandel 
untermauert auch der Anteil an 
rückstandsfreien Proben. 95 % der 
Erzeugerproben waren ohne nach
weisbare Rückstände, bei den 
Produkten aus dem Fachhandel 
waren es 87 %. Diese beiden Ver
triebsformen wurden vollständig 
beziehungsweise zu fast 50 % 
durch deutsche Proben bestimmt. 
Im Großhandel, in den Supermärk
ten und bei den Discountern 
machte der Anteil deutscher Pro
ben maximal ein Viertel aus. Hier 
lagen die Quoten der rückstands
freien Proben mit 66 bis 74 % 
deutlich niedriger. 

Bedeutende Herkunftsländer für 
die Öko-Ware waren Deutschland 
(33 % der Proben), Italien (28 %) 
und Spanien (8 %). 
Die deutschen Bio-Produkte waren 
zu über 90 % rückstandsfrei und 
schnitten somit besser ab als die 
Lebensmittel aus Italien (65 %) 
oder Spanien (54 %). 

Fazit 

Im Vergleich zu konventioneller 
Ware sind Bio-Lebensmittel kaum 
mit Rückständen belastet. Schon 
seit Jahren sind etwa drei Viertel 
der Proben ohne Rückstände, der 
Rest meist nur mit geringen Spu
ren um 0,01 mg/kg behaftet. 
Höchstmengenüberschreitungen 
treten nur in Einzelfällen auf. Irre
führende Kennzeichnungen sind 
selten. Deutsche Ware vom Erzeu
ger oder Bio-Fachhandel schnitt 
geringfügig besser ab als die Ware 
aus anderen Vermarktungsformen. 
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2.9 Projekt „Bayernweite Dokumentation von 

Antibiotikaresistenzen“
 

Sowohl in der Humanmedizin als 
auch in der Veterinärmedizin sind 
Therapieerfolge gefährdet, weil Anti
biotikaresistenzen zunehmen. Hin
sichtlich der Resistenzausbildung 
wurden diese Bereiche bislang je
weils getrennt betrachtet. Seit Lan
gem diskutiert die Wissenschaft 
jedoch über deren gegenseitige 
Einflussnahme und den Austausch 
von resistenten Keimen. Schwer 
abzuschätzen ist, in welchem Aus
maß Antibiotikaresistenzen vom 
Tier oder aus der Umwelt über das 
Lebensmittel zum Menschen über
gehen. Daher führte das LGL in 
Kooperation mit der Technischen 
Universität München eine metho
dengleiche Erhebung von Resis
tenzdaten von Bakterien-isolaten 
aus Human-, Veterinär- und Lebens
mittelproben durch. 

Studiendesign 

Im Humanbereich bildeten die 
Einsender „Krankenhäuser der 
Maximalversorgung“, „Regional
krankenhäuser“ und „niedergelas
sene medizinisch-mikrobiologische 
Labore“ die zu unterscheidenden 
Gruppen. Die Isolate stammten 
von 20 Kliniken und zehn niederge
lassenen Laboren aus allen bayeri
schen Regierungsbezirken. 
Die Untersuchungsgruppen „le
bensmittelliefernde Tiere“ (hier 
erfolgte eine weitere Trennung in 
die verschiedenen Nutztierarten 
inklusive Mastitis), „Hund/Katze“ 
sowie „Pferd“ gewannen die vete
rinärmedizinischen Isolate aus der 
veterinär-bakteriologischen Routi
nediagnostik am LGL sowie aus 
zucht- und milchhygienischen Un
tersuchungen. 
Die Wissenschaftler isolierten die 
Bakterien aus dem Lebensmittel
bereich überwiegend aus Planpro

ben, seltener aus Verdachtsproben 
und teilten diese in die Gruppen 

„Milch(-produkte)“, „Fleisch(-pro
dukte)“ und „sonstige Lebensmit
tel“ auf. 
In die Studie wurden circa 13.000 
Isolate aus zehn verschiedenen 
Bakteriengattungen einbezogen. 
Aus dem gramnegativen Spektrum 
waren dies Escherichia coli (E. coli), 
Pseudomonas aeruginosa, colifor
me Keime, Salmonella spp., Cam
pylobacter spp. und aus dem 
grampositiven Spektrum unter
suchte das LGL Enterococcus spp., 
Staphylococcus spp., Bacillus spp., 
Listeria monocytogenes (nur aus 
Lebensmitteln). 
Die Vergleichbarkeit der Ergebnis
se untereinander, wie auch mit 
Daten aus anderen Studien, ge
währleistete ein standardisiertes 
Testverfahren. In Abhängigkeit von 
der Bakteriengattung prüfte das 
Labor bis zu 32 unterschiedliche 
Antibiotika, größtenteils Standard
wirkstoffe aus der Humanmedizin. 
Teilweise sind diese auch für den 
Veterinärbereich zugelassen. Auch 
testete es ausschließlich für die 
Veterinärmedizin zugelassene Stof
fe sowie Reserveantibiotika, die für 
Notfälle eingesetzt werden sollen. 

Ergebnisüberblick 

Generell zeigten die Isolate aus 
Lebensmitteln, unabhängig von 
der Bakteriengattung, meist deut
lich niedrigere Resistenzraten als 
Isolate menschlichen und tieri
schen Ursprungs. Die Resistenzsi
tuation bei Isolaten von Tieren, 
verglichen mit Isolaten menschli
cher Quelle, stellte sich für die 
ausgewerteten Bakteriengattun
gen unterschiedlich dar: 
Für den Erreger E. coli waren die 
Resistenzraten im Mittel bei Hu

man- und Veterinärbakterien häufig 
gleich hoch (siehe Abbildung 2.9a). 
Dies gilt auch für den Prozentsatz 
mehrfach-resistenter Isolate. An
dererseits lagen beispielsweise für 
die Gattung Enterococcus faecalis 
die Resistenzraten meist unter 
jenen der Menschen, jedoch über 
solchen aus Lebensmitteln. Ge
genüber Reserveantibiotika zeig
ten Bakterienstämme sowohl vom 
Menschen als auch vom Tier gute 
Sensibilität. 

Resistenzen im Lebensmittel
bereich 

Im Lebensmittelbereich wiesen 
Keime aus Milch(-produkten) selte
ner Resistenzen auf als solche aus 
Fleisch(-produkten). Letztere er
reichten im Einzelfall (zum Beispiel 
E. coli für Ampicillin, Staphylococ
cus aureus für Penicillin) Resistenz
level um bzw. über 50 %, während 
bei zum Beispiel E. coli-Isolaten aus 
Milch(-produkten) lediglich Resis
tenzlevel unter 10 % gefunden 
wurden. Die isolierten Keime aus 
Lebensmitteln zeigten für die meis
ten Wirkstoffe eine volle Sensitivität. 

Resistenzen im Humanbereich 

Im Humanbereich ließ sich inner
halb der Bakterienstämme vom 
Menschen zumeist kein Unter
schied zwischen Isolaten klinischer 
Herkunft feststellen, gleich ob die
se aus regional oder maximal ver
sorgenden Krankenhäusern kom
men. Die Resistenzsituation in Bay
ern verglichen zur bundesweiten 
Lage ergab zum Beispiel für E. coli 
keine signifikanten Unterschiede. 
Die Resistenzsituation des ambu
lanten Bereichs stellte sich über 
alle Bakterienspezies hinweg güns
tiger dar als in klinischem Material. 
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Resistenzen im Veterinärbereich 

Im Veterinärbereich war eine Auf
schlüsselung der Isolate aufgrund 
ausgeprägter Unterschiede zwi
schen den Tierarten beziehungs
weise Indikationen unumgänglich. 

Die höchsten Resistenzraten zeig
ten Isolate des Rindes, gefolgt von 

jenen des Schweins und die der 

Haustiere Hund/Katze. So lag zum 

Beispiel der Anteil resistenter E. 

coli beim Rind 5-fach höher als 

beim Geflügel. Sogar innerhalb der 

Tierart „Rind“ ergaben sich große 

Unterschiede. E. coli von Rindern 

aus verschiedensten Indikationen 

zeigten im Mittel einen mehr als 

8-fach höheren Prozentsatz resis
tenter Keime als solche, die aus 

Mastitis isoliert wurden. 

Bei Betrachtung einzelner Wirk
stoffe konnte sich diese Reihung 

verschieben, so zeigten zum Bei
spiel bei den Substanzen Doxycyc
lin und Cotrimoxazol Bakterien 

vom Schwein die höchsten Resis
tenzraten. Die Resistenzsituation 

beim Geflügel gegenüber Fluorqui
nolonen war zum Beispiel bei E. 

coli mit 2 % unerwartet günstig 

(siehe Abbildung 2.9b). 


Zusammenfassung 

In Bayern stellt sich die Resistenzsi
tuation in Krankenhäusern ähnlich 
zur bundesweiten Lage dar. Reser
veantibiotika des Menschen sind 
aufgrund nur marginaler Resistenz
entwicklungen auch bei humanklini
schen Bakterien nach wie vor gut 
anwendbar. Unter den Isolaten von 
Tieren findet sich hinsichtlich der 
Standardantibiotika ein nicht geringer 
Anteil resistenter Stämme. In Le
bensmitteln ist der Anteil resistenter 
Keime zum heutigen Zeitpunkt ge
ring. Die günstige Resistenzsituation 
in bestimmten Bereichen weist auf 
das resistenz-minimierende Potenzi
al des „Prudent use of Antibiotics“, 
das heißt des umsichtigen Einsatzes 
von Antibiotika, hin. 

Abbildung 2.9b: Nach Tierart unterschiedene Resistenzraten in % von 
Escherichia coliIsolaten gegenüber ausgewählten Wirkstoffen 

Abbildung 2.9a: Nach Herkunft unterschiedene Resistenzraten in % von 
Escherichia coliIsolaten gegenüber ausgewählten Wirkstoffen 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

A M  C  A  M P  ER T  C  EZ C IP  D  OX SX T 

Menschen n = 845 Lebensmittel n = 182 Tiere n = 2055 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

10 0 

AMP  AMC CEZ  ERT CIP  DOX TOB  SXT 

R  ind (andere Indi  k  at  io nen)  n  = 796 Sc hwein n = 468 
H und/  Kat  ze n = 60 Gef  lügel  n  = 93 
k  le iner  Wiederk  äuer  n  = 121 P  f  erd n = 93 
R  ind (M as t  i  t  i s  )  n  = 402 

  Zum Thema „Antibiotikaresis
tenzen – Relevanz und Präven
tion“ fand im Juni 2007 ein inter
disziplinäres Symposium statt. 
Eine detaillierte Darstellung des 
Projekts „Bayernweite Doku
mentation von Antibiotikaresis
tenzen“ und ausgewählter Er
gebnisse einzelner Keimgattun
gen daraus finden Sie unter 
www.lgl.bayern.de, Stichwort: 
Antibiotikaresistenzen. 

Legende Abkürzungen 

AMC Amoxicillin/Clavulansäure 
AMP Ampicillin 
CEZ Cefazolin 
CIP Ciprofloxacin 
DOX Doxycyclin 
ERT Ertapenem 
SXT Sulfamethoxazol/ 

Trimethoprim 
TOB Tobramycin 
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2.10 Muskel-Skelett-Belastungen am Arbeitsplatz
 

Die EU-Kampagne 
„Pack´s leichter an!“ 
vom 22. bis 26. Oktober 2007 

Die alljährlich stattfindende „Euro
pa-Woche für Sicherheit und Ge
sundheitsschutz am Arbeitsplatz“ 
stand im Oktober 2007 unter dem 
Leitgedanken „Muskel- und Skelett-
Erkrankungen (MSE) verhindern“. 
Arbeitsschutzinstitutionen in ganz 
Europa waren an der Kampagne 
beteiligt, am Arbeitsplatz mehr für 
die Prävention von MSE zu tun. 
Anlass für das Thema der diesjähri
gen Arbeitsschutzwoche, die sich 
an Betriebe, Aufsichtspersonen 
und Ausbildungseinrichtungen 
wendet, ist die weite Verbreitung 
von MSE. 

Wie häufig kommen MSE vor? 

• Nahezu 24 % der Arbeitnehmer 
in den 27 EU-Ländern klagen 
über Rückenschmerzen, 22 % 
über Muskelschmerzen. In den 
neuen EU-Mitgliedstaaten sind 
es 37 %.

 • MSE verursachen mehr als ein 
Viertel der betrieblichen Ausfall
zeiten; dadurch verlor die deut
sche Volkswirtschaft im Jahr 
2005 rund 15,5 Milliarden Euro 
an Bruttowertschöpfung.

 • Tätigkeiten mit Muskel-Skelett-
Belastungen (MSB) sind in 
Europa trotz der zunehmenden 
Mechanisierung einzelner Ar
beitsschritte weit häufiger als 
allgemein vermutet wird. Nach 
einer Umfrage der Europäi
schen Stiftung führen 62 % der 
Arbeitnehmer in Europa sich 
wiederholende (repetitive) 
Hand- und Armbewegungen bei 
der Arbeit aus. 46 % nehmen 
schmerzhafte oder ermüdende 
Körperhaltungen ein und 35 % 
bewegen schwere Lasten.

 • Bis zu 90 % der Menschen in 
Deutschland leiden irgendwann 
in ihrem Leben unter MSE.

 • Etwa jede fünfte Frühverren
tung lässt sich auf MSE zurück
führen.

 • MSE nehmen bei den Zivilisati
onskrankheiten einen der vor
dersten Plätze ein.
 

Was sind MSE? 

Unter den Begriff MSE fällt eine 
Reihe von Krankheitsbildern, wie 
zum Beispiel Erkrankungen des 
unteren Wirbelsäulenbereichs. 
Diese umfassen muskuläre Ver
spannungen (zum Beispiel Lenden
wirbelsäulen-Syndrom) oder dege
nerative Wirbelsäulenveränderun
gen (zum Beispiel Bandscheiben
vorfall). Auch Arthrosen, 
beispielsweise des Knies sowie 
Entzündungen der Schulter-, Arm- 
und Handgelenke zählen zu MSE. 

Der demografische Wandel 

An Arbeitsplätzen mit starken MSB 
müssen immer mehr jüngere Be
schäftigte ihre Tätigkeit gesund
heitsbedingt aufgeben und schei
den oft weit vor dem Erreichen der 
gesetzlichen Rentenaltersgrenze 
aus dem Arbeitsprozess aus. Die 
Wirtschaft nimmt inzwischen wahr, 
dass die durch ausscheidende 
Beschäftigte entstehenden Lücken 
in diesen oben genannten Berei
chen nicht in ausreichendem Um
fang nachbesetzt werden können. 
Durch den demografischen Wan
del müssen ältere Arbeitnehmer 
künftig immer länger arbeiten. 
Dies setzt gerade an Arbeitsplät
zen mit starken MSB eine stabile 
körperliche Konstitution voraus, 
die nur durch geeignete präventive 
Maßnahmen dauerhaft erhalten 
werden kann. 

Analyse von MSE 

Besondere Risikofaktoren 

Analysiert man MSE, ergeben sich 
folgende Risikofaktoren:

 • ständig gleichförmige, sich wie
derholende Bewegungen, 

• kraftintensive Bewegungen, 

zum Beispiel Bewegung und 

Drehung der Wirbelsäule in 

belastetem Zustand, 


• Überbeanspruchungen, bei
spielsweise „zu schweres 

Tragen“, 


• belastende Rumpfbeugehaltun
gen, wie zum Beispiel 


„falsches Heben“,

 • unzureichende Erholungspausen, 
• andauernde Zwangshaltungen, 

zum Beispiel Über-Kopf-Arbeit, 
Arbeit im Knien oder Liegen, 
langes Stehen, 

• Vibrationen, beispielsweise 
durch handgeführte Maschinen; 

• Druck, 
• ungeeignete Sitzgelegenheiten; 
• Kälte, Nässe, Zugluft,

 • mangelnde Bewegung, 
• fortgeschrittenes Lebensalter,

 • psychische Belastungen, die 
unbewusst auf das Muskel
Skelett-System wirken, wie 
beispielsweise Stress durch 
Monotonie, durch zu geringe 
Handlungsspielräume, durch 
Zeitdruck oder durch andauern
de hohe Konzentration. Umge
kehrt kann sich zum Beispiel 
eine hohe Arbeitszufriedenheit 
auch bei nachweisbaren Schä
digungen positiv auf Beschwer
den auswirken. 



Besondere berufliche 
Belastungen 

Bei einer Reihe von Tätigkeiten 
und Berufen kommen MSE beson-
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ders häufig vor. Dies sind allen 
voran Arbeiten mit nach vorne 
geneigtem Oberkörper, wie sie 
etwa bei Chirurgen, Zahnärzten, 
Kfz-Mechanikern, Pflasterern oder 
Bodenlegern häufig vorkommen. 
Aber auch bei sitzenden Berufen, 
beispielsweise bei Bürokräften, 
Fahrern von Kraftfahrzeugen, 
LKWs oder Bussen sowie Bauma
schinenführern treten wegen der 
oft statischen Sitzhaltung häufig 
Beschwerden und Erkrankungen 
im Bereich der Wirbelsäule auf. 
Des Weiteren sind Berufsgruppen, 
wie zum Beispiel im Baugewerbe, 
im Gaststättengewerbe sowie 
Heil- und Pflegeberufe durch aus
geprägte und einseitige Belastun
gen besonders gefährdet. 

Erkrankungsschwerpunkte 

Bei den MSE zeigen sich folgende 
Schwerpunkte: In der mittleren bis 
unteren Rückenregion „Lenden
wirbel und Kreuzbein“ tritt häufig 
ein plötzlicher, stechender 
Schmerz auf, der durch Reizung 
der sensiblen Eigeninnervation der 
Wirbelsäule ausgelöst wird und 
volkstümlich als Hexenschuss 
bezeichnet wird. Weiterhin treten 
häufig Verformungen und/oder 
Verlagerungen der Bandscheiben 
auf (Bandscheibenvorfall). 
In der Rückenregion „Nacken und 
Schultern“ treten schmerzhafte 
Verspannungen auf, die eventuell 
ein Taubheitsgefühl in Armen be
ziehungsweise Fingern auslösen. 
Bei den Armen und Händen sind 
das Karpaltunnel-Syndrom, der 

Tennis-Ellenbogen, der Golfer-Arm 

und das RSI-Syndrom (Mausarm) 

zu beobachten.
 
An den Beinen, speziell an Ober- 

und Unterschenkeln, Knie- und 

Fußgelenken treten Muskelfehlbe
lastungen beziehungsweise Ge
lenksveränderungen, insbesonde
re durch Arbeiten in extremer Hal
tung, beispielsweise bei häufigem 

Arbeiten auf Knien, auf.
 

Was macht Muskeln, Gelenke 
und Knochen krank? 

Das vielseitige Wechselspiel zwi
schen Schmerzempfinden, Verlet
zungen und Abnutzungserscheinun
gen ist noch nicht hinreichend er
forscht. Im Vordergrund der MSE 
stehen Körperregionen, die eine 
aktive Leistung erbringen – weniger 
diejenigen, welche nur passiv betei
ligt sind. Bei den genannten Regio
nen (Wirbelsäule, Arme und Beine) 
werden Beschwerden üblicherwei
se auf Muskeln, Sehnen, Bänder, 
Knochen oder auf Nerven bezogen. 
Doch man muss hierbei auch im
mer das Gelenk als Grundelement 
der Bewegung berücksichtigen. 
Die Wirbelsäule stellt eine Kette 
von Gelenken dar. Wird das ausge
wogene, fein abgestimmte Sys
tem von mindestens zwei Mus
keln, welche ein Gelenk bewegen, 
genauer betrachtet, kann man im 
Hinblick auf MSB Folgendes fest
stellen: Durch körperliche Arbeit 
können Muskelgruppen einseitig 
belastet werden. Dabei wird durch 
Anspannung im zugehörigen Mus
kel-Sehnen-System versucht, das 
betroffene Gelenk vor Fehlbelas
tungen und Schädigungen zu be
wahren. Dauerhaft verspannte 
Muskeln und deren Sehnen kön
nen Schmerzen erzeugen. Die 
entsprechenden Schmerzrezepto
ren sind grundsätzlich im Muskel
Sehnen-Bereich und oft in der 
Nähe eines Gelenks lokalisiert. 
Durch wiederholt anhaltende An
spannung eines Muskels wird die 
Durchblutung vermindert und führt 
dadurch zu einer Leistungsminde
rung dieses Muskels. 
Innerhalb der Bewegungsspanne 
eines Gelenks gibt es Stellungen, 
bei denen sich die zugehörigen 
Muskeln in optimaler Entspannung 
befinden. Um diese Stellungen 
herum sollten Bewegungen idea
lerweise pendeln. Lang anhalten
des Verharren in einer, aus der 
beschriebenen „Ruhelage“ ausge

lenkten Haltung, häufig als 
Zwangshaltung bezeichnet, kann 
zu einseitiger Muskelleistung und 
damit zu Verspannungen führen. 
Deswegen gilt immer die Aussage: 
Zwangshaltung schädigt die Gelen
ke, während Bewegung die Gelen
ke im Allgemeinen schont. 

Die Rechnung erhalten wir später 

Viele Fehlbelastungen des Bewe
gungsapparates bereiten uns für 
einen langen Zeitraum keine oder 
nur geringe Beschwerden. Die 
Rechnung dafür erhalten wir in der 
Regel um Jahre bis Jahrzehnte 
zeitverzögert, wenn die Folgeer
scheinungen ein entsprechendes 
Gesundheitsrisiko darstellen. Um 
MSE vorzubeugen, ist es also ent
scheidend, schon im Vorfeld von 
Erkrankungen präventiv tätig zu 
werden. MSB lassen sich in vielen 
Fällen bereits durch ergonomische 
Gestaltungsmaßnahmen sehr er
folgreich verhindern. Folgende 
Maßnahmen werden empfohlen:

 • Es ist entscheidend, den Ar
beitsprozess so zu planen und 
zu organisieren, dass einseitige 
Belastungen auf ein Mindest
maß reduziert werden.

 • Fehlbelastungen sollten 
schnellstmöglich durch eine 
geeignete Ausgleichsgymnastik 
kompensiert werden. 

• Allgemeine Bewegungsübun
gen, Konditionstraining und 
sportliche Betätigungen sollten 
erst durchgeführt werden, wenn 
Verspannungen aufgelöst sind.

 • Die Arbeitnehmer sollten unbe
dingt zu richtigen Haltungs- und 
Tragetechniken geschult wer
den, etwa beim Anheben 
schwerer Lasten. 

• Gesundheitsrisiken sollten opti
malerweise im Anfangsstadium 
erkannt werden. Frühsympto
me, die auf den Beginn von 
MSE hinweisen, sind in erster 
Linie lokal auftretende Schmer-
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zen, Bewegungseinschränkun
gen und Schwellungen. Hierfür 
ist in Betrieben der Betriebsarzt 
der geeignete Ansprechpartner. 

Ergonomie erleben in der stän
digen Fachausstellung „Sicher
heit am Arbeitsplatz“ des LGL 

Sowohl während der „Europäi
schen Woche für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit“ 
als auch in der „Langen Nacht der 
Münchner Museen“ am 20. Okto
ber 2007 wurden die MSB anhand 
folgender Fachausstellungs-Ele
mente ausführlich dargestellt und 
erläutert:

 • Wirbelsäulenbelastung am 
Kassenarbeitsplatz 
(siehe Abbildung 2.10a),

 • elektromobiler Rollstuhl mit 
Aufrichtfunktion für Behinderte, 

• Personenbehandlung mit dem 
Patientenlift,

 • Lastenhandhabung einer Kell
nerin im Volksfestzelt, 

• Pflasterarbeit in kniender Hal
tung, 

• gesundheitsgerechte Gestal
tung eines Bildschirmarbeits
platzes. 

Die Ausstellungsgruppe im LGL 
München, Pfarrstr. 3, in der die 
ergonomische Gestaltung von 
Arbeitsplätzen erlebbar gemacht 
wird, entwickelte sich in den letz
ten Jahren zu einem Besucherma
gneten. Vorgesetzte, Betriebsräte, 
Sicherheitsfachkräfte und auch 
Fachpersonal aus dem Beschaf
fungswesen werden durch Vorfüh
rungen und das persönliche Erle
ben von Aspekten der Ergonomie 
auf die jeweiligen Bedürfnisse 
bezogen informiert und beraten. 

Damit unterstützte dieser Bereich 
der Fachausstellung des Landesin
stituts für Arbeitsschutz und Pro
duktsicherheit die Kampagne der 
Europäischen Agentur für Sicher
heit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz unter der Überschrift 

„Pack´s leichter an“. 

Abbildung 2.10a: Ergotherapie
Studentinnen mit ihrem Dozenten 
testen die ScannerKasse der stän
digen Fachausstellung „Sicherheit 
am Arbeitsplatz“. 

2.11 TigerKids – ein Projekt für Kindertagesstätten zur 
Gesundheitsförderung und Prävention von Übergewicht 

Die Zahl übergewichtiger Kinder 
hat sich in den letzten 15 Jahren 
nahezu verdoppelt. Der Grundstein 
für Übergewicht wird bereits im 
Kindergartenalter gelegt, Ursachen 
sind vor allem zu wenig Bewe
gung und zu hoher Konsum ener
giereicher Lebensmittel und Ge
tränke. Laut des Kinder- und Ju
gendgesundheitssurveys des Ro
bert Koch-Instituts (KiGGS, 2006) 
sind 15 % der Kinder im Alter von 
drei bis 17 Jahren übergewichtig, 
6,3 % adipös. 
Ein besonders Erfolg versprechen
der Ansatz sind Programme im 
Lebensumfeld Kindergarten. Kin
der sind in diesem Alter sehr gut 
zu motivieren, sie zeigen großes 
Interesse an Alltagskompetenzen, 
ebenso sind Verhalten und Ge

wohnheiten noch leichter positiv 
zu beeinflussen. Programme, die 
sowohl auf das Verhalten des ein
zelnen Kindes als auch auf gesund
heitsfördernde Bedingungen im 
Setting hinwirken, haben bessere 
Erfolgschancen als reine Wissens
vermittlung. Ansätze, die mit wie
derkehrenden spielerischen Ele
menten in den Alltag des Kinder
gartens integriert werden und auf 
positiven Erfahrungen aufbauen, 
ermöglichen eine Kontinuität, die 
langfristig in Gewohnheiten über
gehen kann. 

Aufbau und Zielgruppen des 
Projektes 

Das Projekt „TigerKids – Kindergar
ten aktiv“ steht für Entwicklung, 

Implementierung und Evaluation 
eines breitenwirksamen Pro
gramms mit dem Ziel, Überge
wicht bei Kindern im Kindergarten
alter durch gesunde Ernährung 
und Bewegung vorzubeugen. 
TigerKids wurde multiprofessionell 
entwickelt, so konnte sowohl den 
fachlichen Ansprüchen in den ver
schiedenen Bereichen (zum Bei
spiel Ernährung, Bewegung, Päda
gogik, Medizin) als auch den Anfor
derungen an das Projekt als lang
fristig praxisfähiges Programm 
entsprochen werden. 
Das Programm hat klar formulierte 
Ziele, die die Kindergärten sowohl 
mit verbindlichen Kernelementen 
als auch mit frei zu wählenden 
variablen Elementen umsetzen 
sollen. Da der komplette Pro-
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grammdurchlauf erprobt wurde, 
konnten sowohl die Praktikabilität 
einzelner Module als auch die Pro
grammimplementierung und 
-durchführung auf ihre Praxisfähig
keit hin überprüft werden. Das 
ermöglicht Aussagen zur Auswei
tung und Nachhaltigkeit des Pro
gramms. 
Neben der primären Zielgruppe 
Kindergartenkinder spricht das 
Projekt die Zielgruppe Eltern und 
damit die Familien sowie die Ziel
gruppe Erzieher/innen und damit 
das Setting Kindergarten sowohl in 
wechselnder Intensität als auch 
über verschiedene Wege an. 
Durch die weit angelegte Zielgrup
penansprache können sich auch 
eher bildungsferne Gruppen sowie 
Gruppen mit Migrationshinter
grund in das Programm einbringen. 
Die Evaluation in der Pilotphase 
belegte sogar eine bessere Er
reichbarkeit gerade dieser Grup
pen.

 Projektziele
 • Steigerung der Bewegungsakti

vität, damit Reduktion der inak
tiven Freizeitgestaltung und 
damit auch des Medienkon
sums,

 • handlungsorientiertes Erleben 

und Einüben eines gesunden 

Lebensstils, 


• ausgewogen zusammengesetz
te Pausenverpflegung,

 • Erhöhung des Konsums kalori
enarmer Getränke, damit Sen
kung des Konsums energierei
cher Getränke.
 

Pilotprojekt von Oktober 2003 
bis September 2006 

Bei diesem Projekt wurde ein brei
tenwirksames Programm zur Ge
sundheitsförderung und Präventi
on von Übergewicht zum Einsatz 
in Kindertagesstätten für drei bis 
sechs Jahre alte Kinder entwickelt 
und evaluiert. An der Studie nah
men 75 Kindergärten aus den drei 

Landkreisen Günzburg, Bamberg, 

Schwandorf und der kreisfreien 

Stadt Ingolstadt teil. 


Durchführung des Pilotprojekts 

„TigerKids – Kindergarten aktiv“ ist 
eine prospektive, kontrollierte, 
clusterrandomisierte Studie mit 
Setting-Ansatz. Sie berücksichtigt 
nicht nur das Kind allein, sondern 
sein gesamtes Lebensumfeld, also 
auch Kindergarten und Familie. 
Entwickelt hat das Projekt das Dr. 
von Haunersche Kinderspital der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München in Zusammenarbeit mit 
dem LGL, dem Institut für Soziale 
Pädiatrie und Jugendmedizin der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München sowie dem Staatsinstitut 
für Frühpädagogik (IFP). Gefördert 
wird es vom Bayerischen Staats
ministerium für Umwelt, Gesund
heit und Verbraucherschutz 
(StMUGV). 
Von Oktober 2003 bis August 2004 
erfolgte die Entwicklung der Mate
rialien (Leitfaden mit sechs The
menheften, CD mit TigerKids-Lie
dern, Tiger-Handpuppe, Holz-Zug, 
Tiger-Rennen-Poster, Elternbriefe, 

Abbildung 2.11a: Pressekonferenz 
in München am 18. September 
2007: Prof. Berthold Koletzko, 
Dr. von Haunersches Kinderspital 
München (li.) und Walter Schwarz, 
stellvertretender Vorsitzender AOK
Bayern (re.) beobachten Kindergar
tenkinder beim Herstellen eines 

„Magischen Obsttellers“. 

Tipp-Cards). Materialproduktion 
und Distribution übernahm der 
AOK-Verlag in Remagen. 
Nach zweitägigen Schulungen für 
Erzieherinnen startete TigerKids im 
Oktober 2004. In Kontroll- und 
Interventionsgruppen (1/3 versus 
2/3) befanden sich insgesamt circa 
2.100 Kinder. 

Externe Evaluation 

Die externe Evaluation, für die im 

Rahmen der bayerischen Schulein
gangsuntersuchungen mit Unter
stützung der Gesundheits-Monito
ring-Einheiten (GME) in Bamberg, 

Günzburg, Ingolstadt und Schwan
dorf Daten erhoben wurden, be
legte, dass durch Ernährungs- und 

Bewegungsintervention bereits 

nach neun Monaten signifikante 

Erfolge zu erzielen sind. 

Unter anderem zeigten die Kinder 

der Interventionsgruppe eine deut
lich gesteigerte Häufigkeit für ho
hen Verzehr an Obst mit mindes
tens zwei Portionen pro Tag (67 % 

versus 61 % der Kinder) sowie 

hohem Verzehr an Gemüse mit 

mindestens zwei Portionen pro 

Tag (45 % versus 39 %). 


Endevaluation 

Die Endevaluation nach Ablauf der 
Pilotphase belegte Folgendes: Von 
den bereits nach kurzer Laufzeit 
berichteten positiv veränderten 
Ernährungsgewohnheiten bestand 
nach zwei Jahren immer noch ein 
signifikant höherer Konsum von 
Obst und Gemüse. 
Ein im Vergleich zu Kontrollkinder
gärten signifikant niedrigerer Kon
sum unerwünschter Getränke 
(süße Limonaden, gezuckerte Tees 
etc.) sowie Snacks oder Süßwaren 
beim Fernsehen ließ sich in der 
Endevaluation nicht mehr nachwei
sen, da auch in der Kontrollgruppe 
eine Veränderung im Sinne er
wünschter Verzehrsgewohnheiten 
eingetreten ist. 
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Es ist die Möglichkeit zu diskutie
ren, dass die diesbezüglichen Bot
schaften der Intervention auch in 
Familien der Kontrolleinrichtungen 
ankamen, zum Beispiel durch 
Kommunikation der Erzieher/innen 
untereinander und durch die im 
Rahmen der Projektimplementie
rung geleistete Öffentlichkeitsar
beit. Die Effekte der Intervention 
haben im Wesentlichen auch die 
Kinder aus bildungsferneren 
Schichten erreicht. 

Ausgezeichnetes Projekt 

Das Projekt wurde für den Deut
schen Präventionspreis 2004 nomi
niert. Beim Bundeswettbewerb 

„Besser essen. Mehr bewegen. Kin
derleicht“ wurde TigerKids im Juli 
2005 aus 450 eingereichten Projek
ten zu den besten 50 Projekten aus
gewählt und mit € 3.000 gefördert. 
TigerKids ist eines der zwei im 
EU-Weißbuch (WEISSBUCH – Er
nährung, Übergewicht, Adipositas: 
Eine Strategie für Europa, Mai 
2007) zitierten innovativen Beispie
le für Gemeinschaftsprojekte zur 
Förderung gesunder Verhaltens
weisen bei Kindern. 

Bundesausdehnung 

Aufgrund der positiven Ergebnisse 
wird TigerKids mit Unterstützung 
der AOK bundesweit, erstmalig in 
allen 16 Bundesländern gleichzei
tig, implementiert. Mit Beginn des 

Kindergartenjahres 2007/2008 
starteten circa 1.000 Kindergärten 
(siehe Tabelle 2.11a), damit wer
den rund 75.000 Familien erreicht. 
In den kommenden zwei Kinder
gartenjahren werden bis zu 2.000 
weitere Kindergärten folgen. 
Für das Jahr 2008/09 sind bereits 
5.000 Gruppenkisten bestellt. Im 
Vorfeld dazu wurden die AOK-Prä
ventionsfachkräfte von den Projekt
entwicklern geschult, gaben dann 
ihrerseits die Projektumsetzung in 

einer zweitägigen Schulung an die 
Kindergartenteams weiter, betreu
en die Kindergärten vor Ort und 
führen die Elternabende durch. Die 
AOK trägt zudem die Kosten für 
die Kindergartenmaterialien. 
Um die Wirksamkeit des Projektes 
weiter zuverfolgen, wird, vorerst 
beschränkt auf Bayern, eine weite
re Evaluation in 447 Kindergärten 
durchgeführt (217 Interventions-
Kindergärten versus 230 Kontroll-
Kindergärten). 

Tabelle 2.11a: Zahlen der teilnehmenden Kindertagesstätten/Kindergärten im Kinder
gartenjahr 2007/2008, Stand November 2007 

Bundesland Angaben zu Kindertagesstätten/Kindergärten 

Anzahl der 
Kitas/Kigas 

Anzahl der 
ErzieherInnen 

Anzahl der 
Gruppen 

Anzahl der 
Kinder 
gesamt 

Baden-Württemberg * * * circa 50 

Bayern 378 2.314 1.104 27.088 

Berlin 20 312 164 2.434 

Brandenburg 15 119 45 1.414 

Bremen 27 169 118 2.304 

Hessen 9 52 23 570 

Mecklenburg-Vorpom
mern 

28 203 121 2.000 

Niedersachsen 9 44 18 450 

Rheinland/Hamburg 84 500 281 5.000 

Rheinland-Pfalz 186 980 484 10.102 

Saarland 18 172 64 1.439 

Sachsen 79 235 235 4.230 

Sachsen-Anhalt 21 103 91 1.650 

Schleswig-Holstein 10 105 49 1.000 

Thüringen 26 200 104 1.801 

Westfalen-Lippe 54 403 167 3.925
 *genaue Zahlen liegen noch nicht vor 

Abbildung 2.11b: Vision unserer gesunden TigerKidsKinder 
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2.12 Nahrungsergänzungsmittel zwischen Wunsch und 

Wirklichkeit
 

Der Markt mit Nahrungsergän
zungsmitteln (NEM) boomt seit 
Jahren ungebrochen. Tagtäglich 
werden neue Produkte mit auf
wendiger Bewerbung in den Han
del gebracht, der Phantasie schei
nen keine Grenzen gesetzt zu sein. 
Die breite Palette der NEM reicht 
vom einfachen Vitamin- oder Mine
ralstoffpräparat bis zu Kombinati
onsprodukten mit zweifelhaften 
Zutaten. Hierzu gehören zum Bei
spiel chinesische Pflanzenextrakte 
zur Stärkung des Immunsystems, 
Haifischknorpelpulver für die Ge
lenkgesundheit und Macapulver, 
das die Potenz bei Männern stei
gern soll. 
Die Erwartungen der Konsumen
ten an die vollmundig angepriese
nen „Wundermittel“ können je
doch häufig nicht erfüllt werden, 
weil die versprochenen Werbeaus
sagen zu den einzelnen Produkten 
einer wissenschaftlichen Überprü
fung nicht standhalten. Wunsch 
und Wirklichkeit klaffen daher 
meist weit auseinander. 

Was sind Nahrungsergänzungs
mittel? 

NEM sind Lebensmittel, die dazu 
bestimmt sind, die allgemeine 
Ernährung zu ergänzen. Sie be
stehen aus Konzentraten von 
Nährstoffen, wie Vitamine und 
Mineralstoffe, oder sonstigen 
Stoffen mit ernährungsspezifi
scher oder physiologischer Wir
kung. Sie werden in dosierter 
Form als Kapseln, Pastillen, Tab
letten, Flüssigampullen usw. in 
den Verkehr gebracht. 
NEM sind Lebensmittel und keine 
Arzneimittel. Wie alle Lebensmittel 
dürfen auch NEM nicht mit irrefüh
renden und krankheitsbezogenen 
Aussagen beworben werden. 

Ist eine Ergänzung unserer Er
nährung notwendig? 

Werbeaussagen zu NEM vermit
teln oft den Eindruck, dass heutzu
tage eine vollwertige Ernährung 
mit herkömmlichen Lebensmitteln 
nicht mehr möglich sei, weil unse
re modernen Lebensmittel auf
grund veränderter Anbau- und 
Verarbeitungsmethoden weniger 
Nährstoffe als früher enthielten. 
Wahr ist aber, dass NEM für ge
sunde Personen, die sich ab
wechslungsreich ernähren, über
flüssig sind. Überdies besteht für 
den Konsumenten die Gefahr, 
dass ein und derselbe Nährstoff – 
zum Beispiel das Spurenelement 
Jod – durch verschiedene NEM 
aufgenommen wird und es da
durch zu einer „Überversorgung“ 
mit diesem Nährstoff kommen 
kann. 
Nur in bestimmten Lebenslagen 
kann eine gezielte Ergänzung der 
Nahrung mit einzelnen Nährstoffen 
sinnvoll sein. Diese Situationen 
sind aber in Deutschland relativ 
selten. Dies kann beispielsweise 
der Fall sein 

• bei Schwangeren beziehungs
weise Frauen mit Kinder
wunsch mit einem erhöhten 

Bedarf an Folsäure und Jod, 


• bei Personen, die über einen 
längeren Zeitraum eine Reduk
tionskost durchführen, 

• oder bei älteren, durch Osteo
porose gefährdeten Menschen, 
bei denen eine erhöhte Zufuhr 
von Calcium und Vitamin D über 
NEM ratsam erscheint. 

Abgrenzung von Nahrungsergän
zungsmitteln zu Arzneimitteln 

Unter anderem aufgrund ihrer Dar
reichungsformen (Kapseln, Tablet
ten usw.) vermitteln NEM häufig 
den Eindruck eines Arzneimittels. 
Nicht wenige Hersteller versuchen 
immer wieder, den aufwendigen 
und häufig aussichtslosen Weg der 
Zulassung eines Erzeugnisses als 
Arzneimittel zu umgehen: Sie brin
gen ihre Produkte als „Nahrungs
ergänzungsmittel“ in den Handel, 
da diese keiner strengen Zulas
sungspflicht unterliegen. Eine 
nicht geringe Anzahl von NEM 
bewegt sich in der Grauzone 

„Lebensmittel/Arzneimittel“. 
Das LGL betrachtet und bewertet 
jedes Produkt als Einzelfall. Die 
Einstufung, ob es sich um ein 
NEM oder ein Arzneimittel handelt, 
erfolgt nicht auf der Grundlage 
eines einzelnen Gesichtspunktes, 
sondern unter Berücksichtigung 
verschiedener Aspekte, wie zum 
Beispiel stoffliche Zusammenset
zung, Dosierung der Zusatz- und 
Inhaltsstoffe, Werbeaussagen 
beziehungsweise Aufmachung 
des Produkts, Verkehrsauffassung 
und Verbrauchererwartung. 

Zwei Beispiele hierzu:

 • Weihrauch ist das Gummiharz 
des Weihrauchbaumes und wird 
in der traditionellen ayurvedi
schen indischen Naturheilkunde 
als Heilmittel zur Behandlung 
einer Reihe von entzündlichen 
Erkrankungen verwendet. Das 
LGL beurteilte ein als NEM be
zeichnetes Produkt in Kapsel
form mit der wesentlichen Zutat 

„Weihrauchextrakt“ und der Aus
lobung „bei allen rheumatischen 
Erkrankungen“ als ein nicht zu-
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gelassenes Arzneimittel, weil 
Weihrauchextrakte Entzündungs
prozesse beeinflussen können.

 • Seit circa acht Jahren wird 
„Macapulver“ in Kapselform als 
NEM in den Handel gebracht. 
Unter Macapulver versteht man 
die getrockneten, gepulverten 
Wurzelknollen der südamerikani
schen Kresseart mit dem latei
nischen Namen „Lepidium 
meyenii“. Diese wächst im 
Hochland der peruanischen An
den. Die indianische Urbevölke
rung nutzt diese als Feldfrucht 
zur Ernährung, in der Volksheil
kunde wird es aber auch als 
Aphrodisiakum eingesetzt. Die 
Werbung preist circa 20 % der 
im Handel angebotenen NEM 
mit der Zutat Macapulver als 

„Mittel zur Stärkung der Potenz“ 
an. Derartige Präparate sind als 
Präsentationsarzneimittel einzu
stufen. 

Überprüfung der Anzeigen 

NEM bedürfen im Gegensatz zu 
Arzneimitteln keiner Zulassung, sie 
müssen lediglich nach § 5 der Ver
ordnung über Nahrungsergän
zungsmittel (NemV) beim Bundes
amt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) unter 
Vorlage eines Etikettenmusters 
angezeigt werden. Dieses Anzei
geverfahren beinhaltet jedoch kei
ne Prüfpflicht und bedeutet nicht, 
dass ein Produkt damit automa
tisch verkehrsfähig ist. Im Zeit
raum von 2004 bis 2007 registrier
te das BVL rund 7.000 Anzeigen. 
Diese hohe Anzahl demonstriert, 
dass der Markt der NEM unver
mindert boomt. Bei circa 25 % der 
Anzeigen ist der Hersteller und/ 
oder Importeur und/oder Inver
kehrbringer in Bayern ansässig. 
Das LGL prüft die angezeigten 
Etikettenmuster bayerischer Her
steller/Importeure/Inverkehrbringer 
risikoorientiert. Das Ergebnis: Eine 
Vielzahl der Anzeigen entspricht 

nicht den lebensmittelrechtlichen 
Bestimmungen. In diesen Fällen 
benachrichtigt das LGL die zustän
dige Überwachungsbehörde. 

Viele Beanstandungen 

Nach den Untersuchungen des 
LGL handelt es sich bei den NEM 
um eine schwierige und sehr prob
lematische Produktgruppe mit 
Beanstandungsquoten zwischen 
30 und 50 % in den letzten Jahren. 
Ein Trend zu einer Verbesserung 
ist nicht erkennbar. 
Die hauptsächlichen Beanstan
dungsgründe waren: 

• die Verwendung nicht zugelas
sener Zusatzstoffe zu ernäh
rungsphysiologischen Zwecken

 • Zusätze pflanzlicher Zutaten, 

die in Arzneimitteln verwendet 

werden (zum Beispiel Weih
rauchextrakt, Sägepalmen
extrakt, Teufelskrallepulver) 


• sowie irreführende und krank
heitsbezogene Angaben auf der 
Verpackung, in der Packungs
beilage oder im Internet. 

Zwei Proben wurden als gesund
heitsschädlich beurteilt: eine Probe 
wegen eines überhöhten Nikotin
säuregehaltes von 45 mg und eine 
weitere Probe wegen eines über
höhten Vitamin B6-Gehaltes von 
50 mg pro Tagesdosis. 

Rechtliche Defizite 

Defizite bestehen vor allem im 
Hinblick auf die rechtliche Situati
on. So legt die Nahrungsergän
zungsmittel-Richtlinie 2002/46/EG 
vom 10. Juni 2002 (RL 2002/46/EG) 
derzeit nur fest, welche Vitamine 
und Mineralstoffe in NEM verwen
det werden dürfen. Mengenbe
grenzungen für Vitamine und 
Mineralstoffe sind jedoch nicht 
definiert. 
Eine einheitliche europaweite 
Höchstmengenregelung wäre aber 

dringend erforderlich, um gesund
heitsgefährdende Überdosierun
gen auszuschließen. 
In der täglichen Beurteilungspraxis 
bereiten vor allem NEM mit Zusät
zen von „sonstigen Stoffen mit 
ernährungsspezifischer oder phy
siologischer Wirkung“ erhebliche 
Schwierigkeiten. Nach Erwägungs
grund Nr. 6 der Richtlinie 2002/46/ 
EG versteht man unter den „sons
tigen Stoffen“ beispielsweise Ami
nosäuren, essenzielle Fettsäuren, 
Ballaststoffe und verschiedene 
Pflanzen und Kräuterextrakte. Ein
heitliche europäische Regelungen 
sind insbesondere für Aminosäu
ren, Pflanzenextrakte und sekun
däre Pflanzenstoffe (zum Beispiel 
Isoflavone, Lutein und Lycopin) 
notwendig, weil diese Stoffe ver
mehrt in NEM enthalten sind. 

Fazit 

NEM bilden eine problematische 
Produktgruppe und bedürfen wei
terhin einer intensiven Kontrolle, 
um ein akzeptables Verbraucher
schutzniveau zu gewährleisten. 
Eine verbesserte rechtliche Situati
on erleichterte die tägliche Beurtei
lungspraxis und wäre für einen 
einheitlichen Vollzug in allen EU-
Mitgliedstaaten dringend erforder
lich. Dies betrifft vor allem Rege
lungen für Höchstmengen von 
Vitaminen und Mineralstoffen so
wie von sonstigen Stoffen mit 
ernährungsspezifischer oder phy
siologischer Wirkung. 
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3. Lebensmittel, Futtermittel und 
Non-Food-Produkte 
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Tabelle 3a: Die Untersuchungsergebnisse 2007 auf einen Blick
 

Zebs-
Gesamt 
zahl der 

Beanstandete 
Proben 

Beanstandung 
wegen ge 

sundheitlicher 
Risiken 

Beanstandung 
aufgrund Zusam 

mensetzung/ 
Beschaffenheit 

Beanstandung 
aufgrund Kenn 

zeichnung/ 
Aufmachung 

Code 
Bezeichnung 

Proben Zahl Quote 

Lebensmittel 71.182 9.630 13,5 % 405 7.785 3.056 

01 Milch 2.037 58 2,8 % 1 56 5 

02 Milchprodukte (ausgenommen 03 und 04) 1.088 142 13,1 % 0 147 25 

03 Käse 2.068 299 14,5 % 5 284 109 

04 Butter 429 43 10,0 % 0 21 31 

05 Eier und Eiprodukte 424 82 19,3 % 5 58 30 

06 Fleisch warmblütiger Tiere (auch tiefgefroren) 2.451 853 34,8 % 283 628 59 

07 Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere 
(ausgenommen 08) 

1.475 403 27,3 % 13 302 204 

08 Wurstwaren 2.406 517 21,5 % 13 402 316 

10 Fische, Fischzuschnitte 592 81 13,7 % 0 84 8 

11 Fischerzeugnisse 565 96 17,0 % 10 84 26 

12 Krusten-, Schalen-, Weichtiere, 
sonstige Tiere und Erzeugnisse 

427 87 20,4 % 7 60 33 

13 Fette, Öle (ausgenommen 04) 439 60 13,7 % 0 42 22 

14 Suppen, Soßen (ausgenommen 20 und 520100) 270 53 19,6 % 0 17 48 

15 Getreide 583 31 5,3 % 0 26 8 

16 Getreideprodukte, Backvormischungen, Brotteige, 
Massen, Teige für Backwaren 

539 70 13,0 % 0 32 57 

17 Brote, Kleingebäcke 647 131 20,2 % 0 124 9 

18 Feine Backwaren 1.655 293 17,7 % 8 198 109 

20 Mayonnaisen, emulgierte Soßen, kalte Fertigsoßen, 
Feinkostsalate 

640 133 20,8 % 3 86 68 

21 Puddinge, Cremespeisen, Desserts, süße Soßen 111 9 8,1 % 0 2 7 

22 Teigwaren 349 28 8,0 % 2 17 12 

23 Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst 977 76 7,8 % 4 63 22 

24 Kartoffeln, stärkereiche Pflanzenteile 790 57 7,2 % 0 45 14 

25 Frischgemüse (ausgenommen Rhabarber) 1.903 129 6,8 % 5 132 9 

26 Gemüseerzeugnisse, Gemüsezubereitungen 
(ausgenommen Rhabarber und 200700 und 201700) 

537 92 17,1 % 4 71 24 

27 Pilze 263 18 6,8 % 0 18 1 

28 Pilzerzeugnisse 205 19 9,3 % 1 18 5 

29 Frischobst (einschließlich Rhabarber) 1.306 85 6,5 % 0 73 20 

30 Obstprodukte 
(ausgenommen 31 und 41 einschließlich Rhabarber) 

471 83 17,6 % 0 64 22 

31 Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Fruchtsirupe, 
Fruchtsäfte getrocknet 

1.095 138 12,6 % 2 41 125 

32 Alkoholfreie Getränke, Getränkeansätze, 
Getränkepulver (auch brennwertreduziert) 

705 232 32,9 % 4 67 241 

33 Weine, Traubenmoste 9.323 506 5,4 % 0 470 317 

34 Erzeugnisse aus Wein 
(auch Vor- und Nebenprodukte der Weinbereitung) 

194 38 19,6 % 1 23 35 

35 Weinähnliche Getränke sowie deren 
Weiterverarbeitungserzeugnisse 
(auch alkoholreduziert oder alkoholfrei) 

157 37 23,6 % 0 8 40 
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Zebs-
Code 

Bezeichnung 
Gesamt 
zahl der 
Proben 

Beanstandete 
Proben 

Beanstandung 
wegen ge 

sundheitlicher 
Risiken 

Beanstandung 
aufgrund Zusam 

mensetzung/ 
Beschaffenheit 

Beanstandung 
aufgrund Kenn 

zeichnung/ 
AufmachungZahl Quote 

36 Biere, bierähnliche Getränke, Rohstoffe für die 
Bierherstellung 

1.290 203 15,7 % 2 117 131 

37 Spirituosen, spirituosenhaltige Getränke 365 104 28,5 % 0 61 141 

39 Zucker 76 2 2,6 % 0 2 1 

40 Honige, Imkereierzeugnisse, Brotaufstriche 
(auch brennwertvermindert, ausgenommen 41) 

450 52 11,6 % 0 21 43 

41 Konfitüren, Gelees, Marmeladen, 
Fruchtzubereitungen (auch brennwertvermindert) 

295 71 24,1 % 0 27 88 

42 Speiseeis, Speiseeishalberzeugnisse 3.192 315 9,9 % 9 165 154 

43 Süßwaren (ausgenommen 44) 276 40 14,5 % 1 12 38 

44 Schokoladen, Schokoladenwaren 230 54 23,5 % 0 18 51 

45 Kakao 60 1 1,7 % 0 1 1 

46 Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Kaffeezusätze 307 16 5,2 % 0 8 8 

47 Tees, teeähnliche Erzeugnisse 502 45 9,0 % 2 17 34 

48 Säuglings-, Kleinkindernahrungen 530 16 3,0 % 2 7 12 

49 Diätetische Lebensmittel 178 28 15,7 % 0 21 14 

50 Fertiggerichte, zubereitete Speisen 
(ausgenommen 48) 

1.463 148 10,1 % 12 103 69 

51 Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoffkonzentrate, 
Ergänzungsnahrung 

488 217 44,5 % 3 196 93 

52 Würzmittel 358 65 18,2 % 0 16 69 

53 Gewürze 478 43 9,0 % 0 21 27 

54 Aromastoffe 144 0 0,0 % 0 0 0 

56 Hilfsmittel aus Zusatzstoffen und/oder 
LM und Convenience-Produkte 

57 0 0,0 % 0 0 0 

57 Zusatzstoffe, wie Zusatzstoffe verwendete 
Lebensmittel, Vitamine 

96 8 8,3 % 3 4 3 

59 Trinkwasser, Mineralwasser, Tafelwasser, 
Quellwasser 

15.715 3.206 20,4 % 0 3.188 18 

Lebensmittel im Rahmen des Nationalen 
Rückstandskontrollplanes 

7.511 17 0,2 % 0 17 0 

Weitere Proben im Rahmen des 
Nationalen Rückstandskontrollplanes 

3.714 0 0,0 % 

84 Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren 
Herstellung 

2.167 114 5,3 % 7 37 90 

Bedarfsgegenstände 4.525 627 13,9 % 12 411 325 

82 Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt und zur 
Körperpflege 

700 135 19,3 % 0 29 121 

83 Bedarfsgegenstände zur Reinigung und Pflege 
sowie sonstigen Haushaltschemikalien 

299 40 13,4 % 7 0 38 

85 Spielwaren und Scherzartikel 882 243 27,6 % 1 181 138 

86 Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt 2.644 209 7,9 % 4 201 28 

60 Rohtabake, Tabakerzeugnisse, Tabakersatz, 
sowie Stoffe und Gegenstände für die Her
stellung von Tabakerzeugnissen 

208 23 11,1 % 0 5 18 

Insgesamt 81.796 10.394 12,7 % 424 8.238 3.489 
Wegen möglicher Mehrfachbeanstandungen bei einzelnen Proben ist die Fallzahl der Beanstandungsgründe nicht identisch mit der Zahl der beanstandeten Proben. 
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Wie funktioniert die amtliche Lebensmittelüberwachung in 

Bayern?
 

Die oberste Überwachungsbehör
de für Lebensmittel, kosmetische 
Mittel, Bedarfsgegenstände wie 
zum Beispiel Spielzeug oder Be
kleidung sowie für Tabakerzeugnis
se ist in Bayern das Bayerische 
Staatsministerium für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz 
(StMUGV). 
Ihm nachgeordnet sind die Regie
rungen. Diesen obliegt insbeson
dere die Zulassung und Kontrolle 
von Betrieben, die wegen des 
speziellen Umgangs mit Lebens
mitteln tierischen Ursprungs zulas
sungspflichtig sind. Ferner führen 
sie die Fachaufsicht und koordinie
ren die Tätigkeit der unteren Le
bensmittelüberwachungsbehörden 
an 71 Landratsämtern und 25 
kreisfreien Städten. 
Diese sind für die Überwachung 
der Betriebe durch Betriebskont
rollen und Probenahmen verant
wortlich. Sie sorgen für die Beseiti
gung festgestellter Mängel. Wer
den Beanstandungen nicht sofort 
oder freiwillig durch den verant
wortlichen Betreiber abgestellt, 
erlassen die Lebensmittelüber
wachungsbehörden Anordnungen 
oder andere Maßnahmen zur Ge
fahrenabwehr, um rechtskonforme 
Zustände wiederherzustellen. Fer
ner ahnden sie Ordnungswidrigkei
ten oder schalten gegebenenfalls, 
wenn Anhaltspunkte für eine Straf

tat vorliegen, die Staatsanwalt
schaft ein. 
Die Betriebe werden von den Le
bensmittelkontrolleuren bezie
hungsweise Tierärzten der Kreis
verwaltungsbehörden und Regie
rungen überprüft. Bei Bedarf wer
den sie von Sachverständigen des 
LGL auch vor Ort unterstützt. 
Neben dieser Regelkontrolle gibt 
es in Bayern auch Kontrollen mit 
der Spezialeinheit Lebensmittel
sicherheit am LGL (siehe dazu 
auch Kapitel 2.1). Die Spezialein
heit Lebensmittelsicherheit hat die 
gleichen Befugnisse und Rechte 
wie die anderen Lebensmittelüber
wachungsbehörden (zum Beispiel 
Betretungsrecht, Recht zur Probe
nahme, Erlass von Anordnungen 
etc.). Sie macht davon jedoch nur 
subsidiär gegenüber den anderen 
Lebensmittelüberwachungsbehör
den Gebrauch. 

Probenplanung 

Mit dem Ziel, Risiken für die Ge
sundheit der Verbraucherinnen und 
Verbraucher frühzeitig zu identifizie
ren, Verunreinigungen und Verfäl
schungen zu erkennen und zu be
seitigen und Rechtsverstöße aufzu
decken, erstellt das LGL als obers
te staatliche Fachbehörde in Bayern 
Proben- und Kontrollpläne und un
tersucht und begutachtet die da-

Tabelle 3b: Beanstandungen nach Probenahmegrund 2007 

Probenahmegrund Anzahl Proben davon beanstandet Quote 
Planprobe 52.363 4.743 9,1 

Verdachtsprobe 5.160 1.558 30,2 

Verfolgsprobe (Nachprobe) 1.440 364 25,3 

Beschwerdeprobe 1.472 653 44,4 

Anlassbezogene Probe 562 93 16,5 

Sonstige 20.799 2.983 14,3 

81.796 10.394 12,7 

nach entnommenen Proben. Die 
Untersuchung der Proben erfolgt 
dabei unter dem optimalen Einsatz 
des qualifizierten Personals und der 
hochwertigen Analysegeräte. 
Die Anzahl der zu untersuchenden 
Proben richtet sich nach der Ein
wohnerzahl: Pro 1.000 Einwohner 
sollen jeweils fünf Proben Lebens
mittel sowie 0,5 Proben Kosmetika, 
Tabakerzeugnisse und Bedarfsge
genstände jährlich untersucht wer
den. Die Proben werden ziel- und 
risikoorientiert angefordert und 
überwiegend bei Herstellerbetrie
ben und Importeuren entnommen. 
Folgende von Bund oder EU veran
lasste, überregionale Kontrollpläne 
werden in der Probenplanung zu
sätzlich berücksichtigt:

 • Koordinierte Kontrollpläne nach 
Artikel 53 der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 

• Nationaler Rückstandskontroll
plan

 • Lebensmittel-Monitoring (LFGB)
 • Bundesweiter Überwachungs

plan (gemäß § 11 der AVV RÜb) 

Ergebnisse der Probenahme in 
der amtlichen Lebensmittelüber
wachung 2007 

Die Statistik (siehe Tabelle 3a und 
3b) stellt die Ergebnisse der amt
lichen Lebensmittelüberwachung 
2007 in Bayern in Kurzform dar. 
Dafür wurden sowohl einzelne 
Produkte zu Gruppen zusammen
gefasst als auch Beanstandungs
gründe gebündelt. Erläuterungen 
zu den Ergebnissen des Jahres 
2007 bei den einzelnen Warengrup
pen finden Sie im Anschluss oder 
in noch detaillierterer Form unter 
www.lgl.bayern.de. 
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81.796 Proben untersucht 

Im Rahmen der amtlichen Lebens
mittelüberwachung untersuchte 
das LGL im Jahr 2007 insgesamt 
81.796 Proben chemisch, physika
lisch und/oder mikrobiologisch. 
Dabei wurden untersucht:

 • 71.182 Lebensmittelproben 
• davon 7.511 Proben des Natio

nalen Rückstandskontrollplanes
 • 2.167 Proben von kosmeti

schen Mitteln,

 • 4.525 Proben Bedarfsgegen

stände,

 • 208 Proben Tabakwaren
 • 3.714 sonstige Proben des 

Nationalen Rückstandskontroll
planes 

10.394 Proben beanstandet 

Von diesen Proben mussten 
10.394 – oder 12,7 % – beanstan
det werden. 
Im Jahr zuvor (2006) untersuchte 
das LGL im Rahmen der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung 81.557 
Proben. Davon waren 10.893 oder 
13,4 % zu beanstanden. Wegen der 
grundsätzlich risikoorientierten 
Probenplanung des LGL kann aus 
diesen Zahlen aber kein Trend und 
kein Rückschluss auf die allgemei
ne Marktsituation abgeleitet wer
den. Auch 2007 ging eine unmittel
bare Gefahr für Verbraucher nur 
von wenigen Proben aus. So muss
ten zum Beispiel nur 424 Proben, 
ungefähr 0,5 %, wegen eines ge
sundheitlichen Risikos als „gesund
heitsschädlich“ beanstandet wer

den. Die Befunde wurden, sofern 
von überregionaler Bedeutung, 
über das europäische Schnellwarn
system kommuniziert. Entspre
chende Ware wurde vom Markt 
genommen. 

Resümee
 Die Beanstandungsquote lässt 
nur bedingt Rückschlüsse auf 
die tatsächliche Gesamtsituation 
bei den einzelnen Warengruppen 
oder gar auf die wirkliche Markt
situation zu. So wird sie tenden
ziell eher hoch sein, weil viele 
Beschwerde- und Verdachtspro
ben untersucht werden mussten 
und die Probenplanung generell 
risikoorientiert erfolgt. Eine re
präsentative Aussage über die 
allgemeine Qualität der Waren 
lässt sich daraus nicht ableiten. 

3.1 Tierische Lebensmittel und Lebensmittelerzeugnisse
 

Das LGL untersucht die eingegan- stellung und Produktgruppe erfol
genen Proben zunächst sensorisch gen anschließend mikrobiologi
auf Abweichungen. Je nach Frage- sche, chemische, molekularbiologi

3.1.1 Eier, Milch und Milchprodukte 

Rohmilch 

Ab Hof gekaufte Rohmilch muss 
vor dem Verzehr abgekocht wer
den. In 3 % der in landwirtschaftli
chen Erzeugerbetrieben entnom
menen Rohmilchproben wurden 
verotoxinbildende Escherichia coli 
(VTEC) und Listeria monocytoge
nes nachgewiesen. 
Beschwerden bezüglich sensori
scher Abweichungen waren auf 
eine bakterielle Kontamination 
zurückzuführen. Stufenkontrollen 
bei geschäumter Milch aus Kaffee-

Kombinationsmaschinen ergaben 
in 10 % der Fälle aus dem Vorrats
behälter hohe Keimgehalte, wäh
rend die Originalpackung und die 
geschäumte Milch nach dem Erhit
zungsprozess mit Wasserdampf 
nahezu keimfrei waren. 

Milcherzeugnisse 

Stufenkontrollen bei Sahneauf
schlagautomaten (Originalsahne, 
ungeschlagene Sahne aus dem 
Automaten, geschlagene Sahne) 
führten bei 45 von 92 Proben ge

sche, präparativ-gravimetrische 
und/oder histologische Untersu
chungen. 

schlagener Sahne wegen hoher 
Keimgehalte zu Beanstandungen. 
Die Beanstandungsquote (49 %) 
war im Vergleich zum Vorjahr 
(51 %) nahezu unverändert. Einige 
Joghurtzubereitungen von Imbiss
buden waren wegen des Nachwei
ses von hygienisch relevanten 
Keimen zu beanstanden. 

Käse 

Von 40 Proben aus Hofkäsereien 
beanstandete das LGL in einem 
Fall eine Überschreitung des be-
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züglich Staphylococcus aureus 
festgelegten Warnwertes. Das von 
diesem Keim gebildete und zu 
Durchfallerkrankungen führende 
Enterotoxin wies das Labor aber 
nicht nach. Daneben wurde zwei
mal der Hygieneindikator E. coli in 
hohen Keimzahlen festgestellt 
sowie aus einem Rohmilchkäse 
verotoxinbildende Escherichia coli 
isoliert. 
Bei der Untersuchung von Roh
milchkäse auf pathogene Keime 
wurden in drei von 44 Proben vero
toxinbildende Escherichia coli nach
gewiesen. Dies bestätigt die Ergeb
nisse der vergangenen Jahre, wo
nach verotoxinbildende Escherichia 
coli ausschließlich in Käse aus 
Rohmilch angetroffen werden. 
Bei Mozzarella in Lake wirken sich 
geringfügige Kontaminationen mit 
Keimen bei der Produktion im Ver
lauf der Lagerung während der 
Haltbarkeitsfrist nachteilig aus. In 
diesem Jahr untersuchte das LGL 
100 Proben (je drei Packungen) 
von Herstellerbetrieben und aus 
dem Großhandel bezüglich deren 
Lagerfähigkeit. Erst bei Ablauf der 
Mindesthaltbarkeitsfrist waren in 
20 Fällen überhöhte Keimzahlen 
feststellbar. In acht Fällen traten 
infolgedessen auch sensorische 
Abweichungen auf. Bei acht von 
33 untersuchten Proben geriebe
nen Käses sprach das LGL am 
Ende des Mindesthaltbarkeitsda
tums wegen Schimmelpilzbefalls 
Beanstandungen aus. 

Verbraucherbeschwerden 

Teile einer blauen, nicht weichma
cherhaltigen Kunststofffolie wur
den in einer Fertigpackung eines 
geriebenen Käses gefunden. Eine 
Probe Parmesankäse zeichnete 
sich durch einen hohen Histamin
gehalt über 1 g/kg Käse aus. Die
ser äußerte sich durch einen pfeff
rig scharfen Geschmack. Der Ver
zehr von etwa 40 g kann gesund
heitliche Störungen verursachen. 

Schafs- und Ziegenkäse, ge
backener Schafskäse 

Von den auf der Speisekarte als 
Schafskäse bezeichneten Produk
ten bestanden 60 % aller Proben 
aus reiner Kuhmilch beziehungs
weise zwei waren Käseimitate, 
das heißt eine Mischung aus Ma
germilchpulver und Pflanzenfett, 
die die Weiterverarbeiter irrefüh
rend als Schafskäse angepriesen 
hatten. 
Von 101 Proben Schafs- oder Zie
genkäse in Fertigpackungen stellte 
das LGL bei 20 % der Proben ent
weder Kuhmilchanteile oder bei 
Schafskäse zusätzlich Ziegenmilch
anteile fest, obwohl diese als 100 % 
Schafskäse ausgezeichnet waren. 

Kennzeichnungsmängel von 
Thekenware und Fertig
packungen 

Bei Abgabe von Käse ist die Stan
dardsorte (Emmentaler, Gouda 
etc.) oder die Käsegruppe (Hart-
beziehungsweise Schnittkäse) 
anzugeben. Phantasiebezeichnun
gen (Leerdamer, Pizzakäse, Brau
ereikäse) sind nicht ausreichend 
und wurden beanstandet. 
Das Fehlen von Pflichtangaben für 
Käse führte zu Beanstandungen 
(Fettgehalt beziehungsweise Fett
gehaltsstufe, Behandlung der Rin
de, die somit nicht zum Verzehr 
geeignet ist, Mindesthaltbarkeits
datum). 
Die Käsezubereitung Obatzter wird 
auch im Einzelhandel selbst herge
stellt und als offene Ware verkauft. 
In 40 % aller Proben führte der 
Handel die erforderliche Kenn
zeichnung nach der Käseverord
nung nicht durch. Schmelzkäse in 
Scheiben werden neben anderen 
Käsesorten im Kühlregal angebo
ten. Die Auslobung einer Standard
sorte (siehe oben) auf der Schau
seite bei gleichzeitiger Bezeich
nung als Schmelzkäse auf der 
Rückseite ist irreführend. 

Milchstreichfette, Kräuterbutter, 
Butter 

Etwa ein Drittel der eingesandten 
Proben Landbutter enthielt zu viel 
Wasser. Sensorische Mängel bei 
Portionsbutter vor allem aus Gast
stätten führten zu Beanstandun
gen. 115 Butterproben prüfte das 
LGL auf eine mögliche produkti
onsbedingte Kontamination mit 
dem Desinfektionsnebenprodukt 
Chloroform. Drei Proben (3 %) 
waren wegen der Überschreitung 
des zulässigen Höchstwertes von 
0,1 mg/kg zu beanstanden. In 84 
Butterproben (73 %) lagen die 
Werte unterhalb des Grenzwertes, 
bei 28 Proben (24 %) war kein 
Chloroform bestimmbar. 

Eier, Eiprodukte 

Mikrobiologische Untersuchung 
von rohen Eiern 

Insgesamt untersuchte das LGL 
108 Beschwerde-, Verdachts und 
Planproben von rohen Eiern auf 
Salmonellen. In drei Proben wies 
es Salmonellen auf der Schale 
nach. Bei einer Verdachtsprobe 
bestand ein ursächlicher Zusam
menhang zwischen den Salmonel
len auf der Schale von Eiern und 
der Erkrankung zweier Personen 
durch den Verzehr daraus herge
stellter Spiegeleier. 
Die Lebensmittelüberwachung 
sandte aus einem Betrieb Eier ein, 
auf denen lebende Fliegenmaden 
herumkrochen sowie ein Bruchei, 
in dem sich abgestorbene Fliegen, 
deren abgestorbene Maden und 
verschimmelter Eiinhalt befanden. 
Von 23 Eiprodukten war eine we
gen des Nachweises von Salmo
nellen gesundheitsschädlich, fünf 
Proben waren verdorben und 14 
Proben wurden allein aufgrund von 
Hygienemängeln oder in Zusam
menhang mit anderen Mängeln 
beanstandet. 
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Untersuchung von gekochten, 
gefärbten Eiern 

Bei elf von 68 Proben (16 %) mit 
jeweils sechs bis zehn einzelnen 
gekochten und gefärbten Hühner
eiern waren meist in den wärme
ren Sommermonaten einzelne oder 
mehrere Eier verdorben und somit 
zum Verzehr nicht geeignet. Eier 
mit einer Dottergraufärbung beur
teilte das LGL als wertgemindert. 

Untersuchung von Frische und 
Kennzeichnung bei rohen Eiern 

Von 154 untersuchten Eierproben 
wurden 45 (29 %) zum Teil mehr
fach beanstandet. Die Beanstan
dungsgründe sind in der Tabelle 
3.1.1a aufgeführt. 

Speiseeis und deren Halb
erzeugnisse 

Mikrobiologische und chemische 
Untersuchungen von Speiseeis 
und Halberzeugnissen 

2.361 Speiseeisproben und deren 
Vorstufenprodukte wurden mikro
biologisch untersucht. Bei knapp 
11 % waren Hygienemängel an
hand erhöhter Zahlen typischer 
Indikatorkeime nachweisbar. In 
einer Eisprobe wies das LGL Sal
monellen nach. Speiseeis in Por
tions- und Fertigpackungen war 
durchweg mikrobiologisch unauf
fällig. 
In einigen Proben Milchspeiseeis 
wurden Rückstände eines Desin
fektionsmittels gefunden. Folgen

de Kennzeichnungsmängel waren 
zu beanstanden: 

• Fehlender Hinweis der Schwe
felung, 

• kein Warnhinweis vor dem Alko
holgehalt bei „Prosecco-Eis“, 

• „Vanilleeis“ ohne echte Vanille, 
• Phantasienamen („Schnappi“, 
„Engelblau“, „Tropical“, „Flipper“, 
„Cupido“ etc.) geben die Ge
schmacksrichtung nicht wieder,

 • unzureichende Kenntlich
machung von Farbstoffen bei 
offen angebotenen Eissorten, 

• Fruchteis ohne die erforder
lichen Fruchtgehalte, 

• Speiseeis „Stracciatella“ (über 
50 % der Proben) mit „kakao
haltiger Fettglasur“ statt 
Schokolade. 

Tabelle 3.1.1a: Beanstandungen bei der Kennzeichnung und Frische von rohen Eiern (Mehrfachbeanstandungen sind möglich) 

Beanstandungsgründe 2003 2004 2005 2006 2007 
Frischemängel 24 63 81 18 10 
Stempel auf dem Ei noch 

keine 
Pflicht 

32 35 16 18 
fehlt 15 20 7 13 
ist nicht lesbar 17 15 9 5 

Pflichtangaben fehlen 9 69 44 9 16 
Packstellennummer 

nicht 
diffe

renziert 

12 15 3 6 
Gewichtsklasse 3 4 2 7 
Güteklasse 7 6 3 1 
Haltungsform 26 12 3 0 
Mindesthaltbarkeitsdatum 9 11 3 2 
Verbraucherhinweis* 9 8 3 0 
Herstellerangabe fehlt 0 3 0 1 
alle Pflichtangaben fehlen 5 2 0 0 

Irreführende Werbeaussagen zu 18 20 19 4 5 
Haltungsform 5 11 16 0 0 
Ursprungsangabe 3 5 5 2 0 
Gesundheitsbezogene Werbung 0 0 1 0 0 
Sonstiges 3 0 1 0 5 

Abrollspuren 0 4 0 0 0 
Gebrauchte Kartons 0 0 1 2 0 
Schmutzeier 1 2 4 4 0 
nicht zum Verzehr geeignet 1 8 12 19 2 
Eigewichte zu gering 3 16 9 5 7 
Fristenüberschreitung 1 2 7 4 1 

Kühlfrist 1 2 7 1 0 
Verkaufsfrist 0 2 2 4 1 

Beanstandete Proben gesamt 42 102 119 67 45 
Proben gesamt: 76 130 232 194 154 
Beanstandungsquote: 55 % 79 % 51 % 35 % 29 % 
* Verbraucherhinweis: „Nach Kauf bei Kühlschranktemperatur aufbewahren. Nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums durcherhitzen.“ 
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3.1.2 Fleisch, Fleischerzeugnisse, Wurstwaren, Feinkost
salate und Mayonnaisen
 

Mikrobiologische Untersu
chungen 

Von 3.147 mikrobiologisch und sen
sorisch untersuchten Proben wa
ren 1.038 Proben (33 %) zu bean
standen. 64 % der beanstandeten 
Proben waren verdorben oder 
wertgemindert. 287 Proben rohes 
Fleisch wurden als „im rohen Zu
stand geeignet, die Gesundheit zu 
schädigen“ beurteilt. 13 Fleischer
zeugnisse und acht Wurstwaren 
erwiesen sich als gesundheits
schädlich. Das LGL sprach bei 18 
von 100 Proben Feinkostsalate 
aufgrund einer erhöhten Keimzahl 
einen Hygienehinweis aus. 

Tiefgekühltes Fleisch aus Kühl
häusern 

Das LGL untersuchte insgesamt 
233 Proben rohes Fleisch, das bei 
Kontrollen in Kühlhäusern entnom
men worden war. Hiervon wurden 
191 Proben beanstandet. Eine wei
tere Verarbeitung des Fleisches 
konnte verhindert werden. 

Durch Lebensmittel bedingte 
Erkrankungen 

In mehreren Fällen von durch Le
bensmittel bedingten Erkrankungen 
war die Infektionsquelle zu identifi
zieren. Als Ursache für die Erkran
kung von acht Personen eines Zelt
lagers ermittelte das LGL eine Kon
tamination von Lebensmitteln mit 
Salmonella enteritidis. Die Erkran
kung dreier Personen nach einem 
Aufenthalt in Rumänien konnte auf 
Trichinellen in Speck und Rohwurst 
zurückgeführt werden. In einem 
anderen Fall führte der Verzehr ei
ner Dosenleberwurst zur Erkran
kung einer Person an Botulismus. 

Kochpökelwaren und Imitate 

Hochwertige Kochpökelwaren 
werden seit Jahren vor allem in 
der Gastronomie durch Imitate 
ersetzt, deren Fleischanteil durch
schnittlich bei nur 60 % liegt. Das 
Fleisch wird durch Wasser, Stärke 
und andere Bindemittel sowie Soja- 
und Milcheiweiß ersetzt. In den 
Speisekarten werden die nicht 
zutreffenden Bezeichnungen, 

„(Vorder-)Schinken“ oder „Form
fleischvorderschinken“ verwendet. 
Die Beanstandungsquote war 
2007 bei 110 untersuchten Proben 
wie in den letzten Jahren mit ins
gesamt 44 % sehr hoch. Bei Er
zeugnissen aus anderen EU-Mit
gliedsländern wurden 78 % bean
standet, bei deutschen Erzeugnis
sen lediglich 29 %. 

Wiederverarbeitung bei Brüh
würsten
 

Um wirtschaftliche Verluste bei der 
Brühwurstherstellung zu minimie
ren, wird genusstaugliche Aus
schussware wie zum Beispiel 
Bruchware der Produktion erneut 
zugeführt (Wiederverarbeitung). 
Bei Erzeugnissen, die als Spitzen
qualität ausgelobt sind, ist eine 
Wiederverarbeitung nach allgemei
ner Verkehrsauffassung nicht üb
lich; bei Erzeugnissen mittlerer 
Qualität nur in gewissem Umfang. 
Von 66 histologisch untersuchten 
Proben beanstandete das LGL 
14 %, weil Art und/oder Umfang 
der Wiederverarbeitung nicht der 
allgemeinen Verkehrsauffassung 
entsprachen. 

Allergene 

Eine Reihe an allergenen Zutaten 
muss bei fertigverpackten Lebens
mitteln zum Schutz sensibler Ver
brauchergruppen deklariert wer
den. Fleisch- und Wurstwaren 
untersucht das LGL auf die Aller
gene Sellerie, Milcheiweiß, Soja
protein, Gluten und Pistazien. So 
wurde beispielsweise bei sechs 
Proben fertigverpacktem marinier
tem Fleisch Sellerie nachgewiesen, 
ohne dass Sellerie deklariert war. 

Feinkostsalate 

155 Feinkostsalate wurden auf ihre 
Zusammensetzung und/oder auf 
Zusatzstoffe untersucht. Während 
im Vergleich zu den Vorjahren die 
Beanstandungsquote bei Feinkost
salaten mit Fisch, Krusten- und/ 
oder Weichtieren (67 Proben) mit 
22 % höher ausfiel (2005: 7 %, 
2006: 14 %), war die Beanstan
dungsquote bei Feinkostsalaten 
aus überwiegend pflanzlichen Zuta
ten (34 Proben) mit 3 % sehr nied
rig (2005: 30 %, 2006: 7 %). Die 
Beanstandungsquote bei wurst
beziehungsweise fleischhaltigen 
Feinkostsalaten (45 Proben) bewegt 
sich mit 44 % nach wie vor auf 
hohem Niveau. Von neun eihaltigen 
Feinkostsalaten waren nur zwei 
wegen irreführenden Nährwertan
gaben beziehungsweise Kennzeich
nungsmängeln zu beanstanden. 

Remouladen und Dressings 

31 Remouladen und Dressings von 
Imbissbetrieben und Salatbuffets 
wurden auf Konservierungs- und 
Süßstoffe untersucht. Wegen feh
lender Kenntlichmachung von Kon
servierungs- und/oder Süßstoffen 
beanstandete das LGL 14 Proben. 
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3.1.3 Fisch- und Fischereierzeugnisse
 

Listeria monocytogenes (L. m.) 
in verarbeiteten Fischerei
erzeugnissen 

Heiß und insbesondere kalt geräu
cherte Fischereierzeugnisse sind 
häufig mit L. m. kontaminiert. Diese 
Produkte werden vor dem Verzehr 
keiner keimabtötenden Behandlung 
mehr unterzogen. Bei Keimzahlen 
von mehr als 100 KbE/g besteht 
insbesondere für Verbraucher aus 
Risikogruppen die Gefahr einer 
Gesundheitsschädigung. Ursache 
für das Vorkommen von L. m. im 
Lebensmittel sind oft Hygiene
mängel bei der Herstellung. 
158 Proben wurden auf diesen 
Keim untersucht, 21-mal wurde 
der Erreger isoliert. Je eine Pfef
fermakrele und einen Räucher
lachs beurteilte das LGL wegen 
hoher Keimzahlen von 1.060 KbE/g 
beziehungsweise 260 KbE/g als 
gesundheitsschädlich. Die Nach
weisquote für L. m. lag auf einem 
ähnlichen Niveau wie in den bei
den Vorjahren. 

Sushi 

Heutzutage findet man rohen 
Fisch in Form von Sushi oder Sa
shimi im Schnellimbiss, in der ge
hobenen Gastronomie oder fertig 
verpackt im Supermarkt. 
In einem Sonderprogramm über
prüfte das LGL selbst hergestellte 
Produkte aus 17 Gastronomiebe
trieben. Dabei wurden bei 30 Stu
fenkontrollen (roher Fisch, zuge
schnittener Fisch, fertige Sushi) 
87 Einzelproben sensorisch und 
mikrobiologisch untersucht. Sen
sorisch war keine der Proben zu 
beanstanden. Zur Herstellung von 
Sushi werden am häufigsten Thun
fisch und Lachs verwendet. Der 
Keimgehalt von Thunfisch lag im 
Schnitt um eine Zehnerpotenz über 

dem von Lachs. In drei Proben, 
alle aus einem Betrieb, war L. m. 
unter 100 KbE/g nachweisbar. Dies 
gilt als ein Indikator für Hygiene
mängel. Andere pathogene Keime 
wie Salmonellen oder Vibrionen 
waren nicht zu isolieren. 
Weitere 18 Proben wurden senso
risch und chemisch auf Zusatzstof
fe untersucht. Während der Fisch 
selbst keine Zusatzstoffe enthielt 
und qualitativ den Vorgaben ent
sprach, waren die Beilagen „Wasa
bi“, Ingwer und Sojasauce oft mit 
Lebensmittelzusatzstoffen gefärbt, 
konserviert oder gesüßt. Zum Fär
ben des „Wasabi“ wurden meist 
die Farbstoffe E 102 und E 133 
eingesetzt. Der Ingwer war mit 
Aspartam, Saccharin und Cyclamat 
gesüßt, oft mit Sorbinsäure oder 
Benzoesäure konserviert und in 
selteneren Fällen mit diversen 
Farbstoffen gefärbt. Diese Zusatz
stoffe wurden jedoch nur in den 
seltensten Fällen kenntlich ge
macht. Bei Verwendung von 
Süßungsmitteln war mehrmals der 
Grenzwert der Zusatzstoff-Zulas
sungsverordnung überschritten. 
Von 18 untersuchten Proben bean
standete das LGL 15 zum Teil 
mehrfach: 6-mal war der Grenz
wert für Süßungsmittel überschrit
ten, 14-mal war die Verwendung 
der Süßungsmittel, der Farbstoffe 
oder der Konservierungsstoffe 
nicht oder nur teilweise kenntlich 
gemacht. 

Überprüfung des Fischanteils in 
Fischstäbchen 

Für Fischstäbchen, die sich beim 
Verbraucher großer Beliebtheit er
freuen, ist ein Mindestgehalt an 
Fisch von 65 % festgelegt. In einer 
Probenserie zur Untersuchung von 
panierten Fischerzeugnissen wog 
das LGL auch den Fischanteil nach 

Abwaschen der Panade am gefrore
nen Filet aus. Hier ergab sich bei 
Fischstäbchen ein Gehalt an Fisch 
zwischen 58 und 60 %, der im Ver
gleich zur letzten Probenserie im 
Jahre 2004 wieder abgenommen 
hatte. Außerdem waren die Filets, 
die aus Fischfiletblöcken geschnit
ten werden, zum Teil spitz zulau
fend oder mit kleinen Hohlräumen 
behaftet. Dahingehend wurden 
Beanstandungen ausgesprochen 
und nach Stellungnahme des Her
stellers folgende Schlüsse gezogen: 

1. Da bei der Herstellung Panade 
auf die gefrorenen Fischfilet
teile aufgebracht und dann als 
Hülle zusammen mit dem noch 
gefrorenen Fischfilet vorfrittiert 
wird, ist ein geringer Übergang 
von Fischgewebewasser in die 
Panade nicht zu vermeiden.

 2. Es stimmt, dass der Fischanteil 
unter 65 % liegt. Der Grund 
dafür ist, dass der Fischanteil 
sehr genau bestimmt wird, die 
Panade dagegen durchschnitt
lich immer in einem leichten 
Überschuss aufgebracht wird. 
Dadurch sind die Packungen im 
Durchschnitt um etwa drei bis 
vier Prozent des Gesamtge
wichts überfüllt. Der Fischanteil, 
der meist durch den prozentu
alen Gehalt im Zutatenverzeich
nis angegeben ist, wird vom 
Hersteller auf das angegebene 
Nettogewicht bezogen. 

3. Bei Abweichungen ist festzu
stellen, wie der Hersteller sei
ne Produktion überprüft und 
ob die herstellereigenen Stich
proben für die Gesamtheit der 
produzierten Ware repräsenta
tiv sind. Nur dann kann geklärt 
werden, ob die festgestellten 
Mängel statistisch gesehen im 
Bereich der tolerierbaren Ab
weichungen liegen. 
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3.2 Nicht-tierische Lebensmittel und Lebensmittelerzeugnisse
 

3.2.1 Getreideprodukte und Teigwaren
 

Erfreulicherweise gab nur ein ge
ringer Anteil der vorgelegten Pro
ben Getreide, Mehl, Müslis, Nu
deln und Backwaren aufgrund ihrer 
Zusammensetzung Anlass zur Be
anstandung. 

Mehl- und Brotproben 

Das LGL beanstandete 15 % der 
untersuchten Mehlproben mit ei
ner Typenbezeichnung wegen 
einer Über- oder Unterschreitung 
der in der DIN-Norm 10355 festge
legten Grenzwerte für den Mine
ralstoffgehalt. Damit war eine wei
tere Verringerung der Beanstan
dungsquote zum Vorjahr (18 %) zu 
verzeichnen. 
Aufgrund der analytischen Ergeb
nisse besteht erfreulicherweise 
bei der Herstellung von Bauern
broten offensichtlich noch die Ten
denz zur ausschließlichen Verwen
dung von Sauerteig statt einer 
teilweisen künstlichen Säuerung. 

Müslis 

Die Untersuchung von Früchte
müslis hinsichtlich ihres Schwefel
dioxid-Gehaltes (SO2) wurde fort
geführt. Als Antioxidans und Kon
servierungsmittel ist dieser Aller
gien und Unverträglichkeiten 
auslösende Stoff allgemein ab 
einem Gehalt von 10 mg/kg kenn
zeichnungspflichtig. Bei keinem 
der 50 geprüften Müslis wurde der 
oben genannte Wert überschritten. 
Werden in der Verkehrsbezeich
nung oder im Zusammenhang 
damit bestimmte Zutaten genannt 
oder besonders hervorgehoben, 
sind diese mengenmäßig anzuge
ben. Diese nach der Lebensmittel
kennzeichnungsverordnung vorge
schriebene Quid-Regelung (Quanti

tative Ingredient Declaration) war 
bei 10 % der überprüften Müslis 
mit hervorgehobener Angabe von 
wertgebenden Inhaltsstoffen im 
Vergleich zu den auf der Verpa
ckung deklarierten Mengen nicht 
korrekt. Zu geringe Trockenfrucht
anteile wurden als Wertminderung 
und irreführende Kennzeichnung 
beurteilt. 

Allergene 

Die immunologischen Untersu
chungen mittels ELISA-Test bezie
hungsweise Real Time-PCR erga
ben bei einer Backmischung den 
Nachweis von nicht deklarierten 
geringen Mengen an Soja sowie in 
zwei glutenfreien Früchtemüslis 
mit 3,8 % und 3,6 % deutlich 
nachweisbare Gehalte an Gluten. 
Derartige Allergene müssen ge
kennzeichnet sein. 

Aluminium in Laugengebäck 

Das LGL setzte die Untersuchung 
von Laugenkleingebäck auf Alumi
nium fort. Bei 29,8 % der Proben 
war der derzeitige Richtwert von 
10 mg Aluminium im Kilogramm 
Backware überschritten. Daraus 
resultiert eine leicht ansteigende 
Tendenz. Das Aluminium gelangt 
aus Backgutträgern oder über kon
taminierte Lauge auf das Kleinge
bäck. Die Übergänge sind durch 
geeignete Maßnahmen vermeidbar. 
Auf die ausführlichen Berichte in 
den letzten Jahren wird verwiesen. 

Nudeln 

Nach einer Pressemitteilung sollen 
in Glasnudeln nicht unerhebliche 
Mengen an Formaldehyd festge
stellt worden sein. 

Daraufhin bestimmte das LGL bei 
30 Proben Glasnudeln überwie
gend aus China, aber auch aus 
Thailand und Vietnam, den Gehalt 
an Formaldehyd. Bei allen Produk
ten lag der Formaldehydgehalt 
unter der Bestimmungsgrenze von 
10 mg pro Kilogramm Glasnudeln. 
Fortgesetzt wurde die Überprü
fung von Teigwaren, bei denen 
ausschließlich Hartweizen als Zu
tat ausgelobt war, auf eventuell 
vorhandene Weichweizenanteile 
mit einem ELISA-Kontrolltest. Drei 
verschiedene Erzeugnisse eines 
Herstellers enthielten Weichwei
zenanteile von 8 beziehungsweise 
9 %. Bei den restlichen Proben lag 
der Gehalt an Weichweizen unter 
der Nachweisgrenze von 3 %. 

Zusatzstoffe 

Bisher durften Lebensmittel mit 
einem zulässigen Gehalt an Zu
satzstoffen auch als Zutat für an
dere Lebensmittel verwendet wer
den, für welche diese Zusatzstoffe 
selbst nicht zugelassen waren. 
Nach derzeit gültiger Rechtslage 
ist dies bei bestimmten Lebens
mitteln beispielsweise bei „Fri
schen Teigwaren“ nicht mehr 
möglich. 
Bei einer Probe „Frische Spätzle“ 
ermittelte das LGL einen nicht 
unerheblichen Gehalt an Sorbin
säure. Weiterführende Untersu
chungen zeigten, dass dieser Kon
servierungsstoff unerlaubterweise 
durch den Einsatz konservierter 
Eier in das Produkt gelangte. 
Schwerpunktmäßig untersuchte 
das LGL die Frucht-, Ölsamen- und 
Cremefüllungen sowie Auflagen 
von Feinen Backwaren auf den 
Zusatz von Konservierungsstoffen. 
Bei sieben von 101 Erzeugnissen 
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war der Konservierungsstoff Sor
binsäure nachweisbar und nicht 
kenntlich gemacht. 
Auch die fehlende Kenntlichma
chung von mit künstlichen Farb
stoffen versehenen Verzierungen 
gab erneut Anlass für zahlreiche 
Beanstandungen. 

Produktfremde Bestandteile und 
Schädlingsbefall 

Im Backwarenbereich gaben vor 
allem Beschwerde- und Verdachts
proben wegen eingebackener 
Fremdkörper, Schädlings- und 
Schimmelbefall immer wieder An
lass zu Beanstandungen. 

Sensorische Abweichungen 

Abweichender Geruch und Ge
schmack bei verschiedenen Le
bensmitteln führten zu Beanstan
dungen. Interessant war hier der 
Nachweis von Ethanol und Essig
säureethylester in nach Lösungs
mitteln riechenden italienischen 
Weißbroten. Flüchtiger Essigsäure
ethylester, welcher auch in Kleb
stoffen oder Nagellacken enthalten 
sein kann, entsteht durch Reaktion 

eines Essigsäuresalzes (Zusatz
stoff) mit dem Stoffwechselpro
dukt Ethanol, welches sich durch 
Hefen bildet. Da Hefen durch den 
Backprozess abgetötet werden, 
kommt als mögliche Ursache für 
das festgestellte Hefewachstum 
eine Kontamination der Backware 
vor dem Verpacken in Betracht. 

Mikrobiologische Untersu
chungen – Hygieneindikatoren 
und Krankheitserreger 

16 % der Backwarenprodukte be
anstandete das LGL wegen hoher 
Keimgehalte, verursacht durch 
unzureichende Kühllagerung und 
Hygienemängel während der Her
stellung beziehungsweise Behand
lung der Erzeugnisse. Die Bean
standungsquote ist im Vergleich 
zum Vorjahr zwar etwas geringer, 
unterstreicht aber erneut die Be
deutung regelmäßiger Hygiene
kontrollen in den Betrieben sowie 
der mikrobiologischen Untersu
chung von Feinen Backwaren. 
Auch 14 % der mikrobiologisch 
untersuchten Nudelproben waren 
aufgrund von Hygienemängeln zu 
beanstanden. In einer Probe 

3.2.2 Gemüse und Obst
 

Wie in den Vorjahren fiel nur ein 
geringer Anteil der vorgelegten 
Proben Obst, Gemüse, Kartoffeln, 
Pilze, Hülsenfrüchte, Ölsamen und 
Schalenobst und deren Erzeugnis
se durch Verderb, Verunreinigun
gen oder Geruchs- und Ge
schmacksabweichung auf. 

Keimbelastung von vorzer
kleinertem Obst und Gemüse 

Das LGL untersuchte 50 Proben 
vorzerkleinertes Obst und Gemüse 

sensorisch und mikrobiologisch. 
Nur eine Probe war wegen mikro
biellen Verderbs zu beanstanden, 
bei einem weiteren Erzeugnis er
folgte aufgrund erhöhter Keimzah
len ein Hygienehinweis. Salmonel
len und Escherichia coli (Nach
weisgrenze: 100 KbE/g) waren in 
keiner Probe nachweisbar. Aus 
einer Probe konnte Listeria mono
cytogenes über Anreicherungsver
fahren isoliert werden. Insgesamt 
war die Qualität als befriedigend 
anzusehen. 

„Spätzle“, die im Rahmen einer 
Erkrankung untersucht wurde, 
wies das LGL Salmonellen vom 
Serotyp Salmonella Enteritidis 
nach. 

Kennzeichnungsmängel 

Die häufigsten Beanstandungen 
betrafen wiederum Backwaren mit 
kakaohaltiger Fettglasur ohne die 
erforderliche Kenntlichmachung. In 
einigen Fällen erfolgte der irrefüh
rende Zusatz „Schoko“. 
Als irreführend beurteilt wurden 
Erzeugnisse mit zu geringen Men
gen an wertbestimmenden Zutaten:

 • Elisenlebkuchen mit zu wenig 
Ölsamen beziehungsweise 
einem zu hohen Mehlgehalt 
(zugelassen sind 10 % Mehl), 

• Nussecken mit Auflage aus 
Erdnüssen statt Haselnuss-
oder Mandelmakronenmasse, 

• Frankfurter Kranz mit Fett
cremefüllung statt Buttercreme, 

• Sachertorte, Butterstreusel
kuchen und Buttercroissants, 
die nicht mit Butter, sondern 
mit Margarine hergestellt wor
den waren. 

Verunreinigung von Salaten mit 
Gemeinem Kreuzkraut 

45 Fertigsalatmischungen, Rucola 
und Feldsalat wurden auf eine 
mögliche Verunreinigung mit dem 
unerwünschten Ackerunkraut 

„Gemeines Greis-/Kreuzkraut“ 
(Senecio vulgaris L.) untersucht, 
das Stoffe enthält, die bei der Auf
nahme in großer Menge zu Vergif
tungen führen können. Bei zwei 
Proben Rucola war das Unkraut in 
geringer Menge beziehungsweise 
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in Spuren nachweisbar, eine ge
sundheitliche Gefährdung war 
nicht gegeben. 

Solanin in Kartoffeln 

Die Glykoalkaloide Solanin und 
Chaconin kommen von Natur aus 
in geringen Mengen in Kartoffeln 
vor. Besonders stark grün verfärb
te, keimende und beschädigte 
Kartoffelknollen können diese gifti
gen Stoffe in höherer Konzentrati
on enthalten. Wie in den Vorjahren 
war der Gehalt an Glykoalkaloiden 
mit im Mittel 41 mg/kg bei 24 un
tersuchten Proben jedoch unverän
dert unauffällig. 

Nitrat in Frischgemüse 

Aufgrund vorbeugender gesund
heitlicher Aspekte soll die Nitrat
menge, die über die Nahrung auf
genommen wird, niedrig gehalten 
werden. Für Kopfsalatarten, Eis
bergsalat und Spinat sind daher 
Nitrat-Höchstmengen festgelegt. 
Erfreulicherweise war der Anteil 
der Beanstandungen mit 3 % im 
Vergleich zu den Vorjahren gleich
bleibend niedrig und betraf aus
schließlich frischen Spinat. 
Für andere Gemüsesorten, bei 
denen keine Höchstmengen für 
Nitrat bestehen, erfolgt eine Über
wachung im Hinblick auf auffällig 
hohe Nitratmengen. Wie in den 
Vorjahren zeigte vor allem Rucola, 
der Nitrat von Natur aus stark an
reichern kann, eine besondere 
Belastung. 56 % der untersuchten 
Proben wiesen Gehalte über 
5.000 mg/kg auf. Der Erzeuger 
wird in diesen Fällen aufgefordert, 
Maßnahmen zur Nitratreduzierung 
zu ergreifen. Wie die Tabelle 3.2.2a 
zeigt, enthält Rucola aus Deutsch
land im Mittel weniger Nitrat als 
Erzeugnisse aus Italien. Bei Bio
ware liegt der mittlere Nitratgehalt 
tendenziell unter dem von Rucola 
aus konventionellem Anbau. 

Tabelle 3.2.2a: Nitrat in Rucola 

Jod in Algenerzeugnissen 

Getrocknete Algen, die vor allem 
in der asiatischen Küche Verwen
dung finden, weisen gelegentlich 
zu hohe Jodgehalte auf. Sechs von 
insgesamt 48 Proben (= 12 %) 
wurden wegen überhöhter Jodge
halte (121 bis 3.376 mg/kg), unzu
reichenden Zubereitungshinwei
sen und fehlender Angabe der 
maximalen Tagesverzehrsmenge 
als gesundheitsschädlich – verbun
den mit EU-Schnellwarnungen – 
beurteilt. Die Beanstandungsquote 
lag im Bereich der Vorjahre. 

Nachweis von Allergenen in ge
müsehaltigen Fertiggerichten 

Im Berichtszeitraum untersuchte 
das LGL 20 gemüsehaltige Fertig
gerichte mittels immunologischer 
und molekularbiologischer Verfah
ren auf einen Zusatz von Sojapro
tein, Gluten, Milcheiweiß, Ei und 
Erdnuss sowie chemisch auf den 
Konservierungsstoff Sulfit bezie
hungsweise Schwefeldioxid. Han
delt es sich um bei der Herstellung 
zugesetzte Zutaten, müssen diese 
Stoffe als mögliche Allergene auf 
den Fertigpackungen stets unab
hängig von der Menge angegeben 
werden. 
Wenn produktionsbedingt geringe 
Mengen an Allergenen unbeab-

Rucola Nitrat [mg/kg] 
konventionell 

Nitrat [mg/kg] 
bio-/ökologisch 

Anzahl Mittelwert Anzahl Mittelwert 
Winter 

Deutschland 4 3.053 4 5.573 

Italien 38 5.849 7 5.743 
Sommer 

Deutschland 20 4.267 5 3.643 

Italien 5 4.892 2 4.286 

sichtigt in das Lebensmittel gelan
gen können, geben Hersteller häu
fig an, dass Spuren eines Allergens 
im Lebensmittel enthalten sein 
können. 
Bei zwei von 20 untersuchten 
Fertiggerichten wurden nicht de
klariertes Gluten, Milcheiweiß und 
Soja immunologisch nachge
wiesen. 

Schwefeldioxid bei Weintrauben 

Beim Transport von Weintrauben 
werden häufig Sulfitsalz haltige 
Papiere oder Beutel beigelegt, um 
mithilfe des daraus freigesetzten 
Schwefeldioxids einen Schimmel
pilzbefall zu verzögern. Im Endpro
dukt darf Schwefeldioxid jedoch 
nicht mehr vorhanden sein. Bei 
einer von 26 Proben wurde 
Schwefeldioxid nachgewiesen. 

Bittere Aprikosenkerne 

Wie im Vorjahr wurden bittere 
Aprikosenkerne untersucht, die 
auch durch in Bayern ansässige 
Anbieter über das Internet verkauft 
werden. Sie enthielten bis zu etwa 
3.000 mg/kg Blausäure (Cyanid). 
Wegen der Gefahr einer Vergiftung 
sind Hinweise auf der Verpackung 
erforderlich, die den Verbraucher 
ausreichend über das Risiko infor
mieren. 

Seite 66 



Salmonellen in Sesam und 
Trockenpilzen, VTEC 

Bei der mikrobiologischen Unter
suchung von 20 Proben Sesam
saat war in einer Probe Salmonella 
Morehead nachweisbar. In einer 
von 23 auf Salmonellen und vero
toxinbildende Escherichia coli 
(VTEC) untersuchten Proben asiati
scher Trockenpilze war Salmonella 
Java nachweisbar. 
Sofern mit Salmonellen oder vero
toxinbildenden Escherichia coli 
kontaminierte Lebensmittel vor 
dem Verzehr keiner ausreichenden 
Erhitzung unterzogen werden, die 
zu einer sicheren Abtötung dieser 
Keime führt, besteht insbesondere 
für Personen mit schwacher Im
munabwehr die Gefahr einer Ge
sundheitsschädigung. 

Frischezustand von Pilzen 

Im Jahr 2007 beurteilte das LGL 
von insgesamt 49 Pilzproben un
terschiedlicher Arten sechs Proben 
wegen Schimmelpilzbefall und 
Verderb als nicht zum Verzehr ge
eignet und zwei Proben wegen 
Überlagerung in ihrem Genusswert 
und ihrer Brauchbarkeit als gemin
dert. 
Im Vergleich zum Vorjahr zeigte 
sich eine deutliche Abnahme des 
Anteils an verdorbenen Frischpil

zen. Die Beanstandungen als „ver
dorben“ gingen damit von 29 % 
auf 12 %, die Beanstandungen als 

„wertgemindert“ von 6 % auf 4 % 
zurück. Der Anteil an akzeptabler 
Ware stieg damit auf 84 % (Vorjahr 
65 %). 
Verbraucher sollten beim Kauf von 
frischen Pilzen den Frischezustand 
der Ware sorgfältig prüfen. Eine 
Überlagerung ist bei Champignons 
unter anderem erkennbar an ei
nem starken Rückgang der Festig
keit des Pilzes (Wasserverlust), 
stellenweise feuchten, schmieri
gen Stellen und braun-schwarzen 
Verfärbungen von Druckstellen, 
Stielenden, Pilzfleisch und Lamel
len. Bei Pfifferlingen erkennt der 
Verbraucher Verderb an einem 
hohen Anteil an feuchten, schmie
rigen, rot-braun verfärbten Pilzen. 
Auf eine Überlagerung bei Stein
pilzen deuten eine Dunkel-Verfär
bung der Röhrenschicht insbeson
dere an Druckstellen sowie wei
ches, eingetrocknetes Pilzfleisch 
hin, schmierige Stellen weisen auf 
Verderb hin. 

Schwermetalle in Frischpilzen 
und Trockenpilzen 

Pilze können Metalle aus dem 
Boden aufnehmen und je nach Art 
in unterschiedlichem Maß in ihren 
Fruchtkörpern anreichern. Kultur

3.2.3 Getränke und Trinkwasser
 

Das Kapitel behandelt sowohl alko
holfreie als auch alkoholhaltige 
Getränke, dazu zählen Trink-, Mine
ral-, Quell- und Tafelwasser, alko
holfreie Erfrischungsgetränke, 
Fruchtsäfte, Kaffee und Tee sowie 
Wein und Erzeugnisse aus Wein, 
weinähnliche Getränke, Bier und 
Spirituosen. 

Prüfung auf Kontaminanten 

Einen breiten Raum nimmt bei der 
Untersuchung von Getränken die 
Prüfung auf Kontaminanten ein. 
Dies sind Stoffe, die ein Lebens
mittel enthalten kann, die diesem 
aber nicht absichtlich zugesetzt 
wurden. Geprüft wird hier zum 

pilze wie zum Beispiel Champig
nons weisen jedoch in der Regel 
deutlich geringere Schwermetall
gehalte auf als Wildpilze. 
Bei den untersuchten Einzelproben 
von Wildpilzen waren die Gehalte 
an Blei und Cadmium in Pfifferlin
gen und Krauser Glucke unauffällig. 
Frauentäubling, Chinesischer 
schwarzer Trüffel und sechs Pro
ben Steinpilze zeigten erhöhte 
Cadmiumgehalte (0,3 bis 0,5 
mg/kg). Bei zwölf untersuchten 
Steinpilzproben lag der Quecksil
bergehalt bei 0,1 bis 1,36 mg/kg. 
Grenzwerte sind für diese Wildpil
ze derzeit jedoch nicht festgelegt. 
Im Hinblick auf eine mögliche Be
lastung wird allgemein empfohlen, 
den Verzehr von Wildpilzen auf 
200 bis 250 g pro Woche zu be
schränken. 
Getrocknete Shiitakepilze zeigen 
häufig um ein Vielfaches höhere 
Cadmiumgehalte als andere ge
trocknete Pilze. Die untersuchten 
getrockneten Shiitake- und Mu-Err-
Pilze hielten die für Blei und Cad
mium festgelegten, auf das Frisch
gewicht bezogenen Höchstmen
gen, jedoch ein. 

Beispiel bei Getränken in PET-
Flaschen auf Antimon, das als Ka
talysator bei der Herstellung des 
Kunststoffes PET verwendet wird 
(siehe Abschnitt 3.5.7). In mehre
ren Proben alkoholfreier Erfri
schungsgetränke wurde der krebs
erzeugende und keimschädigende 
Stoff Benzol nachgewiesen. 
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Er kann aus dem Konservierungs
mittel Benzoesäure bei Anwesen
heit von Ascorbinsäure gebildet 
werden. 

Untersuchung von Zusatz
stoffen 

Hier handelt es sich um Substan
zen, die einem Lebensmittel, zum 
Beispiel zu technologischen Zwe
cken, zugesetzt werden und für 
die es meist gesetzliche Grenz
werte gibt. So wurde in alkohol
freien Erfrischungsgetränken häu
fig eine zu hohe Konzentration des 
Konservierungsstoffes Benzoe
säure ermittelt. Bei Weinen betra
fen entsprechende Beanstandun
gen die Stoffe schweflige Säure 
und Sorbinsäure. 

Verbraucherbeschwerden und 
sensorische Mängel 

Die hauptsächlichen Ursachen für 
Beschwerden waren entweder 
Fehlaromen von Getränken oder 
eine Kontamination mit Mikroorga
nismen. In mehreren Proben, in 
denen ein stechend kunststoffarti
ger beziehungsweise an Geranien 
erinnernder Geruch ermittelt wur
de, konnte das LGL die Stoffe 
1,3-Pentadien beziehungsweise 
2-Ethoxyhexa-3,5-dien nachweisen. 
Beides sind leicht flüchtige Sub
stanzen, die in Getränken durch 
den mikrobiellen Abbau des zuge
setzten Konservierungsmittels 
Sorbinsäure gebildet werden kön
nen. Zu den Fehlaromen zählt auch 
ein modriger Geruch, der durch 
2,4,6-Trichloranisol verursacht wird. 
Dieser Stoff löst den „Korkton“ 
bei Weinen aus. Mehrere Proben 
alkoholfreier Getränke waren stark 
mit kulturell aktiven Hefen belas
tet. Sie enthielten auch erhebliche 
Mengen an Ethanol (bis circa 
20 g/l) und Kohlensäure. Dabei – 
vor allem, wenn sie in Glasfla
schen abgefüllt sind – besteht sehr 
große Verletzungsgefahr durch 

Bersten der Flaschen. Andere Pro
ben wiesen einen stark käsigen 
Geruch auf. Sie waren alle mit 
Milchsäurebakterien belastet und 
enthielten auch Milchsäure. 

Und immer wieder: „Etiketten
chemie“ 

Die Beurteilung der Kennzeich
nung beansprucht viel Zeit. Die 
häufigsten Mängel betrafen das 
Fehlen der obligatorischen Anga
ben: Inhaltsstoffe, Mengenkenn
zeichnungen (Quid), Mindesthalt
barkeitsdatum sowie Los-Angaben 
und Nährwertkennzeichnung. Vor
gefunden wurden zum Beispiel 
auch fehlerhafte Alkohol- und Ge
schmacksangaben („trocken“) bei 
Weinen sowie ausschließlich 
fremdsprachige Kennzeichnungen. 

Amtliche Qualitätswein- und 
Qualitätsschaumweinprüfung 

Alle in Bayern erzeugten Prädikats
weine werden vom LGL, Dienst
stelle Würzburg, chemisch unter-

Abbildung 3.2.3a: Durch die auf
wendige Messung stabiler Isotope 
konnte das LGL 2007 eine Reihe 
von Weinfälschungen aufdecken. 

sucht. Dies geschieht, bevor sie in 
den Handel gelangen und ist ein 
wirkungsvolles Instrument des 
präventiven Verbraucherschutzes. 
Mit mehr als 7.000 Proben war 
gegenüber dem Vorjahr eine Stei
gerung um circa 20 % zu verzeich
nen. Häufigste Beanstandungs
gründe waren falsche Mostge
wicht- und Alkoholangaben, irre
führende Geschmacksangaben 
sowie diverse Grenzwertüber
schreitungen (schweflige Säure, 
Sorbinsäure, Ascorbinsäure). 

Weine und Erzeugnisse aus 
Wein 

Deutsche Qualitätsweine aus dem 
Handel erwiesen sich in einigen 
Fällen als nicht übereinstimmend 
mit den amtlich geprüften Erzeug
nissen. Sie trugen daher die Be
zeichnung „Qualitätswein“ zu Un
recht. Durch die aufwendige Mes
sung stabiler Isotope konnte das 
LGL eine Reihe von Weinfälschun
gen aufdecken. Hierunter fallen 
Wässerungen, unzulässige Anrei
cherungen mit Saccharose sowie 
irreführende Herkunftsangaben. In 
mehreren Weinen aus Italien und 
Spanien wurde der Zusatz von 
synthetischem Glycerin nachge
wiesen. Durch eingehende Unter
suchungen der Anthocyanfarb
stoffe von Rotweinen wurden 
irreführende Rebsortenangaben 
aufgedeckt. Aromatisierte weinhal
tige Getränke waren verschiedent
lich entgegen der Deklaration nicht 
mit Fruchtsäften beziehungsweise 
Fruchtauszügen versetzt, sondern 
enthielten ausschließlich künst
liche Aromen. Offen ausgeschenk
te Glühweine wiesen häufig zu 
niedrige Alkoholgehalte auf. Der 
Grund hierfür lag am Verdunsten 
von Alkohol durch unsachgemäßes 
Erhitzen der Glühweine. 
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Weinähnliche Getränke 

Diese Produktgruppe wird nicht 
aus Traubenwein, sondern aus 
anderen Fruchtweinen hergestellt. 
Bei einem „Vitalgetränk“ auf 
Fruchtweinbasis war der Höchst
gehalt für Taurin um das 30-fache 
überschritten. Auch fehlte der auf
grund des ermittelten Koffeinge
haltes von 750 mg/l notwendige 
Warnhinweis auf erhöhten Koffein
gehalt. Ein Apfelwein, der in unge
eigneten Aluminiumtanks lagerte, 
wies einen deutlich überhöhten 
Aluminiumgehalt von 16 mg/l auf. 
Ein Johannisbeer- und ein Heidel
beerglühwein waren mit Kernobst-
oder Steinobstweinen gestreckt. 

Bier 

Mehrere untergärige Biere waren 
entgegen dem deutschen Rein
heitsgebot unter Verwendung von 
Weizenmalz hergestellt. Bei der 
Untersuchung von 200 Proben Bier 
beziehungsweise Malz stellte das 
LGL in drei Fällen eine Überschrei
tung des Richtwertes für Nitrosa
mine fest. Nitrosamine sind kanze
rogene Stoffe, die unter anderem 
beim Darren von Malz entstehen 
können. In vier Bierproben wurden 
hohe Konzentrationen an Spüllau
ge festgestellt. Beim Trinken die
ser vermeintlichen Biere kam es in 
allen Fällen zu Verätzungen. Häufig 
fehlte die aufgrund der obligatori
schen Kennzeichnung von potenzi
ell allergenen Stoffen vorgeschrie
bene Angabe der Getreideart. 

Spirituosen 

Einige Obstbrände wiesen deutli
che sensorische Fehler auf; ge
stützt wurden diese Beurteilungen 
durch den Nachweis hoher Gehal
te der Verderbnisindikatoren Ethyl
acetat, Propanol-1, Butanol-2 so
wie Allylalkohol. Zahlreiche Kräu
terliköre enthielten in ihrer Aufma
chung Angaben, die sich auf die 

Beseitigung, Linderung oder Ver
hütung von Krankheiten bezogen. 
Bei einem vorhandenen Alkohol
gehalt von teilweise mehr als 
50 %vol wurde diese Aufmachung 
als Alkohol verharmlosend und 
damit irreführend für den Verbrau
cher beurteilt. Sie steht auch im 
Widerspruch zu der Health-Claims-
Verordnung, wonach Getränke mit 
Alkoholgehalten von mehr als 
1,2 %vol künftig keine gesund
heitsbezogenen Angaben tragen 
dürfen. Mehr als 47 % der unter
suchten Eierliköre mussten bean
standet werden. Gründe hierfür 
waren zu niedrige Alkoholgehalte 
sowie fehlerhafte Alkohol- und 
Allergenkennzeichnungen. 

Fruchtsäfte 

Vielen Fruchtsäften, hergestellt 
aus Konzentraten, wurde mehr 
Wasser zugesetzt, als zur Rekon
stituierung des ursprünglichen 
Fruchtsaftes notwendig war; sie 
waren daher als „gestreckt“ zu 
beurteilen. In anderen Fällen wur
de mittels anormaler Gehalte an 
Nitrat und Natrium die Zugabe von 
ungeeignetem Rückverdünnungs
wasser nachgewiesen. Einige 
hochwertige Säfte aus Trauben, 
Litschi beziehungsweise Granat
äpfeln waren mit billigem Apfelsaft 
verfälscht. 

Alkoholfreie Erfrischungsge
tränke 

Augenmerk wurde unter anderem 
auf die Untersuchung sogenannter 

„slush“-Getränkekonzentrate ge
legt. Das sind Erzeugnisse, die in 
speziellen Gefrierautomaten her
gestellt und in halbgefrorenem 
Zustand verzehrt werden. In keiner 
dieser Proben wurden unzulässige 
Zutaten nachgewiesen. 

Kaffee und Tee 

Der positive Trend der letzten Jah
re bei den Untersuchungen von 
kaffeehaltigen Getränkepulvern 
und aromatisierten Tees setzte 
sich 2007 fort. Auch die mikrobio
logische Untersuchung von Kräu
ter- und Früchtetees führte nur in 
einem Fall (Salmonellen) zu einer 
Beanstandung. 

Trink-, Mineral-, Quell- und Tafel
wasser 

Das LGL untersuchte Trinkwässer 
aus Uferfiltraten bayerischer Flüsse 
auf das Element Gadolinium. Gado
liniumverbindungen werden in der 
Medizin als Kontrastmittel einge
setzt, gelangen über den Urin ins 
Abwasser und werden in Kläranla
gen nicht abgetrennt. Die Prüfung 
zeigte nur in Einzelfällen eine gerin
ge Belastung der Wässer. 
Mineralwässer sind wegen ihrer 
neutralen sensorischen Eigenschaf
ten besonders anfällig für Fremdge
rüche und Fremdgeschmack. Vor 
allem Produkte aus Mehrweg-PET-
Flaschen fielen entsprechend nega
tiv auf. Die PET-Flaschen waren 
offensichtlich in Haushalten zur 
Aufbewahrung stark riechender 
Flüssigkeiten zweckentfremdet 
worden. Diese Gerüche konnten 
auch beim Spülen der Flaschen vor 
der Abfüllung nicht völlig beseitigt 
werden. Bei mikrobiologischen 
Untersuchungen wurden Wässer 
vom Brunnenkopf oder aus der 
Zentralversorgung für die Produk
tion von Mineral-, Quell- und Tafel
wasserabfüllungen in vier von 63 
Proben mit E. coli (dreimal) und mit 
Fäkalstreptokokken (einmal) bean
standet. Von 1.134 Proben von 
Mineral-, Quell- und Tafelwasserab
füllungen entsprachen 38 Proben 
nicht den Anforderungen, wobei 
31-mal Coliforme, ansonsten lakto
senichtvergärende Enterobakterien 
sowie erhöhte Koloniezahlwerte 
nachweisbar waren. 
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3.2.4 Süßwaren, Honige, Konfitüren
 

Honige 

Seit Jahren bestehen erhebliche 
Mängel in der Kennzeichnung bei 
Honig. Dabei fallen besonders feh
lende Angaben zum Ursprungsland 
auf, die die Honigverordnung for
dert. Auch wird auf Selbstverständ
lichkeiten wie „naturbelassen“ 
oder „ungefiltert“ hingewiesen. 
Honig wird sogar teilweise ganz 
ohne Kennzeichnung, zum Beispiel 
nur mit einem Handzettel als Infor
mationsmaterial, angeboten. In 
einigen Fällen traf nach den Unter
suchungen die angegebene Sor
tenbezeichnung eines vorgelegten 
Honigs nicht zu. Weiter sind Pro
dukte, wie Honig mit Gewürzen 
oder mit anderen geschmacksge
benden Zutaten, wie etwa Vanille
schoten, im Handel. Diese Produk
te sind keine Erzeugnisse im Sinne 
der Honigverordnung, sondern 
unterliegen den allgemeinen le
bensmittelrechtlichen Bestimmun
gen und sind daher entsprechend 
zu bezeichnen, wie „XYZ-Gewürze 
in Honig“. 

Süßwaren, Schokoladenerzeug
nisse 

Die Beanstandungen in diesem 
Bereich bezogen sich auf irrefüh
rende Angaben, zum Beispiel über 
Beschaffenheit, Zusammenset
zung oder Herkunft, fehlende oder 
fehlerhafte Angaben von Zusatz
stoffen und Nährwertangaben. So 
enthielten Erzeugnisse einen weit 
überhöhten Farbstoffanteil oder 
waren unzulässigerweise mit 
künstlichem Farbstoff gefärbt. 
Zwei Lakritzproben fielen wegen 
ihres Glycyrrhizingehaltes auf. Auf 
einen hohen Glycyrrhizingehalt ist 
mit der Bezeichnung „Starklakritz“ 
hinzuweisen, da ein übermäßiger 
Verzehr von Lakritz mit hohen Gly

cyrrhizingehalten den Blutdruck 
erhöhen kann. Entsprechende 
Angaben fehlten bei den Erzeug
nissen. 
In zwei türkischen Halvaproben, 
einer Schaumzuckerware mit Se
sam, wurde die unzulässige Ver
wendung von Seifenkraut bean
standet. Es handelt sich um einen 
saponinhaltigen Extrakt, der diesen 
Produkten als Aufschlagmittel zu
gesetzt wird. In der EU ist dieser 
Zusatzstoff nicht zugelassen. 
Sehr große Kaugummikugeln mit 
fester Zuckerdecke, sogenannte 

„Jumbo Wunderballs“, beurteilte 
das LGL als gesundheitsgefähr
dend, da wegen der Größe der 
Süßware und der sehr harten 
Zuckerdecke die Gefahr des Ver
schluckens und damit eine Er
stickungsgefahr gegeben ist. 
Eine Untersuchungsreihe mit Dia
betikerschokoladen ergab, dass 
diese in ihrer Zusammensetzung 
zwar dem diätetischen Zweck ent
sprachen, die korrekte Kennzeich
nung nach der Diätverordnung 
aber vor allem den kleinen Herstel
lern wie Konditoreien oder Confi
serien Schwierigkeiten bereitet. 
Verschiedene vorgelegte Schoko
ladenwaren wiesen starken Schäd
lingsbefall auf. 

Allergenkennzeichnung 

In zwölf Marzipan- und Pralinen
proben waren Haselnussanteile 
nachweisbar, die nicht deklariert 
waren. Bei fünf war der Hasel
nussanteil so hoch, dass er schon 
im Bereich der Zutaten lag. 
Ein Schokoaufstrich war mit 

„Ohne Zusatz von Milch und Nüs
sen“ beworben, enthielt aber zu
gleich den irreführenden Hinweis: 

„Allergikerhinweis: ... kann produk
tionsbedingt Spuren von Erdnüs
sen, Nüssen und Milch enthalten“. 

Konfitüren, Gelees, Marmeladen, 
Fruchtzubereitungen 

Bei der Untersuchung wird beson
deres Gewicht auf die Überprüfung 
der deklarierten Zucker- und Frucht
gehalte beziehungsweise der ver
wendeten Fruchtarten gelegt. Die 
Beanstandungen bezogen sich fast 
ausnahmslos auf fehlerhafte Dekla
rationen, wie zum Beispiel fehlende 
Mengenkennzeichnung der Frucht
anteile beziehungsweise anderer 
wertgebender Bestandteile. 
Wegen ungenügender Kenntnis 
lebensmittelrechtlicher Vorschrif
ten, aber auch wegen mangelnder 
Hygiene bei der Herstellung, die 
zum Verderb vieler Erzeugnisse 
führt, liegt die Beanstandungsquo
te bei Produkten von Selbstver
marktern seit Jahren bei nahezu 
100 %. Am häufigsten bemängelt 
wurde dabei die fehlende oder 
fehlerhafte Kenntlichmachung der 
Zusatzstoffe. Weitere Beanstan
dungen bezogen sich auf allgemei
ne Kennzeichnungsmängel. Viele 
Selbstvermarkter benutzten be
reits gebrauchte Schraubdeckelge
fäße mit der „alten“ irreführenden 
Deklaration. 
Sensorisch waren viele Produkte 
zu beanstanden. Der Grund dafür 
lag unter anderem im Hefe- bezie
hungsweise Bakterienwachstum 
bei gleichzeitiger Alkohol- oder 
Ethylacetatbildung. Einige Proben 
waren verschimmelt. 
Ein Bericht über Untersuchungen 
von Hydroxymethylfurfural in Pflau
menmus und Apfel-Birnen-Kraut 
ist im Kapitel 3.5.9 zum Thema 

„Toxische Reaktionsprodukte“ ent
halten. 
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3.2.5 Gewürze, Zusatzstoffe, Öle und Soßen
 

Gewürze und Würzmittel 

Sojasaucen können je nach Her
stellung Chlorpropanole enthalten. 
Von 26 entsprechend untersuch
ten Proben überschritt keine den 
in der Kontaminantenverordnung 
festgelegten Grenzwert. 
Auch die insgesamt 88 nach EU-
Vorgaben auf nicht zugelassene 
Sudanfarbstoffe untersuchten Pro
ben Paprikapulver, Kurkuma und 
Curry waren nicht zu beanstanden. 

Aromastoffe 

Das LGL überprüft Lebensmittel
aromen sowie aromatisierte Le
bensmittel und Getränke hinsicht
lich ihrer Aromastoffzusammen
setzung. Es führt die Untersuchun
gen im Hinblick auf eine unzulässi
ge Aromatisierung, die Art der 
verwendeten Aromastoffkategori
en (natürliche, naturidentische, 
künstliche Aromastoffe) sowie die 
Authentizität der natürlichen Aro
men durch. Ein weiteres Augen
merk liegt auf der Ermittlung und 
Aufklärung von Aromaveränderun
gen in sensorisch fehlerhaften 
Nahrungsmitteln. 
Aus der Vielzahl der möglichen 
Geschmacksrichtungen wurde im 
Berichtsjahr schwerpunktmäßig 
die Echtheit von natürlichen 
Fruchtaromen (vor allem Erdbeere, 
Himbeere, Pfirsich, Aprikose und 
Ananas) sowie von natürlichen 
Vanillearomen überprüft. Daneben 
analysierte das LGL im Rahmen 
der Rückverfolgung auch einige zur 
Herstellung von Getränken ver
wendete Aromen und Grundstoffe. 
Von den untersuchten Produkten 
waren nur wenige Proben auf
grund fehlerhafter oder irreführen
der Kennzeichnung zu beanstan
den, womit sich die seit Jahren 
niedrige Beanstandungsquote bei 

Aromen auch 2007 kaum verän
dert hat. 

Fette/Öle 

2007 wurden 59 Olivenöle unter
sucht und davon ähnlich wie 2006 
34 % beanstandet. Durch das Oli
venöl-Sensorikpanel des LGL wur
den 53 Olivenöle „nativ extra“ ver
kostet. 13 % der Öle wiesen Män
gel auf, die Beanstandungsquote 
hat sich hier verringert. 
Schwerpunktmäßig untersuchte 
das LGL Frittierfette, Backwaren 
und andere Lebensmittel (Speise
eis, Trockensuppen, Getränkepul
ver mit Kaffee, andere Fette und 
Öle sowie Babynahrung) auf den 
Gehalt an trans-Fettsäuren. Bei 
12 % (21 Proben) der Frittierfette 
wurden trans-Fettsäure-Gehalte 
über 5 % festgestellt. Gehalte über 
5 % deuten auf die Verwendung 
industriell gehärteter Fette hin. 

Suppen, Brühen, Soßen 

Untersuchungsschwerpunkte bei 
diesen Produkten sind die Kennt-

Abbildung 3.2.5a: Schwerpunktmäßig wurden 2007 die Echtheit von natür
lichen Fruchtaromen sowie von natürlichen Vanillearomen überprüft. 

lichmachung von Zusatzstoffen 
und zunehmend die Überprüfung 
spezieller Auslobungen. 
Als „selleriefrei“ gekennzeichnete 
Proben enthielten Selleriebestand
teile, was insbesondere für Allergi
ker gefährlich ist. In Produkten mit 
dem Hinweis „ohne Geschmacks
verstärker“ wurde Glutaminsäure 
aus verwendeten Hefe- oder Ei
weißhydrolysaten nachgewiesen. 

Zusatzstoffe 

Bei vier von 15 Proben „Agar-Agar“ 
aus dem Handel wies das LGL über
höhte Jodgehalte nach. In einem 
aus Algen gewonnenen Produkt ist 
ein hoher Jodgehalt nicht unge
wöhnlich. Da der Jodgehalt hier in 
einem Bereich lag, der auch bei 
bestimmungsgemäßem Gebrauch 
von Agar-Agar zu einer Jodaufnah
me führen kann, die über dem vom 
Bundesinstitut für Risikobewertung 
vorgeschlagenen Aufnahmegrenz
wert von 500 µg liegt, wurden diese 
Produkte als geeignet, die Gesund
heit zu schädigen, beurteilt. 
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3.2.6 Besondere Lebensmittel
 

Säuglings- und Kleinkinder
nahrung 

Säuglinge und Kleinkinder gelten 
als eine besonders empfindliche 
Personengruppe, daher stellt die 
Diätverordnung für Babynahrung 
hohe Anforderungen bezüglich 
Zusammensetzung, Verwendung 
von Zusatzstoffen, Höchstmengen 
von Kontaminanten, mikrobiologi
scher Beschaffenheit und Kenn
zeichnung. 
Das LGL untersucht deshalb Baby
nahrung aus der Produktion und aus 
dem Handel stichprobenweise auf 
eine Vielzahl von Inhaltsstoffen, 
Kontaminanten und weiteren Schad
stoffen, wie zum Beispiel Schwer
metalle, Weichmacher aus Verpa
ckungsmaterial oder Acrylamid. Teil

weise entsprachen die deklarierten 
Inhaltsstoffe nicht den tatsächlichen 
Gehalten, zum Beispiel bei Vitamin 
B1 in Getreidebeikost oder Vitamin 
C in Obstgläschen. 

Enterobacter sakazakii 

Hinsichtlich des Keimgehaltes gilt 
den Säuglingsanfangsnahrungen 
(Säuglingsmilchnahrungen) größte 
Aufmerksamkeit. Enterobacter 
sakazakii kann sich in rekonstituier
ter und ungekühlt gelagerter Säug
lingsmilch rasch vermehren, der 
Keim kann zu schweren Erkran
kungen bei Neugeborenen und 
Säuglingen führen. Säuglingsnah
rung sollte daher immer frisch 
zubereitet werden. 

Abbildung 3.2.6a: Säuglings und Kindernahrungsmittel müssen besonders 
hohe Anforderungen erfüllen, da Säuglinge und Kleinkinder als empfindliche 
Personengruppe gelten. 

Bei einer dieser Untersuchungen 
wurde in einer Anfangsnahrung 
Enterobacter sakazakii nachgewie
sen, was zu einer Beanstandung 
und einem Rückruf führte (siehe 
auch Kapitel 5.2 zu „Enterobacter 
sakazakii in pulverförmiger Klein
kinderanfangsnahrung“). 

Beschwerdeproben 

Verbraucher fanden in Säuglings
milchpulver schwarz verfärbte 
Partikel, bei denen es sich offen
sichtlich um verbrannte Bestand
teile handelte, die bei der Trock
nung des Pulvers entstanden sind. 
Das LGL beurteilte diese Proben 
als ekelerregend und zum Verzehr 
nicht geeignet. Dagegen waren 
Beschwerden wegen des bitteren 
Geschmacks bei hypoallergenen 
Nahrungen (H.A.-Nahrungen) nicht 
gerechtfertigt, da die Bildung von 
Bitterpeptiden bei der Herstellung 
nicht zu vermeiden ist. 
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3.3 Non-Food-Produkte 

3.3.1 Bedarfsgegenstände 

Di-isobutylphthalat in Papier 
und Karton 

Di-isobutylphthalat (DiBP) wird als 
Weichmacher in Dispersionskle
bern für Papiere und Verpackun
gen eingesetzt und gelangt durch 
verklebte Papiere oder deren Re
cycling in Papier- und Kartonverpa
ckungen. Aus diesen kann es auf 
Lebensmittel übergehen. DiBP 
wirkt im Tierversuch fruchtbarkeits- 
und entwicklungsschädigend. Des
halb empfiehlt das Bundesinstitut 
für Risikobewertung (BfR) eine 
spezifische Begrenzung des Über
gangs von DiBP auf Lebensmittel 
von 1 Milligramm DiBP je Kilo
gramm Lebensmittel. Es wurde 
angeregt, dass die Hersteller von 
Papiererzeugnissen eine freiwillige 
Selbstverpflichtung zur Reduzie
rung von DiBP eingehen. 
Das LGL untersuchte im Jahr 2007 
80 Proben Papiere und Kartons mit 
Lebensmittelkontakt auf ihren Ge
halt an DiBP. Es handelte sich hier
bei um Gegenstände, die aus Re
cyclingmaterial hergestellt oder bei 
denen mehrere Lagen durch Kle
ber verbunden waren. Bei 80 % 
dieser Proben wurde weniger als 
100 mg DiBP je kg festgestellt. 
Gehalte an DiBP von mehr als 
1.000 mg/kg (Maximalwert 3.031) 
wurden nur in mit Kunststoff be
schichteten oder mehrlagigen 
Materialien nachgewiesen. Hier 
stammt der Weichmacher aus 
dem verwendeten Kleber. Das LGL 
bestimmte außerdem in 35 Le
bensmittelproben, die in Papier 
oder Karton verpackt waren, den 
Gehalt an DiBP. In zwei Proben 
war der Richtwert des Bundes
instituts für Risikobewertung von 
1 mg DiBP/kg Lebensmittel über
schritten. Es handelte sich hierbei 

um Paniermehl (4,0 mg/kg) und 
um Reis (2,0 mg/kg). Hier wurden 
Beanstandungen ausgesprochen. 

Mikrowellengeschirr aus Kunst
stoff 

61 Proben Mikrowellengeschirr 
aus Kunststoff unterzog das LGL 
einer sensorischen Prüfung. Als 
Prüflebensmittel wurde Trinkwas
ser verwendet. 
Nach Erhitzen im Mikrowellengerät 
waren nur 21 Proben (34 %) unauf
fällig, während bei 35 Gegenstän
den (58 %) zwar eine schwache, 
aber doch wahrnehmbare ge
schmackliche Beeinträchtigung 
nachgewiesen werden konnte. 
Fünf Proben (8 %) wiesen eine 
starke sensorische Abweichung 
auf, was zu Beanstandungen führ
te. Mehr als die Hälfte der Proben 
war lediglich als „mikrowellenge
eignet“ ausgelobt oder mit dem 
entsprechenden Symbol gekenn
zeichnet. Hier muss der Verbrau
cher davon ausgehen, dass derarti
ges Kunststoffgeschirr für alle Ar
ten von Lebensmitteln und für alle 
Leistungsstufen des Mikrowellen
geräts ohne Einschränkung geeig
net ist. 10 % dieser Proben waren 
jedoch beim Erhitzen von Fetten 
oder fetthaltigen Lebensmitteln 
nicht beständig. Es wurde eine 
Erweichung und Verformung des 
Materials bis hin zur Lochbildung 
beobachtet. Auch hier wurden Be
anstandungen ausgesprochen. Die
se Situation hat sich in den letzten 
Jahren nicht wesentlich verändert. 

Gegenstände mit Körperkontakt 

Das LGL untersuchte Babyartikel 
aus Weich-PVC wie Wickeltischauf
lagen oder Regenverdecke auf ih

ren Gehalt an bestimmten Phtha
laten, die als Weichmacher einge
setzt werden. Bei vier der unter
suchten 19 Proben war der seit 
Anfang 2007 geltende gesetzliche 
Grenzwert für Phthalate überschrit
ten. Sie waren daher zu beanstan
den (Beanstandungsquote: 21 %). 
Die Abgabe von Nickel aus unter
schiedlichen Bedarfsgegenständen 
mit Körperkontakt (Knöpfe, Nieten, 
Modeschmuck) war in sechs von 
41 Fällen zu beanstanden (15 %). 
Dies bedeutet einen Anstieg der 
Beanstandungen im Vergleich zu 
den Untersuchungen aus dem Jahr 
2005. 

Duftöle 

Die Untersuchung von Raumluft
verbesserern (Duftöle, Saunaauf
güsse) führte aufgrund fehlerhafter 
Kennzeichnung und Verpackung zu 
massiven Beanstandungen: 28 % 
der 53 untersuchten Duftöle ent
sprachen nicht den chemikalien
rechtlichen Vorgaben. Eine Probe 
war wegen ihrer stofflichen Zu
sammensetzung in Verbindung mit 
der mangelhaften Verpackung und 
Kennzeichnung geeignet, die 
menschliche Gesundheit zu schä
digen. Bei den 29 untersuchten 
Saunaaufgüssen waren 20 Proben 
zu beanstanden (69 %), vier davon 
wegen ihrer Eignung zur Gesund
heitsschädigung. 

Nitrosamine in Luftballons 

22 Proben Luftballons wurden auf 
Nitrosamine und nitrosierbare Stof
fe untersucht. Der Richtwert war 
bei drei Proben überschritten. Die 
höchste Nitrosaminabgabe betrug 
242 µg pro kg Luftballon. 

Seite 73 



3.3.2 Kosmetische Mittel
 

Verbotene Inhaltsstoffe in Kos
metika 

Die gute Nachricht vorweg: Die 
weitaus überwiegende Mehrzahl 
(97 %) der stichprobenartig und 
risikoorientiert untersuchten kos
metischen Mittel gab keinen An
lass zur Beanstandung hinsichtlich 
ihrer stofflichen Zusammenset
zung und mikrobiologischen Be
schaffenheit. Nur in den in Tabelle 
3.3.2a zusammengefassten Einzel
fällen wurden verbotene Stoffe 
nachgewiesen. 
Die toxikologische Bewertung der 
Stoffe in diesen Produkten ergab, 
dass bei bestimmungsgemäßer 
und voraussehbarer Verwendung 
durch Erwachsene keine Gesund
heitsgefahr von den Produkten 
ausgeht. 

Diethylenglykol in Zahnpasten 

Einzige Ausnahme: Bei den beiden 
Zahnpasten, die Diethylenglykol 
(DEG) enthalten, kann bei Kleinkin
dern eine Eignung zur Gesund
heitsschädigung nicht ausge
schlossen werden, da Kleinkinder 
größere Zahnpastamengen in Rela
tion zu ihrem geringen Körperge
wicht verschlucken. Der Vertrieb 
beziehungsweise Verkauf beider 
Produkte wurde daher sofort ein
gestellt. Beide Erzeugnisse waren 
in China hergestellt worden und 
enthielten statt des üblichen 
Feuchthaltemittels Glycerin die 
Komponente Diethylenglykol, die 
Verbraucher überwiegend wegen 
ihrer Verwendung als Frostschutz
mittel kennen. Die beiden in Bay
ern entdeckten DEG-haltigen Zahn
pasten waren Teil einer Reihe der
artiger Produkte aus China, die 
2007 auf den amerikanischen und 
europäischen Markt gelangten. 
Durch die Aktivitäten der Überwa

chungsbehörden in den Mitglieds
staaten konnten verschiedene 
DEG-haltige Zahnpasten entdeckt 
und aus dem Verkehr gezogen 
werden. 

Mikrobiologische Untersu
chungen 

Im Rahmen der zahlreichen durch
geführten mikrobiologischen Un
tersuchungen von kosmetischen 
Mitteln ergab sich nur in einem 
Fall ein bedenklicher Befund: Eine 
bestimmte Charge feuchter Toilet
tentücher, die mit einer Flüssigkeit 
zur Reinigung und Pflege des 
Anogenitalbereichs getränkt sind, 
enthielt fakultativ pathogene Orga
nismen (Schimmelpilze, Hefen), 
die lokale und generalisierte Infek
tionen auslösen können. Das aus 
Israel stammende Produkt wurde 
vom Vertreiber daher sofort freiwil
lig vom Markt genommen. 

Tätowierfarben – Körperbema
lung mit Risiko? 

Seit Einführung des Lebensmittel-
und Futtermittelgesetzbuches 
2005 sind die in diesem Gesetz für 
kosmetische Mittel geltenden Be
stimmungen auch auf Tätowierfar
ben anzuwenden. Diese betreffen 
den Schutz der Gesundheit und 
den Schutz vor Täuschung. Aller
dings sind die Tätowiermittel den 
kosmetischen Mitteln nicht gleich
gestellt, sodass die Kosmetikver
ordnung nicht anwendbar ist. In 
absehbarer Zeit soll es eine Täto
wiermittelverordnung geben. Unter 
anderem soll darin geregelt wer
den, dass beim gewerbsmäßigen 
Herstellen oder Behandeln von 
Tätowiermitteln bestimmte Stoffe 
nicht verwendet werden dürfen. 
Dazu zählen beispielsweise die 
verbotenen Stoffe, die bereits in 

Anlage 1 der Kosmetikverordnung 
gelistet sind, und verschiedene 
Farbstoffe, darunter auch Azofarb
stoffe, die krebserregende Amine 
abspalten können. 

Untersuchungsergebnisse des 
LGL 

Im Rahmen des Bundesweiten 
Überwachungsplans (BÜP) 2007 
untersuchte das LGL Tätowier
farben auf Art und Menge der ent
haltenen Konservierungsstoffe 
und Schwermetalle, um eine brei
te Datenbasis zu erhalten, die für 
toxikologische Bewertungen und 
die Ableitung von Grenzwerten 
herangezogen werden kann. 
Das LGL untersuchte die vorgeleg
ten Tätowierfarben auf neun 
Schwermetalle (Blei, Cadmium, 
Quecksilber, Arsen, Antimon, Kup
fer, Chrom, Nickel, Kobalt). In 63 % 
der Proben war keines der neun 
geprüften Schwermetalle nach
weisbar. Ein Viertel der Produkte 
wies Kupfergehalte im Prozentbe
reich (1 bis 2,8 %) auf; es handelte 
sich hierbei um blau-grüne Farben, 
sodass von der Verwendung eines 
kupferhaltigen Farbstoffs auszuge
hen ist. Eine braune Tätowierfarbe 
fiel durch einen sehr hohen Chrom
gehalt von 0,2 % auf. Blei, Cadmi
um, Quecksilber und Arsen waren 
in keinem der Tätowiermittel nach
weisbar. 
Die Untersuchung der Tätowier
mittel auf 19 verschiedene Konser
vierungsstoffe ergab, dass in 58 % 
der geprüften Produkte keiner die
ser Konservierungsstoffe vorhan
den ist. Auffallend war jedoch, 
dass in einem Viertel der Tätowier
farben der Konservierungsstoff 
1,2-Benzisothiazoline-3-one einge
setzt wurde, der für kosmetische 
Mittel nicht zugelassen ist. In zwei 
Produkten wurde Phenol nachge-
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wiesen. Dies wird als bedenklich Tabelle 3.3.2a: Verbotene Stoffe in Kosmetika 

angesehen, da dieser Stoff gemäß 
Anlage 1 der Kosmetikverordnung 
für kosmetische Mittel bereits 
verboten ist und nach der geplan
ten Tätowiermittelverordnung die
ses Verbot auch für Tätowiermittel 
gelten soll. 

Mikrobiologische Qualität von 
Tätowierfarben 

Im selben Überwachungspro
gramm wurde auch die mikrobiolo
gische Qualität von 54 gebrauchs
fertigen Tätowierfarben aus Tattoo
studios unter die Lupe genommen 
und insbesondere auf das Vorhan
densein pathogener beziehungs
weise fakultativ pathogener Keime 
geprüft. Bei 41 Proben verlief die 
durchgeführte Untersuchung ohne 
Beanstandung, drei Proben beur
teilte das LGL als „zur vorgesehe
nen Verwendung nicht geeignet“ 
und bei sechs Proben wies es auf 
eine mangelhafte Produkthygiene 

Stoff Konzentration Produktart Herkunft 
N-Nitrosodiethanolamin 

38 µg/kg Flüssigseife Italien 

40 µg/kg Handseife China 

34 µg/kg Pflegecreme Australien 

48 µg/kg Körpercreme unbekannt 

63 µg/kg Augenpflegecreme Australien 

520 µg/kg Handreiniger Deutschland 
Dibutylphthalat 

5,6 % Nagellack unbekannt 

5,8 % Nagellack unbekannt 

3,8 % Nagellack unbekannt 

6,4 % Nagellack unbekannt 
Blei 

26 beziehungs
weise 34 mg/kg 

Gesichtspuder 
(diverse Chargen) 

Deutschland 

2.480 mg/kg Tattoo zum Aufkleben China 
Hydrochinon 

2,0 % Mittel zur Haut
aufhellung 

USA 

Vitamin D3 

0,014 % Gesichtspflegemittel USA 
Diethylenglykol 

4,0 % Zahnpasta China 

3,6 % Zahnpasta China 

hin. Aus vier der untersuchten 
Tätowiermittel konnten fakultativ 
pathogene beziehungsweise pa
thogene Keime, wie zum Beispiel Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
Pseudomonas aeruginosa in sehr es sich bei Pseudomonas aerugi
hohen Keimzahlen isoliert werden, nosa um eine Bakterienart handelt, 
sodass diese Produkte als gesund- die Resistenzen gegen einige Anti
heitsschädlich einzustufen waren. biotika aufweisen kann. 

3.3.3 Tabak 

Mitteilung der Zusatzstoffe in umfangreichen Produktunterlagen. mastoffen wie zum Beispiel Men-
Tabakerzeugnissen Beispielsweise prüft es, ob die thol, Vanillin sowie den Nikotin-, 

angegebene Funktion der Zusatz- Teer-, und Kohlenmonoxidgehalt. 
Hersteller und Einführer von Tabak- stoffe plausibel ist. Daneben ver- Es zeigten sich dabei keine Auffäl
erzeugnissen müssen laut § 5 der gleicht es die analytischen Daten ligkeiten. 
Tabakprodukt-Verordnung alle ver- zu den Produkten, die aus der Rou- Einzelne Hersteller und Importeure 
wendeten Zusatzstoffe marken- tineüberwachung vorliegen, mit legen die Zusatzstoffe nicht voll
spezifisch offenlegen, einschließ- den gemeldeten Daten. Dies be- ständig offen. Zum Beispiel wer
lich Menge und Verwendungs- trifft zum Beispiel Gehalte an den Aromastoffe nicht einzeln 
zweck. Das LGL begutachtet stich- Feuchthaltemitteln, Konservie- aufgelistet, sondern unter dem 
probenweise die teilweise sehr rungsstoffen, ausgewählten Aro- Überbegriff „Flavourings“ zusam-
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mengefasst. In diesen Fällen bean
standete das LGL die Meldungen 
entsprechend den gesetzlichen 
Grundlagen. 

Wasserpfeifentabak 

In Teilen der Öffentlichkeit und 
Presse herrscht immer noch die 
irrige Meinung vor, dass Wasser
pfeifentabak überhaupt nicht oder 
nur sehr gering gesundheitsschäd
lich sei. Die aktualisierte gesund
heitliche Bewertung des Bundes
instituts für Risikobewertung vom 
Juli 2006 kommt zum Ergebnis, 
dass die vom Gebrauch von Was
serpfeifentabak ausgehenden Ge
sundheitsgefahren kaum geringer 
sind als die des Zigarettenkon
sums. 
Wasserpfeifentabake wurden auf 
ihre Gehalte an Glycerin, 1,2-Pro
pylenglykol und weiteren Feucht
haltemitteln untersucht. 
22 % der Proben beanstandete 
das LGL wegen deutlicher Über
schreitung des Summengrenzwer
tes für Feuchthaltemittel in Höhe 
von 5 % in der Trockenmasse des 
Produktes. Im Vergleich zu den 
Untersuchungsergebnissen des 
Vorjahres fällt auf, dass jetzt die 
weit überhöhten Propylenglykolge
halte (24 bis 37 %) ursächlich für 
die Grenzwertüberschreitung sind. 

3.4 Futtermittel 

Amtliche Futtermittelunter
suchung 

Der zwischen Bund und Ländern 
abgestimmte Rahmenplan der Kon
trollaktivitäten im Futtermittelsektor 
(RKF) für die Jahre 2007 bis 2011 
ist Grundlage für die in Bayern 
durchgeführten Untersuchungen. 
Die Verteilung der vorgeschriebe-

Daneben enthielten die Proben die 
Feuchthaltemittel Sorbit und Gly
cerin. Einige der vorgelegten Pro
dukte wurden auf ihre Nikotinge
halte, ausgewählte verbotene Aro
mastoffe wie zum Beispiel Thujon, 
Campher und synthetische Farb
stoffe untersucht. Hierbei ergaben 
sich keine Auffälligkeiten. 
Auf dem Markt werden weiterhin 
Wasserpfeifentabake angeboten, 
die mit 0 % Tar (Teer) gekenn
zeichnet sind. Diese Angabe ist 
irreführend, weil beim Rauchen 
von Wasserpfeifentabak durch 
Erhitzen beziehungsweise Ver
schwelen des Tabaks immer Teer 
entsteht. Dem Konsumenten wird 
damit möglicherweise suggeriert, 
es würden keine Schadstoffe beim 
Rauchen einer Wasserpfeife ent
wickelt. 

Abbildung 3.3.3a: Vorportionierter 

Tabakstrang und Zigarette im Ver

gleich 

nen Analysen erfolgt unter risiko
orientierten Gesichtspunkten, wie 
zum Beispiel dem potenziellen 
Eintrag von unerwünschten Stof
fen (zum Beispiel Schwermetalle), 
der möglichen Überschreitung von 
Höchstgehalten (zum Beispiel bei 
Pflanzenschutzmitteln), aber auch 
über die Zusammensetzung oder 
die mikrobiologische Belastung. 

Neuartige Tabakerzeugnisse – 
Vorportionierte Tabakstränge 

Seit kurzem sind vorportionierte 
Tabakstränge auf dem Markt. Die
se sind mit porösem Papier um
hüllt, weisen eine Länge von circa 
18 cm auf und sind dazu vorgese
hen, vom Verbraucher in kürzere 
Teile getrennt und in Filterhülsen 
gesteckt zu werden. 
Immer noch strittig ist die Einstu
fung (Feinschnitt oder Zigarette). 
Das LGL stuft diese Erzeugnisse als 
Zigarette ein, da der Unterschied zu 
einer handelsüblichen Zigarette nur 
darin besteht, dass derartige Pro
dukte aufgrund der Luftdurchlässig
keit der Papierschicht für sich allei
ne nicht rauchbar sind. Der Verbrau
cher erhält eine rauchbare Zigarette 
mit wenig Aufwand mittels Verwen
dung von Filterhülsen. 
Damit sind auch bei diesen Pro
dukten die Nikotin-, Teer- und CO-
Gehalte im Rauch auf der Verpa
ckung anzugeben und die Höchst
mengen für Zigaretten an diesen 
Stoffen dürfen nicht überschritten 
werden. Aktuell gibt es noch keine 
Analysemethode zur Bestimmung 
der Rauchwerte für solche Produk
te. Diese wird gegenwärtig unter 
Mitarbeit des LGL von der DIN-
Arbeitsgruppe „Tabak und Tabak
erzeugnisse“ erarbeitet. 

Zudem wurden 2007 die von der 
EU empfohlenen Schwerpunktun
tersuchungen, wie zum Beispiel 
eine Statuserhebung „Mykotoxine 
in Futtermitteln“, aber auch an
lassbezogene Untersuchungen 
(siehe Brennpunkt 2.3 zu Per
fluorierten Tensiden) durchgeführt. 
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Die im Futtermittelberichtsjahr 
(November 2006 bis Oktober 
2007) bei 3.325 Proben durchge
führte Zahl von 14.059 Analysen 
sowie die Art und Anzahl der Be
anstandungen sind zusammen
fassend in Tabelle 3.4a dargestellt. 

Einzelergebnisse 

Mykotoxine 

Dazu gehören Substanzen wie 
DON, ZEA und OTA. Die Tabelle 
3.4b gibt einen Überblick über die 
Anzahl der Analysen in Einzel- und 
Mischfuttermitteln. Danach war 
DON am häufigsten nachweisbar. 
Wie bei den anderen hier unter
suchten Mykotoxinen ist aber in 
keinem Fall der Orientierungswert 
überschritten worden. 

Mutterkornalkaloide 

Für eine Abschätzung, welches 
Risiko vom Mutterkorn ausgeht, ist 
nicht nur der mikroskopisch ermit
telte Gehalt an Mutterkorn (23 % 
der geprüften Proben positiv; Ge
halte sämtlich unterhalb des 
Grenzwertes), sondern vor allem 
der seiner Alkaloide entscheidend. 
Derzeit liegen keine Daten über 
die Belastung von Futtermitteln 
mit Mutterkornalkaloiden vor. 
Deshalb hat das LGL im Rahmen 
eines Monitorings 29 Proben 
Misch- und Einzelfuttermittel auf 
die Ergotalkaloide Ergotamin, Ergo
metrin, a-Ergocryptin, Ergocornin 
und Ergocristin untersucht. Die 
Analysen ergaben, dass in allen 
untersuchten Proben Mutterkorn
alkaloide feststellbar waren. Aller
dings lagen die Gehalte bei zwei 
Dritteln der Proben für die Summe 
der Ergotalkaloide im sehr gerin
gen Bereich von 10 bis 100 µg/kg. 
Die höchsten Gehalte an Ergotal
kaloiden wurden in zwei Ergän
zungsfuttermitteln für Rinder mit 
591 und 694 µg/kg gemessen. 

Tabelle 3.4a: Art und Umfang der Untersuchungen sowie Beanstandungen von amt
lich entnommenen Futtermittelproben 

Anzahl Beanstandungen* 
Anzahl Quote 

Probenzahl 3.025 442 13,3 % 
Untersuchung, sortiert nach 
Beanstandungsquote 

Zusammensetzung 169 24 14 % 

Zusatzstoffe 1.887 204 11 % 

Energie 149 11 7 % 

Mikrobiologische Qualitäts
prüfungen 

624 44 7 % 

Inhaltsstoffe 1.750 119 7 % 

Salmonellen 15 1 7 % 

Gentechnisch veränderte 
Organismen 

58 2 3 % 

Sonstige 317 6 2 % 

Verbotene Stoffe 234 4 2 % 

Dioxine 192 2 1 % 

Sonstige unerwünschte Stoffe 171 2 1 % 

Schädlingsbekämpfungsmittel 242 2 1 % 

Antibiotika 1.320 6 0,5 % 

Schwermetalle 1.647 7 0,4 % 

Wasser 3.263 9 0,3 % 

PCB (Indikator und dioxinähnliche) 76 keine Beanstandung 

Chlorierte Kohlenwasserstoffe 650 keine Beanstandung 

Mykotoxine 747 keine Beanstandung 

Tierische Bestandteile 504 keine Beanstandung 

Botanische Reinheit 44 keine Beanstandung 
Gesamtuntersuchungszahl 14.059 443 3 % 
*) Quelle: Regierung von Oberbayern 

Tabelle 3.4b: Mykotoxine in Einzel und Mischfuttermitteln 

Mykotoxin  Untersuchungen 

Maxi 
malwert 
[mg/kg] 

Orientie 
rungswerte 

Anzahl 
positiver 
Befund 

(Quote [%]) 

Überschreitung 
des Höchst 

gehaltes bzw. 
Orientierungs 

wertes 

[mg/kg] 
(je nach 

Tierart und 
Futtermittel) 

Aflatoxin B1 211 19 keine 0,004 0,005-0,02 

Deoxynivalenol 198 78 keine 4,79* 0,9-12 

Zearalenon 143 48 keine 0,675** 0,1-3 

Fumonisin 
B1 + B2 

51 49 keine 2,15 5,0-60,0 

Ochratoxin A 144 17 keine 0,03 0,05-0,25 
747  42 

*) Gehalte von > 0,9 mg/kg waren in Mischfuttermittel für Rinder (Orientierungswert 5 mg/kg), Getreide, 
(Orientierungswert 8 mg/kg) und Maisnebenprodukten (Orientierungswert 12 mg/kg) festzustellen 

**) Gehalte an Zearalenon von >0,1 mg/kg wurden in Mais und Maisnebenprodukten (Orientierungs
werte 2 beziehungsweise 3 mg/kg) festgestellt. 
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Untersuchungen auf tierische 
Bestandteile und Zusammen
setzung 

Von den insgesamt 1.154 am LGL 
durchgeführten mikroskopischen 
Untersuchungen entfielen 44 % 
auf die Prüfung von unzulässigen 
tierischen Bestandteilen. Wie 
schon im Vorjahr waren auch die
ses Jahr keine Proben zu bean
standen. Weitere 20 % der mikro
skopischen Untersuchungen wur
den auf verbotene Stoffe im Sinne 
von Anlage 6 der Futtermittelver
ordnung durchgeführt. Hier wur
den in weniger als 5 % tierische 
Exkremente und Spuren von Ver
packungsmaterial nachgewiesen. 
Weitere mikroskopische Analysen 
hatten die Prüfung der Deklaration 
oder der botanischen Reinheit zum 
Ziel. Während bei den Einzelfutter
mitteln nur eine Probe nicht die 
Anforderungen erfüllte, waren bei 
den Mischfuttermitteln circa 17 % 
als auffällig zu beurteilen. 

Futtermittelqualität 

Die mikrobiologische Qualität von 
Futtermitteln wird auf der Grundla
ge von futterspezifischen Orientie
rungswerten (Normalzustand I; je 
nach Grad der Überschreitung bis 
zu Qualitätsstufe IV) beurteilt. Im 
Berichtszeitraum (1/3 Einzel-, 
2/3 Mischfuttermittel) zeigten circa 
4 % der Proben deutliche Mängel 
(Qualitätsstufe III) und etwa 3 % 
waren als verdorben zu bewerten. 
Neben der Überprüfung der Quali
tätsparameter untersuchte das LGL 
in diesem Jahr nahezu 300 Futter
mittelproben (15 aus der amtlichen 
Futtermittelkontrolle) mit insge
samt drei Beanstandungen (eine 
aus der amtlichen Futtermittelkon
trolle) auf Salmonellen. 

Probiotika 

Bei 315 Proben untersuchte das 
LGL den Gehalt an Probiotika. Pro
biotika sind lebensfähige Mikro
organismen, die als Futtermittel
zusatzstoffe zur Stabilisierung der 
Darmflora eingesetzt werden. 22 % 
der Proben zeigten Abweichungen 
gegenüber dem deklarierten Gehalt. 

Antibiotika 

Im Rahmen der Untersuchung auf 
die unzulässige Verwendung von 
Antibiotika führte das LGL für die 
amtliche Futtermittelkontrolle 
1.320 Analysen durch. Dabei wa
ren in sechs Proben Schweinefut
termittel Tetracycline, Tylosin und 
Amoxicillin zu beanstanden. 
Außerdem waren in Einzelfällen 
Abweichungen vom deklarierten 
Kokzidiostatikagehalt (hier: als Zu
satzstoff) feststellbar. 

Kupfer und Zink in Schweine
futter 

Nach dem EU-weiten Verbot der 
antibiotischen Leistungsförderer 
im Jahr 2006, wurde auch 2007 
Schweinefutter schwerpunktmä
ßig auf Zink und Kupfer untersucht. 
Diese können bei hoher Dosierung 
leistungssteigernde Effekte besit
zen. Bei hofeigenen Mischungen 
wurden in sechs von 61 (Kupfer) 
beziehungsweise sieben von 85 
Fällen (Zink) Überschreitungen des 
zulässigen Höchstgehaltes festge
stellt. In diesen Fällen existiert 
zwar keine akute Gefährdung des 
Verbrauchers, allerdings ist der 
erhöhte Eintrag der genannten 
Elemente in die Umwelt nicht zu 
vernachlässigen. 

Ambrosia artemisiifolia in 
Futtermitteln 

Das Monitoring zum Vorkommen 
von Samen der Beifuß-Ambrosie in 
Futtermitteln wurde 2007 fortge
setzt. Hintergrund ist die Weiter
verbreitung durch verunreinigtes 
Streufuttermittel für Vögel. Die 
Ergebnisse (46 Proben mit sechs 
positiven Befunden bei den Einzel
futtermitteln Sonnenblumenkerne 
und Hirse, zehn bei Mischfutter
mitteln) und Beobachtungen des 
LGL wurden in ein Merkblatt für 
Futtermittelhersteller (koordiniert 
vom Bundesministerium für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Verbrau
cherschutz) eingearbeitet, um der 
Verbreitung dieser Pflanze mit 
dem hohen Allergiepotenzial ent
gegenzuwirken. 

Fallbezogene Untersuchungen 

Melamin-Untersuchung in 
Futtermitteln 

Im Zusammenhang mit den in den 
USA aufgetretenen Todesfällen 
von Katzen wurden in Bayern 23 
Futtermittel auf Melamin unter
sucht. Näheres hierzu finden Sie in 
Kapitel 3.5.9. 

Heimtierbereich 

Zu den Aufgaben des LGL gehört 
nicht nur die Untersuchung von 
Futtermitteln im Nutztier-, sondern 
auch im Heimtierbereich. Neben 
Nährstoffanalysen steht bei den 
oft anlassbezogenen Untersuchun
gen die Belastung mit Kontaminan
ten, wie zum Beispiel Nagergift 
(hier: Zinkphosphid) im Vorder
grund. Obwohl in zwei Proben 
Zinkphosphid in Spuren nachge
wiesen werden konnte, bestand 
aufgrund der geringen Menge 
keine Gesundheitsgefährdung. Für 
das Jahr 2008 sind in diesem Be
reich Schwerpunktuntersuchungen 
geplant. 
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Projekte 

Tränkwasser 

Tränkwasser ist nach der Verord
nung (EG) Nr. 178/2002 als Futter
mittel einzustufen und damit futter
mittelrechtlich zu bewerten. Den
noch fehlen bisher grundlegende 
systematisch erhobene Daten. Da
her hat das LGL in Abstimmung mit 
den zuständigen Landwirtschafts
behörden ein Monitoring zur Erfas
sung der Tränkwasserqualität initi
iert. Von ausgewählten rinder- und 
schweinehaltenden Betrieben in 
der Pilotregion Oberfranken wur
den Proben entnommen, die das 
LGL physikalisch-chemisch unter

suchte. Die Ergebnisse zeigen ein 
sehr heterogenes Bild, das offenbar 
in hohem Maße von geogenen 
Bedingungen sowie betriebsspezifi
schen Besonderheiten beeinflusst 
wird. Ein auf alle bayerischen Re
gierungsbezirke ausgeweitetes 
Projekt wird 2008 weitergeführt. 

Altlastverdachtsflächen 

Im Rahmen eines Monitorings zum 
Schadstoffvorkommen in pflanzli
chen Futtermitteln untersuchte das 
LGL 36 pflanzliche Futtermittel, 
welche auf sogenannten Altlastver
dachtsflächen in Bayern erzeugt 
wurden. Mit den Informationen aus 
dem Altlasten-, Bodenschutz- und 

Deponie-Informationssystem des 
Landesamtes für Umwelt wurden 
ausgewählte Standorte risikoorien
tiert beprobt. Den Schwerpunkt 
bildete die Untersuchung auf 
Schwermetalle und anlassbezogen 
auch auf weitere unerwünschte 
Stoffe wie zum Beispiel Fluor oder 
Dioxine. Ergebnisse des Monito
rings, bei welchem keine Über
schreitungen gesetzlicher Höchst
werte festgestellt wurden, sind in 
der Tabelle 3.4c dargestellt.

Tabelle 3.4c: Unerwünschte Stoffe in Futtermitteln von Altlastverdachtsflächen 

Untersuchungen Median Maximalwert Höchstgehalt Überschreitung des 
HöchstgehaltesAnzahl  in mg/kg bei 88 % Trockenmasse 

Unerwünschte Stoffe 
Arsen 34 0,02 0,29 2 keine 

Blei 33 0,05 1,38 10 keine 

Cadmium 32 0,01 0,51 1 keine 

Fluor 14 0,88 2,54 150 keine 

Quecksilber 33 0,01 0,05 0,1 keine
 in ng/kg bei 88 % Trockenmasse 

Dioxine 5 0,11 0,11 0,75 keine 

3.5 Produktübergreifende Untersuchungen 

3.5.1 Mykotoxine 

Mykotoxine sind natürliche, se
kundäre Stoffwechselprodukte 
niederer Pilze mit toxischer, zum 
Teil kanzerogener Wirkung auf 
Mensch und Tier. Bei ungünsti
gen Bedingungen entstehen sie 
in Nahrungs- und Futtermitteln 
bereits auf dem Feld oder bei 
Lagerung, Transport und Weiter

verarbeitung. Wichtige in Le
bensmitteln vorkommende 
Mykotoxine sind die Aflatoxine 
(Afla), Patulin (PAT), Ochratoxin 
A (OTA), die Trichothecene, da
runter Deoxynivalenol (DON), T-2 
und HT-2 Toxin sowie Zearalenon 
(ZEA) und die Fumonisine (FUM). 

Im Berichtsjahr 2007 führte das 
LGL Untersuchungen auf die in der 
Tabelle 3.5.1a genannten Mykoto
xine in 2.013 Lebensmitteln und 
Organproben durch. 
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Tabelle 3.5.1a: Anzahl untersuchter 
Proben je Mykotoxin 

Mykotoxin 
Anzahl unter 

suchter Proben 

Zearalenon 240 

Deoxynivalenol 406 

Aflatoxine B/G 456 

Ochratoxin A 381 

T-2 und HT-2 Toxin 191 

Patulin 279 

Aflatoxin M1 29 

Fumonisine B1/B2 31 
Gesamt 2.013 

Milch und Organproben 

In Lebensmittel tierischer Herkunft 
gelangen Mykotoxine nur durch 
kontaminierte Futtermittel („carry 
over“). Sie reichern sich vor allem 
in Innereien an. Von Afla B1 ist 
bekannt, dass es in Afla M1 umge
wandelt wird und als solches in die 
Milch übergeht. Bei den Untersu
chungen von 45 Organproben (Le
ber von Mastrindern, Fischen und 
Geflügel sowie Nieren von Schwei
nen) im Rahmen des Nationalen 
Rückstandskontrollplans waren 
Afla B/G, ZEA und OTA nicht nach
weisbar. Die Untersuchung von 29 
Milchproben auf Afla M1 ergab 
ebenfalls keinen positiven Befund. 

Gewürze 

Von den im Rahmen des Lebens
mittelmonitorings untersuchten 
Gewürzen waren 13 von 30 Papri
kapulvern sowie eine von 14 Mus
katnussproben frei von Aflatoxinen. 
Die Höchstgehalte an Afla B1 von 
5 µg/kg und der Summe an Afla 
B/G von 10 µg/kg für Gewürze 
wurden lediglich bei einer Probe 
gemahlener Muskatnüsse aus 
einer Metzgerei überschritten. 
OTA war in 25 Paprikapulvern und 
in zwölf Muskatnussproben zu 
finden (siehe Tabelle 3.5.1b). 

Tabelle 3.5.1b: Afla B/G und OTA in Gewürzen 

Lebensmittel 
Proben 

zahl 

Anzahl über 
dem 

Höchstwert 

Wertebe 
reich Afla B1 

[µg/kg] 

Wertebe 
reich Afla 

B/G [µg/kg] 

Wertebe 
reich OTA 

[µg/kg] 

Paprikapulver 30 0 u. B. - 3,1 u. B. - 3,6 u. B. - 51 

Muskatnüsse 
gemahlen 

14 1 u. B. - 13 u. B. - 15 u. B. - 17 

u. B. = unterhalb der Bestimmungsgrenze 

Tabelle 3.5.1c: Afla B1 und Afla B/G in Zollproben 

Lebensmittel 
Proben 

zahl 
Anzahl über dem 

Höchstwert 
Wertebereich 

Afla B1 [µg/kg] 
Wertebereich 

Afla B/G [µg/kg] 

Haselnüsse 65 5 u. B. - 39 u. B. - 87 

Haselnusspasten 4 0 u. B. - 1,4 u. B. - 3,6 

Erdnüsse 4 0 u. B. - 0,8 u. B. - 1,6 

Feigen 23 9 u. B. - 86 u. B. - 133 

Feigenpasten 1 0 0,3 0,6 

Pistazien 9 3 u. B. - 41 u. B. - 77 

Weichkaramelle 
mit Pistazien 

1 0 u. B. 0,1 

Gesamt 107 17 – – 
u. B. = unterhalb der Bestimmungsgrenze 

Tabelle 3.5.1d: Afla B1 und Afla B/G in Schalenfrüchten und anderen Früchten sowie 
Erzeugnissen daraus 

Lebensmittel 
Proben 

zahl 

Anzahl über 
dem 

Höchstwert 

Wertebe 
reich Afla B1 

[µg/kg] 

Wertebe 
reich Afla 

B/G [µg/kg] 

Wertebe 
reich OTA 

[µg/kg] 

Cashewnüsse 20 0 alle u. B. alle u. B. u. B. - 0,3 

Macadamianüsse 20 0 alle u. B. alle u. B. – 

Maronen 22 0 alle u. B. u. B. - 0,2 alle u. B. 

Haselnusspasten 8 0 u. B. - 0,4 u. B. - 0,8 – 

Pistazienpasten 6 0 u. B. - 0,8 u. B. - 2,1 – 

Mandeln und 
Mandelmassen 

15 1 u. B. - 3,4 u. B. - 3,9 – 

Brotaufstriche 
(Haselnusscreme 
und Mandelmus) 

7 0 u. B. - 0,8 u. B. - 1,0 – 

Marzipan und 
Rohmassen 

2 0 0,2 - 1,3 0,3 - 1,5 – 

Schokolade 21 0 u. B. - 0,4 u. B. - 0,5 u. B. - 0,6 

Aprikosen 
getrocknet 

15 0 alle u. B. u. B. - 0,2 – 

Paprikamark 10 0 alle u. B. alle u. B. u. B. - 0,2 
u. B. = unterhalb der Bestimmungsgrenze 

Schalenfrüchte, getrocknete 
Feigen und Erzeugnisse daraus 

Insbesondere Haselnüsse, Erd
nüsse, Pistazien und Feigen sind 
häufig mit Aflatoxinen belastet. 
Diese Lebensmittel und Erzeug
nisse mit einem wesentlichen 

Anteil an solchen Lebensmitteln 
(≥ 10 %) unterliegen deshalb bei 
Einfuhr in die EU der Vorführ
pflicht mit länderspezifischen Pro
benquoten. 
Die zulässigen Höchstgehalte be
tragen 2 µg/kg für Afla B1 und 
4 µg/kg für die Summe der Afla B/G. 
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Im Vergleich zum Vorjahr waren 
Feigen (39 %) und Pistazien (33 %) 
häufiger zu beanstanden und we
sentlich stärker belastet (bis zu 
133 µg/kg; siehe Tabelle 3.5.1c). 
Die Beanstandungsquote bei Hasel
nüssen dagegen sank auf circa 8 %. 
Die beanstandeten Partien, die wie 
95 % aller Importe aus der Türkei 
stammen, wurden an den Ein
gangszollstellen zurückgewiesen. 
Zusätzlich zu den Zollproben unter
suchte das LGL Schalenfrüchte 
und andere Früchte sowie Verar
beitungserzeugnisse im Rahmen 
der amtlichen Lebensmittelüber
wachung auf Afla B/G und OTA. 
Lediglich bei einer Probe gemahle
ner Mandeln war die Höchstmen
ge an Afla B1 überschritten (siehe 
Tabelle 3.5.1d). 

Fruchtsäfte und fruchtsafthal
tige Erzeugnisse 

Von den insgesamt 279 auf Patulin 
(PAT) untersuchten Proben waren 
227 (81 %) unbelastet. In 52 Pro
ben konnte das LGL messbare 
Gehalte (> 5 µg/kg) ermitteln. Le
diglich ein Apfelsaft enthielt mit 65 
µg/kg eine Konzentration über dem 
Höchstwert von 50 µg/kg. Acht 
von 62 untersuchten Bio-Produk
ten (13 %) wiesen messbare Patu
lingehalte auf, der höchste Wert 
von 25 µg/kg fand sich in einem 
Apfelsaft. Bei den 217 konventio
nell erzeugten Produkten lag der 
Anteil an messbaren Patulingehal
ten bei 21 % (siehe Tabelle 3.5.1e). 

Tabelle 3.5.1e: PAT in Fruchtsäften beziehungsweise fruchtsafthaltigen Erzeugnissen 

Lebensmittel 
Proben 

zahl 

Anzahl über 
dem Höchst 

wert 

Schwankungs 
breite (µg/kg) 

Apfelsäfte 173 1 u. B. - 65 
Birnensäfte 15 0 u. B. - 10 
Karottensäfte 5 0 alle u. B. 
Apfelschorlen 45 0 u. B. - 18 
Mehrfruchtsaftschorlen 
(auch brennwertreduziert) 

32 0 alle u. B. 

Apfelgelees 6 0 
Obstzubereitungen (aus Apfel und/oder 
Birne) für Säuglinge und Kleinkinder 

3 0 alle u. B. 

Gesamt 279 1 – 
u. B. = unterhalb der Bestimmungsgrenze 

Wein, Bier und Kaffee 

In verschiedenen Biersorten (19 

Pilsbiere, 19 Vollbiere dunkel, 34
 
Schwarzbiere, 43 Hefeweizen hell
 
und 15 Starkbiere hell) war DON 

nicht nachweisbar und OTA jeweils 

nur in Spuren (bis zu 0,06 µg/kg) zu 

finden.
 
Von 42 Rotweinen überwiegend 

einfacher Qualität, darunter 19 

Bio-Produkte, enthielten nur zwölf 

Proben, darunter fünf Bio-Produkte, 

geringe Gehalte an OTA (bis zu 

0,25 µg/kg). Bei der Untersuchung 

von geröstetem Kaffe auf OTA 

waren zehn Proben unbelastet und 

14 Proben lagen mit Gehalten bis 

zu 2,7 µg/kg unter dem zulässigen 

Höchstgehalt von 5 µg/kg.
 

Getreide und Getreideerzeug
nissen 

Weizen und Weizenerzeugnisse 
(Körner, Mehle, Grieße, Kleien und 
Kleinkindernahrungen) sowie Rog
gen und Roggenerzeugnisse (Kör

ner und Mehle) wurden schwer
punktmäßig auf das Vorkommen 
von T-2/HT-2 Toxin, DON und ZEA 
untersucht (siehe Tabelle 3.5.1f). 
Die Roggenproben wiesen dabei 
deutlich geringere Gehalte auf als 
die Weizenproben. Ökologisch 
erzeugte Produkte waren dabei 
tendenziell geringer belastet als 
konventionell hergestellte Pro
dukte. Die höchsten Gehalte an 
DON fanden sich in Weizenkleie 
aus konventioneller Produktion 
(1.163 µg/kg) und Bio-Weizen
mehl aus Italien (613 µg/kg). Bei 
der Weizenkleie war als einzigem 
Erzeugnis dieser Produktgruppe 
die Höchstmenge von 750 µg/kg 
überschritten. 
Die Untersuchung von 30 Mais
produkten (Grieße, Mehle, Grits, 
Cornflakes und Teigwaren) aus 
ökologischer Produktion auf Fu
monisine ergab bei Maisnudeln 
vereinzelt geringe Kontaminatio
nen bis zu einem Maximalgehalt 
von 355 µg/kg (zulässiger Höchst
gehalt 400 µg/kg). 

Tabelle 3.5.1f: DON, ZEA, T2 und HT2 in Getreide und Getreideerzeugnissen 

Lebensmittel 
Proben 

zahl 
Anzahl über dem 

Höchstwert 
Wertebereich 
DON [µg/kg] 

Wertebereich 
ZEA [µg/kg] 

Wertebereich 
S T-2 u. HT-2 [µg/kg] 

Weizen/-erzeugnisse konventionell 88 1 0,7 - 1.163 u. B. - 11 u. B. - 24 
Weizen/-erzeugnisse ökologisch 42 0 0,1 - 613 u. B. - 31 u. B. - 12 
Roggen/-erzeugnisse konventionell 29 0 3,4 - 288 u. B. - 2,2 0,1 - 3,0 
Roggen/-erzeugnisse ökologisch 32 0 1,1 - 72 u. B. - 2,0 u. B. - 3,1 
u. B. = unterhalb der Bestimmungsgrenze 

Seite 81 



3.5.2 Pflanzenschutzmittel in pflanzlichen Lebensmitteln
 

Im Jahr 2007 untersuchte das LGL 
2.312 pflanzliche Lebensmittel auf 
Rückstände von Pflanzenschutz
mitteln, davon 98 % mit umfas
senden Multimethoden. Insge
samt enthielten 29 % aller Lebens
mittel keine bestimmbaren Rück
stände, das ist deutlich mehr als in 
den Vorjahren. Allerdings war der 
Anteil der Proben aus ökologi
schem Anbau (siehe auch Kapitel 
2.8) mit 17 % im Vergleich zu den 
Vorjahren überproportional vertre
ten. Bei konventionellen Produkten 
waren 19 % der Proben ohne 
Rückstände. Trotz der großen An
zahl an Bio-Produkten enthielten 
270 Proben (12 %) Rückstände 
über den zulässigen Höchstmen
gen (siehe Tabelle 3.5.2a). Die 
Quote für die konventionelle Ware 
betrug 14 %. Häufig traten mehre
re überhöhte Rückstände in einer 
Probe auf, sodass das LGL insge
samt 512 Höchstmengenüber
schreitungen feststellte, davon 
79 % durch Anwendung der 
LC-MS/MS-Technik. 
Der Schwerpunkt der Untersu
chungen lag wie bisher bei Obst 
und Gemüse. Nachdem das LGL 
im Jahr 2007 verstärkt auch Le
bensmittel aus dem ökologischen 
Anbau untersucht hat (siehe Kapi
tel 2.8), wird bei den folgenden 
Betrachtungen nur auf Obst und 
Gemüse aus konventioneller Pro
duktion eingegangen. Hier können 
chemisch-synthetische Pflanzen
schutzmittel eingesetzt werden 
und demnach sind Rückstände von 
diesen zu erwarten. 

Obst 

Bei Obst lag der Anteil an Proben 
ohne bestimmbare Rückstände bei 
9 % (2005: 10 %, 2006: 6 %) und 
war bei einheimischer Ware mit 
14 % höher als bei Produkten aus 

Tabelle 3.5.2a: Rückstandssituation der untersuchten Lebensmittel 

Lebensmittel 
Proben 

zahl 
ohne R 

mit R 
kleiner HM 

mit R 
größer HM 

Obst 932 180 690 62

 konventionell 774 66 647 61

 biologisch 158 114 43 1 

Obsterzeugnisse, Fruchtsäfte, 
Fruchtzubereitungen 

85 18 30 37 

Gemüse 880 279 500 101

 konventionell 734 162 473 99

 biologisch 146 117 27 2 

Gemüseerzeugnisse 41 5 5 31 

pflanzliche Öle 12 5 7 0 

Getreideprodukte, Backwaren 4 4 0 0 

Hülsenfrüchte, Ölsamen, 
Schalenobst 

46 38 3 5 

Kartoffeln, Kartoffelprodukte 38 15 21 2 

Pilze, Pilzerzeugnisse 44 4 28 12 

Bier, Hopfen 55 12 41 2 

Teeprodukte 12 6 5 1 

Säuglingsnahrung 81 75 6 0 

Nahrungsergänzungsmittel, 
Diätetische Lebensmittel 

9 9 0 0 

Gewürze, Würzmittel 54 10 31 13 

Zusatzstoffe pflanzlichen 
Ursprungs 

19 15 0 4 

Gesamt 2.312 675 1.367 270 

Anteil 29 % 59 % 12 % 
Vorjahre zum Vergleich 

2006 2.326 18 % 68 % 14 % 

2005 2.157 22 % 63 % 15 % 
R = Rückstand, HM = Höchstmenge nach Rückstands-Höchstmengenverordnung 

dem Ausland (6 %). Auch Höchst
mengenüberschreitungen waren 
bei deutschen Erzeugnissen (1 bis 
5 %) seltener als bei Importware 
(10 bis 13 %). 
Ungünstige Rückstandsbewertun
gen ausländischer Ware liegen oft 
an noch unterschiedlich hohen 
Grenzwerten für zahlreiche Stoffe 
in den verschiedenen Staaten. Da
neben werden aber auch unter
schiedliche Produkte aus dem In-
und Ausland angeboten. Importier
te Produkte kommen oft aus ande
ren Klimazonen, sind mitunter 
anfälliger für (andere) Schädlinge 

und werden daher spezifisch mit 
Pflanzenschutzmitteln behandelt. 
Allgemein ist eine rückläufige Ten
denz erkennbar. 
Die Rückstandssituation war für 
bayerisches Obst wiederum ver
gleichsweise günstig. Das LGL 
stellte lediglich eine Höchstmen
genüberschreitung bei 52 Proben 
fest, die Gesamtrückstandsbelas
tung lag nur bei 0,19 mg/kg (2006: 
0,20 mg/kg). Bei anderen in- und 
ausländischen Erzeugnissen be
trug die durchschnittliche Gesamt
belastung 0,32 beziehungsweise 
0,58 mg/kg. 

Seite 82 



 
    

Bei Beerenobst sind oft intensive 
Pflanzenschutzmaßnahmen not
wendig, denn es ist besonders 
empfindlich gegenüber Schadorga
nismen. Die Rückstandssituation 
hat sich aber geringfügig verbes
sert, insbesondere auch bei Erd
beeren und Tafeltrauben. Die An
zahl an Höchstmengenüberschrei
tungen und der durchschnittliche 
Gesamtgehalt sind seit 2005 leicht 
rückläufig, allerdings blieb die An
zahl an Rückständen pro Probe fast 
unverändert (siehe Tabelle 3.5.2b). 
Bei Kernobst ist die Zunahme der 
Höchstmengenüberschreitungen 
auf 6 % auf besonders belastete 
Birnen ungeklärter Herkunft zu
rückzuführen. Sie enthielten nicht 
zugelassene Wirkstoffe. Auch die 
Anzahl an Rückständen stieg et
was an, während der Gesamtge
halt praktisch unverändert blieb. 
Deutsches Kernobst war durch
schnittlich weniger belastet als 
ausländisches. 
Bei Steinobst blieb die Quote an 
Höchstmengenüberschreitungen 
weiterhin rückläufig, die Gesamt
rückstandsbelastung pro Probe mit 
0,21 mg/kg dagegen konstant (siehe 
Tabelle 3.5.2b). Pfirsiche und Nekta-

Abbildung 3.5.2a: Entwicklung der Rückstandssituation bei Obst aus konventio
nellem Anbau 2005 bis 2007 
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rinen wiesen stets Rückstände auf, Exotische Früchte wurden 2007 
18 % der Pfirsiche enthielten über- verstärkt untersucht. Die Höchst
höhte Mengen. Kirschen und Pflau- mengenüberschreitungen und die 
men waren gering belastet. Rückstandszahl nahmen im Ver-
Die Behandlung von Zitrusfrüchten gleich zu 2006 wieder ab. Bei den 
nach der Ernte zur Konservierung Gesamtgehalten war hingegen ein 
der Oberfläche führt zu vergleichs- ständiger Anstieg zu verzeichnen. 
weise hohen Rückstandsgehalten Allerdings variieren die untersuch
(durchschnittlich: 2,08 mg/kg; sie- ten Fruchtarten und ihre Anzahl 
he Tabelle 3.5.2b). Insgesamt wie- von Jahr zu Jahr und beeinflussen 
sen die Zitrusfrüchte einen un- jeweils das Gesamtbild. Während 
günstigen Trend auf. Sowohl die Ananas, Bananen, Physalis und 
Höchstmengenüberschreitungen, Rhabarber eher unauffällig waren, 
die Rückstände pro Probe als auch traten bei Kiwis (13 %) und Karam
der durchschnittliche Gehalt stie- bolen (19 %) häufig Höchstmen
gen seit 2005. genüberschreitungen auf. 

Tabelle 3.5.2b: Rückstände in Obst aus konventioneller Erzeugung 

Jahr 
Proben

zahl 
ohne R 

mit R 
kleiner HM 

mit R 
größer HM 

verschiedene 
Stoffe 

Anzahl R 
pro Probe 

Gehalt R pro 
Probe (mg/kg) 

Beerenobst 2005 337 6 % 81 % 13 % 107 5,0 0,48 

2006 397 8 % 81 % 11 % 131 5,0 0,45 

2007 337 7 % 86 % 7 % 113 4,9 0,42 

Kernobst 2005 100 7 % 92 % 1 % 59 4,3 0,31 

2006 150 5 % 93 % 2 % 90 5,2 0,33 

2007 95 3 % 91 % 6 % 68 5,4 0,33 

Steinobst 2005 91 4 % 76 % 20 % 64 3,8 0,20 

2006 165 5 % 85 % 10 % 85 4,3 0,21 

2007 161 3 % 90 % 7 % 85 4,6 0,21 

Zitrusfrüchte 2005 92 2 % 91 % 7 % 53 4,2 1,04 

2006 44 0 % 91 % 9 % 45 5,4 1,86 

2007 54 0 % 85 % 15 % 59 7,3 2,08 

exotische 
Früchte 

2005 66 58 % 36 % 6 % 23 0,8 0,03 

2006 71 11 % 76 % 13 % 40 2,3 0,26 

2007 127 28 % 65 % 8 % 46 1,7 0,48 
R = Rückstand, HM = Höchstmenge 
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Gemüse 

Auch bei Gemüse hat sich die 
Rückstandssituation gegenüber 
dem ungünstigen Jahr 2006 wie
der verbessert (siehe Abbildung 
3.5.2b). Deutsche Erzeugnisse 
waren durchgehend seltener be
lastet als ausländische. Der Anteil 
der Höchstmengenüberschreitun
gen lag mit 5 % wieder auf dem 
Niveau von 2005. Bei ausländi
schen Produkten blieb die Bean
standungsrate im Vergleich zum 
Vorjahr nahezu konstant. Höchst
mengenüberschreitungen kamen 
vor allem bei den Stoffen vor, bei 
denen der niedrigste Grenzwert 
von 0,01 mg/kg heranzuziehen ist. 
Im Vergleich waren Erzeugnisse 
aus Bayern geringer belastet. Der 
durchschnittliche Rückstandsgehalt 
betrug nur 0,16 mg/kg. Bei ande
ren deutschen und den ausländi
schen Produkten lag die durch
schnittliche Gesamtbelastung bei 
0,29 beziehungsweise 0,51 mg/kg. 
Bei den Salatarten sind die 2006 
festgestellten hohen Rückstände 
nicht wieder aufgetreten, sodass 
der Gesamtrückstandsgehalt 
durchschnittlich nur etwa die Hälf
te des Vorjahres betrug (siehe Ta
belle 3.5.2c). Die Höchstmengen

überschreitungen gingen auf 11 % 
zurück. Dennoch ist in diesen Kul
turen weiterhin auf eine sorgfältige 
Anwendung der Pflanzenschutz
mittel hinzuwirken, um die Rück
standsbelastung zu reduzieren. 
Bei Fruchtgemüse blieb die Rück
standssituation nahezu konstant. 
Im Mittel war der Gesamtrück
standsgehalt mit 0,14 mg/kg (sie
he Tabelle 3.5.2c) deutlich geringer 
als bei den Salatarten. Der Anteil 
an Proben mit Höchstmengen
überschreitungen schwankte in 
den letzten drei Jahren zwischen 
17 und 19 %, die Rückstandszahl 
nahm mit 3,7 wieder etwas ab. 
Bei Paprika traten wieder häufiger 
Grenzwertüberschreitungen 
(30 %) auf, da das LGL 2007 ver
mehrt die höher belastete Ware 
aus Spanien und der Türkei unter
suchte. Der Anteil an rückstands
freier Ware bei den Fruchtgemü
searten stieg im Vergleich zum 

Vorjahr etwas an, bedingt durch 

die deutlich günstigere Rück
standssituation bei Auberginen 

und Tomaten.
 
Spross- und Wurzelgemüse sind 

im Allgemeinen nur gering belas
tet. Höchstmengenüberschreitun
gen sind vergleichsweise selten 

und traten im Untersuchungsjahr 


Abbildung 3.5.2b: Entwicklung der Rückstandssituation bei Gemüse aus kon
ventionellem Anbau 2005 bis 2007 
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2007 nur bei Kohlrabi und Radies
chen auf. Auch die statistischen 
Kennzahlen in der Tabelle 3.5.2c 
vermitteln ein günstiges Bild. 

Obst- und Gemüseerzeugnisse 

Viele Höchstmengenüberschrei
tungen kamen bei Obst- und Ge
müseerzeugnissen vor (siehe Ta
belle 3.5.2a). 32 von 47 Proben 
(68 %) getrockneter Weinbeeren 
enthielten Rückstände über den 
Höchstmengen. Dieser hohe An
teil ist darauf zurückzuführen, dass 
Weinreben oft intensiv mit Pflan
zenschutzmitteln behandelt wer
den und durch die Trocknung der 
Trauben die Rückstände aufkon
zentriert werden können. 
Bedingt durch sehr niedrig ange
setzte pauschale Höchstmengen 
kamen auch in 31 von 32 Wein
blätterproben (97 %) unzulässig 
hohe Rückstände vor. 
Der vergleichsweise hohe Anteil 
an Höchstmengenüberschreitun
gen von 27 % bei Pilzen und Pilz
erzeugnissen basiert auf einigen 
Verdachtsproben getrockneter 
Erzeugnisse aus China sowie auf 
frischen Champignonproben mit 
unzulässigen Rückständen an Me
piquat und Carbendazim, die durch 
Getreidestroh als Aufzuchtssubst
rat in die Pilze gelangt waren. 
13 von 38 untersuchten Proben 
Paprikapulver (34 %) enthielten 
verschiedene Wirkstoffe mit unzu
lässigen Rückstandsmengen. An
dere Gewürze beziehungsweise 
Würzmittel wiesen keine Höchst
mengenüberschreitungen auf. 
Die Rückstandssituation in Säug
lingsnahrung ergab ein gewohnt 
gutes Bild. In 92 % der Proben 
wies das LGL keine Rückstände 
nach und keine Probe enthielt Stof
fe oberhalb der niedrigen zulässi
gen Höchstmenge von 0,01 mg/kg. 
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Tabelle 3.5.2c: Rückstände in Gemüse aus konventioneller Erzeugung 

Jahr 
Proben

zahl 
ohne 

R 
mit R 

kleiner HM 
mit R 

größer HM 
verschie

dene Stoffe 
Anzahl R 
pro Probe 

Gehalt R pro 
Probe (mg/kg) 

Salatarten 2005 160 11 % 71 % 18 % 72 3,0 0,94 

2006 297 11 % 73 % 16 % 102 3,8 2,20 

2007 197 16 % 73 % 11 % 75 3,4 1,13 

Sprossgemüse 
(vor allem Blumenkohl, 
Kohlrabi, Spargel, Zwiebeln) 

2005 67 31 % 64 % 5 % 31 1,0 0,01 

2006 42 50 % 48 % 2 % 12 1,2 0,01 

2007 51 69 % 23 % 8 % 14 0,6 0,01 

Fruchtgemüse 
(vor allem Auberginen, 
Bohnen, Paprika, Tomaten) 

2005 431 22 % 59 % 19 % 124 3,3 0,13 

2006 388 15 % 68 % 17 % 144 4,4 0,15 

2007 319 19 % 63 % 18 % 114 3,7 0,14 

Wurzelgemüse 
(vor allem Karotten, Radies
chen, Rettich, Sellerie) 

2005 51 29 % 67 % 4 % 17 1,4 0,02 

2006 34 9 % 85 % 6 % 24 2,2 0,04 

2007 55 20 % 71 % 9 % 22 2,0 0,04 
R = Rückstand, HM = Höchstmenge 

Sonderuntersuchungs
programme 

In einem Sonderprogramm unter
suchte das LGL 45 Proben Hopfen. 
Lediglich in zwei Proben kamen 
keine Rückstände vor, in zwei Pro
ben lag jeweils ein Rückstand über 
der zulässigen Höchstmenge. Der 
Gesamtrückstandsgehalt ist bei 
Hopfen mit durchschnittlich 
10,0 mg/kg sehr hoch. Jedoch ist 
zu berücksichtigen, dass die Dol
den zur Lagerung getrocknet wer
den und so die Rückstände ange
reichert werden können. 

Um zu klären, ob die Rückstände 
in nennenswerten Mengen in das 
Bier übergehen, analysierte das 
LGL zehn Proben. Trotz der hohen 
Nachweisempfindlichkeit wurden 
keine Rückstände gefunden. 
In einem weiteren Sonderuntersu
chungsprogramm untersuchte das 
LGL Verdickungsmittel mit Guar
kernmehl und daraus hergestellte 
Lebensmittel auf das fungizid wir
kende Pentachlorphenol (PCP). 
PCP ist auch aufgrund seiner Ver
unreinigung mit Dioxinen verboten, 
wurde aber in sieben Proben 
(Verdickungsmittel und Fruchtzu

bereitungen) oberhalb der Höchst
menge von 0,01 mg/kg nachge
wiesen.

  Besonders umfangreiche Infor
mationen über die Rückstands
situation bei Obst und Gemüse 
auf dem bayerischen Markt ver
öffentlichte das LGL in einer 
Broschüre im Sommer 2007 
(siehe www.lgl.bayern.de, Stich
wort Publikationen). 

3.5.3 Pflanzenschutzmittel, Polychlorierte Biphenyle (PCB) 
und andere organische Kontaminanten in Lebensmitteln 
tierischer Herkunft
 

Im Rahmen von bundesweiten 
Untersuchungsprogrammen (Nati
onaler Rückstandskontrollplan und 
Monitoring), eines risikoorientier
ten Stichprobenplanes und der 
Überprüfung von Verdachtsfällen 
aufgrund früher festgestellter Auf
fälligkeiten untersuchte das LGL 

insgesamt 894 tierische Lebens
mittel auf Pestizide, PCB (im Sinne 
der Schadstoff-Höchstmengen-
Verordnung) und weitere Umwelt
stoffe (siehe Tabelle 3.5.3a). 
75 Proben aus ökologischer Tierhal
tung waren unauffällig. Sie zeigten 
erwartungsgemäß keine Unter

schiede zu entsprechenden kon
ventionellen Produkten, denn bei
de Erzeugungsformen sind den in 
tierischen Lebensmitteln überwie
gend nachweisbaren Umweltkon
taminanten gleichermaßen ausge
setzt. 
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Beanstandungen und sonstige 
auffällige Befunde 

Wildschweine 

Bei Wildschweinen, einem wichti
gen Indikator für die Umweltkonta
mination, liegt die Schadstoffbelas
tung – mit Ausnahme einzelner 
Problemgebiete – mittlerweile 
deutlich unter den zulässigen 
Höchstmengen. So waren 28 von 
insgesamt 29 Proben unauffällig. 
Allerdings erwies sich eine Probe 
aus dem Regierungsbezirk Schwa
ben als extrem stark mit Organo
chlorverbindungen kontaminiert, 
vor allem mit Hexachlorcyclohexan 
(HCH)-Isomeren. Die im Fett ge
messenen Gehalte an a-HCH 
(3,2 mg/kg), ß-HCH (1,5 mg/kg) 
und Lindan (g-HCH; 0,22 mg/kg) 
überstiegen die jeweiligen Höchst
mengen um das 10- bis 16-fache. 
Das nachgewiesene technische 
HCH-Isomerengemisch wurde 
früher als Pflanzenschutzmittel 
(Insektizid), Holzschutzmittel und 
Tierarzneimittel eingesetzt, in den 
1970er-Jahren aber nach und nach 
für alle Anwendungsgebiete verbo
ten. Zusätzlich enthielt das Wild
schweinfett die Industriestoffe 
Hexachlorethan (2,0 mg/kg), Pen
tachlorbenzol und Tri- und Tetra
chlorbenzole (0,10 bis 0,19 mg/kg). 
Das nachgewiesene Stoffspektrum 
lässt einen Kontakt des Tieres mit 
einer chlorchemischen Altlast in der 
Umwelt vermuten. Da die Probe 
erst gegen Jahresende gezogen 
wurde, liegen zu diesem Fall noch 
keine weiteren Erkenntnisse vor. 

Serrano-Schinken 

Fünf von 23 Proben (22 %) spani
schen Serrano-Schinkens enthiel
ten teilweise erhöhte Gehalte der 
insektiziden Pyrethroide Perme
thrin, Phenothrin, Tetramethrin und 
Fenvalerat sowie den zusammen 
mit Pyrethroiden eingesetzten 
Synergisten Piperonylbutoxid. Die 

Tabelle 3.5.3a: Probenübersicht mit Befunden 

Lebensmittel Probenzahl mit Rückständen 

Gesamt 
ohne 
Rück 

stände 
< HM* > HM* 

davon 
beanstandet / 

Grund 

Milch, Milcherzeugnisse 146 5 141 

Eier, Eierzeugnisse 61 17 44 

Fleisch 472 186 285 1 1 HCH 

Fleischerzeugnisse 23 2 16 5 3 Pyrethroide 

Fische, 
Fischerzeugnisse 

91 85 6 6 Endrin 

Krusten- Schalen-
Weichtiere 

20 11 8 1 1 Fenobucarb 

Honig 81 22 55 4 3 DEET 

Gesamt 894 243 634 17 14 
Anteile % 27,2 % 70,9 % 1,9 % 1,6 % 
*HM: Höchstmenge nach Rückstands-Höchstmengenverordnung bzw. Schadstoff-Höchstmengenver
ordnung; wegen der Berücksichtigung der analytischen Streubereiche entspricht die Anzahl der 
Höchstmengenüberschreitungen nicht der Anzahl der Beanstandungen 

Gehalte je kg Schinken reichten 
bis zu 0,85 mg Tetramethrin bezie
hungsweise 0,39 mg Phenothrin. 
Für beide Wirkstoffe beträgt der 
Grenzwert 0,01 mg/kg. 
Solche Insektizidrückstände, aber 
auch Rückstände von Phosphor
säure-Estern, hat das LGL bereits 
seit 1995 regelmäßig in spani
schem Serrano-Schinken festge
stellt. Sie sind auf Schädlingsbe
kämpfungsmaßnahmen bei der 
Reifung/Lagerung des Schinkens 
im Herstellerbetrieb zurückzuführen 
und damit nur auf der Oberfläche 
der Erzeugnisse lokalisiert. Entspre
chend waren nur Schinkenstücke, 
nicht aber Scheibenware betroffen. 
Obwohl die spanische Kontrollbe
hörde bereits damals mitgeteilt 
hatte, das Rückstandsproblem sei 
durch Umstellung der Entwe
sungsmethoden beseitigt, haben 
die getroffenen Maßnahmen of
fensichtlich noch nicht zu endgülti
gem Erfolg geführt. 

Karpfen 

In Karpfen aus einer heimischen 
Teichwirtschaft wurden Rückstän
de an Endrin bis zu 0,074 mg/kg 
festgestellt. Forellen aus demsel

ben Zucht- und Mastbetrieb wie
sen sogar Endringehalte von 0,21 
und 0,17 mg/kg auf. Der zulässige 
Grenzwert nach der Rückstands-
Höchstmengenverordnung von 
0,01 mg/kg war bei sechs Fischen 
überschritten. 
Nach der toxikologischen Bewer
tung war bei höheren Verzehrs
mengen eine akute gesundheitli
che Beeinträchtigung nicht mehr 
mit der zu fordernden Sicherheit 
auszuschließen. Beide Fische wur
den daher als nicht sichere Le
bensmittel im Sinne des Artikels 
14 Absatz 2a und 4 Verordnung 
(EG) 178/2002 beurteilt. 
Das Insektizid Endrin wurde we
gen seiner Giftigkeit und Persis
tenz durch die Stockholmer Kon
vention vom 22. Mai 2001 (rechts
gültig seit dem 17. Mai 2004) welt
weit verboten, in Deutschland 
bestand ein Produktions- und An
wendungsverbot bereits seit 1981. 
Die Ursache für diese außerge
wöhnliche Verunreinigung ist noch 
nicht endgültig geklärt. Möglicher
weise hat aus früheren Jahren 
kontaminierter Straßenschutt, der 
zur Verkleinerung von Teichen ein
gesetzt worden war, zu diesem 
Rückstandsproblem geführt. 
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Tintenfische 

Tintenfisch und daraus hergestellte 
Erzeugnisse waren nicht oder nur 
minimal mit Rückständen belastet. 
Lediglich eine Probe Tintenfisch
tuben aus Vietnam enthielt das in 
Deutschland nicht zugelassene 
Insektizid Fenobucarb (0,48 mg/kg) 
deutlich über der zulässigen 
Höchstmenge von 0,01 mg/kg. 

Honig 

Bei einheimischem Honig waren 
wie in den Vorjahren wiederholt 
Rückstände an N,N-Diethyltolua
mid (DEET) festzustellen. DEET ist 
als Stoff zur Abwehr von Insekten 
(Repellent) in einem Spray für Im
ker enthalten, das bei der Honigge
winnung anstelle eines Rauchgerä
tes zur Beruhigung der Bienen 

dienen soll. Rechtlich ist der Wirk
stoff DEET den Schädlingsbe
kämpfungsmitteln zuzuordnen mit 
der Konsequenz, dass für Rück
stände der niedrige Grenzwert von 
0,01 mg/kg anzuwenden ist. 
DEET war in neun der insgesamt 
81 Honige nachweisbar (Anteil 
11%). Grenzwertüberschreitungen 
ergaben sich bei vier Proben (DEET-
Gehalte: 0,020 bis 0,13 mg/kg). 

3.5.4 Pflanzenschutzmittel, Polychlorierte Biphenyle (PCB) 
und Nitro-Moschus-Verbindungen in Frauenmilch

Die Rückstände von persistenten 
Organochlorpestiziden, PCB und 
synthetischen Nitro-Moschus-Duft
stoffen in Frauenmilch sind in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich 
zurückgegangen. Da in der Regel 
für den Säugling kein gesundheit
liches Risiko mehr besteht, hat die 
Nationale Stillkommission das Stil
len von uneingeschränkter Dauer 
empfohlen. Mütter, die dennoch 
ihre Milch auf diese Verbindungen 
untersuchen lassen wollen, kön
nen dem LGL weiterhin über die 
Gesundheitsämter entsprechende 
Proben vorlegen. 

Ergebnisse der Untersuchungen 

Von den untersuchten 65 Proben 
stammten 17 von staatlichen Ge
sundheitsämtern, weitere 48 aus 
einem LGL-internen Sonderunter
suchungsprogramm. Die Richtwer
te der Deutschen Forschungsge
meinschaft aus dem Jahr 1984 
waren in keiner Probe überschrit
ten. Bemerkenswert war die Pro
be einer aus der Ukraine stam
menden Mutter, von der das LGL 
bereits im Jahr 2004 eine Mutter
milchprobe mit vergleichsweise 
hohen Gehalten an beta-HCH und 
Gesamt-DDT untersucht hatte. 

Tabelle 3.5.4a: Rückstände von OrganochlorPestiziden, PCB und NitroMoschus
verbindungen in Frauenmilch 

Anzahl der untersuchten Proben: 65 Median Maximalwert 

ohne 
Rückstand 

mit Rückstand 
(alle < DFG-
Richtwert) 

[mg/kg 
Milchfett] 

[mg/kg 
Milchfett] 

Stoff 

Hexachlorbenzol 0 65 0,017 0,057 

beta-HCH 5 60 0,007 0,170 

Lindan (gamma-HCH) 62 3 0,004 0,011 

Heptachlorepoxid 53 12 0,003 0,005 

Dieldrin 60 5 0,003 0,004 

Gesamt-DDT 0 65 0,064 1,320 

Gesamt-PCB 0 65 0,130 0,400 

Moschus-Xylol 55 10 0,005 0,038 

Moschus-Keton 63 2 0,010 0,015 
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Abbildung 3.5.4a: Rückstände in Frauenmilch (Medianwerte in Bayern von 1994 
bis 2007) 
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Auf Milchfett bezogen lagen die 
Werte 2007 (beta-HCH: 
0,039 mg/kg; Gesamt-DDT: 
0,51 mg/kg) noch immer weit über 
dem Durchschnitt, jedoch um ein 
Vielfaches niedriger als bei der 
ersten Stillperiode (beta-HCH: 

0,24 mg/kg; Gesamt-DDT: 
2,7 mg/kg). Dieses Beispiel bestä
tigt deutlich den seit Jahren be
kannten Effekt, dass die Fremd
stoffkonzentration in der Frauen
milch mit jedem weiteren gestill
ten Kind abnimmt. Interessant war 

3.5.5 Pflanzenschutzmittel in Trinkwasser
 

Am LGL wurden 2007 insgesamt 
773 Trinkwasserproben auf Rück
stände von Pflanzenschutzmitteln 
und deren Metabolite untersucht. 

Auftragsuntersuchungen 

Das LGL wurde von den Gesund
heitsämtern mit der Untersuchung 
von 301 Proben auf Pflanzen
schutzmittel beauftragt, die in der 
Regel risikoorientiert entnommen 
werden. 26 Proben stammten aus 
Einzelwasserversorgungen und 
275 Proben aus zentralen Wasser
versorgungen. Die Untersuchun
gen umfassten neben den bis zu 
90 Wirkstoffen auch deren be
kannte Metabolite. Wie in den 
Jahren zuvor wies das LGL Atrazin 
(71 %) und sein Abbauprodukt 
Desethylatrazin (78 %) am häufigs
ten nach, gefolgt von Desethylsi
mazin (45 %), Propazin (40 %), 
Desethylterbuthylazin (38 %), Si
mazin (25 %), Terbuthylazin (19 %), 
2,6-Dichlorbenzamid (15 %) und 
Ethidimuron (15 %). Im Gegensatz 
zu den anderen Triazinen mit Ge
halten weit unter dem Grenzwert 
von 0,1 µg/l der Trinkwasserverord
nung (höchster Wert: 0,04 µg/l), 
stellte das LGL für Atrazin bei 
34 % der Proben (maximal 
0,37 µg/l) und für Desethylatrazin 
bei 52 % der Proben (maximal 
0,60 µg/l) Grenzwertüberschreitun
gen fest. 

Sonderuntersuchungspro
gramm 

Im November 2006 wurde den 
bayerischen Fachbehörden be
kannt, dass in Grundwasser mitun
ter höhere Konzentrationen von 
Desphenylchloridazon, eines Meta
boliten des Rübenherbizids Chlori
dazon, gefunden wurden. Darauf
hin startete das LGL kurzfristig ein 
Sonderuntersuchungsprogramm 
mit 232 Proben im Dezember 
2006 und 371 Proben im Berichts
jahr. Aufgrund neuer Erkenntnisse 
erweiterte das LGL im Frühjahr 
2007 den Untersuchungsumfang 
um Desphenylchloridazon-methyl, 
einem weiteren Metaboliten von 
Chloridazon und um N,N-Dimethyl
sulfamid (DMS), einem Metabolit 
des im Obst und Weinbau verwen
deten Fungizids Tolylfluanid. DMS 
kann bei der Trinkwasseraufberei
tung durch Ozonung in das krebs
erzeugende N-Nitrosodimethyla
min (NDMA) umgewandelt wer
den und ist deshalb von besonde
rer Bedeutung. 
In knapp 50 % der Proben wies 
das LGL die beiden Metaboliten 
von Chloridazon nach. In 35 % aller 
Proben lagen die Gehalte über dem 
Wert von 0,1 µg/l. Der Wirkstoff 
selbst wurde nur in circa 5 % der 
Proben gefunden. DMS hat das 
LGL in 7 % der Proben detektiert. 
Alle bekannten Trinkwasserversor
gungen in Bayern, bei denen wäh

auch der im Vergleich hohe Ge
samt-DDT-Gehalt (1,32 mg/kg) der 
Milch einer Mutter aus Bolivien. 
Eine Erklärung hierfür könnte der 
nach wie vor zulässige Einsatz von 
DDT zur Bekämpfung von Malaria 
übertragenden Insekten sein. 

rend der Aufbereitung das Wasser 
ozoniert wird, wurden zusätzlich 
auf Rückstände an NDMA über
prüft. Das Umwandlungsprodukt 
wurde aber in keiner der Trinkwas
serproben nachgewiesen. 
Nach neueren Informationen des 
Bundesamtes für Verbraucher
schutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) ist bei weiteren Wirkstoffen 
(Chlorthalonil, Dimethachlor, Meta
zachlor, S-Metolachlor) mit Meta
boliten im Grundwasser zu rech
nen. Erste orientierende Untersu
chungen des LGL wiesen darauf 
hin, dass auch von diesen Stoffen 
Konzentrationen über 0,1 µg/l im 
Trinkwasser enthalten sein können. 
Nach der gesundheitlichen Beur
teilung durch das LGL bergen die 
festgestellten Werte jedoch kein 
Risiko. Die trinkwasserrechtliche 
Bewertung solcher Pflanzen
schutzmittel-Abbauprodukte ist 
noch strittig und wird derzeit auf 
Bundesebene zwischen allen be
teiligten Behörden abgestimmt. 

Pflanzenschutzmittel-Konzept 

In Zusammenarbeit mit dem Lan
desamt für Umwelt (LfU) wird ein 
Konzept erarbeitet, das den für die 
Trinkwasserüberwachung zuständi
gen Gesundheitsämtern ermögli
chen soll, ein für die jeweiligen 
Wassergewinnungsanlagen spezi
fisches Untersuchungsspektrum 
festzulegen. 
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Um die Praktikabilität des Konzep
tes einschätzen zu können, unter
suchte das LGL in einem Pilotpro
jekt alle zentralen Wasserversorgun
gen der Landkreise Neumarkt und 
Straubing und wies eine Fülle von 
Stoffen nach, allerdings meist nur in 
sehr geringen Spuren unter der 
Bestimmungsgrenze von 0,01 µg/l. 

3.5.6 Dioxine 

Was sind Dioxine und dioxin
ähnliche PCB? 

Unter dem Begriff „Dioxine“ wer
den die polychlorierten Dibenzo-p
dioxine und Dibenzofurane 
(PCDD/F) zusammengefasst. Sie 
gehören mit den dioxinähnlichen 
Polychlorierten Biphenylen (dl-
PCB) zu den toxikologisch relevan
ten chlororganischen Verbindun
gen. Im Gegensatz zu den PCB 
wurden Dioxine nie im techni
schen Maßstab produziert, sie 
entstehen vielmehr vorwiegend 
bei Verbrennungsprozessen. Als 
Hauptverursacher für die Belas
tung der Umwelt mit Dioxinen sind 
heute industrielle Anlagen zur Me
tallverarbeitung und Müllverbren
nung sowie die Kleinfeuerungen 
von Wohngebäuden zu nennen. 
Durch ihre spezifischen Eigen
schaften, die schlechte Abbaubar
keit und die hohe Fettlöslichkeit, 
reichern sich Dioxine und PCB in 
der Nahrungskette an. Der 
Mensch wird überwiegend durch 
den Verzehr von Lebensmitteln 
tierischen Ursprungs belastet. In 
der EU-Verordnung zur Festlegung 
der Höchstgehalte für bestimmte 
Kontaminanten in Lebensmitteln 
sind neben Höchstmengen für 
Dioxine auch solche für dioxinähn
liche PCB aufgeführt. 

Zu nennen sind Bentazon, Broma
cil, Dimefuron, Diuron, Ethidimu
ron, Fenpropidin, Flurtamone, Flu
silazol, Metazachlor und Metha
benzthiazuron. Im Landkreis Neu
markt kamen häufiger Befunde 
verschiedener Triazine vor mit hö
heren Gehalten an Atrazin (maxi
mal 0,25 µg/l) und Desethylatrazin 

Toxizität 

Um die Gehalte an Dioxinen und 
dioxinähnlichen PCB hinsichtlich 
ihrer gesundheitlichen Bewertung 
richtig einordnen zu können, wur
de ein Berechnungsverfahren zur 
Einstufung dieser Substanzen ein
geführt, in dem sowohl die Toxizi
tät als auch die Gehalte der einzel
nen Substanzen Berücksichtigung 
finden. Höchstwerte für diese Toxi
zitätsäquivalente (TEQ) in be
stimmten Lebensmitteln hat die 
EU-Kommission in oben genannter 
Verordnung festgelegt. 
In Ergänzung dazu wurden durch 
eine Kommissionsempfehlung 
strengere sogenannte Auslösewer
te zur Reduzierung der Dioxine und 
dioxinähnlichen PCB in Lebensmit
teln festgelegt. Bei Überschreitung 
dieser Auslösewerte sind Maßnah
men zur Ermittlung der Kontamina
tionsquellen einzuleiten. 

Welche Lebensmittel sind be
lastet? 

Zur Kontrolle der Kontamination 
mit Dioxinen und dioxinähnlichen 
PCB untersuchte das LGL die in 
den Tabellen 3.5.6a und 3.5.6b 
aufgeführten Lebensmittel. 

(maximal 0,46 µg/l), während im 
Landkreis Straubing die Metaboli
ten von Chloridazon in erheblich 
höheren Konzentrationen detek
tiert wurden, maximal 4,72 µg/l 
Desphenylchloridazon. Die Unter
schiede sind auf die in den Land
kreisen angebauten Kulturen zu
rückzuführen. 

Leberproben 

Dabei zeigten sich erhöhte Werte 
vor allem bei Leberproben (außer 
Schweineleber). So waren bei allen 
Dorschleberkonserven die zulässi
gen Höchstwerte überschritten. Bei 
der Annahme einer regelmäßigen 
Verzehrsmenge von zwei Dosen im 
Monat (entspricht zwei Portionen zu 
je 115 g) waren diese mit einer Aus
nahme auch wegen einer potenziel
len Gesundheitsschädlichkeit als 
nicht verkehrsfähig zu beurteilen. 
Obwohl für Hirschleber keine expli
ziten Höchstwerte existieren, wur
de diese Probe aufgrund der hohen 
Belastung als nicht sicheres Le
bensmittel eingestuft und ein Ver
kehrsverbot ausgesprochen. Des 
Weiteren wurden Verfolgsproben 
eines anderen Farmwildgeheges 
dieses Tierzüchters angefordert. 

Fruchtzubereitung 

Für die Dioxinkontamination einer 
speziellen Fruchtzubereitung war 
ein verunreinigtes Verdickungsmit
tel (Guarkernmehl aus Indien) ver
antwortlich. Obwohl der genaue 
Belastungspfad noch nicht aufge
klärt werden konnte, muss es 
wohl auf die Verwendung des 
Holzschutzmittels Pentachlorphe
nol (PCP) im Exportland Indien 
zurückgeführt werden. 
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Überschreitung von Auslöse
werten 

Auslösewerte waren bei Proben 
einer Kalbsleber, eines importierten 
Schaffleisches und eines Karpfen
filets überschritten. Tierhalter und 
Importeur wurden auf die Belas
tung hingewiesen, um vorsorglich 
mögliche Kontaminationsquellen 
zu ermitteln und zu beseitigen. 

Nachproben und Verdachts
proben 

Bei den beiden Beanstandungen 
von Hühnereierproben handelte es 
sich um Nachproben auffälliger Vor
untersuchungen. Während bei ei
nem Fall ein Auslauf mit ehemaliger 
Feuerstelle als Belastungsquelle 
festgestellt werden konnte, ist im 
anderen Fall die Ursache noch unklar. 
Bei Verdachtsproben von einem 
Hof nahe eines Großbrandes war 
der Auslösewert für dioxinähnliche 
PCB bei Milch und Rindfleisch über
schritten. Ob diese Kontamination 
durch den Brand verursacht wurde, 
muss durch weitere Untersuchun
gen erst noch geklärt werden. 

Referenzmessprogramm für 
Milch 

Die jährliche Untersuchung von 
Molkereisammelmilch sowie Milch 
von ausgewählten Erzeugern im 
Rahmen eines Referenzmesspro
gramms ermöglicht Trendaussa
gen über die Belastung der Ver
braucher mit Dioxinen bereits seit 
1989. Diese Daten werden mit 
denen anderer Bundesländer im 
Bundesinstitut für Risikobewer
tung gesammelt und publiziert. Bei 
den 2007 untersuchten Molkerei-
und Einzelhofmilchproben hatte 
sich die durchschnittliche Dioxin
belastung mit 0,25 beziehungswei
se 0,33 pg WHO-PCDD/F-TEQ pro 
Gramm Fett gegenüber dem seit 
1999 schon durchgängig niedrigen 
Niveau nochmals leicht verringert. 

Tabelle 3.5.6a: Gehalte an Dioxinen und Furanen in Lebensmitteln 

Anzahl Proben Wertebereich 
Mittel 
wert 

Median 
Höchst 
wert 1) 

in pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett 
309 Lebensmittel 

13 Rindfleisch 0,17 – 1,1 0,54 0,38 3,0 

15 Schaffleisch 00,07 – 03,0 00,41 00,19 3,0 

15 Geflügelfleisch 0,08 – 0,31 0,15 0,14 2,0 

1 Hirschfleisch 00,18  –  –  – 

26 Schweinefleisch 0,04 – 0,40 0,13 0,10 1,0 

8 Kalbsleber 00,43 – 06,9 02,1 01,1 6,0 

1 Hirschleber 12  –  –  – 

20 Schweineleber 00,14 – 03,5 00,93 00,50 6,0 

7 Fischfleisch 0,02 – 1,9 2) 0,43 2) 0,26 2) 4,0 2) 

7 Dorschleber 01,90 – 28 2) 19 2) 21 2) 4,0 2) 

68 Kuhmilch 0,17 – 0,71 0,27 0,25 3,0 

9 Butter 00,38 – 00,51 00,44 00,45 3,0 

22 Käse 0,19 – 0,59 0,33 0,32 3,0 

45 Hühnereier 00,10 – 04,6 00,73 00,40 3,0 

37 Pflanzenöle 0,05 – 0,34 0,17 0,17 0,75 

10 Fischöl 00,17 – 00,75 00,36 00,36 2,0 

2 Fruchtzubereitung 0,12 – 2,6 2) 1,4 1,4 0,75 3) 

3 sonstige 00,10 – 00,77 2)  –  –  – 
1) nach Anhang I Abschnitt 5 der Verordnung Nr. 1881/2006/EG 
2) auf Frischgewicht bezogen 
3) vergleichbarer Auslösewert beziehungsweise Höchstgehalt 

Tabelle 3.5.6b: Gehalte an Dioxinen, Furanen und dioxinähnlichen PCB 

Anzahl Proben Wertebereich 
Mittel
wert 

Median 
Höchst
wert 1) 

in pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g Fett 
126 Lebensmittel 

4 Rindfleisch 0,71 – 4,4 2,1 1,7 4,5 

4 Schaffleisch 00,12 – 03,2 1,1 00,54 04,5 

6 Geflügelfleisch 0,17 – 0,41 0,26 0,22 4,0 

1 Hirschfleisch 02,4  –  –  – 

9 Schweinefleisch 0,08 – 0,32 0,22 0,25 1,5 

2 Kalbsleber 02,30 – 11,4 6,8 06,8 12,0 

1 Hirschleber 61  –  –  – 

6 Schweineleber 00,36 – 04,0 1,9 01,9 12,0 

7 Fischfleisch 0,08 – 5,1 2) 1,7 2) 0,76 2) 8,0 2) 

7 Dorschleber 14,00 – 99 2) 72 2) 81 2) 08,0 2) 

22 Kuhmilch 0,60 – 4,8 1,5 1,2 6,0 

1 Butter 00,84  –  – 06,0 

6 Käse 0,73 – 1,3 1,0 1,0 6,0 

45 Hühnereier 00,17 – 34 2,2 00,71 06,0 

4 Pflanzenöle 0,09 – 0,14 0,12 0,12 1,5 

1 Fischöl 01,8  –  – 10,0 
1) nach Anhang I Abschnitt 5 der Verordnung Nr. 1881/2006/EG 
2) auf Frischgewicht bezogen 
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3.5.7 Elemente, Schwermetalle und Mineralstoffe
 

Das LGL führt die Untersuchungen 
auf Elemente, Schwermetalle und 
Mineralstoffe zentral in speziell 
eingerichteten Labors durch. Im 
Jahr 2007 verteilten sich 4.800 
Proben schwerpunktmäßig auf 
unterschiedliche Lebensmittel, 
Trink-, Mineralwasser, Bedarfsge
genstände, Spielwaren, kosmeti
sche Mittel und Arzneimittel. Da
von waren 782 Proben Bestandteil 
nationaler Untersuchungsprogram
me wie dem Bundesweiten Moni
toring und dem Nationalen Rück
standskontrollplan. 

Silber in Speiseeis – Trend 

Bei der Herstellung von Speiseeis 
können in unzulässiger Weise sil
berhaltige Entkeimungsmittel zuge
setzt werden, um die mikrobiologi
sche Beschaffenheit zu verbessern. 
Die regelmäßigen Untersuchungen 
am LGL auf Silber zeigen eine ab
nehmende Tendenz: Während 
2004 noch fast 5 % der Eisproben 
wegen ihres Silbergehalts bean
standet wurden, fiel die Beanstan
dungsquote in den letzten beiden 
Jahren auf unter 2 % (siehe Abbil
dung 3.5.7a). Am LGL werden jähr
lich bis zu 300 Untersuchungen 
dieser Art durchgeführt. 

Schwermetallbelastung von 
ayurvedischen Nahrungsergän
zungsmitteln 

Es ist in Fachkreisen bekannt, dass 
in ayurvedischen Nahrungsergän
zungsmitteln hohe Arsen- und 
Quecksilbergehalte vorkommen 
können. Von den am LGL unter
suchten Produkten fielen drei durch 
extrem hohe Arsen- (bis zu 59 
mg/kg) beziehungsweise Quecksil
bergehalte (bis zu 64 mg/kg) auf. 
Um eine Gesundheitsschädigung 
durch den Verzehr solcher Mittel zu 

Abbildung 3.5.7a: Beanstandungsquoten für Silber in Speiseeis (2004 bis 2007) 
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Abbildung 3.5.7b: CadmiumHäufigkeitsverteilung in Spinat mit Gaußfunktion 
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verhindern, wurde die Bevölkerung 
mit einer Schnellwarnung infor
miert. Die noch im Handel vorhan
denen Bestände wurden umge
hend aus den Regalen genommen 
und entsorgt. Ein detaillierter Be
richt kann unter www.lgl.bayern.de 
nachgelesen werden. 

Schwermetalle in Blattgemüse 

Bei Schwerpunktuntersuchungen 
von Feldsalat und Spinat auf 
Schwermetalle waren beide Ge
müsearten frei von Spurengehal

ten an Blei. Arsen war nur in Ein
zelfällen bis maximal 0,01 mg/kg 
nachweisbar. Alle Spinatproben 
enthielten aber Cadmium in mess
baren Konzentrationen. Die Häufig
keitsdarstellung in Abbildung 
3.5.7b zeigt ein Maximum der 
Gaußkurve bei 0,1 mg/kg, die 
höchsten Gehalte reichten bis 
0,3 mg/kg. Der Cadmiumgrenzwert 
der Kontaminanten-Höchstgehalts
verordnung von 0,3 mg/kg wurde 
in keiner Probe überschritten. In 
Feldsalat konnte keine Cadmium
belastung festgestellt werden. 
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Jod in Kindernahrung 

Als essenzielles Spurenelement für 
die Bildung von Schilddrüsenhor
monen muss Jod dem Körper in 
ausreichender Menge zugeführt 
werden. Daher werden Fertignah
rungen für Kinder in vielen Fällen 
mit Jod angereichert. Anhand von 
Milchbreien für Kleinkinder unter
suchte das LGL, wie der deklarier
te Gehalt mit dem tatsächlichen 
Jodgehalt dieser Produkte überein
stimmt. Bei der Mehrzahl der Pro
dukte wurden 10 bis 60 % höhere 
Jodgehalte gegenüber dem dekla
rierten Wert gemessen. Die Ursa
che dafür sind die natürlichen Jod
gehalte im Ausgangsprodukt Milch
pulver. Allerdings wurde in einem 
Fall mit 80 % auch eine deutliche 
Niedrigdosierung festgestellt. 

Cadmium in kakaohaltigen 
Getränkepulvern 

Der Kakaoanteil dieser Produkt
gruppe liegt in der Regel zwischen 
14 und 23 %. Über den Kakaoan
teil ist in allen diesen Getränkepul
vern Cadmium vorhanden. Das 

LGL ermittelte in seinen Untersu
chungen Cadmiumgehalte von 
0,02 bis 0,04 mg/kg. Abbildung 
3.5.7c zeigt, dass ein Einfluss des 
Kakaoanteils im Bereich von 14 bis 
23 % nicht eindeutig erkennbar ist. 
In einer Probe mit 40 % Kakaoan
teil war die Cadmiumkonzentration 
mit 0,15 mg/kg am höchsten. Bei 
bestimmungsgemäßer Verwen
dung werden diese Pulver zum 
Beispiel in Milch gelöst, wodurch 
eine Verdünnung um den Faktor 
10 bis 20 erfolgt. 

Aluminium in Lebensmitteln 

Hinsichtlich der gesundheitlichen 
Bedenklichkeit steht Aluminium 
immer wieder in der Diskussion. 
Das LGL untersucht deshalb regel
mäßig Lebensmittel schwerpunkt
mäßig auf dieses Element. 
In Mineralwasser bewegen sich 
die Aluminiumgehalte auf sehr 
niedrigem Niveau. Von 80 unter
suchten Handelsproben lagen 
mehr als zwei Drittel unter der 
Bestimmungsgrenze von 
0,002 mg/l. Als höchste Gehalte 
wurden 0,011 mg/l gemessen. 

Abbildung 3.5.7c: Cadmiumgehalte in kakaohaltigen Getränkepulvern 
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In Apfelsaft liegen die natürlichen 
Aluminiumgehalte unter 5 mg/l. 
Höhere Konzentrationen werden 
durch die Verwendung von Alumi
niumtanks oder -armaturen bei der 
Saftherstellung verursacht. 
In 108 Apfelsäften aus kleinen bis 
mittelgroßen regional tätigen Kel
tereien lag der Aluminiumgehalt 
bei 84 % dieser Produkte unter 
2 mg/l. Zehn Proben überschritten 
einen Gehalt von 10 mg/l, als 
höchster Wert wurde 36 mg/l er
mittelt. Konzentrationen über 10 
mg/l werden vom LGL als tech
nisch vermeidbar angesehen. 
Aluminium ist ein natürlicher Be
standteil vieler pflanzlicher Lebens
mittel und deren Verarbeitungspro
dukten. Untersuchungen des LGL 
an kakaohaltigen Getränkepulvern 
ergaben einen mittleren Alumini
umgehalt von 30 mg/kg, mit 
Höchstwerten bis zu 45 mg/kg. 
Unter den 31 Proben wurden in 
sechs Fällen auch Konzentrationen 
unter 10 mg/kg ermittelt. 

Antimon in Erfrischungsge
tränken und Fruchtsäften 

Antimon wird als Katalysator bei 
der Herstellung von PET-Kunst
stoffflaschen (PET=Polyethylen
terephtalat) verwendet. Getränke, 
die in solche Flaschen abgefüllt 
werden, enthalten sehr geringe, 
aber messbare Antimonkonzentra
tionen. Im Jahr 2007 wurden ins
gesamt 147 alkoholfreie Erfri
schungsgetränke und Fruchtsäfte 
auf Antimon untersucht. Das LGL 
fand in 57 % dieser Produkte 
messbare Antimongehalte, bei 
18 Proben lagen die Gehalte über 
1 µg/l. Die höchste Konzentration 
mit 3,4 µg/l wurde in einer Oran
genlimonade gemessen. 
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  Im Blickpunkt: Gadolinium 
Gadolinium ist ein Element aus 
der Gruppe der sogenannten 
Seltenen Erden. So werden in 
der Chemie bestimmte Metalle 
bezeichnet, die man zunächst in 
einigen seltenen Mineralen fand; 
Erde ist ein alter Begriff für sau
erstoffhaltige Verbindungen. 
Gadoliniumverbindungen werden 
in der medizinischen Diagnostik 
als Kontrastmittel für Magnet
resonanzuntersuchungen ver

wendet. Die für diagnostische 
Zwecke eingesetzten Gadolini
umverbindungen werden unver
ändert über den Urin ausgeschie
den und auch in der Kläranlage 
nicht abgebaut.

 Das LGL untersuchte über 90 
Trinkwässer, die aus Uferfiltraten 
bayerischer Flüsse gewonnen 
wurden, auf dieses Element. Bei 
über 90 % lagen die Gadolinium
gehalte unter der Bestimmungs
grenze von 8 ng/l. Die höchsten 

Gehalte in vier Wässern beweg
ten sich zwischen 10 und 19 ng/l. 
Ein Kontrollwasser direkt aus 
dem Main, welches kein Trink
wasser war, enthielt 47 ng/l. 
Die Untersuchungen zeigen, 
dass in Einzelfällen eine sehr 
geringe Gewässerbelastung 
vorhanden ist, die offensichtlich 
auch durch Aufarbeitungsmaß
nahmen nicht vollständig besei
tigt werden kann. 

3.5.8 Herkunfts- und Authentizitätsprüfungen mittels 

Stabilisotopenanalytik (IRMS und NMR)
 

Angaben zur geografischen Her
kunft, zur ökologischen Erzeu
gungsweise oder zur Naturbelas
senheit von Zutaten waren mit den 
üblichen analytischen Verfahren 
bisher kaum überprüfbar. 
Die Stabilisotopenmethode nutzt 
den Umstand, dass die Hauptele
mente der Biomasse (Wasserstoff, 
Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff 
und Schwefel) in der Natur nicht 
als Konstante, sondern als variie
rende Gemische stabiler Isotope 
vorkommen. 
Physikalische Vorgänge wie zum 
Beispiel die Verdunstung von Was
ser und (bio-)chemische Reaktio
nen wie zum Beispiel die Photo
synthese führen zu sehr geringen, 
aber gut messbaren Verschiebun
gen der Isotopenverhältnisse. Die 
Inhaltsstoffe von Pflanzen und 
Tieren erhalten auf diese Art und 
Weise ein Isotopenmuster, das 
ihre Zuordnung zu einer Erzeu
gungsregion beziehungsweise zu 
einem Herstellungsverfahren er
möglicht. 

Stabilisotopenanalytik bei Ge
tränken 

Mittels Deuterium-Kernresonanz
spektrometrie und Isotopenmas
senspektrometrie untersuchte das 
LGL 2007 insgesamt 433 Proben, 
darunter auch Vergleichsproben für 
den Aufbau und die Pflege von 
Datenbanken für Wein und Frucht
saft. Bei 240 Proben Wein, 
Schaumwein und teilweise gego
renem Traubenmost prüfte es, ob 
die Herkunftsangaben zutreffend 
sind und ob unzulässige Herstel
lungsverfahren wie Anreicherung 
und Süßung mit Fremdzucker so
wie Wasserzusatz eingesetzt wor
den waren. Falsche Herkunftsan
gaben und/oder Wasserzusatz 
wies das LGL bei 18 italienischen 
Weinen (siehe auch Brennpunkt
thema 2.7) sowie bei einem bulga
rischen und einem mazedonischen 
Wein nach. 
Aufgrund immer wiederkehrender 
Meldungen in der Fachpresse zu 
Verfälschungen bei italienischen 
Perlweinen der Rebsorte Prosecco 
haben die Labore den Gehalt an 
exogenem, das heißt nicht aus der 

Gärung stammenden, Kohlendi
oxid überprüft. Während die unter
suchten Proben Perlwein nicht zu 
beanstanden waren, konnte das 
LGL in zwei Sekten eines deut
schen Herstellers mit der Angabe 

„Flaschengärung“ und im Sekt 
eines spanischen Herstellers mit 
der Angabe „traditionelle Fla
schengärung“ erhöhte Gehalte an 
exogenem Kohlendioxid nach
weisen. 
Fünf Obstbrände (Kirschwasser, 
Pflaumenbrand, Marillen- bezie
hungsweise Aprikosenbrand) fie
len durch Isotopenverhältnisse auf, 
die nicht typisch für die angegebe
nen Rohstoffe beziehungsweise 
authentischen Obstdestillate wa
ren. Neben einem Verschnitt mit 
Neutralalkohol aus C4-Rohstoffen 
wie zum Beispiel Mais oder Rohr
zucker wies das LGL in einem Fall 
auch eine Ausbeuteerhöhung 
durch Rübenzucker nach. Diese 
Erzeugnisse entsprachen nicht den 
Vorschriften der EU Spirituosen
verordnung. 
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Herkunftsbestimmung von Hühnerfleisch (Diskriminanzanalyse)

Pflanzliche Lebensmittel 

2007 wurden 54 Spargelproben, 
darunter zwei Verfolgs- und zwei 
Verdachtsproben, untersucht. Erst
malig mussten keine deutschen 
Spargelproben wegen falscher 
Herkunftsangaben beanstandet 
werden. Aufgrund der für Deutsch
land ungewöhnlichen Wetterlage 
mit sommerlichen Temperaturen 
im April und Mai startete die Spar
gelsaison sehr früh und somit war 
ein großes Angebot an heimischer 
Ware auf dem Markt. Deshalb war 
auch davon auszugehen, dass ein 

„Verschnitt“ oder eine Umdeklarati
on von ausländischen Produkten, 
welche aufgrund ungünstiger kli
matischer Bedingungen in diesen 
Ländern 2007 deutlich teurer ange
boten wurden, nicht wirtschaftlich 
war. Mit authentischen Proben 
wurde auch 2007 die Spargel
datenbank erweitert. 
Eine im Jahr 2006 eingeführte 
Methode zur Herkunftsbestim
mung von Karotten setzte das LGL 
nun auch in der Praxis ein. Dabei 
zeigte sich, dass Karotten aus Itali
en deutlich von denen aus den 
Niederlanden und Deutschland 
unterscheidbar waren. Hier ist ein 
kontinuierlicher Ausbau der Daten
menge notwendig, um zukünftig 
auch klima- und anbaubedingte 
Schwankungen der Stabilisotopen
verhältnisse in eine Bewertung 
einbeziehen zu können. 
Bei Erdbeeren zeigen die über 
einen Zeitraum von drei Jahren 
gesammelten Daten vergleichbare 
Stabilisotopenverhältnisse, auch 
unter Berücksichtigung der jahres
zeitlichen Schwankungen (siehe 
Abbildung 3.5.8a). Bei deutschen, 
italienischen und spanischen Pro
ben stellte das LGL keine Täu
schungen durch falsche Herkunfts
angaben fest. Aufgrund von Pres
semeldungen über umdeklarierte 
Erdbeeren aus Tschechien werden 
die Untersuchungen von Erdbee
ren 2008 fortgeführt. 

Abbildung 3.5.8a: Multielement/MultikomponentenStabilisotopenanalyse von 
Erdbeeren 
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Abbildung 3.5.8b: Möglichkeiten einer Herkunftsbestimmung von Hühner
fleisch durch Diskriminanzanalyse der Stabilisotopenverhältnisse verschiedener 
Elemente in der fettfreien Trockenmasse 
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Tierische Lebensmittel 

Im Rahmen des europäischen 
TRACE-Projektes (www.trace.eu. 
org) liegt nun der Schwerpunkt bei 
der Messung von Fleisch (Lamm, 
Rind, Huhn). Bei Lammfleisch sind 
die Untersuchungen bereits abge
schlossen und publiziert (Camin F. 
et. al., Anal. Bioanal. Chem. (2007) 

389:309–320), während sie bei 
Rind- und Hühnerfleisch noch an
dauern. Unter dem Aspekt „Geflü
gelgrippe – woher kommen unse
re Hühner(produkte)?“ begann das 
LGL auch damit, die im TRACE-
Projekt entwickelte Methode bei 
Fertigprodukten mit Hühnerfleisch 
einzusetzen. 
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Acr lamid in Pommes frites

So kann zum Beispiel eine Mais
fütterung, wie sie überwiegend im 
asiatischen Raum verbreitet ist, 
anhand der Kohlenstoffisotopenver
hältnisse erkannt werden. Nach 
ersten Ergebnissen ist eine Unter
scheidung zwischen europäischem 
und chinesischem Hühnerfleisch in 
Fertigprodukten möglich (siehe 
Abbildung 3.5.8b). Aufgrund der 
geringen Zahl von Vergleichsproben, 
vor allem auch aus anderen europä
ischen und asiatischen Staaten sind 
jedoch noch keine statistisch gesi
cherten Aussagen möglich. Es sind 

weitere Untersuchungen geplant. 
Nachdem im Rahmen der Überprü
fung von Erzeugnissen mit ge
schützter Herkunftsangabe bereits 
umfangreiche Daten von Allgäuer 
Emmentaler und Allgäuer Bergkä
se vorliegen, wurden die Untersu
chungen auch auf das Ausgangs
produkt Milch ausgeweitet. 

3.5.9 Toxische Reaktionsprodukte
 

Gesundheitlich bedenkliche Subs
tanzen können neben den er
wünschten Aroma- und Ge
schmacksstoffen in vielen Fällen 
bei der Herstellung und Zuberei
tung von Lebensmitteln entstehen. 

Warenangebot untersuchte das LGL 
im Berichtsjahr 768 Proben auf den 
Gehalt an Acrylamid. In Tabelle 

  Der berechtigte Schutz der Ver
braucher vor irreführenden An
gaben der Herkunft und der Qua
lität von Lebensmitteln als auch 
Ereignisse wie die BSE-Krise, die 
Ausbreitung der Geflügelgrippe 
und die „Gammelfleischskandale“ 
zeigen Folgendes: Die Stabiliso
topenanalytik zum Nachweis der 
geografischen Herkunft sowie 
zur Überprüfung unzulässiger 
Herstellungsverfahren und ande
rer Manipulationen ist ein wert
volles und wichtiges Instrument 
der Lebensmittelüberwachung. 

3.5.9a sind Ergebnisse aus dem 
Spektrum der Untersuchungen 
zusammengefasst. 

Tabelle 3.5.9a: Acrylamid in ausgewählten Lebensmitteln: Eckdaten zu den Unter
suchungen 2007 

Acrylamid 

Acrylamid entsteht unter Einwir
kung von trockener Hitze in Le
bensmitteln, die Stärke oder redu
zierende Zucker wie Glucose und 
Fruktose enthalten. Die Reaktion 
beginnt bei etwa 120 °C und über
schreitet bei circa 180 °C ihr Maxi
mum. Acrylamid wird nach wie vor 
von der EU als eine Substanz einge
stuft, die für den Menschen wahr
scheinlich krebserregend und geno
toxisch ist. Durch geeignete tech
nologische Maßnahmen kann der 
Gehalt an Acrylamid im Lebensmit
tel gering gehalten werden. Ein 
Minimierungskonzept sorgt durch 
Untersuchungen der betroffenen 
Warengruppen und Aufklärung der 
Hersteller dafür, dass der Anteil an 
Acrylamid in der täglichen Nahrung 
möglichst niedrig ist. Die Ergebnis
se dieser Untersuchungen werden 
jährlich veröffentlicht. Aus dem 

Warengruppe Proben 
Signal 
wert 

Mini 
malwert 

Maxi 
malwert 

Median 
Signalwert 

überschritten: 
Anzahl µ/kg µ/kg µ/kg µ/kg Anzahl 

Frühstücks
cerealien 

62 180 3 249 22 1 

Knäckebrot 60 496 21 794 311 12 

Lebkuchen 151 1.000 27 3.615 303 25 

Kartoffelchips 41 1.000 169 581 273 0 

Pommes frites, 
zubereitet 

311 530 27 1.357 234 34 

Abbildung 3.5.9a: Acrylamid in Pommes frites (Frühjahr/Herbst) 
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Beim Frittieren werden Pommes 
frites von Frühjahrskartoffeln 
schneller braun, was auch zu hö
heren Acrylamidgehalten führen 
kann. Ursache hierfür ist der Ab
bau der Kartoffelstärke zu Glucose 
vor dem Auskeimen der Kartoffeln. 
Untersuchungen von Pommes 
frites bei gleichen Herstellern im 
Frühjahr und im Herbst zeigen 
diesen Zusammenhang deutlich. 

Benzol in Erfrischungsgetränken 

Benzol kommt in Lebensmitteln 
normalerweise nicht vor. In nicht
alkoholischen Erfrischungsgeträn
ken, die mit Benzoesäure konser
viert sind, kann bei gleichzeitiger 
Anwesenheit von Ascorbinsäure 
Benzol gebildet werden. Von 42 
Proben, die sowohl unter Verwen
dung von Ascorbinsäure als auch 
von Benzoesäure hergestellt wa
ren, enthielten 28 keine messba
ren Benzolmengen (< 0,5 g/l). Der 
höchste ermittelte Gehalt in den 
anderen 14 Proben betrug 8,0 µg/l. 

Ethylcarbamat (EC) in Spirituosen 

Die Internationale Agentur für 
Krebsforschung (IARC) bewertete 
Ethylcarbamat 2007 neu und stuf
te es in die Gruppe 2A als „wahr
scheinlich krebserregend für den 
Menschen“ ein. 
Im Berichtsjahr untersuchte das LGL 
68 Aprikosen-, Kirsch-, Mirabellen- 
und Zwetschgenbrände auf ihren 
Gehalt an Ethylcarbamat. Sieben 
Erzeugnisse überschritten das Dop
pelte des vom Bundesinstitut für 
Risikobewertung festgelegten tech
nischen Richtwertes von 0,4 mg/l. 

Hydroxymethylfurfural in Pflau
menmus und Apfel-Birnen-Kraut 

Hydroxymethylfurfural (HMF), eine 
Substanz, die im Verdacht steht, 
ein hohes Krebserzeugungspoten
zial zu besitzen, ist in Lebensmit
teln natürlicherweise nicht vorhan

den. Die Anwesenheit von HMF ist 
als Indiz für eine zu starke, techno
logisch vermeidbare, thermische 
Belastung von Lebensmitteln anzu
sehen. 
Im Jahr 2007 untersuchte das LGL 
insgesamt 79 Proben, hauptsäch
lich Pflaumenmuse, aber auch Ap
fel-, Apfel-Birnen- und Birnenkraut, 
Zuckerrübensirup und verschiede
ne Fruchtaufstriche aus Pflaumen 
oder Zwetschgen auf ihren 
HMF-Gehalt. Alle „Kraut“-Proben 
enthielten hohe HMF-Konzentratio
nen im Bereich von 1,8 g/kg bis 
maximal 3,2 g/kg. Die Pflaumen
muse waren je nach Herstellungs
art unterschiedlich stark mit HMF 
belastet. Produkte, die nur sehr 
wenig und nur kurz eingekocht 
waren, enthielten geringe HMF-
Mengen (< 0,3 g/kg). Bei den Pflau
menmusen, die nach traditioneller 
Art einem sehr lang andauernden 
Eindickungsprozess unter Einwir
kung hoher Temperaturen unterzo
gen wurden, lagen die HMF-Gehal
te alle deutlich höher. Hier betrug 
der Maximalwert 1,6 g/kg. 

Melamin-Verunreinigungen in 
pflanzlichem Eiweiß aus China 

Nach mehreren Todesfällen von 
Katzen in den USA wurde im ent
sprechenden Futter eine Verunrei
nigung mit Melamin und struktur
verwandten Verbindungen festge
stellt. Als Kontaminationsquelle 
konnten Chargen von Reisprotein
konzentrat und Weizengluten er
mittelt werden, die als Rohstoffe 
bei der Herstellung des Katzenfut
ters verwendet worden waren. Die 
betroffenen Rohstoffe stammten 
aus China und waren anscheinend 
zur Vortäuschung eines höheren 
Proteingehaltes vorsätzlich mit 
Melamin, einem Grundstoff zur 
Herstellung von Kunstharzen, ver
setzt worden. 
Da nicht ausgeschlossen werden 
konnte, dass weitere eiweißreiche 
Rohstoffe oder auch Rohstoffe für 

die Lebensmittelherstellung be
troffen waren, untersuchte das 
LGL 21 Proben Futtermittel, fünf 
Proben von Eiweißpräparaten zum 
Muskelaufbau für Kraftsportler und 
acht Proben eiweißreicher Lebens
mittel auf eine Kontamination mit 
Melamin oder seine strukturver
wandten Verbindungen Ammelin, 
Ammelid und Cyanursäure. In kei
ner Probe konnte einer der ge
nannten Analyten über der von der 
Europäischen Kommission gefor
derten Mindestleistungsgrenze 
des Bestimmungsverfahrens von 
10 µg/g nachgewiesen werden. 

Polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe (PAK)  

Bei der Herstellung von Lebensmit
teln kann es bei der Trocknung und 
Erhitzung durch direktes Feuer zum 
Beispiel bei der Speiseölherstellung 
oder durch Räuchern zum Beispiel 
von Fleisch und Fisch zu einer Kon
tamination mit PAK kommen. 
Benzo(a)pyren (BaP), ein Vertreter 
der PAK, zählt zu den krebserregen
den Stoffen und wird derzeit als 
Leitsubstanz für die Beurteilung des 
Gehaltes an PAK herangezogen. 

Geräucherte Sprotten, eingelegt 
in Pflanzenöl 

Aus den baltischen Staaten stam
mende Produkte sind in der Ver
gangenheit immer wieder durch 
erhöhte Werte an PAK aufgefallen. 
Da die PAK sowohl aus dem ver
wendeten Öl als auch aus dem 
geräucherten Fisch stammen kön
nen, für Fisch mit 5 µg/kg und für 
Öl mit 2 µg/kg für BaP aber unter
schiedliche Grenzwerte existieren, 
ist Fisch und Öl getrennt zu unter
suchen. Anhand des Mengenver
hältnisses von Öl zu Fisch wird 
anschließend ein Grenzwert für die 
gesamte untersuchte Menge er
rechnet. Die Werte für BaP der 
untersuchten 32 Erzeugnisse lagen 
unter dem gewichteten Grenzwert. 
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Geräucherte Fleischerzeugnisse 

Bei elf von 65 Proben lag der Ge
halt an BaP über dem zulässigen 
Wert von 5 µg/kg. Der höchste 
Gehalt betrug 49 µg/kg. Der Anteil 
an Proben mit Benzo(a)pyren-
Gehalten bis 5 µg/kg hat sich zwi
schen den Jahren 2005 und 2007 

nur wenig verändert. Er liegt 
durchschnittlich bei 85 %. 

Andere Lebensmittel 

Aus Gründen des vorbeugenden 
Gesundheitsschutzes untersuchte 
das LGL weitere Lebensmittel, bei 
denen die Möglichkeit einer Konta

3.5.10 Tierarzneimittel
 

Antibiotika gehören nicht in unsere 
Nahrungsmittel. Fleisch und ande
re Produkte von Tieren müssen 
den Verbraucher möglichst frei von 
Arzneimitteln erreichen, aber auch 
eventueller Missbrauch verbotener 
Medikamente muss aufgedeckt 
werden. Daher wird in der EU be
reits seit 1989 ein Kontrollpro
gramm nach einheitlichen Maßstä
ben durchgeführt, der Nationale 
Rückstandskontrollplan (NRKP). 
Untersucht werden vor allem Rin
der und Schweine, aber auch Ge
flügel, Schafe, Ziegen, Wild, Fi
sche, Milch, Eier und Honig. Auch 
lebende Tiere werden getestet, 
schwerpunktmäßig auf EU-weit 
verbotene Antibiotika, Hormone 
oder Masthilfsmittel. Bei ge
schlachteten Tieren wird geprüft, 
ob Höchstmengen nicht über
schritten und die Medikamente 
auch zugelassen sind. Selbstver
ständlich wird hier auch nach den 
EU-weit verbotenen Stoffen ge
sucht. 
Für alle zugelassenen Stoffe gibt 
es Grenzwerte, die nicht über
schritten werden dürfen. Um sie 
einzuhalten, legt der Gesetzgeber 
bei der Zulassung Wartezeiten 
fest. Darunter versteht man die 
Zeitspanne, die verstreichen muss, 
bevor Lebensmittel vom behandel
ten Tier gewonnen werden dürfen. 

Untersuchungsergebnisse 

Im Jahr 2007 wurden insgesamt 
9.868 Proben auf Tierarzneimittel
rückstände untersucht, 39 Proben 
(0,4 %) wurden wegen Rückstän
den beanstandet (siehe Tabelle 
3.5.10a). Die Mehrzahl der Proben 
wurde im Rahmen des Nationalen 
Rückstandskontrollplans unter
sucht. Weitere Probenahmegrün
de waren Monitoringproben, Son
derproben, Verdachts- und Be
schwerdeproben, aber auch Le
bensmittelplanproben. 
Die Probenzahlen des Nationalen 
Rückstandskontrollplanes leiten 
sich von den Schlacht- und Viehbe
standszahlen sowie Produktions
mengen landwirtschaftlicher Er
zeugnisse des vorletzten Jahres 
ab. Die EU gibt einen Mindestpro
benumfang, die Verteilung auf 
Schlacht- beziehungsweise leben
de Tiere sowie das Stoffspektrum 
der Untersuchungen verbindlich 
vor. Um flexibel agieren zu können, 
untersucht jedes Bundesland er
gänzend dazu noch auf aktuell rele
vante Stoffe. 
Insgesamt ist seit Jahren die so 
ermittelte Rückstandsbelastung 
eher rückläufig. So wies 2007 in 
Bayern nur jede 260. Probe Rück
stände oberhalb gesetzlicher Nor
men auf. 

mination mit PAK besteht. Dies 
waren Nahrungsergänzungsmittel 
in Kapselform, die Fischöl oder 
Nachtkerzenöl enthielten, Gewürze, 
getrocknete Kräuter und Maca
damianüsse. Alle gemessenen 
Werte waren unauffällig und gaben 
keinen Anlass zur Beanstandung. 

Immer noch Farbstoffe im Fisch 

Wie auch 2006 untersuchte das 
LGL aus bayerischen Erzeugerbe
trieben 120 Forellen und 67 Karp
fen auf Rückstände der Triphenyl
methanfarbstoffe und wies diese 
auch wiederum nach. Zu diesen 
Farbstoffen gehören Brillantgrün, 
Kristallviolett und Malachitgrün 
sowie dessen Abbauprodukt Leu
komalachitgrün. 
In einer Forelle wurde Leukomala
chitgrün nachgewiesen. Jedoch 
waren die, anlässlich von Nacher
mittlungen zu positiven Befunden, 
in sechs Betrieben entnommenen 
Verfolgsproben nicht zu beanstan
den. Der Trend zeigt: Im Vergleich 
zu den Vorjahren findet man selte
ner, aber immer noch vereinzelt 
Fische mit unzulässigen Farb
stoffrückständen. 
Triphenylmethanfarbstoffe können 
gegen Pilzerkrankungen und Para
sitosen bei Fischen eingesetzt 
werden, sind jedoch in der EU als 
Arzneimittel für Lebensmittel lie
fernde Tiere nicht zugelassen. 
Malachitgrün und Leukomalachit
grün sind nach Einschätzung der 
Europäischen Behörde für Lebens
mittelsicherheit EFSA als geno
toxisch und/oder karzinogen zu 
betrachten. 
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Fische und Meeresfrüchte aus 
China: Importstopp durch USA 

Über das EU-Schnellwarnsystem 
wurde Mitte 2007 bekannt, dass 
die USA einen Importstopp für in 
Aquakultur aufgezogene chinesi
sche Fische und Meeresfrüchte 
erlassen hatte. Schnell reagierte 
das LGL und startete im Sommer 
2007 ein Sonderuntersuchungs
programm. Aus dem bayerischen 
Handel wurden 26 chinesische 
Fische, vor allem Buntbarsche, 
und Meeresfrüchte wie Shrimps 
und Flusskrebse entnommen und 
auf die antibiotisch wirksamen 
Stoffe Chloramphenikol, Nitrofura
ne, Fluorchinolone sowie Triphe
nylmethanfarbstoffe untersucht. 
Das LGL beanstandete zwei Pro
ben, diese mussten aus dem Han
del genommen werden. Sie ent
hielten die verbotenen Antibiotika 
Nitrofurane und Chloramphenikol. 
Seit Jahren führen Rückstände 
dieser Stoffe immer wieder zu 
Meldungen im EU-Schnellwarn
system. 
Erfreulicherweise enthielten weder 
die als Wildform angebotenen 
Produkte, noch die sieben nachge
wiesenermaßen aus China stam
menden Zuchtfische Rückstände 
von Triphenylmethanfarbstoffen. 

Vom Flughafen ins Labor: Im
portkontrolle Pferdefleisch aus 
Mexiko 

EU-Inspektionen haben gezeigt: In 
Mexiko fehlen zuverlässige Kont
rollen von Tierarzneimitteln an Pfer
defleisch. Deshalb kann es vor
kommen, dass bestimmte Stoffe 
mit hormonaler Wirkung im gehan
delten Fleisch enthalten sind. Sol
che Stoffe können die Gesundheit 
von Verbrauchern beeinträchtigen. 
Eine EU-Sondervorschrift verpflich
tet jetzt zur Kontrolle: Am Flug
hafen München wird importiertes 
Pferdefleisch regelmäßig in das 
Labor des LGL geschickt. Acht 

Lieferungen von Pferdefleisch 
wurden auf verbotene Hormone 
und ß-Agonisten untersucht. Aller
dings wies keine dieser Proben 
Rückstände auf. 

Hemmstofftest-Nachuntersu
chungen 

Im Schlachthof werden Fleisch und 
Nieren vieler Tiere stichprobenwei
se mit einem biologischen Hemm
stofftest untersucht. Mit diesem 
Schnelltest können vorhandene 
Hemmstoffe wie beispielsweise 
Antibiotika nachgewiesen werden, 
nicht jedoch eine Überschreitung 
von Höchstmengen. 

Gesetzlich geregelt ist, dass nach 
positivem Befund in der Niere die 
Organe verworfen werden und bei 
positivem Befund im Muskel das 
gesamte Schlachttier nicht mehr 
als Lebensmittel verwendet wer
den darf. Positive Befunde können 
aber nicht nur durch Antibiotika, 
sondern auch durch Desinfektions
mittel verursacht werden. Deshalb 
sind aufwendige Nachuntersu
chungen wichtig. 
Das LGL hat alle positiven Hemm
stoffproben aus Bayern einer spe
zifisch-analytischen Nachuntersu
chung unterzogen, um Art und 
Menge vorhandener Rückstände 
exakt zu ermitteln. 

Tabelle 3.5.10a: Übersicht aller Tierarzneimitteluntersuchungen in 2007 

Probenahmegrund Summe 
Beanstandung wegen 

Rückständen 

Nationaler Rückstandskontrollplan (NRKP) 6.801 1 

Hemmstoffproben im LGL 2.929 34 

Lebensmittelplanproben 26 0 

Monitoringproben 22 1 

Sonderproben 40 3 

Verdachts-, Beschwerdeproben 50 0 
Summe 9.868 39 

Prozentanteil 100 0,40 

Tabelle: 3.5.10b: Ergebnisse der HemmstofftestNachuntersuchung 

Tierart Probenzahl Tiere mit Rückständen Muskel Niere 
Ge 

samt 
ohne 

R. 
mit 
R. 

< Höchst 
menge 

> Höchst 
menge 

> Höchst 
menge 

> Höchst 
menge 

Rind 3 1 2 1 0 0 0 

Kuh 15 0 15 7 8 1 8 

Kalb 5 0 5 0 5 4 5 

Schwein 38 14 24 12 12 12 9 

Schaf 4 2 2 2 0 0 0 
Summe 65 17 48 22 25 17 22 

Prozentanteil 100 26 74 46 52 35 46 

davon: 

BU-Probe 16 0 16 8 8 2 8 

Hemmstoff
planprobe 

48 17 31 17 14 14 11 

Hemmstoff
verdachts
probe 

1 0 1 0 1 0 1 
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Durch den Einsatz von Multime
thoden und modernster Analyse
technik am LGL konnten in glei
cher Zahl wie im Vorjahr Arznei
stoffe zweifelsfrei identifiziert wer
den: 65 positive Hemmstoffproben 
wurden chemisch nachuntersucht. 
Davon waren 74 % mit Antibioti
karückständen belastet, bei 52 % 
wurden sogar Höchstmengen 

3.5.11 Radioaktivität 

Das LGL überwacht in Bayern die 
künstliche Radioaktivität in Lebens
mitteln. Die künstliche Radioaktivi
tät stammt aus der Zeit der Kern
waffentests der 1960er-Jahre und 
aus der Tschernobylkatastrophe 
von 1986. Bei der künstlichen Ra
dioaktivität ist heute in Lebensmit
teln nur noch das Cäsium 137 so
wie in erheblich geringerem Um
fang das Cäsium 134 von Bedeu
tung. In der Tabelle 3.5.11a wird die 
künstliche Radioaktivität deshalb 
als Radiocäsium (= Summe der 
beiden Cäsiumnuklide) aufgeführt. 
Im Jahr 2007 untersuchten das LGL 
und das Bayerische Landesamt für 
Umwelt (zuständig für die Messun
gen ab 1. Juli 2007) 1.111 Proben. 
Alle Messwertangaben beziehen 
sich auf den verzehrsfähigen Anteil 
der Untersuchungsproben zum 
Zeitpunkt der Probenahme. 

Ergebnisse 

Importuntersuchungen 

Eine Aufgabe des LGL ist die 
Überwachung von Lebensmittel
importen aus EU-Drittländern auf
grund der Verordnung (EWG) Nr. 
737/90 über die Einfuhrbedingun
gen für landwirtschaftliche Erzeug
nisse mit Ursprung in Drittländern 
nach dem Unfall im Kernkraftwerk 
Tschernobyl. 

überschritten. 35 % der Muskel
proben und 46 % der Nierenpro
ben lagen über dem Grenzwert 
(siehe Tabelle 3.5.10b). Die über
wiegende Zahl der Proben wies 
Mehrfachrückstände auf. Im Mittel 
enthielt jede im Hemmstofftest 
positive Probe drei verschiedene 
Antibiotika. Am häufigsten wurden 
Aminoglykoside (bevorzugt in der 

Niere) und Tetrazykline (bevorzugt 
im Muskelfleisch) gefunden. 
Auch in Muskelproben, die im 
Hemmstofftest unauffällig waren, 
wurden häufig Antibiotikarückstän
de detektiert. In fünf dieser Pro
ben waren sogar Höchstwerte 
überschritten. 

Tabelle 3.5.11a: Jahresübersicht der durch das Landesamt für Umwelt und LGL unter
suchten Radioaktivitätsproben 

Bezeichnung Probenzahl Radiocäsiumgehalt in Bq/kg bzw. Bq/L 
Import Inland Min. Max. MW 

Sammelmilch 231 <1 1 <1 

Käse 10 <1 <1 <1 

Rindfleisch 60 <1 3 <1 

Kalbfleisch 6 <1 1 <1 

Schweinefleisch 34 <1 <1 <1 

Geflügelfleisch 14 <1 <1 <1 

Fische, Fischfleisch 1 4 <1 6 1 

Getreide 84 <1 <1 <1 

Kartoffeln 25 <1 <1 <1 

Gemüse 104 <1 <1 <1 

Beeren- und Kern
obst 

1 56 <1 395 9 

Honig, gesamt 55 

Waldhonig 44 <1 65 14 

Blütenhonig 11 <1 24 5 

Säuglingsnahrung 23 <1 1 <1 

Gesamtkost 52 <1 1 <1 

Trink-/Rohwasser 58 <1 <1 <1 

Rohtabak 9 <1 1 <1 

Arzneimittel/Aus
gangsstoffe 

3 7 <1 2 1 

Wildbret gesamt 89 

Reh 31 <1 618 36 

Hirsch 5 <1 54 13 

Wildschwein 53 <1 9.669 993 
Wildpilze gesamt 57 128 

Maronenröhrlinge 46 24 1.021 282 

Pfifferlinge 43 9 <1 691 52 

Steinpilze 9 9 2 242 50 

Andere Wildpilze 5 64 <1 765 128 
Min.: Minimaler Gehalt, Max.: Maximaler Gehalt, MW: Mittelwert, Bq: Becquerel 
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Zur Untersuchung kamen im Be
richtszeitraum neben landwirt
schaftlichen Erzeugnissen, pflanzli
chen Arzneimitteln und Fisch vor 
allem Wildpilze. Im Berichtsjahr 
2007 konnte bei keiner der 62 un
tersuchten Importproben eine 
Überschreitung des Grenzwertes 
von 600 Bq/kg Radiocäsium fest
gestellt werden. 

Schwerpunktuntersuchungen 

Beeren- und Kernobst 

Im Berichtsjahr wurden 57 Beeren-
und Kernobstproben untersucht. 
Zwei Heidelbeerproben zeigten 
eine für diese Erzeugnisgruppe 
relativ hohe Radiocäsiumbelastung. 
Die mit einem Radiocäsiumgehalt 
von 395 Bq/kg belasteten Heidel
beeren stammten aus der Ukraine. 
Dieser Wert ist zwar nicht zu be
anstanden, aufgrund des auffälli
gen Befundes werden jedoch 
künftig verstärkt Untersuchungen 
von derartigen Erzeugnissen aus 
dem osteuropäischen Raum durch
geführt. Bei der zweiten Probe 
(Radiocäsiumgehalt: 116 Bq/kg) 
handelte es sich um Wildheidel
beeren aus Unterfranken. 

Die verbleibenden 55 Beeren- und 
Kernobstproben (Mittelwert Radio
cäsiumgehalt: < 1Bq/kg) wiesen 
keine beziehungsweise nur eine 
sehr geringe Radiocäsiumbelas
tung (maximaler Radiocäsiumge
halt: 3 Bq/kg) auf. 

Honig 

Des Weiteren wurden wie bereits 
im Berichtsjahr 2006 schwerpunkt
mäßig Wald- und Wiesenhonige 
überprüft. Waldhonig (Mittelwert 
Radiocäsium: 14 Bq/kg) wies eine 
etwas höhere Radiocäsiumbelas
tung als der Wiesenhonig (Mittel
wert Radiocäsium: 5 Bq/kg) auf. 
Die aktuellen Daten liegen im glei
chen Bereich wie die Ergebnisse 
des Jahres 2006 (Mittelwert 
Radiocäsium Waldhonig 2006: 
12 Bq/kg und Mittelwert Radiocäsi
um Wiesenhonig 2006: 3 Bq/kg). 

Einheimisches Wildbret und ein
heimische Wildpilze 

Ziel der Untersuchungen war wie 
in den letzten Jahren die Fortset
zung der Sammlung von geogra
fisch zugeordneten Radioaktivitäts
daten und die stichprobenartige 

3.5.12 Bestrahlung von Lebensmitteln
 

Um die Haltbarkeit von Lebensmit
teln zu verlängern oder gesund
heitsschädliche Mikroorganismen 
in Lebensmitteln abzutöten, wer
den Lebensmittel mit energierei
chen, ionisierenden Strahlen be
handelt. Bei diesem für die Le
bensmittel sehr schonenden Ver
fahren erzeugt die angewandte 
Strahlung keine Radioaktivität. 
Nach der Lebensmittelbestrah
lungsverordnung dürfen in 
Deutschland nur getrocknete, aro
matische Kräuter und Gewürze mit 

ionisierenden Strahlen behandelt 
und in den Verkehr gebracht wer
den. Sie müssen eindeutig als „be
strahlt“ oder mit „ionisierenden 
Strahlen behandelt“ gekennzeich
net sein. 
Andere bestrahlte Lebensmittel 
dürfen in Deutschland grundsätz
lich nicht im Handel angeboten 
werden, es sei denn, es gibt eine 
Ausnahmegenehmigung für Pro
dukte, die in anderen EU-Staaten 
rechtmäßig in Verkehr sind und bei 
denen keine gesundheitlichen 

Überwachung des Marktes. Die 
höchsten Werte (Grenzwert: 600 
Bq/kg Radiocäsium) konnten wie
der bei Maronenröhrlingen mit 
1.021 Bq/kg und Wildschweinbret 
mit 9.669 Bq/kg gemessen wer
den. Eine Rehprobe aus dem 
Landkreis Bad Tölz war mit 618 
Bq/kg Radiocäsium für diese Wild
art relativ stark belastet (Mittel
wert bei dieser Erzeugnisgruppe: 
36 Bq/kg). Bei den Pilzen fielen 
eine Probe Trompetenpfifferlinge 
mit einem Wert von 691 Bq/kg 
und eine Probe Reifpilze mit einem 
Gehalt von 765 Bq/kg Radiocäsium 
auf. Für die Radiocäsiumgehalte 
spielen neben der lokalen Boden
kontamination, die Pilz- bezie
hungsweise Tierart die entschei
dende Rolle. Die Wildschweinpro
ben mit den höchsten Radiocäsi
umgehalten stammten aus den 
Grenzgebieten zu Tschechien. 

Bedenken bestehen. So dürfen 
zum Beispiel tiefgefrorene be
strahlte Froschschenkel, die in 
anderen EU-Mitgliedstaaten recht
mäßig in Verkehr sind, nach 
Deutschland eingeführt und hier 
vermarktet werden. Zahlreiche 
internationale Studien zeigen, dass 
Lebensmittelbestrahlung unter 
den Gesichtspunkten von Gesund
heit und Ernährung als unbedenk
lich zu beurteilen ist. 

Seite 100 



Untersuchungsergebnisse 2007 

2007 waren rund zwei Prozent aller 
in Bayern auf Bestrahlung unter
suchten Lebensmittel zu beanstan
den (siehe Tabelle 3.5.12a). 
Von den insgesamt 966 nach 
Risikokriterien ausgewählten Le
bensmittelproben waren neun 
Proben bestrahlt, obwohl dies für 
die untersuchten Lebensmittel 
nicht zulässig ist. Aufgefallen sind 
acht Nahrungsergänzungsmittel 
beziehungsweise deren Zutaten 
aus der Schweiz und den USA 
und des Weiteren eine Probe 

getrockneter Steinpilze aus 
Serbien. 
Die in Deutschland notwendige 
Kennzeichnung der Bestrahlung 
fehlte bei zwei Proben Oregano 
aus Chile, drei türkischen Instant
suppen und sechs Gewürzmi
schungen aus asiatischen Instant-
Nudelsuppen. Die Kennzeich
nungspflicht gilt auch für Ware, 
wenn sie rechtskonform bestrahlte 
Gewürze nur als Zutat enthält. 
Bei den weiteren Lebensmitteln 
wie Krusten- und Schalentieren, 
Geflügel- und Fleischerzeugnissen, 
Trockenfrüchten, exotischen Früch

ten und Nüssen, wies das LGL 
keine Bestrahlung nach. 

Öko-Produkte 

Im Berichtszeitraum wurden 50 
Öko-Produkte wie zum Beispiel 
Gewürze, Obst, Garnelen und 
Kräutertees untersucht. Bei keiner 
der Proben war eine Bestrahlung 
nachweisbar. Die Produkte ent
sprachen somit den Vorgaben der 
EG-Öko-Verordnung, nach denen 
bei Bio-Lebensmitteln generell 
keine bestrahlten Zutaten verwen
det werden dürfen. 

Tabelle 3.5.12a: Lebensmittel zum Bestrahlungsnachweis 

Lebensmittel wichtige Herkunftsländer 
Anzahl 

ohne Bean 
standung 

Anzahl bestrahlter 
Proben mit fehlen 

der Kennzeichnung 

Anzahl der Pro 
ben mit unerlaub 
ter Bestrahlung 

Kräuter von Milch- und 
Milcherzeugnissen 

Deutschland, Frankreich, Italien, 
Dänemark 

37 

Fruchtzubereitung von 
Milch- und Milcherzeugnissen 

Deutschland, Frankreich 6 

Eiprodukte Deutschland 8 
Fleisch, Wurst, 
Fleischkonserven 
(vor allem Geflügelprodukte) 

Deutschland, Niederlande,  Frank
reich, Italien, Polen, Brasilien, 
Ungarn 

107 

Fisch, auch getrocknet Spanien, Thailand, Litauen, 
Niederlande, Russland, Dänemark 

30 

Krustentiere, Schalentiere, 
Muscheln und andere 
Wassertiere 

Thailand, Vietnam, Malaysia, 
Niederlande, Frankreich, Indien, 
Bangladesch, Neuseeland 

77 

Ölsaaten und Nüsse China, Chile, Österreich, 
Frankreich, USA 

52 

Getreide- und 
Getreideerzeugnisse 

Niederlande, Schweiz, Österreich 11 

frisches und getrocknetes 
Gemüse und Gemüse
erzeugnisse 

Spanien, China, Ägypten, Japan, 
Frankreich, Österreich, Italien 

73 

getrocknete Pilze China, Vietnam, Serbien 58 1 
Instant-Fertiggerichte/Soßen Türkei, Vietnam, Thailand, 

Indonesien, China 
64 9 

Fertiggerichte Deutschland 5 
Trockenfrüchte, Früchte Spanien, Brasilien, Türkei, Algeri

en, Israel, Tunesien, Südafrika 
68 

Kräuter, Gewürze, 
Gewürzzubereitungen 

Türkei, Österreich, China, Indien, 
Thailand, Frankreich 

231 2 

Tee, Teeerzeugnisse China, Österreich, Niederlande 77 
Kakao Niederlande 10 
Nahrungsergänzungsmittel Schweiz, USA 25 8 
Zusatzstoffe 7 
gesamt 946 11 9 
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Trend reich der Jahre 2005 (3,2 %) und Produktgruppen zeigten sich be
2004 (1,8 %), sodass die Entwick reits in den vergangenen Jahren 

Im Jahr 2007 ist die Beanstan lung aufmerksam zu verfolgen ist. immer wieder auffällig. Proben aus 
dungsquote für bestrahlte Lebens- Von den beanstandeten Lebens- Deutschland waren wie auch in 
mittel mit 2,1 % deutlich gegen mitteln waren 30 % asiatische den letzten Jahren nicht unrecht
über dem Vorjahr (0,6 %) gestie- Nudelgerichte und 30 % Nah mäßig bestrahlt. 
gen. Sie liegt nun wieder im Be rungsergänzungsmittel. Diese 

3.5.13 Gentechnisch veränderte Lebensmittel
 

Der Anbau gentechnisch veränder
ter Nutzpflanzen stieg im Jahr 
2007 ebenso wie in den Vorjahren 
weltweit weiter auf geschätzte 
102 Millionen Hektar an. Weitge
hend unverändert beschränkte 
sich der Anbau gentechnisch ver
änderter Pflanzen auf Sojabohnen, 
Mais, Baumwolle und Raps. In den 
USA werden unter anderem auch 
gentechnisch veränderte Zucchini, 
Papaya sowie Reis angebaut. 
In der EU sind mehrere gentech
nisch veränderte Pflanzen für den 
Import und die Verarbeitung in 
Lebensmitteln zugelassen. Wer
den gentechnisch veränderte Roh
stoffe für die Produktion von Le
bensmitteln verwendet, müssen 
sie gekennzeichnet werden. Durch 
molekularbiologische Analysen 
kontrolliert das LGL im Rahmen 
der Lebensmittelüberwachung die 
Einhaltung der gesetzlich vorge
schriebenen Kennzeichnungsvor
schriften. 

Untersuchungsergebnisse bei 
den Lebensmitteln 

Insgesamt untersuchte das LGL 
760 Lebensmittel, hauptsächlich 
Reis- (215), Soja- (283) und Mais
produkte (132), weiterhin Raps
proben (17), Papayafrüchte (63), 
Süßkartoffeln (21), Zucchini (22) 
und Blütenpollen (7) auf gentechni
sche Veränderungen. 

Reis 

Nachdem im Herbst 2006 bekannt 
wurde, dass mit gentechnisch ver
ändertem Reis der Linie LL Reis 
601 verunreinigter Langkornreis 
aus den USA in die EU gelangt war, 
hat das Bundesamt für Verbrau
cherschutz und Lebensmittelsi
cherheit (BVL) ein nationales 

„Überwachungsprogramm LL 601“ 
initiiert, um festzustellen, ob und in 
welchem Umfang LL Reis 601 oder 
Produkte daraus nach Deutschland 
verbracht worden sind. 
Bei den untersuchten 215 Reispro
ben handelte es sich überwiegend 
um Langkornreis aus den USA. 
Die Proben wurden aus einer an
sässigen Reismühle sowie aus 
verschiedenen Großmärkten, dem 
Einzelhandel und aus Einrichtun
gen der Gemeinschaftsverpfle
gung entnommen. Insgesamt wies 
das LGL in zwei Proben Langkorn
reis aus den USA geringe Spuren 
unter 0,05 % von Reis LL 601 
nach. Zwei weitere Proben Lang
kornreis waren mit der in den USA 
zugelassenen Reislinie LL 62 in 
Spuren verunreinigt. Bis jetzt ist 
diese Reislinie in Europa nicht zu
gelassen, es wurde aber bereits 
ein Zulassungsantrag gestellt. 
Von 19 auf den weltweit bisher 
nicht zugelassenen Reis der Linie 
Bt 63 untersuchten Proben Reis
nudeln aus Asien war eine Groß
handelsprobe positiv. 

Solch positive Befunde wurden 
den zuständigen nationalen und 
europäischen Behörden und über 
das Europäische Schnellwarnsys
tem (RASFF) mitgeteilt. Insgesamt 
hatte dies umfangreiche Rück
rufaktionen von Reisbeständen 
aus dem Handel zur Folge. 

Soja 

Der Schwerpunkt der Untersuchun
gen von Sojaprodukten lag bei 

„Sportlernahrung“ und Säuglings
nahrung auf der Basis von Sojapro
tein, auf Tofu und Tofuerzeugnis
sen, bevorzugt aus Einrichtungen 
der Gemeinschaftsverpflegung 
sowie auf Sojateigwaren und Soja
milchprodukten. 
In insgesamt 122 Proben (43,1 %) 
konnte gentechnisch verändertes 
RoundupReadyTM-Soja nachgewie
sen werden. In 85 Proben (69,7 %) 
war gentechnisch verändertes Soja 
in Spuren unter 0,1 % enthalten, in 
16 weiteren (13,1 %) wurden gen
technisch veränderte Bestandteile 
zwischen 0,1 und 0,9 % gefunden. 
Betroffen waren überwiegend 
Sportlernahrung (Eiweißnahrung) 
und Säuglingsnahrung. Da keines 
der Produkte gekennzeichnet war, 
müssen gemäß den Bestimmun
gen des Artikel 12 Absatz 3 Verord
nung (EG) Nr. 1829/2003 die Unter
nehmer den zuständigen Behörden 
nachweisen können, dass sie ge
eignete Schritte unternommen 
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haben, um das Vorhandensein 
gentechnisch veränderter Materia
lien zu vermeiden. Bei zwei Pro
ben (1,6 %) wurden Gehalte an 
Roundup-ReadyTM-Soja über 
0,9 % ermittelt und aufgrund der 
fehlenden Kennzeichnung bean
standet. Es handelte sich dabei 
um eine Probe „Figur Drink“ und 
eine Probe Soja-Tortellini. 
In 19 Proben (15,6 %) konnten die 
Anteile nicht quantifiziert werden, 
da wegen des hohen Verarbei
tungsgrades der Produkte zu we
nig geeignete Soja-DNA aus den 
Lebensmittelproben isolierbar war. 
Es wurden dem LGL keine als 

„genetisch verändert“ gekenn
zeichnete Produkte zur Untersu
chung vorgelegt. 

Mais 

Von 132 untersuchten maishalti
gen Lebensmitteln waren neun 
(6,8 %) im Screeningtest positiv. 
In drei Fällen lag der Anteil an gen
technisch verändertem Material 
unter 0,1 %, fünf Proben konnten 
aufgrund ihres hohen Verarbei
tungsgrades nicht quantifiziert 
werden. Schwerpunkte der analy
sierten Produkte bildeten Mais
mehle und Maisgrieße, überwie
gend aus dem Einzelhandel mit 
ausländischen Spezialitäten (zum 
Beispiel Asialäden), Körnermais, 
und Knabbererzeugnisse aus Mais. 
Eine der Proben „Maismehl“ aus 
einem Asia-Shop enthielt gentech
nisch veränderten Mais der Linie 

„MON 810“ über 0,9 %. Mais 
„MON 810“ ist in Europa als Le
bensmittel und Lebensmittelroh
stoff zugelassen, darf aber nur 
entsprechend gekennzeichnet in 
Verkehr gebracht werden. Da eine 
Kennzeichnung fehlte, wurde das 
Maismehl beanstandet. Als „gene
tisch verändert“ gekennzeichnete 
Maisprodukte wurden nicht vorge
legt. 

Raps 

Insgesamt analysierte das LGL 17 
Proben Raps aus bayerischen Öl
mühlen auf gentechnische Verän
derungen. In zwei Proben wurde 
RoundupReadyTM-Soja in Spuren 
nachgewiesen. Bei diesen Verun
reinigungen könnte es sich um 
Stäube von Soja handeln, die zum 
Beispiel aus Futtermitteln stam
men. Den Raps betreffend erga
ben sich keine Hinweise auf gen
technische Veränderungen. 

Weitere Untersuchungsergeb
nisse 

Von 63 untersuchten Proben Papa
ya aus Brasilien, Thailand und den 
USA war keine der Früchte gen
technisch verändert. 
In den letzten Jahren gab es Frei
landversuche in den USA mit gen
technisch veränderten Süßkartof
feln, um eine Herbizidtoleranz so
wie eine Virus- und Pilzresistenz zu 
erzielen. Zulassungen wurden 
bisher keine erteilt. 21 Süßkartof
feln aus den USA und Israel waren 
nach dem Screeningverfahren 
ohne positiven Befund. 
In den USA sind zwei gentech
nisch veränderte Zucchinilinien für 
den Anbau und als Lebensmittel 

zugelassen, die Virusresistenzen 
aufweisen. Auch in einigen euro
päischen Ländern wurden bereits 
Freilandversuche mit gentechnisch 
veränderten Zucchini durchgeführt. 
Bei den Untersuchungen von 22 
überwiegend aus Marokko und der 
Türkei stammenden Proben erga
ben sich keine positiven Befunde. 

  Trend
  Im Vergleich zu 2006 ist die Zahl 

positiver Befunde bei Soja etwa 
konstant hoch geblieben ist. Wa
ren 2004 noch 19 % sowie 2005 
35,1 % der Soja enthaltenden 
Proben positiv, so waren es 
2006 bereits 44,8 %. Im Jahr 
2007 konnte in 43,1 % der soja
haltigen Lebensmittel Roundu
pReadyTM-Soja nachgewiesen 
werden. Bei Mais dagegen ist 
weiterhin keine Zunahme positi
ver GVO-Befunde zu beobachten. 
2008 soll neben soja- und mais
haltigen Lebensmitteln verstärkt 
auf in der EU nicht zugelassenen 
gentechnisch veränderten Reis 
(KMD1), der sich in asiatischen 
Ländern im Versuchsanbau befin
det, untersucht werden. Am LGL 
wurde dazu bereits ein vom 
StMUGV gefördertes Forschungs
projekt zur Entwicklung einer 
Nachweismethode durchgeführt. 
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3.5.14 Nitrosamine 

Was sind Nitrosamine? Tabelle 3.5.14a: Übersicht der mit NDMA belasteten Bier und Malzproben seit 2000 

Nitrosamin ist die Sammelbezeich
nung für N-Nitrosoverbindungen 
von sekundären Aminen. Sie gehö
ren zu den karzinogenen (krebser
zeugenden) Substanzen und wur
den gründlich im Tierversuch getes
tet. Bedeutende Quellen für den 
Menschen sind neben Tabakrauch 
Lebensmittel, Bedarfsgegenstände 
aus Gummi und Kosmetika. Um die 

Untersuchungs
zeitraum 

Proben 
art 

Richtwerte 
[µg/kg] 

Gesamtzahl 
Proben 

Anzahl über 
Richtwerte 

belastete 
Proben [%] 

2000 bis 2002 Bier 0,5 128 20 15,6 

Malz 2,5 84 13 15,5 

2003 bis 2005 Bier 0,5 245 23 9,4 

Malz 2,5 120 11 9,2 

2006 Bier 0,5 161 2 1,2 

Malz 2,5 14 0 0 

2007 Bier 0,5 178 2 1,1 

Malz 2,5 22 1 4,5 

Aufnahme von Nitrosaminen für 
den Menschen zu begrenzen, wur-

Tabelle 3.5.14b: Nitrosamine und nitrosierbare Stoffe in Produkten aus Elastomeren 
den für diese Produktgruppen tech
nische Richtwerte erlassen, die 
dem angestrebten Minimierungs
gebot Rechnung tragen. 

Lebensmittel 

Bei der Braumalzherstellung kann 
sich aus natürlichen Inhaltsstoffen 
der Gerste und stickstoffhaltigen 

Tabelle 3.5.14c: NDELAGehalte in untersuchten Kosmetikproben 
Darrgasen (vorwiegend bei offener 

An 
zahl 

Proben 
art 

Nitrosamine (NA) 
[µg/kg] 

nitrosierbare Stoffe
[µg/kg] 

, berechnet als NA 
[µg/dm²] 

gemessen zulässig gemessen zulässig gemessen zulässig 

5 Baby
sauger

 0,1 – 1,6 10 0,1 – 70 100 – – 

22 Luft
ballone

 1,3 – 243 10 – – 0,1 – 2,4 5,0 

Befeuerung) N-Nitrosodimethylamin 
(NDMA) bilden. Vor allem das aus 
dunklem Malz gebraute Bier kann 
demnach als Belastungspfad für die 
Verbraucher infrage kommen. Das 
LGL wies lediglich bei zwei von 178 
Bieren sowie bei einer von 22 Malz
proben geringfügig über dem Richt
wert liegende Gehalte nach. Damit 
konnte der erfreuliche Trend der 
letzten Jahre zu immer weniger 
belasteten Bieren bestätigt werden 
(siehe Tabelle 3.5.14a). 

Bedarfsgegenstände 

Gummiartikel wie Babysauger und 
Luftballone können aus Resten 
von Vulkanisationsbeschleunigern 
nitrosierbare Stoffe enthalten, aus 
denen sich bei der Lagerung und 
beim Gebrauch Nitrosamine bilden 
können. Geprüft werden diese 
Produkte nach einer DIN-Vorschrift 
auf den Übergang der oben ge-

Anzahl Produktgruppe 
Probenanzahl höchster Gehalt 

[µg/kg]< 10 µg/kg > 10 µg/kg 
10 Hautreinigung 7 3 520 

37 Hautpflege 34 3 63 

29 Dekorative 23 6 64 

18 Haarpflege 18 –  – 
94 Kosmetika 82 12 

nannten Kontaminanten in eine 
Speicheltestlösung. Während die 
Babyflaschensauger keine Über
schreitungen der vorgeschriebe
nen Nachweisgrenzen aufwiesen, 
lagen bei den Luftballonen drei 
Proben über dem neuen vermin
derten Nitrosamin-Richtwert von 
10 µg/kg Erzeugnis (höchster Wert 
243 µg/kg Erzeugnis). 

Kosmetika 

Kosmetische Mittel können durch 
kontaminierte Rohstoffe oder 

durch Reaktion zwischen Inhalts
stoffen mit N-Nitrosodiethanola
min (NDELA) belastet sein. Bei 
den Untersuchungen zeigten sich 
Auffälligkeiten bei Produkten zur 
Hautreinigung (Flüssigseifen, 
Handreiniger) und Hautpflege 
(Hautcreme, Augencreme) sowie 
bei den dekorativen Kosmetika 
(Wimperntusche). Bei der Mehr
zahl der Produkte lagen die 
NDELA-Gehalte unter der Nach
weisgrenze von 10 µg/kg. 
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4. Arbeitsschutz und Produktsicherheit
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Das Landesinstitut für Arbeits
schutz und Produktsicherheit des 
LGL (im Folgenden Landesinstitut 
genannt) hatte im Berichtsjahr 
2007 vielfältige Aufgaben zu be
wältigen, von denen im vorliegen
den Jahresbericht nur einige be
sondere aufgegriffen werden 
können. 

Grundlegende Änderungen im 
deutschen Arbeitsschutz 

Die Arbeit vom Landesinstitut war 
im Jahr 2007 durch grundlegende 
Änderungen des Arbeitsschutzes 
in Deutschland geprägt. Die Über
wachungstätigkeit der staatlichen 
Aufsichtsbehörden für den Arbeits
schutz wird zunehmend von der 
durch die EU-Kommission initiier
ten gemeinsamen deutschen Ar
beitsschutzstrategie (GDA) be
stimmt. Bund, Länder und Unfall
versicherungsträger haben sich 
erstmals auf nationale Arbeits
schutzziele für die nächsten Jahre 
in Deutschland verständigt. Die 
Zielsetzung ist dabei, die Schwere 
und die Zahl der Arbeitsunfälle und 
arbeitsbedingten Erkrankungen in 
Deutschland zu reduzieren. 
Für den Zeitraum 2008 bis 2012 
hat die „Nationale Arbeitsschutz
konferenz“ als zentrales Entschei
dungsgremium für die Planung, 
Koordinierung und Evaluation die 
folgenden drei bundesweit ge
meinsamen Arbeitsschutzziele 
vorgesehen:

 • Verringerung von Häufigkeit 

und Schwere von Arbeits
unfällen,


 • Verringerung von Muskel
Skelett-Belastungen und
 
-Erkrankungen,


 • Verringerung der Häufigkeit 

und Schwere von Hauterkran
kungen.
 

Der im Oktober 2007 verabschie
dete Jahresplan 2008 für Projekt
arbeiten der Gewerbeaufsicht, der 

federführend vom Landesinstitut 
erarbeitet wird, berücksichtigt be
reits diese bundesweiten Arbeits
schutzziele. Das Konzept für Pro
jektarbeit der bayerischen Gewer
beaufsicht ist in Überarbeitung 
und wird den Vorgaben der ge
meinsamen deutschen Arbeits
schutzstrategie angepasst und 
optimiert.
 
Auch die gesetzlichen Unfallver
sicherungsträger, deren Zahl sich 

aufgrund von Fusionen stark ver
ringert, sind in die gemeinsame 

deutsche Arbeitsschutzstrategie 

eingebunden. Damit ist zu erwar
ten, dass Arbeitsschutzbehörden 

und Berufsgenossenschaften 

künftig zielgerichteter zusammen
arbeiten.
 

Chemikalienrecht im Umbruch 

Auch der Bereich Chemikalien
recht ändert sich rasant. Hier sind 
vor allem die REACH-Verordnung 
vom 18. Dezember 2006 zu nen
nen, welche die Registrierung und 
Überprüfung der in der Europäi
schen Union verwendeten soge
nannten Altstoffe regelt sowie das 
global harmonisierte System zur 
Einstufung und Kennzeichnung 
von Chemikalien (Globally Harmo
nised System of Classification and 
Labelling of Chemicals – GHS). 
Aufgrund dessen wird die Chemi
kalienkennzeichnung innerhalb der 
nächsten fünf Jahre grundlegend 
geändert. Dabei werden neue Ge
fahrensymbole, beispielsweise das 
Piktogramm „Gesundheitsgefahr“, 
eingeführt, während andere, bisher 
gebräuchliche Piktogramme, wie 
das Andreaskreuz, nicht mehr ver
wendet werden. Weiterhin wer
den neue Einstufungskriterien und 
neue Grenzwerte eingeführt, wie 
zum Beispiel bei der akuten oralen 
Toxizität. Eine direkte Umsetzung 
der bisherigen Einstufung von 
Stoffen, die auf den R-Sätzen (Risi
kosätze) basierte, wird nur einge
schränkt möglich sein. Zubereitun

gen, die im neuen Kennzeich
nungssystem als Gemische be
zeichnet werden, müssen neu 
berechnet werden. 
Das Landesinstitut konzipiert im 
Auftrag des Staatsministeriums für 
Umwelt, Gesundheit und Verbrau
cherschutz (StMUGV) eine Wan
derausstellung zur Chemikalien
kennzeichnung, bei der unter 
anderem die alte und die neue 
Chemikalienkennzeichnung gegen
übergestellt und erläutert werden. 
Ein weiteres neues Projekt im 
Auftrag des StMUGV, das sich mit 
der Methodenentwicklung und 
Risikobewertung für gefährliche 
Stoffe in Elektro- und Elektronikge
räten befasst, ist in Vorbereitung 
und wird Anfang 2008 starten. 

Messen und Veranstaltungen 

Das Landesinstitut hat sich 2007 

an mehreren Messen und Kon
gressen beteiligt. Unter anderem 

präsentierte es sich auf dem 

30. internationalen Kongress für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 


„A + A 2007“ mit Fachmesse in 
Düsseldorf und auf der internatio
nalen Handwerksmesse (IHM) in 
München auf gemeinsamen Stän
den mit dem Länderausschuss für 
Arbeitsschutz und Sicherheitstech
nik (LASI) gemäß der gemeinsa
men deutschen Arbeitsschutzstra
tegie zum Thema „Hautschutz“. 
Im Rahmen der europäischen 
Woche 2007, die sich unter dem 
Motto „Pack’s leichter an“ der 
Prävention von Muskel-Skelett-
Erkrankungen (MSE) angenommen 
hat, fanden im Dienstgebäude 
München Vorführungen unter an
derem an einem originalen Scan
ner-Kassenarbeitsplatz statt. Diese 
Demonstration war auch am 
20. Oktober 2007 neben vielen 
anderen interessanten Themen bei 
der „Langen Nacht der Museen“ 
in München zu sehen. 
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4.1 Projektarbeit der Gewerbeaufsicht – Jahresplan 2007
 

Der Jahresplan für gefährdungsori
entierte Projektarbeiten der Bayeri
schen Gewerbeaufsicht wurde er
neut vom LGL federführend erstellt 
und mit dem StMUGV, den Trägern 
der gesetzlichen Unfallversicherung, 
dem Landesverband der Berufsge
nossenschaften und den Gewerbe
aufsichtsämtern bei den Regierun
gen abgestimmt. Hierbei war unter 
anderem die Vereinbarung zur För
derung der Zusammenarbeit und zur 
Vermeidung von Mehrfachüberprü
fungen (Kooperationsvertrag) zwi

schen den gewerblichen Unfallver
sicherungsträgern und den staat
lichen bayerischen Arbeitsschutzbe
hörden zu berücksichtigen. 

„Hautschutz“ als ein Schwer
punkt 

Das Thema „Hautschutz“ stand 
2007 bei den drei gemeinsamen 
Projektarbeiten mit Berufsgenos
senschaften im Vordergrund. Der 
damalige Staatssekretär Dr. Otmar 
Bernhard betonte in der vom LGL 

organisierten Auftaktveranstaltung 
„Hautschutz“ am 15. Mai 2007 die 
Wichtigkeit dieses Themas und die 
Notwendigkeit von geeigneten 
Präventionsmaßnahmen. 
Der Jahresplan 2007 umfasste 
weitere Schwerpunktaktionen zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. In 
insgesamt 15 flächendeckenden 
Projektarbeiten (siehe Tabelle 4.1a) 
erfolgte in ausgewählten Betrie
ben eine eingehende Beratung 
und Überprüfung durch die Bayeri
sche Gewerbeaufsicht. 

Tabelle 4.1a: Jahresplan 2007 für bayernweite Projektarbeiten 

Projektarbeit Zeitraum Federführendes Amt 

Aufbereitung von Medizinprodukten in Krankenhäusern 01.07.2006 bis 31.01.2007 Regierung von Schwaben 
Gewerbeaufsichtsamt 

Sicherheit bei Be- und Entladevorgängen zusammen mit 
Berufsgenossenschaft Fahrzeughaltung und Berufs
genossenschaft Papier 

01.06.2006 bis 28.02.2007 Regierung von Oberbayern 
Gewerbeaufsichtsamt 

Umgang mit Hebezeugen und Anschlagmitteln 01.06.2006 bis 28.02.2007 Regierung von Unterfranken 
Gewerbeaufsichtsamt 

Überprüfung von Unternehmen der Nahrungs- und Futter
mittelindustrie mit staubexplosionsgefährdeten Bereichen 

01.09.2006 bis 31.03.2007 Regierung von Schwaben 
Gewerbeaufsichtsamt 

Sicherheit in Zimmereibetrieben 01.01.2007 bis 30.04.2007 Regierung von Niederbayern 
Gewerbeaufsichtsamt 

Qualitätssicherungsmaßnahmen und Strahlenschutz im 
Betrieb bei niedergelassenen Teilgebietsradiologen 

01.12.2006 bis 31.05.2007 Regierung von Niederbayern 
Gewerbeaufsichtsamt 

Neue Gefahrstoffverordnung – Schutzstufenkonzept 01.10.2006 bis 30.06.2007 Regierung von Unterfranken 
Gewerbeaufsichtsamt 

Sicherheit in Gastronomiebetrieben – Wiederholung der 
Projektarbeit von 2002 

01.01.2007 bis 30.09.2007 Regierung von Oberbayern 
Gewerbeaufsichtsamt 

Hautschutz in metallverarbeitenden Betrieben zusammen 
mit Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd 

01.06.2007 bis 30.11.2007 Regierung von Schwaben 
Gewerbeaufsichtsamt 

Hautschutz auf Baustellen zusammen mit Berufs
genossenschaft BAU 

01.06.2007 bis 30.11.2007 Regierung von Mittelfranken 
Gewerbeaufsichtsamt 

Hautschutz in Metzgereien und Fleischbetrieben zusam
men mit Fleischerei-Berufsgenossenschaft und Berufs
genossenschaft Einzelhandel 

01.06.2007 bis 30.11.2007 Regierung von Unterfranken 
Gewerbeaufsichtsamt 

Erste Hilfe im Betrieb 01.04.2007 bis 31.12.2007 Regierung von Oberbayern 
Gewerbeaufsichtsamt 

Aufbereitung von Medizinprodukten in ambulanten 
OP-Zentren 

01.05.2007 bis 31.12.2007 Regierung von Schwaben 
Gewerbeaufsichtsamt 

Überprüfung des Arbeitsschutzes bei Umrüst- und 
Reparaturbetrieben von gasbetriebenen Kraftfahrzeugen 

01.07.2007 bis 31.12.2007 Regierung der Oberpfalz 
Gewerbeaufsichtsamt 

Pyrotechnik (Silvesterverkauf) 15.12.2007 bis 31.12.2007 Regierung von Oberbayern 
Gewerbeaufsichtsamt 
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4.2 Ausbildung in der Gewerbeaufsicht
 

Im Berichtsjahr 2007 wurde der 
Curriculare Lehrplan (CL) für den 
gehobenen und höheren techni
schen Gewerbeaufsichtsdienst im 
Arbeitskreis „Ausbildung der Ge
werbeaufsicht“ aktualisiert und mit 
Stand 17. Oktober 2007 durch 
Zustimmung des StMUGV er
lassen. 
Ab dem 1. Oktober 2007 konnten 
25 Anwärter die eineinhalbjährige 
Ausbildung für den gehobenen 
technischen Gewerbeaufsichts
dienst antreten – darunter waren 

sechs Aufstiegsbeamte aus dem 
mittleren Dienst. Neben der fach
praktischen Ausbildung an den 
Gewerbeaufsichtsämtern bei den 
Regierungen absolvieren die An
wärter zusätzlich Lehrgänge an der 
Verwaltungsschule der Sozialver
waltung (VSoV) in Wasserburg, bei 
denen die Teilnehmer entspre
chend dem Curricularen Lehrplan 
eine fachtheoretische Ausbildung 
erhalten. Den Anwärtern werden 
in Lehrfächern aus den folgenden 
sechs Bereichen eingehende 

Kenntnisse für die spätere berufli
che Praxis vermittelt: 

• Verwaltung und Recht,
 • Grundlagen, Organisation, Auf

gaben, Rechtsquellen, soziale 
Kompetenz,

 • Technischer Arbeitsschutz,
 • Verbraucher- und Umwelt

schutz,

 • Arbeitsmedizin,
 • Sozialer Arbeitsschutz, Schutz 

besonderer Personengruppen. 

4.3 Berufliche Aus- und Fortbildung zum Arbeitsschutz
 

Die aus dem direkten Umfeld des 
Arbeitsplatzes veranlasste Präven
tion wird im modernen Arbeits
schutz groß geschrieben. Die 
Fachausstellung „Sicherheit am 
Arbeitsplatz“ mit ihrem „Drei
Phasen-Schulungsprogramm“, 
unterteilt in insgesamt sieben 
Lernschritte, erweitert das Wissen 
des Auszubildenden, des Studie
renden und des Meisters exakt 
zum richtigen Zeitpunkt, um den 
modernen Arbeitsschutz anzu
wenden. 

Phase I 

Beim beruflichen Einsteiger wird 
im ersten Schritt das Risikobe
wusstsein geweckt und die Sensi
bilität für das Gefahrenprofil seines 
gewählten Berufs aufgebaut. 
Im folgenden Schritt erkennt er, 
dass die Schutzmaßnahmen, wel
che sein Tun begleiten, wirksam 
sind und den Arbeitserfolg er
höhen. 

Der dritte Schritt überzeugt ihn, 
dass sein persönliches Verhalten 
die entscheidende Rolle beim 
Unfall- und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz spielt. 
Diese drei Grundbausteine der 
Phase I unterstützten die Berufs
ausbildung im Betrieb und in der 
Berufsschule. Praktikanten, Fach
oberschüler und Späteinsteiger 
werden gleichermaßen unterrich
tet. Mit der beruflichen Weiterbil
dung zur Übernahme einer Vorge
setztenrolle mit Verantwortung 
und Fürsorgepflicht verbinden sich 
die nächsten Schritte. 

Phase II 

Aufbauend auf die vertieften 
Grundbausteine entwickelt bei
spielsweise der Meisterschüler 
oder Ingenieurstudent im vierten 
Schritt die Fähigkeit, aus einer von 
ihm erstellten Gefährdungsbeurtei
lung geeignete Schutzmaßnahmen 
abzuleiten. 

Im fünften Schritt erkennt er sei
nen Rechtsstatus, welcher aus 
den an ihn delegierten Unterneh
merpflichten erwächst. Aus dieser 
Einsicht resultiert sein verantwor
tungsbewusstes Handeln. 
Im sechsten Schritt werden das 
Aufstellen und Überwachen von 
Regeln, die Unterweisung, die 
regelmäßige Überprüfung von 
Ausrüstung und Arbeitsplatz sowie 
andere aus dem Arbeitsschutz
gesetz abzuleitende Pflichten zu 
Fixgrößen in seinem Aufgabenfeld. 

Phase III 

Im siebten und somit letzten 
Schritt ist das Lernziel immer, dem 
Vorwurf vorzubeugen, man habe 
den Betroffenen zum Beispiel zu 
spät darüber informiert, dass aus 
andauernd hingenommener Fehl
belastung eine chronische Schädi
gung entsteht, oder dass aus un
bedachtem Verhalten ein irreversi
bler Schaden resultieren kann. 
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Fachausstellung „Sicherheit am 
Arbeitsplatz“ 

Die Fachausstellung „Sicherheit 
am Arbeitsplatz“ ist historischer 
Grundstein sowie national und 
international anerkannter Ort für 
dieses „Drei-Phasen-Schulungs
programm“. Hier wird begreifbar 
und anschaulich auf die aktuellen 
Brennpunkte im Arbeits- und Ge
sundheitsschutz gezielt. 
Im Berichtsjahr 2007 wurde hierzu 
in Zusammenhang mit der EU-
Kampagne „Pack’s leichter an“ das 
Ausstellungsmodul „Ergonomie“ 
neu konzipiert, welches die Skelett- 
und Wirbelsäulenbelastung in vie
len Berufsfeldern wie zum Beispiel 
Bau, Kranken- und Altenpflege, 
Gastronomie, Transport- oder Spe
ditionswesen und Einzelhandel 
erlebbar macht. Unter anderem 
richtete das LGL hierzu das Aus
stellungsexponat „Kassenarbeits
platz“ ein (siehe Abbildung 4.3a).

 • In Phase I finden sich circa 
64 % der über 15.000 angemel
deten Ausstellungsbesucher. 
Diese Präventionsebene wird 
auch vom zweiten Unterrichts
modell, der Lehrschau „arbeite 

sicher!“ bearbeitet (siehe Abbil
dung 4.3b). Die Lehrschau wirk
te 2007 bayernweit an elf Ein
satzorten und schulte dort weit 
über 5.000 Berufsschüler. 

• Die Teilnehmer an Fortbildungs
maßnahmen der Industrie- und 
Handelskammern (IHK), der 
Meisterschulen des Handwerks, 
der Technikerschulen und die 
Ingenieurstudenten zählen zu 
den Stammgästen der Fachaus
stellung „Sicherheit am Arbeits
platz“. Bei diesen Personen
gruppen (siehe Abbildung 4.3c) 
werden die Ausstellungsbesu
che durch Fachunterrichte auf 
bis zu 32 Stunden erweitert 
(Phase II – circa 30 % der Aus
stellungsbesucher).

 • Zu den Berufspraktikern mit Er
fahrung (Phase III – circa 6 % der 
Ausstellungsbesucher), welche 
die Ausstellung immer wieder 
besuchen, zählen neben den 
Sicherheitsfachkräften und Be
triebsärzten vor allem auch die 
Betriebs- oder Personalräte und 
die technischen Aufsichtsbeam
ten. Zusätzlich wird dieser Perso
nenkreis vom LGL an fünf Stand
orte in Südbayern zu regelmäßi
gen Fachvorträgen eingeladen. 

Abbildung 4.3a: Ausstellungs
exponat „Kassenarbeitsplatz“ 

Abbildung 4.3b: Mobiles 
Schulungssystem der Lehrschau 

Abbildung 4.3c: Vorführung der 
Schutzmaßnahmen an einer Kreis
säge 

4.4 Verbraucherinformationssystem Bayern – 
Modul Produktsicherheit 

Das Verbraucherinformations
system Bayern (VIS) unter 
www.vis.bayern.de ist der Inter
netauftritt des Freistaates Bayern 
zum Thema „Verbraucherschutz“ 
und besteht unter anderem aus 
den Modulen „Ernährung“, 

„Produktsicherheit“ sowie „Ver
braucher & Recht“. Die Redaktion 
des Moduls „Produktsicherheit“ 
liegt beim LGL, Herausgeber des 

VIS ist das Bayerische Staatsminis
terium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz. Bei den 
Autoren handelt es sich zum gro
ßen Teil um Mitarbeiter der Bayeri
schen Gewerbeaufsicht sowie des 
LGL. 
Das VIS soll dem Verbraucher si
cherheitsrelevante, neutrale Infor
mationen vermitteln, mit denen er 
sowohl bei der Produktauswahl als 

auch im Umgang mit dem Produkt 
oder einer Dienstleistung wichtige 
Auswahlkriterien zur Verfügung 
hat. 
Die jeweils aktuellen Hersteller
informationen, Herstellerrückrufe 
und Produktwarnungen aus dem 
technischen Bereich veröffentlicht 
das LGL im VIS. Im Jahr 2007 wa
ren es insgesamt 57 Produktwar
nungen. 
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4.5 Arbeitsschutz bei Keulungsaktionen
 

Auch im Jahr 2007 ist in verschie
denen EU-Ländern, beispielsweise 
in England, Ungarn und Deutsch
land, die Geflügelpest mit hoch
pathogenen aviären Influenzaviren 
(HPAI-Viren) ausgebrochen. In in
dustriellen Geflügelfarmen bezie
hungsweise bei Massentierhaltung 
ist dies besonders kritisch, da eine 
weitere Ausbreitung des Erregers 
verhindert werden muss. Die recht
lichen Vorgaben fordern in diesem 
Fall die Tötung des mit Geflügel
pest befallenen Bestandes. 
Die Vogelgrippe ist eine Zoonose, 
also eine Krankheit, die vom Tier 
auf den Menschen übertragen wer
den kann. Eine Übertragung des 
Virus H5N1 von Geflügel auf den 
Menschen ist derzeit sehr selten, 
endet aber im Falle einer Erkran
kung unter Umständen tödlich, wie 
die hohe Letalität in Asien belegt. 
Da durch das Vogelgrippevirus 
H5N1 vor allem Personen mit in
tensivem Kontakt zu infizierten 
Tieren gefährdet sind, zum Beispiel 
in der Geflügelzucht und überall 
dort, wo Menschen mit Blut und 
Kot der Tiere in Kontakt kommen 
können, muss das Keulen großer 
Tierpopulationen in mehrfacher 
Hinsicht als risikobehaftet für die 
Gesundheit aller daran Beteiligten 
angesehen werden. Die HPAI-Viren 
wurden daher in die Risikogruppe 3 
der Biostoffverordnung (BioStoffV) 
eingestuft (siehe Beschluss 608 
des Ausschusses für Biologische 
Arbeitsstoffe (ABAS) „Empfehlung 
spezieller Maßnahmen zum Schutz 
der Beschäftigten vor Infektionen 
durch hochpathogene aviäre Influ
enzaviren (Klassische Geflügelpest, 
Vogelgrippe)“).

  Auch in Bayern wurde im Som
mer 2007 in mehreren Entenbe
trieben der Erreger der Vogelgrip
pe vom Typ H5N1 nachgewiesen. 

Die zuständigen Landratsämter 
ordneten daraufhin die Tötung 
von insgesamt circa 430.000 
Enten an. Für die Keulung kamen 
mobile Tötungsanlagen des Frei
staats Bayern und einer holländi
schen Firma zum Einsatz. 

Rechtliche Grundlagen des Ar
beitsschutzes allgemein 

Die rechtlichen Grundlagen des 
Arbeitsschutzes für Keulungsaktio
nen sind im Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG), in der Betriebssicher
heitsverordnung (BetrSichV), in der 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
und in der Biostoffverordnung ge
regelt. Das Arbeitsschutzgesetz 
behandelt die allgemeinen und 
grundsätzlichen Anforderungen an 
die Organisation, die Durchführung 
und die verwendeten Geräte. Die 
Betriebssicherheitsverordnung 
regelt unter anderem die Aufstel
lung, den Betrieb und die erforderli
chen Prüfungen für die Tötungsein
richtungen. Die Gefahrstoffverord
nung kommt nur zur Anwendung, 
wenn Gefahrstoffe, zum Beispiel 
zum Begasen, eingesetzt werden. 
Die Biostoffverordnung ist im Falle 
von Keulungsaktionen die wichtigs
te der genannten Vorschriften, in 
der ein entsprechendes Schutzstu
fenkonzept beim Umgang mit Erre
gern, in diesem Fall HPAI-Viren, 
rechtlich geregelt ist. 

Schutz vor dem Vogelgrippevirus 

Die Biostoffverordnung erfasst 
speziell den Schutz der Beschäftig
ten bei Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen, auch im Rahmen 
eines unbeabsichtigten Kontaktes 
mit Erregern. Aus der sogenannten 
Gefährdungsbeurteilung (§§ 5 bis 8 
Biostoffverordnung) ergibt sich die 
Verpflichtung für den Arbeitgeber, 

Tätigkeiten, bei denen ein Umgang 
mit biologischen Arbeitsstoffen 
auftritt, einer Schutzstufe zuzuord
nen („Schutzstufenkonzept“) und 
die dann notwendigen Schutzmaß
nahmen zu veranlassen bezie
hungsweise sie regelmäßig auf ihre 
Wirksamkeit hin zu überprüfen. 
Das Risiko einer Infektion mit 
HPAI-Viren kann für den gesunden 
Menschen im Allgemeinen als 
gering angesehen werden. Eine 
Gefährdung ist allerdings bei ei
nem direkten Kontakt mit HPAI-
Viren nicht auszuschließen. Bei 
sehr engem Kontakt mit erkrank
tem Geflügel wurden Ansteckun
gen mit klinischer Manifestation 
beobachtet. Die „Vogelgrippe“ 
(H5N1-Subtyp) des Menschen ist 
deshalb von arbeitsmedizinischer 
Relevanz. Für die Bevölkerung 
außerhalb der Beobachtungsgebie
te (10-km-Radius um einen Geflü
gelbetrieb mit Geflügelpest) wer
den keine besonderen Schutzmaß
nahmen empfohlen. 

Grad des Infektionsrisikos 

Der Grad der Infektionsgefährdung 
hängt ab von Art, Ausmaß und 
Dauer der Exposition der Beschäf
tigten. Bei der Beurteilung ist dar
auf zu achten, ob die bekannten 
Übertragungswege für die jeweili
ge Tätigkeit relevant sind. Dabei 
spielt die Möglichkeit der Aerosol
bildung eine wesentliche Rolle. 
Tätigkeiten, bei denen mit einer 
hohen Aerosolbildung gerechnet 
werden muss, sind zum Beispiel 
das Zusammentreiben, Einfangen 
und Töten erkrankter oder krank
heitsverdächtiger Tiere sowie die 
Ausstallung und Reinigungsarbei
ten. Dagegen ist zum Beispiel 
beim Bergen toter Wildvögel im 
Freien nur mit einer geringeren 
Aerosolbildung zu rechnen. 
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Umgebungsfaktoren, zum Beispiel 
Witterungsverhältnisse oder Arbei
ten im Freien beziehungsweise in 
geschlossenen Räumen, können 
die Expositionsverhältnisse beein
flussen und sind deshalb bei der 
Gefährdungsbeurteilung zu berück
sichtigen. 
Der ABAS-Beschluss Nr. 608 

„Empfehlung spezieller Maßnah
men zum Schutz der Beschäftig
ten vor Infektionen durch hochpa
thogene aviäre Influenzaviren 
(Klassische Geflügelpest, Vogel
grippe)“ vom Februar 2007 konkre
tisiert unter Punkt 7 die notwendi
gen Maßnahmen: 

  „Die erforderlichen Schutzmaß
nahmen einschließlich der per
sönlichen Schutzausrüstungen 
(PSA) sind entsprechend dem 
Ergebnis der Gefährdungsbeur
teilung festzulegen und zu tref
fen. Der Arbeitgeber kann bei 
der Einhaltung der speziellen 
Maßnahmen dieses Beschlusses 
davon ausgehen, dass er die 
Anforderungen der Biostoffver
ordnung zum Schutz vor einer 
Gefährdung durch HPAI-Viren 
erfüllt. Die Beschäftigten haben 
die erforderlichen Schutzmaß
nahmen einzuhalten und Schutz
vorrichtungen sowie die persönli
che Schutzausrüstung bestim
mungsgemäß zu verwenden.“ 

Schutz vor weiteren Gefahren 
bei Keulungsaktionen 

Bei Keulungsaktionen dürfen die 
von den Keulungsanlagen per se 
ausgehenden Gefahren nicht ver
nachlässigt werden. An mobilen 
Elektrotötungsanlagen kam es 
bereits zu schweren Unfällen. 
Wichtig ist, dass die Anforderun
gen an die Bereitstellung von 
Arbeitsmitteln nach § 4 Betriebs
sicherheitsverordnung und an die 
Prüfung von Arbeitsmitteln nach 
§ 10 Betriebssicherheitsverordnung, 
die vor der Inbetriebnahme durch 

befähigte Personen zu erfolgen hat, 
eingehalten werden. Die Prüfung 
ist zu dokumentieren. Auch die 
Gefährdungen durch das Arbeits
mittel Tötungsanlage sind bei der 
Gefährdungsbeurteilung einzube
ziehen. Für die Anlage muss eine 
Betriebsanweisung vorliegen, die 
auf Gefährdungen hinweist. In je
dem Fall muss eine angemessene 
Unterweisung der Beschäftigten 
über mögliche von der Anlage aus
gehende Gefährdungen erfolgen. 

Unterstützung und Information 
durch das LGL 

Das Landesinstitut für Arbeits
schutz und Produktsicherheit hat 
insbesondere durch Vortragstätig
keit und durch Veröffentlichung 
von Informationen auf der Internet
seite des LGL Beiträge zum Ar
beitsschutz bei Keulungsaktionen 
und der Beseitigung verendeter 
Vögel geleistet. 
So wurden 2007 Vorträge mit ins
gesamt 140 Unterrichtseinheiten 
unter anderem zu den Themen 

„Biostoffverordnung“, „Infektions
gefährdung durch Zoonosen“ und 

„Arbeitsschutz bei Keulungsaktio
nen“ gehalten. Teilnehmer an den 
Veranstaltungen waren hauptsäch
lich Amtsärzte, Amtstierärzte, 
Amtliche Fachassistenten, Arbeits-
und Betriebsmediziner sowie Ver
sicherte der Land- und Forstwirt
schaftlichen Berufsgenossen
schaft und Mitglieder im Bayeri
schen Bauernverband. 
Auf der Zoonosen-Website des 
LGL kann sich jeder zum Thema 

„Infektionsgefährdung durch Zoo
nosen oder Aviäre Influenza“ infor
mieren über:

 • arbeitsschutzrelevante Informa
tionen,

 • Arbeitsschutzmaßnahmen,
 • Schutzmasken und -kleidung,
 • arbeitsmedizinische Vorsorge,
 • Medikamente und Impfungen. 

Schlussfolgerung 

Die klassische Geflügelpest ist 
eine Tierseuche, für deren Be
kämpfung die örtlich zuständigen 
Veterinärämter zuständig sind. In 
Abhängigkeit von Art und Ausmaß 
des Seuchengeschehens kann es 
erforderlich sein, zusätzliche Kata
strophenschutzeinheiten oder 
Hilfsorganisationen hinzuzuziehen. 
In diesen Fällen sind die unter
schiedlichen Arbeitgeber verpflich
tet, bei der Durchführung der 
Sicherheits- und Gesundheits
schutzbestimmungen zusammen
zuarbeiten. Entscheidend ist dabei 
für die Sicherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten Folgendes: Alle 
an Keulungsaktionen Beteiligten, 
staatliche Stellen und private be
auftragte Unternehmen, müssen 
sich gegenseitig über die mit den 
Arbeiten verbundenen Gefahren 
unterrichten, die Maßnahmen zur 
Verhütung dieser Gefahren mitein
ander abstimmen und ihre Be
schäftigten darüber informieren. 
Der jeweils verantwortliche Arbeit
geber muss sich je nach Art der 
Tätigkeit vergewissern, dass die 
Beschäftigten der anderen Arbeit
geber hinsichtlich der Gefahren für 
ihre Sicherheit und Gesundheit 
angemessene Anweisungen 
erhalten haben. Die zur Keulung 
verwendeten Geräte müssen den 
einschlägigen technischen Regeln 
entsprechen und vor der Inbe
triebnahme von einer befähigten 
Person geprüft worden sein. 
Konsekutiv wurden die Regierun
gen durch das StMUGV angewie
sen, bei den Landratsämtern auf 
die Einhaltung der einschlägigen 
Vorschriften hinzuweisen und ins
besondere die Aufsichts-, aber 
auch Beratungsfunktion der Ge
werbeaufsichtsämter hervorzuhe
ben. Die Gewerbeaufsicht hat 
auch die Aufsicht über die Einhal
tung der Arbeitsschutzbestimmun
gen im gewerblichen und staatli
chen Bereich. Sie soll daher früh-
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zeitig vor Keulungsaktionen hinzu
gezogen werden. 
Im Bereich von Betrieben, die bei 
den Landwirtschaftlichen Berufs
genossenschaften versichert sind, 
liegt die Aufsicht zunächst dort. 
Daneben sind auch die zuständi

gen Gesundheitsbehörden im Hin
blick auf die Infektionsgefahr beim 
Menschen zu beteiligen. 
Konkrete Hinweise zu Anforderun
gen der Biostoffverordnung wer
den auch im Merkblatt des 
StMUGV „Arbeitsschutzmaßnah

4.6 Geräteuntersuchungsstelle
 

In der Geräteuntersuchungsstelle 
des LGL werden Verbraucherpro
dukte, die dem Geräte- und Pro
duktsicherheitsgesetz (GPSG) un
terliegen, überprüft. Eine Über
prüfung erfolgt im Rahmen von 
Marktüberwachungsaktionen oder 
im Einzelfall, falls aufgrund der 
Gestaltung, des Aufbaus, einer 
RAPEX-Meldung oder eines Un
falls sicherheitstechnische Mängel 
vermutet werden. 
Überregional arbeitet die Geräteun
tersuchungsstelle mit den Geräte
untersuchungsstellen der anderen 
Bundesländer eng zusammen. 
Mitarbeiter der Geräteuntersu
chungsstelle sind auch auf Messen 
in Messekommissionen der Gewer
beaufsicht mit vertreten. Neben der 
Beratung von Herstellern und Händ
lern soll bei dieser Gelegenheit 
schon im Vorfeld verhindert werden, 
dass Produkte mit Mängeln in den 
Handel gelangen können. 
Die Geräteuntersuchungsstelle 
wirkt bei Bedarf bei der Normung 
und der Erarbeitung technischer 
Regeln mit, wenn diese neu er
stellt oder an geänderte Verhältnis
se angepasst werden müssen. 

Untersuchungsergebnisse 2007 

Im Jahr 2007 überprüfte und be
gutachtete die Geräteuntersu
chungsstelle insgesamt 151 Ver
braucherprodukte. Falls hierzu 
spezielle Prüfgeräte und -einrich

tungen notwendig waren, wurden 
die Prüfungen auch an externe 
akkreditierte Prüfstellen vergeben. 
Die Ergebnisse der Untersuchun
gen sind in Abbildung 4.6a darge
stellt. 
Die zu untersuchenden Proben 
werden von den Marktüberwa
chungsbehörden (Gewerbeauf
sichtsämter) gezielt in Hinblick auf 
mögliche Mängel oder Gefahren 
für den Benutzer am Markt ent
nommen und der Geräteuntersu
chungsstelle zur Prüfung übermit
telt. Die hohe Zahl festgestellter 
Mängel spiegelt daher nicht die 
Verhältnisse auf dem Markt wider, 
sondern ist das Ergebnis einer 

men bei staatlich angeordneten 
Keulungsmaßnahmen“ beschrie
ben (siehe http://www.stmugv. 
bayern.de/tiergesundheit/vogel
grippe/doc/merkblatt_keulung.pdf). 

sorgfältigen und qualifizierten 
Marktüberwachung. 

Einzelbeispiele 

Die in der Energieverbrauchskenn
zeichnungsverordnung (EnVKV) 
vorgeschriebene Verbraucherinfor
mation muss für Elektro-Haushalt-
Großgeräte als Energielabel am 
Gerät angebracht sein. Im Rahmen 
einer Marktüberwachungsaktion 
wurden hierzu Raumklimageräte 
überprüft, inwieweit die Energie
effizienzklasse korrekt am Gerät 
angegeben wurde. Die Messun
gen, die eine hierfür akkreditierte 
Prüfstelle durchführte, ergaben: 

Abbildung 4.6a: Verteilung der 2007 festgestellten Mängel 
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Bei 40 % war die Kennzeichnung 
in Ordnung, in 40 % der Fälle war 
die angegebene Effizienzklasse 
um eine Klasse schlechter als an
gegeben und in 20 % ergab die 
Messung Effizienzklasse „C“ statt 
der angegebenen Klasse „A“. 
Außerdem wurde festgestellt, dass 
im Internet immer häufiger auto
matische Schweißerschutzfilter oft 
zu deutlich unter den für solche 
persönlichen Schutzausrüstungen 
üblichen Preisen angeboten wer
den. Eine Marktüberwachungsakti
on sollte zeigen, ob hier tatsächlich 

auch sichere Artikel vertrieben 
werden. Nach der Prüfung waren 
nur circa 28 % nicht zu beanstan
den. Es zeigte sich, dass die meis
ten der geprüften Schutzfilter man
gelhaft waren, bei fast 50 % muss
ten erhebliche sicherheitstechni
sche Mängel festgestellt werden. 
Auch im Jahr 2007 wurde wieder 
ein grenzüberschreitendes Markt
überwachungsprojekt aus dem 
Bereich der Niederspannungsricht
linie mit der Aktion „Elektrische 
Sicherheit von Steckdosenleisten“ 
gestartet. Insgesamt beteiligten 

4.7 Gute Laborpraxis
 

GLP steht für Gute Laborpraxis 
(engl. Good Laboratory Practice). 
Die GLP ist ein Qualitätssiche
rungssystem, das sich sowohl mit 
dem organisatorischen Ablauf und 
den Rahmenbedingungen befasst, 
unter denen nicht-klinische ge
sundheits- und umweltrelevante 
Sicherheitsprüfungen geplant, 
durchgeführt und überwacht wer
den als auch mit der Aufzeichnung, 
Archivierung und Berichterstattung 
dieser Prüfungen. Die Entwicklung 
der GLP hatte ihren Ursprung in 
den USA, nachdem die Food and 
Drug Administration (FDA) erheb
liche Unregelmäßigkeiten in der 
Durchführung und vor allem in 
einer Reihe von Berichten toxiko
logischer Untersuchungen aufge
deckt hatte. 
Gravierende Mängel in Berichten 
über chronische Toxizitätsprüfun
gen an Tieren mit neuen Arzneimit
teln lösten 1975 die sogenannten 
Kennedy Hearings aus, in denen 
die schlechte Qualität der Durch
führung von Prüfungen bei für die 
menschliche Gesundheit entschei
denden Untersuchungen ange
prangert wurden. In der Folge 

übernahm die Chemikalienabtei
lung der OECD (Organisation für 
die Wirtschaftliche Zusammenar
beit und Entwicklung) die Aufgabe, 
die internationale Angleichung der 
Prüfmethoden voranzutreiben und 
international anerkannte Grundsät
ze der GLP zu erarbeiten. Ziel die
ser Tätigkeiten war es:

 • die Qualität von Prüfungen zu 
verbessern,

 • gegenseitige Anerkennung von 
Prüfungen zu fördern (Abbau 
von Handelshemmnissen),

 • im Sinne des Tierschutzes Dop
pelstudien zu vermeiden. 

Dies führte letztlich dazu, dass mit 
der Novellierung des Gesetzes 
zum Schutz vor gefährlichen Stof
fen (Chemikaliengesetz – ChemG) 
die GLP in den §§ 19 a bis d und 
§ 27 a Chemikaliengesetz gesetz
lich geregelt wurde. § 19 a Ab
satz 1 Chemikaliengesetz lautet:

 „Nicht-klinische gesundheits-
und umweltrelevante Sicher
heitsprüfungen von Stoffen oder 
Zubereitungen, deren Ergebnisse 

sich 15 EU-Mitgliedsstaaten. Für 
Deutschland trugen die Geräteun
tersuchungsstellen des Regierungs
präsidiums Hessen und des LGL für 
Bayern mit Prüfungen zu dieser 
Aktion bei. Neben zahlreichen Män
geln an den Steckdosenleisten er
gaben die Prüfungen auch, dass die 
grundlegende Norm DIN VDE 
0620-1 überarbeitet und Prüfanfor
derungen konkreter formuliert oder 
geändert werden müssen. Das 
Ergebnis dieser EU-Marktüberwa
chungsaktion wird im Laufe des 
Jahres 2008 veröffentlicht werden. 

eine Bewertung ihrer möglichen 
Gefahren für Mensch und Um
welt in einem Zulassungs-, Er
laubnis-, Registrierungs-, Anmel
de- oder Mitteilungsverfahren 
ermöglichen sollen, sind unter 
Einhaltung der Grundsätze der 
Guten Laborpraxis nach dem 
Anhang 1 zu diesem Gesetz 
durchzuführen.“ 

Ergänzt wird die Durchführung 
durch die „Allgemeine Verwal
tungsvorschrift zum Verfahren der 
behördlichen Überwachung der 
Einhaltung der Grundsätze der 
Guten Laborpraxis (ChemVwV-
GLP)“. Sinn der GLP ist es also, 
dass Prüfungen nachvollziehbar 
dokumentiert werden müssen. 
Man spricht von der 5-W-Regel: 
Wer hat Was Wann Womit und 
Warum gemacht? Dabei gilt für die 
GLP der Grundsatz: Alles, was 
nicht dokumentiert wurde, ist for
mal nicht durchgeführt worden. 
Die GLP-Grundsätze umfassen 
folgende bei der Durchführung von 
Prüfungen relevante Bereiche 
(Zehn-Punkte-Programm): 
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 • Organisation und Personal der 

Prüfeinrichtung,


• Qualitätssicherungsprogramm,
• Räumlichkeiten/Einrichtungen,
• Geräte, Materialien, Reagenzien,
• Prüfsysteme,
• Prüf- und Referenzsubstanzen,
• Standardarbeitsanweisungen 


(SOPs),

• Prüfungsablauf: Prüfplan/Roh

datenerfassung,

• Bericht über die Prüfergebnisse

(Abschlussbericht),
• Archivierung und Aufbewah

rung von Aufzeichnungen und 

Materialien.
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

Um die behördliche Überwachung 
der Einhaltung der Grundsätze der 

GLP zu gewährleisten, wurden in 
Bayern eine GLP-Kommission und 
eine GLP-Landesleitstelle einge
richtet. Die GLP-Kommission be
steht aus Inspektorinnen und Ins
pektoren des Landesamts für Um
welt (LfU), der Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL) und des LGL. 
Diese vertreten die Fachbereiche 
Arzneimittel, Chemikalien und 
Pflanzenschutzmittel sowie Bio
logie und Veterinärwesen, da bei 
Inspektionen mit Tierhaltung ein 
beamteter Tierarzt beteiligt wer
den muss. 
Von den derzeit acht Inspektoren 
gehören allein fünf dem LGL an. 
Sie überwachen regelmäßig die 
momentan 18 Prüfeinrichtungen 

beziehungsweise Prüfstandorte in 
Bayern. Die GLP-Landesleitstelle 
ist ebenfalls am LGL ansässig. Ihre 
Aufgabe ist es, die Überwachung 
zu koordinieren. Dabei steht sie in 
engem Kontakt zum StMUGV, den 
Inspektoren, der GLP-Bundesstelle 
beim Bundesinstitut für Risikobe
wertung (BfR) und den Prüfeinrich
tungen in Bayern. 
Haben die Inspektoren in ihrem 
Bericht das positive Votum abge
geben, dass die Grundsätze der 
GLP eingehalten sind, so stellt die 
Landesleitstelle die beantragte 
GLP-Bescheinigung aus. 

4.8 Marktüberwachung im stofflichen Verbraucherschutz
 

Ziel der Marktüberwachung im 
stofflichen Verbraucherschutz ist 
es, den sicheren Umgang von 
Verbrauchern mit chemischen Pro
dukten zu gewährleisten. Zur Ein
haltung der chemikalienrechtlichen 
Regelungen wurden unter ande
rem folgende Untersuchungen am 
LGL durchgeführt: 

Untersuchungsergebnisse 

Das LGL untersuchte etwa 25 
Dekorationsgegenstände mit zwei 
nicht miteinander mischbaren 
Flüssigkeiten. Dabei handelte es 
sich um Artikel aus farblosem, 
transparentem Kunststoff. Diese 
waren mit den Flüssigkeiten 
gefüllt. Die untere Phase war 
wässrig und meist gefärbt, die 
obere Flüssigkeit war meist farb
los. Insgesamt sechs Proben 
enthielten nicht zulässige Flüssig
keiten. Diese Dekoartikel hätten 
demnach nicht in den Verkehr ge
bracht werden dürfen. Bei knapp 

70 % der Proben fehlte die not
wendige Kennzeichnung des Her
stellers. 
Das LGL untersuchte 2007 Fahr
radkleber und andere Klebstoffe 
auf Benzol, Toluol und andere Lö
semittel. In einer Probe wurde ein 
Benzolgehalt über dem Grenzwert 
nachgewiesen. Eine Überschrei
tung des Grenzwertes für Toluol 
stellte das LGL in zwei Fällen fest. 
Bei drei Proben entsprach die 
Kennzeichnung nicht der ermittel
ten Zusammensetzung. Mehr als 
40 % der untersuchten Klebstoffe 
hielten die Kennzeichnungsvor
schriften nicht ein. 
Flüssige Dichtungsmittel für Fahr
rad- und Autoreifen enthalten häu
fig gesundheitsschädliche Subs
tanzen. Bei 30 % der untersuchten 
Proben war die geforderte Kenn
zeichnung nicht korrekt. Hier war 
besonders auffällig, dass bei zwei 
Drittel dieser Proben die notwendi
ge Angabe des gefährlichen Stof
fes unterblieb. 

Das LGL untersuchte 608 Spiel
zeugartikel aus China in einer 
Screening-Kampagne mit einem 
Röntgenfluoreszenzanalysen-Gerät 
insbesondere auf ihren Gehalt an 
Blei und Cadmium. Bei zwölf auf
fälligen Proben erfolgte eine Unter
suchung nach der für Spielzeuge 
geltenden Norm DIN EN 71. Über
schreitungen der dort festgelegten 
Migrationsgrenzwerte stellte das 
LGL nicht fest. 
In Thermoskannen, insbesondere 
bei preiswerten Importprodukten 
aus Fernost, werden asbesthaltige 
Abstandshalter heute immer noch 
eingesetzt. Im Jahr 2007 enthiel
ten 16 von 38 (42 %) Thermoskan
nen asbesthaltige Teile. 
Für die Gewerbeaufsichtsämter 
untersucht das LGL immer wieder 
asbestverdächtige Baustoffproben. 
2007 analysierte das LGL 132 Bau
stoffproben, von denen 94 (71 %) 
Asbestfasern enthielten. 
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5. Gesundheit und Ernährung
 

Seite 115
 



Das Landesinstitut für Gesundheit 
und Ernährung bearbeitet aufgrund 
der ihm zugeordneten Aufgaben
vielfalt ein breites Spektrum an 
Themen. Neben der Bearbeitung 
von Aufträgen des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz 
(StMUGV) nimmt die fachliche 
Unterstützung der Gesundheits
ämter in der täglichen Arbeit einen 
breiten Raum ein. Die Schwer
punkte liegen hierbei neben tech
nischen Dienstleistungen, welche 
eine hohe spezialisierte Expertise 
verlangen, auch auf konzeptionel
len Fragestellungen. Für eine sol
che kompetente Bearbeitung der 
anfallenden Fachfragen ist die 
Vernetzung mit Universitäten und 
wissenschaftlichen Einrichtungen 
von besonderer Bedeutung. Zu 
einem gewichtigen Arbeitsbereich 
entwickelt sich auch die mit der 
fachlichen Weiterentwicklung ver
bundene fachliche Aus-, Fort- und 
Weiterbildung des Personals der 
Gesundheitsverwaltung. 

Fachliche Vernetzung: Gremien
arbeit, Publikationen und 
Kongresse 

Im Berichtsjahr konnte die ange
strebte Kooperation mit der Lud
wig-Maximilians-Universität Mün
chen (LMU), einer im bundeswei
ten Wettbewerb für Exzellenz aus
gezeichneten Forschungsstätte, 
durch einen Vertrag verfestigt und 
strukturiert werden. Diese Koope
ration betrifft inhaltlich vor allem 
die humanmedizinische Fakultät 
auf Seiten der LMU und das Lan
desinstitut für Gesundheit und 
Ernährung auf Seiten des LGL. Ziel 
ist, das hohe fachliche Niveau im 
Bereich Öffentlicher Gesundheit 
auf beiden Seiten zu erhalten be
ziehungsweise kontinuierlich aus
zubauen und neue wissenschaftli
che Erkenntnisse rasch in die Tä
tigkeit des Öffentlichen Gesund
heitsdienstes (ÖGD) überzuführen. 

Die Mitarbeiter haben dem hohen 
fachlichen Anspruch auch durch 
eine Vielzahl fachlicher Publikatio
nen und Kongressbeiträge ent
sprochen. Eine Reihe von Instituts
angehörigen halten wichtige Funk
tionen in wissenschaftlichen bezie
hungsweise fachlichen Gremien 
auf Landes- und Bundesebene. 
Der internationale Kongress „Pool 
and Spa“ im März 2007 in Mün
chen, der bundesweit viel beachte
te Kongress „Medizin und Gesell
schaft“ im September 2007 in 
Augsburg, der Tuberkulosekon
gress vom November des Jahres 
in Regensburg und der zweite bun
desweite EHEC-Workshop vom 
Juni des Jahres in Wildbad Kreuth, 
welche unter inhaltlich federfüh
render Beteiligung des Institutes 
erfolgreich durchgeführt wurden, 
sind ein beredtes Zeugnis hierfür. 
Dies unterstützt die gewünschte 
Vernetzung des Öffentlichen Ge
sundheitsdienstes mit wissen
schaftlichen Strukturen und weite
ren Partnern. Es führt zu einer 
nochmalig verbesserten Wahrneh
mung des Stellenwertes des LGL 
in diesem Netz im Dienst eines 
raschen Praxistransfers neuer Er
kenntnisse. 

Fachliche Entwicklung: Vielzahl 
von Einzelthemen 

Neben den im Nachfolgenden um
fassend dargestellten themati
schen Schwerpunkten prägte eine 
Vielzahl von Einzelthemen die Ar
beit im Jahr 2007. 
Beispielhaft hierfür war die Unter
stützung des Nichtraucherschutz
gesetzes durch vorbereitende be
ziehungsweise flankierende Unter
suchungen, welche insbesondere 
auch die besondere Gefährdung 
von Personal im Gaststättenge
werbe durch Schadstoffe in der 
Innenraumluft wissenschaftlich 
belegten. 
Das vor mehreren Jahren begon
nene und bundesweit anerkannte 

bayerische Modell des Neugebore
nenscreenings kann inzwischen 
als Erfolgsgeschichte bezeichnet 
werden. Das am Landesinstitut 
angesiedelte zentrale Trackingzent
rum stellt eine im internationalen 
Vergleich unerreichte Vollständig
keit bezüglich dieser wichtigen 
Vorsorgeuntersuchung für in Bay
ern geborene Kinder her. Im März 
2008 wurde das millionste ge
screente Neugeborene unter An
wesenheit des bayerischen Minis
terpräsidenten Dr. Günther Beck
stein der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Die Ansiedlung des Nationalen 
Referenzzentrums für Borrelien 
am LGL im Jahr 2008 unterstreicht 
die infektiologische Expertise des 
LGL sowie seine Vernetzung in 
nationalen und internationalen 
Netzwerken. 
In Abstimmung mit dem Landes
amt für Umwelt (LfU) wurde eine 
zentrale Trinkwasserdatenbank 
aufgebaut, in der in Zukunft alle 
Trinkwasserdaten zusammenge
führt werden. Diese erleichtert den 
Überblick und die generelle Bewer
tung der Trinkwasserqualität in 
Bayern, sodass sich daraus leichter 
Handlungsstrategien zum Erhalt der 
hohen Qualität des Trinkwassers in 
Bayern ableiten lassen. 
Im Bereich der Pharmazie wurde 
die Arbeit unter anderem geprägt 
durch das im August 2007 in Kraft 
getretene Gewebegesetz sowie 
die Novelle des Arzneimittelgeset
zes mit dem Ziel, den Kampf gegen 
Doping in Deutschland zu stärken. 
Dass der Übergang eines erfolgrei
chen Pilotprojektes nicht nur bay
ernweit, sondern zeitgleich in die 
bundesweite Praxisimplementie
rung möglich ist, zeigt das Projekt 
TigerKids, eine Intervention zu Er
nährung und Bewegung im Setting 
Kindergarten. TigerKids berücksich
tigt hierbei nicht nur das Kind allein, 
sondern sein gesamtes Lebens
umfeld, also neben dem Lebens
feld Kindergarten auch das Le
bensfeld Familie. 
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5.1 Zulassung von Grenzwertüberschreitungen im 

Trinkwasser
 

Trinkwasser wird in regelmäßigen 
Abständen sowohl durch den Was
serversorger selbst als auch durch 
das zuständige Gesundheitsamt 
hinsichtlich seiner mikrobiologi
schen und chemischen Qualität 
überprüft. Dabei sind die Grenz
werte der Trinkwasserverordnung 
einzuhalten. 
Insgesamt weist das bayerische 
Trinkwasser eine sehr gute Qualität 
auf. Durch die hydrogeologischen 
Bedingungen im Wassereinzugsge
biet, zum Beispiel Karstgestein, 
geringe Bodenüberdeckung im alpi
nen Raum, oder durch eine inten
sive landwirtschaftliche Nutzung 
können jedoch chemische oder 
mikrobiologische Verunreinigungen 
auftreten. Während bei einer mik
robiologischen Kontamination so
fort gehandelt werden muss, um 
die Bevölkerung vor Infektionen zu 
schützen, hat man bei chemischen 
Verunreinigungen in der Regel et
was mehr zeitlichen Handlungs
spielraum. 
Liegt eine chemische Verunreini
gung des Trinkwassers, zum Bei
spiel durch Nitrat oder Pestizide vor, 
muss das zuständige Gesundheits
amt sofort entscheiden, ob eine 
akute Gefährdung der Gesundheit 
der Bevölkerung zu befürchten ist. 
Wenn dies ausgeschlossen werden 
kann, muss der Wasserversorger 
zwar dafür sorgen, dass die Was
serqualität den Anforderungen der 
Trinkwasserverordnung entspricht. 
Für die erforderlichen Sanierungs
maßnahmen, wie zum Beispiel 
dem Einbau von Aufbereitungsver
fahren, kann ihm ein Zeitintervall 
eingeräumt werden. 

Gesetzliche Grundlagen 

Um langfristig den Schutz des Ver
brauchers vor verunreinigtem Was
ser zu gewährleisten, hat der Ver
ordnungsgeber in der 2003 in Kraft 

getretenen, novellierten Trinkwas
serverordnung Fristen eingeführt, 

in denen maximal eine Grenzwert
überschreitung geduldet werden
 
darf. In dieser Verordnung, in der 

die Europäische Trinkwasserricht
linie in nationales Recht umgesetzt 

wurde, ist auch geregelt, wer die 

Grenzwertabweichungen zulassen
 
darf. 

Das zuständige Gesundheitsamt 

darf für den Zeitraum von drei Jah
ren eine erste Zulassung gewäh
ren. Ist die Verunreinigung nach 

Ablauf von drei Jahren noch immer 

vorhanden, kann eine weitere Drei
jahresfrist beantragt werden. Dies
mal muss jedoch das LGL seine 

Zustimmung erteilen. Besteht die 

Verunreinigung nach Ablauf dieser 

Frist weiter, kann eine letzte Aus
nahmegenehmigung für drei Jahre 

beantragt werden. Für Wasserver
sorgungen, die mehr als 1.000 m3
 

Wasser pro Jahr abgeben, muss 

dieser Antrag bei der Europäischen 

Kommission gestellt werden. Hier
für müssen aber außergewöhnli
che Umstände vorliegen.
 

Gemeldete Ausnahmegenehmi
gungen 

Um die Arbeit der Gesundheits
ämter zu erleichtern, hat das LGL 
nicht nur Meldebögen für die Zu
lassung von Grenzwertabweichun
gen entwickelt, sondern auch ei
nen Leitfaden erstellt, in dem die 
Bedingungen für die Gewährung 
einer Grenzwertzulassung näher 
dargestellt sind. Der wichtigste 
Punkt ist ein aussagefähiger Sanie

rungsplan mit einem klaren zeitli
chen Rahmen, bis wann der 
Grenzwert wieder eingehalten 
wird. Dieser Leitfaden kann von 
der Homepage des LGL herunter
geladen werden. 
Mit Ablauf des Jahres 2007 waren 
dem LGL insgesamt 17 erste Zu
lassungen von den Gesundheits
ämtern gemeldet worden. 22 
zweiten Zulassungen hatte das 
LGL bei größeren Wasserversor
gungen und neun Ausnahmege
nehmigungen bei Kleinanlagen 
zugestimmt. Weiterhin sind dem 
LGL 25 Zulassungen für einen 
überschrittenen Indikatorparame
ter (pH-Wert) bei Kleinanlagen 
gemeldet worden. Eine dritte Zu
lassung wurde bisher noch nicht 
beantragt. 

Erfolgreiche Sanierungen 

Von den in den vergangenen Jah
ren bereits erteilten Genehmigun
gen wurden bisher 39 Verfahren 
durch erfolgreiche Sanierung been
det. Einige Wasserversorger haben 
zum Beispiel durch den Einbau von 
Aufbereitungsverfahren, durch 
Mischen mit unbelastetem Wasser 
oder durch Bohren neuer Brunnen 
dafür gesorgt, dass die chemische 
Wasserqualität wieder einwandfrei 
ist. Durch Anschluss an benachbar
te Wasserversorgungen haben 
andere Kommunen das Problem 
gelöst. Einen Spezialfall stellt die 
Kontamination mit Dichlorbenza
mid dar. Weil die rechtliche Einord
nung dieses Pestizidmetaboliten 
noch nicht geklärt ist, wurden in 
44 Fällen erteilte Zulassungen von 
den Landratsämtern aufgehoben 
oder es wurden nach Ablauf der 
ersten Ausnahmegenehmigungen 
zunächst keine Folgezulassungen 
beim LGL beantragt. 
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5.2 Enterobacter sakazakii in pulverförmiger Kleinkinder
anfangsnahrung
 

Pulverförmige Kleinkindernahrung 
findet häufig als Ergänzung oder 
Ersatz für Muttermilch Verwen
dung. Deshalb untersucht das LGL 
diese Nährmittel regelmäßig. Im 
Hinblick auf die besonders emp
findlichen Kleinkinder wird dabei 
besonderes Augenmerk auf die 
mikrobiologisch einwandfreie Be
schaffenheit und Sicherheit gelegt. 
Bei einer dieser Untersuchungen 
wurde in einer Kinderanfangsnah
rung der Keim Enterobacter saka
zakii nachgewiesen, was zu einer 
Beanstandung und einem Rückruf 
der betroffenen Charge führte. 
Dieser in der Öffentlichkeit nahezu 
unbekannte, in der Umwelt jedoch 
ubiquitär vorkommende Keim, 
stellt für Kleinkinder ein erhebli
ches Gesundheitsrisiko dar. 
Erste Erkrankungsfälle wurden in 
England bereits im Jahr 1961 be
schrieben. Jüngeren Datums ist 
die Einführung der Meldepflicht in 
Neuseeland im Jahr 2004. Im sel
ben Jahr wurden in Frankreich 
nach Infektion mit diesem Keim 
neun Erkrankungen und zwei 
Todesfälle bei Kindern registriert. 
Ebenfalls im Jahr 2004 hat die 
WHO Enterobacter sakazakii in die 
Kategorie der sogenannten A–Erre
ger eingestuft, in der sich auch die 
Salmonellen befinden. Grundlage 
für die Einstufung in Kategorie A 
ist, dass Beweise für ursächliche 
Zusammenhänge zwischen Keim
aufnahme und Erkrankungen vor
liegen. 

Symptomatik und Virulenz 

Die Symptomatik im Erkrankungs
fall ist bestimmt durch Meningitis 
(Hirnhautentzündung), nekrotisie
rende Enterocolitis (gewebszerstö
rende Darmerkrankung) und Bakte
riämie (Ausbreitung der Bakterien 

auf dem Blutweg). Als Komplikati
onen können Krampfanfälle, Hyd
rocephalus (sogenannter Wasser
kopf), Hirnabszesse, Entwicklungs
störungen und neurologische Stö
rungen auftreten. Erkrankungen 

wurden sowohl im häuslichen Be
reich als auch in Krankenhäusern 

beobachtet. 

Die bisher bekannten Fakten erlau
ben bei Enterobacter sakazakii
 
keine Ableitung einer Dosis-

Wirkungskurve. Bereits wenige 

Erreger können für eine Infektion 

ausreichend sein. Als erschwe
rend erweist sich der Umstand, 

dass die Virulenzfaktoren zwischen 

den Stämmen variieren und das 

Wissen darüber noch äußerst 

lückenhaft ist. Bekannt ist jedoch, 

dass sich Enterobacter sakazakii 

im Bereich von 5,5 °C bis 47 °C 

vermehren kann, wobei das 

Wachstumsoptimum bei 35 °C 

bis 37 °C liegt. 

Die für den Verbraucher bestimm
ten Zubereitungsempfehlungen 

gewährleisten durch den Abkoch
hinweis des Wassers dessen mik
robiologische Sicherheit. Das an
schließend für das Ansetzen der 

Nahrung auf die empfohlene Tem
peratur von 50 °C abgekühlte Was
ser bewirkt jedoch keine Inaktivie
rung eventuell im Milchpulver vor
handener Keime. Die Aufbewah
rungszeit der verzehrsfertigen 

Zubereitung bestimmt dann das 

mikrobiologische Risiko. 


Maßnahmen 

Auch in anderen Ländern haben 
Untersuchungsämter den Keim in 
Babynahrung nachweisen können. 
Unter der Führung des Bayeri
schen Staatsministeriums für Um
welt, Gesundheit und Verbraucher
schutz fanden mit den Herstellern 

intensive Gespräche über die Kon
sequenzen und Maßnahmen statt, 
die sich aus den Untersuchungs
ergebnissen für die Produzenten 
ergeben. 
Die Hersteller haben zugesagt, zur 
Gefahrenminderung der Kinder 
Prozessoptimierungen bei der Her
stellung einzuleiten, um die Konta
minationsmöglichkeiten des Pro
duktes zu beseitigen oder zu mini
mieren. Gleichzeitig wäre eine auf 
70 °C erhöhte Rekonstitutionstem
peratur wegen der damit verbun
denen Keiminaktivierung eine hilf
reiche Möglichkeit zur Risikomin
derung. Allerdings kann dies nach 
Angaben der Firmen zu einer Be
einträchtigung der Produktbeschaf
fenheit führen. 
Daher ist es von erheblicher Be
deutung, dass der Verbraucher die 
auf der Packung angegebenen 
Zubereitungs- und Fütterungshin
weise genau beachtet, um eine 
Vermehrung eventuell vorhandener 
Keime zu verhindern. Eine Zuberei
tung von Portionen, die einer 
Mahlzeit angepasst sind, und die 
anschließende rasche Verabrei
chung an die Kleinkinder sind sehr 
bedeutsam. 

Abbildung 5.2a: Enterobacter sa
kazakii gehört zur Gruppe der En
terobacteriaceen. Die beweglichen, 
gramnegativen Bakterien haben 
eine Länge von 1 bis 2 µm. 
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5.3 Typisierung von Krankheitserregern in der Kranken
haushygiene
 

Nosokomiale, das heißt im Kran
kenhaus erworbene, Infektionen 
zu vermeiden, stellt Einrichtungen 
der öffentlichen Gesundheitsver
sorgung, vor allem Krankenhäuser, 
Pflege- und Altenheime, seit Jah
ren vor große Herausforderungen. 
Die Verbreitung methicillin-resis
tenter Staphylococcus aureus 
(MRSA)-Stämme nimmt hierbei 
einen hohen Stellenwert ein, da 
MRSA-Infektionen in der Regel 
durch Multiresistenzen gegen Anti
biotika nur schwer therapierbar 
sind. MRSA-Infektionen gewinnen 
aber auch im ambulanten und pri
vaten Umfeld zunehmend an Be
deutung, wobei zusätzliche Patho
genitätsfaktoren, wie zum Beispiel 
das Panton-Valentine-Leukozidin 
Toxin (PVL-MRSA; häufig auch als 
cMRSA bezeichnet) eine wichtige 
Rolle spielen können. 

Wirksame Prävention 

Für wirksame Präventivmaßnah
men ist es entscheidend, dass 
Ausbrüche rasch und zuverlässig 
erkannt werden. Diese können 
sowohl innerhalb der Einrichtun
gen der Gesundheitsversorgung 
als auch im außerklinischen Be
reich auftreten oder beide Berei
che betreffen. Kriterium für die 
Aufdeckung solcher Zusammen
hänge ist der Nachweis der klona
len Identität von Krankheitser
regern. 
Das Erkennen von Übertragungen 
sowie die erfolgreiche Sanierung 
von Keimträgern wird durch 
asymptomatische Träger der 
Krankheitserreger erschwert, die 
unwissentlich zur Verbreitung bei
tragen können. Hierbei können 
Pflegepersonal oder Angehörige, 
aber auch Haus- und Nutztiere, als 
Reservoir in Betracht kommen. 

Genotypisierungen am LGL 

Das LGL führt seit Jahren Untersu
chungen zur Genotypisierung 
durch, um oben genannte Infekti
onsketten, -quellen und -zusam
menhänge bei Ausbruchsgesche
hen und Ermittlungsverfahren zu 
erkennen. Hierdurch werden ge
zielte Maßnahmen zur Eindäm
mung und Prävention möglich. 
2007 wurden am LGL mit der spa-
Typisierung und dem Multi-Locus
Sequence-Typing (MLST) zwei 
molekularbiologische Genotypisie
rungsverfahren auf Basis der Poly
merase-Kettenreaktion (PCR) etab
liert und angewandt. Beide Verfah
ren werden in Verbindung mit 
DNA-Sequenzanalysen eingesetzt 
und stützen sich auf die Analyse 
spezifischer Genabschnitte. Die 
PCR-basierten Verfahren ergänzen 
die seit Jahren am LGL etablierte 
Pulsfeldgelelektrophorese (PFGE). 
Mit deren Hilfe können mittels 
Restriktion-Fragment-Längen Poly
morphismen (RFLP) klonale Über
einstimmungen beziehungsweise 
Unterschiede bezogen auf das 
bakterielle Gesamtgenom aufzeigt 
werden. 
Mit den methodischen Neuerun
gen wurde eine größere Flexibilität 
bei der Genotypisierung sowie die 
wesentlich bessere Vergleichbar
keit mit externen Laborergebnis
sen erreicht. Zudem lassen sich 
durch das neue Methodenspekt
rum regionale oder auch überregio
nale epidemiologische Zusammen
hänge leichter erkennen. 

MRSA bei Mensch und Tier 

In einer Klinik in Bayern wurde im 
Rahmen eines Ausbruchgesche
hens bei einem Personalscreening 
die asymptomatische Besiedlung 

einer Pflegekraft mit MRSA nach
gewiesen. Nach zunächst erfolg
reicher Sanierung mittels lokaler 
Anwendung eines Mupirocinpräpa
rates kam es mehrfach zu einer 
erneuten MRSA-Besiedlung. Im 
Rahmen der außerklinischen Quel
lensuche wurde die Hauskatze der 
Pflegekraft untersucht und eben
falls als MRSA-Träger identifiziert. 
In der Pulsfeldgelelektrophorese 
konnte das LGL zeigen, dass es 
sich bei den MRSA-Isolaten der 
Katze und der Pflegekraft um iden
tische Klone handelt. Mittels er
gänzend durchgeführter spa-Typi
sierung wurde der Typ t003, ein 
Subklon des Rhein-Hessen-Stam
mes mit globaler Verbreitungs
frequenz (Rang 1 in der Ridom-
Datenbank-Statistik), bestimmt. 
Bei der Pflegekraft und ihrer Katze 
wurden antibiotische Behandlun
gen gleichzeitig durchgeführt. Bei 
anschließenden Kontrolluntersu
chungen waren beide MRSA-frei. 

  Trend
 Bei der Aufdeckung von Quellen 
für eine MRSA-Besiedlung/-In
fektion, zum Beispiel bei Perso
nal im Krankenhaus- und Pflege
bereich oder auch im außerklini
schen Umfeld, kommt moleku
larbiologischen Methoden eine 
sehr hohe Bedeutung zu. Beide 
Fälle zeigen ungewöhnliche 
Übertragungswege auf und he
ben die Relevanz von Haustieren 
mit engem Kontakt zum Men
schen als mögliche Reservoire 
für MRSA hervor. 
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5.4 HIV-Neuinfektionen in Bayern
 

Die von UNAIDS veröffentlichte 
Zahl der weltweit mit dem Huma
nen Immundefizienz-Virus (HIV) 
infizierten Menschen wurde 2007 
um 16 % auf 33,2 Millionen nach 
unten korrigiert. Die Änderungen 
beruhen auf besseren Schätzme
thoden und Surveillancedaten. In 
Deutschland leben derzeit 59.000 
HIV-infizierte Menschen, davon 
9.000 in Bayern. 
Während es in den Hochprävalenz
ländern seit 2001 zu einer Abnah
me der Neuinfektionen kam, steigt 
die Zahl der neu erworbenen HIV-
Infektionen in den Industrieländern 
weiter an. 
Die Anzahl der Personen, die sich 
im Jahr 2007 in Bayern neu mit HIV 
infiziert haben, hat nach den 
Schätzwerten des Robert Koch-
Instituts (RKI) im Vergleich zu den 
Vorjahren ebenfalls wieder zuge
nommen. Sie wird mit 450 HIV-
Infektionen beziffert. Als schwer
wiegendster Grund für diese para
dox erscheinende Zunahme der 
Infektionshäufigkeit in Bayern wie 
auch in ganz Deutschland wird eine 
erneute Sorglosigkeit gegenüber 
der Infektion angegeben, die sich 
vor allem mit den inzwischen guten 
Therapiemöglichkeiten begründet. 

HIV-Screening am LGL 

Das LGL führt seit 1985 Untersu
chungen zum Nachweis von HIV-
Infektionen durch. Die Diagnostik 
konzentriert sich dabei auf serolo
gische Screeningverfahren, um 
bisher nicht bekannte HIV-Infektio
nen zu erkennen. Quantitative mo
lekulare Tests zur Kontrolle des 
Therapieerfolges kommen am LGL 
bisher nur in Ausnahmefällen zum 
Einsatz. 
2007 untersuchte das LGL 42.534 
Proben zum Nachweis einer Infek
tion mit HIV. Die Proben wurden 
von den Gesundheitsämtern im 
Rahmen der Anonymen AIDS-
Beratung (22.492 Proben) und der 
Untersuchung von Asylbewerbern 
(2.302 Proben) zugesandt. 17.740 
Proben stammten von Insassen 
der Justizvollzugsanstalten. 
Bei 0,68 % der Proben konnte das 
reaktive Ergebnis des HIV-Tests 
(ELISA) in einem zweiten Testver
fahren (Immunoblot) bestätigt wer
den. Dies führte bei 200 Patienten 
zur Diagnose einer HIV-Infektion 
und wurde an das RKI in Berlin 
gemeldet. Im Vergleich zu den Vor
jahren war ein leichter Anstieg der 
Zahl gemeldeter HIV-Neuinfektio
nen zu verzeichnen (siehe Tabelle 
5.4a). Unverändert kommt es am 

häufigsten durch ungeschützte 
gleichgeschlechtliche Sexualkontak
te unter Männern zur Übertragung 
von HIV. Ungeschützte heterosexu
elle Kontakte sind die zweithäufigs
te Ursache einer HIV-Infektion. 

Resümee 

Die Zusammenarbeit der Gesund
heitsämter und der Ärzte der Jus
tizvollzugsanstalten mit dem LGL 
ermöglicht infizierten Personen 
nach Überweisung an HIV-Schwer
punktärzte den Zugang zu einer 
adäquaten antiretroviralen Thera
pie und senkt die Wahrscheinlich
keit der Weitergabe von HIV-Infek
tionen. 
Nach Abgleich der Daten, das 
heißt vor allem nach Abzug von 
Doppelmeldungen und Meldungen 
von Personen aus HIV-Hochpräva
lenzländern, wurde 2007 durch das 
LGL wieder ein bedeutender Anteil 
der geschätzten 450 HIV-Neuinfek
tionen des Jahres 2007 identifiziert 
und an das RKI gemeldet. Diese 
Zahlen unterstreichen den Erfolg 
und den Stellenwert der kosten
losen HIV-Testung in Bayern, die 
durch den Öffentlichen Gesund
heitsdienst in Zusammenarbeit mit 
dem LGL durchgeführt wird. 

Tabelle 5.4a: Untersuchungen zum Nachweis von HIVInfektionen am LGL 

2005 2006 2007 
Einsender Zahl der 

Proben 
positive 
Proben 

RKI-
Meldung 

Zahl der 
Proben 

positive 
Proben 

RKI-
Meldung 

Zahl der 
Proben 

positive 
Proben 

RKI-
Meldung 

Anonyme AIDS-Beratung 23.842 150 97 22.496 145 99 22.492 155 102 
Untersuchungsstellen für 
Asylbewerber im GA 

2.853 40 24 2.102 35 23 2.302 35 20 

Justizvollzugsanstalten 19.772 92 65 17.891 75 55 17.740 99 78 
Summe 46.467 282 

0,61 % 
186 
0,4 % 

42.489 255 
0,60 % 

177 
0,42 % 

42.534 289 
0,67 % 

200 
0,47 % 

Prozentzahlen beziehen sich auf den Anteil positiver Proben an der Gesamtzahl der untersuchten Proben. 
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5.5 Das Konsiliarlabor für Diphtherie
 

Die Diphtherie war noch Anfang 
des 20. Jahrhunderts vor allem bei 
Kindern eine der häufigsten infek
tionsbedingten Todesursachen in 
Europa. Die Krankheit wird durch 
Diphtherietoxin (DT)-produzierende 
Stämme von Corynebacterium 
diphtheriae, C. ulcerans und C. 
pseudotuberculosis hervorgerufen. 
Nach einem auch durch Einfüh
rung der aktiven Schutzimpfung 
bedingten drastischen Rückgang 
der Diphtherie in Europa, kam es 
nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion zu einem dramati
schen Anstieg der Diphtheriefälle 
in deren Nachfolgestaaten. 
Aus Sorge vor einer Ausweitung 
wurde unter Beteiligung der Welt
gesundheitsorganisation (WHO) 
die European Laboratory Working 
Group on Diphtheria (ELWGD) als 
Verbund von Expertenlaboratorien 
gegründet und 2006 zum Diphthe
ria Surveillance Network (DIPNET) 
mit Vertretern aus 25 EU-Mitglieds
staaten ausgeweitet. 

Errichtung des Konsiliarlabors 
am LGL 

In Deutschland wurde 1997 im 
Zuge einer europaweiten konzer
tierten Aktion das Konsiliarlabor für 
Diphtherie am Max von Petten
kofer-Institut der Ludwig-Maximi
lians-Universität München einge
richtet und 2007 ans LGL in Ober
schleißheim transferiert. Damit 
wurde erstmals ein Konsiliarlabor 
am LGL etabliert. 
Konsiliarlaboratorien werden durch 
Fachgesellschaften vorgeschlagen 
und nach Abstimmung mit Vertre
tern des Bundesministeriums für 
Gesundheit, des Robert Koch-
Instituts (RKI) und der Kommission 
Infektionsepidemiologie durch den 
Präsidenten des RKI ernannt. Das 
Konsiliarlabor ist Mitglied der Gre

mien und Netzwerke ELWGD und 
DIPNET. Es bietet Ärzten, Labora
torien und dem Öffentlichen Ge
sundheitsdienst Beratung zur 
Diphtherie und gegebenenfalls 
Unterstützung bei der nicht trivia
len Labordiagnostik. 
Für letztere ist neben der Bakte
rienspeziesbestimmung vor allem 
der rasche Nachweis des krank
heitsverursachenden Diphtherie
toxins wichtig, zumal Diphtherie
fälle unverzüglich ans RKI und von 
dort direkt an die Weltgesund
heitsorganisation gemeldet wer
den müssen. Eine enge Zusam
menarbeit von RKI und Konsiliar
labor, wie sie auch im Rahmen von 
DIPNET besteht, ist daher unab
dingbar. Der Diphtherietoxin-Nach
weis wird am LGL mittels PCR-
Amplifikation des tox-Gens oder 
direkt durch Immunpräzipitation 
des Diphtherietoxins mit dem ent
sprechenden Antitoxin (sogenann
ter Elek-Test, siehe Abbildung 5.5a) 
durchgeführt. Bei der Speziesbe
stimmung kommen biochemische 
Routinemethoden und Sequenzie
rung der 16SrRNA- beziehungs
weise rpoB-Gene zum Einsatz. 

Ergebnisse des LGL 

Die Notwendigkeit eines Konsiliar
labors für Diphtherie kommt da
durch zum Ausdruck, dass in den 
zehn Jahren seines Bestehens von 
den 112 eingesandten Stämmen 
nur circa 68 % vom Einsender 
richtig identifiziert worden waren. 
Darüber hinaus werden die tech
nisch anspruchsvollen Elek-Tests 
und tox-PCR in Routinelabors sel
ten angeboten. Von den 112 unter
suchten Stämmen waren 17 tox-
und 15 Elek-positiv. 
Wie in anderen Industriestaaten 
auch, werden in Deutschland Diph
therietoxin-positive C. diphtheriae

Abbildung 5.5a: Positiver ElekTest 
bei einem C. diphtheriaeStamm: 
Die runden (links) beziehungs
weise spornartigen (rechts) Linien 
entstehen durch Präzipitation von 
Diphtherietoxin und Antitoxin nach 
Diffusion aus Bakterien bezie
hungsweise Antitoxinstreifen. 

Stämme im Rahmen einer klassi
schen Rachendiphtherie mittler
weile seltener nachgewiesen als 
im Zuge einer in der Regel im 
(sub-)tropischen Ausland erworbe
nen Hautdiphtherie. Diphtherie
toxin-positive C. ulcerans-Stämme 
haben seit 2004 C. diphtheriae als 
häufigste Ursache für Diphtherie 
verdrängt. Bezüglich der Meldung 
C. ulcerans-verursachter Diphthe
riefälle liegt Deutschland unter den 
25 DIPNET-Mitgliedern an dritter 
Stelle. Alle am Konsiliarlabor unter
suchten Fälle mit Diphtherietoxin
positiven C. ulcerans waren in 
Deutschland erworben. 
Erstmals wurde 2007 auch in 
Deutschland ein Diphtherietoxin
positiver C. ulcerans-Stamm bei 
einer Hauskatze entdeckt und am 
LGL zusammen mit dem Landes
labor Brandenburg diagnostiziert. 
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5.6 Untersuchungen von konventionellem Saatgut auf 
gentechnisch veränderte Bestandteile 

Gentechnisch verändertes Material 
in konventionellem Saatgut kann 
über das Erntegut auch in die dar
aus hergestellten Lebensmittel 
eingetragen werden. In der Ver
gangenheit hatte der Eintrag gen
technisch veränderter Bestandteile 
in Lebensmittel wegen umfang
reicher Rückrufaktionen schon 
weitreichende wirtschaftliche Fol
gen. Es ist deshalb wichtig, kon
ventionelles Saatgut möglichst 
bereits vor der Aussaat auf gen
technische Veränderungen zu un
tersuchen. 

Wie können gentechnisch verän
derte Bestandteile in konventio
nelles Saatgut gelangen? 

Gentechnisch veränderte Pflanzen 
werden weltweit in großem Um
fang (102 Millionen Hektar im Jahr 
2006) angebaut. Es handelt sich vor 
allem um transgene Sorten folgen
der Kulturarten: Sojabohnen (58,6 
Millionen Hektar), Mais (25,2 Millio
nen Hektar), Raps (4,8 Millionen 
Hektar) und Baumwolle (13,4 Milli
onen Hektar). In Ländern wie den 
USA oder Kanada machen transge
ne Felder einen hohen Prozentsatz 
der gesamten Anbaufläche aus. 
Bei der Erzeugung von konventio
nellem Saatgut in Ländern mit An
bau von gentechnisch veränderten 
Pflanzen ist eine Verunreinigung 
mit transgenen Sorten zum Bei
spiel durch Einkreuzung oder Ver
mischung beim Transport denkbar. 

In der EU zugelassene gentech
nisch veränderte Produkte 

In der EU gibt es bisher im welt
weiten Vergleich nur für wenige 
transgene Sorten eine Zulassung 
für das Inverkehrbringen. In 
Deutschland wird derzeit lediglich 

gentechnisch veränderter Bt-Mais 
(MON810) angebaut, der eine Re
sistenz gegenüber dem Schädling 
Maiszünsler besitzt. 

Kennzeichnung von zugelas
senem gentechnisch verän
derten Saatgut – bisher kein 
Schwellenwert 

Gentechnisch verändertes Saatgut 
muss ähnlich wie gentechnisch 
veränderte Lebens- und Futtermit
tel nach der EU-Freisetzungsricht
linie und dem darauf basierenden 
deutschen Gentechnikgesetz als 
gentechnisch verändert gekenn
zeichnet werden. Für Saatgut 
werden Kennzeichnungsschwel
lenwerte seit mehreren Jahren 
diskutiert. Die EU hat jedoch bis
her anders als bei Lebens- und 
Futtermitteln keinen Schwellen
wert festgelegt. 

Wie kann gentechnisch verän
dertes Saatgut nachgewiesen 
werden? 

Für die molekularbiologischen Un
tersuchungen wird zunächst die 
Erbsubstanz DNA aus dem Saatgut 
gewonnen. Die Bestimmung von 
gentechnisch veränderten Be
standteilen in Saatgut erfolgt über 
die Analyse von gentechnisch ver
änderten DNA-Sequenzen mit mo
dernen molekularbiologischen 
Verfahren. 
Die wichtigste Methode ist die 
PCR (Polymerase-Kettenreaktion). 
In einer ersten Analyse wird nach 
Hinweisen auf eine gentechnische 
Veränderung gesucht. Im Falle 
eines positiven Ergebnisses wer
den Art und Menge der gentechni
schen Veränderung im Einzelnen 
bestimmt. 

Untersuchungen in Bayern 

Für Überwachungsaufgaben beim 
Vollzug gentechnikrechtlicher Vor
schriften sind in Deutschland die 
Länder zuständig. Die Probenahme 
von Saatgut wird von der Bayeri
schen Landesanstalt für Landwirt
schaft (LfL) koordiniert und im 
Rahmen der Saatgutverkehrskon
trolle von den örtlich zuständigen 
Landwirtschaftsämtern durchge
führt. Bevorzugt wird Import-Saat
gut beprobt. Seit dem Jahr 2000 
wird systematisch jedes Jahr vor 
der Aussaat Saatgut von Mais, 
Raps und Soja beprobt, weil diese 
Pflanzen in transgener Form welt
weit von besonderer Bedeutung 
sind. 
Im gentechnischen Überwa
chungslabor des LGL werden die 
Saatgutproben auf Beimischungen 
von gentechnisch veränderten 
Samen untersucht. Die Ergebnisse 
übermittelt das LGL an die für den 
Vollzug des Gentechnikgesetzes 
zuständigen Regierungen von 
Oberbayern (zuständig für Ober
bayern, Niederbayern und Schwa
ben) und Unterfranken (zuständig 
für Ober-, Mittel- und Unterfranken 
sowie die Oberpfalz), die gegebe
nenfalls die erforderlichen Maß
nahmen festlegen. 

Ergebnisse der Untersuchungen 

Im Jahr 2007 hat das LGL 63 Mais- 
und 19 Raps-Saatgutproben auf 
gentechnisch veränderte Bestand
teile untersucht. Lediglich in einer 
Raps-Saatgutprobe wurden nicht 
zugelassene gentechnisch verän
derte Bestandteile im Spurenbe
reich nachgewiesen; der Mess
wert lag unterhalb der Bestim
mungsgrenze von 0,1 %. 
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 Fazit
  Durch die oben dargestellte Vor- und gleichzeitig der Saatgutwirt- den Anbaus gentechnisch verän

gehensweise ist es gelungen, schaft und den Landwirten aus derter Pflanzen sind auch künftig 
eine wirkungsvolle Kontrolle von reichend Rechtssicherheit zu in Einzelfällen derartige Beimi-
Saatgut auf gentechnisch verän bieten. Aufgrund der Globalisie schungen nicht gänzlich auszu
derte Bestandteile zu etablieren rung und des rasant ansteigen schließen. 

5.7 Die pharmazeutische Jahrestagung in Bamberg
 

Die Arbeitstagung der pharma
zeutischen und veterinärmedizini
schen Überwachungsbeamtinnen 
und -beamten sowie der wissen
schaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Arzneimittelunter
suchungsstellen vom 8. bis 12. 
Oktober 2007 fand nach 16 Jahren 
wieder in Bayern statt. Als Ta
gungsort wurde das Kongresszent
rum in Bamberg gewählt. Einen 
Großteil der fachlichen Konzeption 
übernahm das LGL. Ein Schwer
punkt lag auf dem Gewebegesetz, 
das am 1. August 2006 in Kraft 
trat. Konsequenzen dieses Geset
zes stellten Vertreter von Bund, 
Ländern und betroffenen Einrich
tungen im Rahmen von Plenarvor
trägen aus ihrer Sicht dar. Zudem 
wurde die Problematik in zwei 
Workshops erörtert. Neben weite
ren Themen aus dem Bereich der 
Arzneimittelherstellung wurden 
Vorträge und Workshops zu The
men wie Medizinprodukteüber
wachung, Apothekenrecht oder 
Arzneimittelfälschungen und Inter
net organisiert. 

Beiträge des LGL 

Die Arzneimitteluntersuchungsstel
le des LGL organisierte und leitete 
vier Workshops mit den Themen 

„Grundsatzfragen, rechtliche Frage
stellungen, Kennzeichnung“, „Ana
lytik und Qualitätsmanagement“, 

„Abgrenzungsfragen und Einstu
fung“ sowie Arzneimittelfälschun

gen. Diskutiert wurden Verbesse
rungsmöglichkeiten in der Zusam
menarbeit, beim Erkennen von 
Arzneimittelfälschungen oder im 
Rahmen der Amtshilfe bei Spezial
untersuchungen. Vor allem das 
Thema Arzneimittelfälschungen und 
illegale Produkte hat in den letzten 
Jahren im Rahmen von Globalisie
rung und Internethandel bei der 
Arzneimitteluntersuchung enorm 
an Umfang und Brisanz gewonnen. 
Für die Moderation dieses Work
shops konnten Dr. Dietrich Schnä
delbach und Dr. Thorsten Gumz 
vom Bundesinstitut für Arzneimit
tel und Medizinprodukte (BfArM) 
gewonnen werden. Hier wurde 
offenbar, wie schwierig es für den 
Verbraucher ist, legale und seriös 
arbeitende Versandapotheken von 
der Vielzahl unseriöser Internetan
bieter zu unterscheiden. Aspekte 
wie Produktqualität, Patentschutz 
und Einhaltung der Verschrei
bungspflicht spielen dort kaum 
noch eine Rolle. 
Unter dem Aspekt Analytik und 
Grundsatzfragen wurden Erfahrun
gen zu aktuellen Verdachtsfällen 
ausgetauscht und eine Leitlinie 
des englischen Kollegen A. Charvill 
zum Erkennen von Arzneimittel
fälschungen diskutiert. In Kurzvor
trägen wurden einzelne Analytik
bereiche angesprochen, etwa zu 
den neuartigen Proteinarzneimit
teln. Hier stellte Dr. Matthias Heu
ermann vom Landesinstitut für 
den Öffentlichen Gesundheits

dienst (LÖGD) in Münster Unter
suchungen am Beispiel der Wirk
stoffe Herceptin und Mabthera vor 
und wies auf einen aufgedeckten 
illegalen Reimport von Original
ware aus Griechenland hin. Dr. 
Katja Senftinger vom LGL berichte
te von ihren Erfahrungen mittels 
FT-IR-Spektroskopie zur Untersu
chung von Proteinwirkstoffen im 
Rahmen eines Forschungsprojekts. 
Die Teilnehmer diskutierten ver
schiedene Abgrenzungsfälle im 
Bereich Arzneimittel, Lebensmittel, 
kosmetische Mittel und Medizin
produkte. So wurde beispielswei
se Hyaluronsäure als injizierbares 
Implantat als Medizinprodukt ein
gestuft. Es bestand außerdem 
Konsens, dass Melatoninpräparate 
hier, im Gegensatz zu den USA, 
Arzneimittelstatus haben, zumal 
erstmals für ein entsprechendes 
Präparat eine europäische Zulas
sung als Arzneimittel erteilt wurde. 

Fazit
 Sowohl der Inhalt als auch die 
Organisation und der Informati
onsaustausch bei dieser Jahres
tagung fanden bei den Teilneh
mern großen Anklang. 
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5.8 Pharmazeutische Untersuchungen
 

Verdachtsproben (Zytostatika) 

Verdachtsproben sind immer wie
der mit hohem Aufwand zu unter
suchen: Dazu gehören Arzneimittel 
ohne Zulassung, im Grenzbereich 
zu Lebensmitteln oder Mittel mit 
Verdacht auf illegale Wirkstoffzu
schläge (zum Beispiel Wirkstoffe 
von verschreibungspflichtigen 
Schlankheits- oder anabolen Do
pingmitteln) ebenso wie Produkte 
mit Fälschungsverdacht. 
Ein derartiger Sonderfall waren 
auch neun Zytostatikaproben aus 
einer oberbayerischen Apotheke. 
Diese wurden im Rahmen von 
bundesweiten staatsanwaltlichen 
Ermittlungen gegen circa 100 Apo
theken und zwei Pharmahändler 
am LGL untersucht. Der Fall war 
auch außerhalb der Fachkreise 
über die Presse beziehungsweise 
über das ARD-Fernsehmagazin 

„Report Mainz – Apotheker als 
Abzocker?“ bekannt geworden. 
Die Kennzeichnung dieser Fertig
arzneimittel (Etikett, Umkarton) 
war ausnahmslos nicht in deut
scher, sondern vorwiegend in 
tschechischer Sprache. 
Die deklarierten Wirkstoffe waren 
Doxorubicin, Irinotecan, Docetaxel 
und Gemcitabin. Identität und Ge
halt der jeweiligen arzneilichen 
Wirkstoffe entsprachen der Dekla
ration beziehungsweise den Spezi
fikationen des Originalherstellers, 
mit denen das LGL entsprechend 
im Austausch stand. Der Verdacht 
auf Arzneifälschungen ohne ausrei
chenden Wirkstoffgehalt, traf bei 
den am LGL untersuchten Zytosta
tikaproben nicht zu. Über die Zu
lässigkeit der Vertriebswege (Im
port) und die korrekte Abrechnung 
mit den Krankenkassen haben die 
Vollzugsbehörden zu befinden. 

Reihenuntersuchung von Glyce
rin aus bayerischen Apotheken 

Berichte über zahlreiche Todesfälle 
in Panama, die auf einen vom staat
lichen Gesundheitssystem selbst 
hergestellten und verteilten Hus
tensaft zurückzuführen waren, ver
anlassten das LGL zu einer Reihen
untersuchung von Glycerinproben 
aus bayerischen Apotheken. In 
Panama war „gepanschtes“ Glyce
rin chinesischer Herkunft die Vergif
tungsursache, da es aus dem in 
Farbe und Konsistenz ähnlichem, 
aber giftigem Diethylenglykol be
stand. Die Reinheitsprüfungen mit 
Gaschromatografie nach den Vorga
ben des Europäischen Arzneibuchs 
bestätigten bei allen 19 Proben, 
dass es sich um arzneibuchkonfor
mes Glycerin ohne unzulässige 
Verunreinigungen mit Ethylen- oder 
Diethylenglycol handelte. Entspre
chend der Anforderungen der 
Apothekenbetriebsordnung kaufen 
Apotheker ihre Rohstoffe ohnehin 
nur mit einem Zertifikat, das die 
Übereinstimmung mit den Quali
tätsnormen des Arzneibuchs bestä
tigt, auch bei einem so vermeintlich 
harmlosen Rohstoff wie Glycerin. 

Untersuchung neuartiger 
Arzneimittel 

Um sicherzustellen, dass Arzneimit
tel den höchstmöglichen Grad an 
Qualität erlangen, ist neben der 
regulierten Zulassung, der Markt
überwachung (Pharmakovigilanz) 
und der Überwachung von Produk
tionsstätten, die unabhängige Kon
trolle durch Arzneimitteluntersu
chungsstellen unerlässlich. Da sich 
Bayern in den letzten Jahren zu 
einer der führenden „Biotech-
Regionen“ entwickelt hat, mussten 
neue Schwerpunkte mit Spezialisie
rungen für die Untersuchung bio

beziehungsweise gentechnologisch 
hergestellter Arzneimittel am LGL 
etabliert werden. Bei diesen Arznei
mitteln handelt es sich um äußerst 
komplex aufgebaute, sehr große 
Moleküle, die in Zellkulturen herge
stellt werden. 
Für die Qualitätskontrolle von Pro
teinwirkstoffen in Arzneimitteln 
bedarf es einer Vielzahl von analy
tischen Methoden, die verlässliche 
Informationen über die Struktur, 
Wirksamkeit, Konsistenz, Sicherheit 
und Reinheit geben. Dafür wurden 
im Rahmen eines Projektes ver
schiedene Prüfmethoden etabliert, 
die in ihrer Gesamtheit betrachtet 
eine zuverlässige Charakterisierung 
von Proteinwirkstoffen in Arzneimit
teln erlauben. Die Schwerpunkte 
dieses Projektes lagen auf der Eta
blierung der Fourier-Transforma
tions-Infrarot-Spektroskopie (FT-IR) 
für die Untersuchung der Protein
konformation und auf verschiede
nen elektrophoretischen Verfahren 
wie der Natriumdodecylsulfat-Poly
acrylamidgelelektrophorese (SDS
PAGE), der Isoelektrischen Fokus
sierung (IEF) und der Westernblot-
Technik. Zum Identitäts- und Rein
heitsnachweis von Proteinen 
wurden unter anderem Kombinatio
nen aus Polyacrylamidgelelektro
phorese und IEF beziehungsweise 
Westernblot-Technik angewandt. 
Ein weiterer Schwerpunkt waren 
chromatografische Methoden wie 
die Größenausschluss-HPLC 
(SE-HPLC-DAD) und die Umkehr-
phasen-HPLC (RP-HPLC-DAD) so
wie Enzymimmunoassays (ELISA) 
zur Gehaltsbestimmung von Prote
inwirkstoffen. Mit diesen neu etab
lierten Prüfverfahren überprüfte das 
LGL rekombinant hergestellte Arz
neimittel wie Erythropoetin, Inter
ferone, Interleukine, Wachstums
faktoren und humanisierte mono
klonale Antikörper auf ihre Qualität. 
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5.9 Marktüberwachung von Medizinprodukten – 


Die europäischen Medizinproduk
terichtlinien enthalten Vorgaben, 
die einen hohen Grad an Gesund
heitsschutz zum Beispiel für Pati
enten und Anwender von Medizin
produkten gewährleisten. Im Rah
men der praktischen Anwendung 
von Medizinprodukten ereignen 
sich zwar im Verhältnis zur Ge
samtzahl der Anwendungen relativ 
wenige, in absoluten Zahlen aber 
dennoch zahlreiche Vorkommnisse, 
die von den zuständigen Behörden 
erfasst und bewertet werden. 
Grundlage dafür ist die Verordnung 
über die Erfassung, Bewertung 
und Abwehr von Risiken bei Medi
zinprodukten (Medizinprodukte-
Sicherheitsplanverordnung – 
MPSV). Danach haben zum Bei
spiel Verantwortliche im Sinne des 
Medizinproduktegesetzes (MPG), 
die Medizinprodukte beruflich oder 
gewerblich betreiben oder anwen
den, dabei aufgetretene Vorkomm
nisse der zuständigen Bundes
oberbehörde zu melden. 
Diese bewertet unter anderem, ob 
überhaupt ein Vorkommnis im 
Sinne der Definition der Medizin
produktegesetzgebung vorliegt 

und erstellt eine Risikobewertung 
zu Vorkommnissen, Rückrufen und 
möglicherweise bereits durchge
führten korrektiven Maßnahmen 
des Verantwortlichen nach dem 
Medizinproduktegesetz. Das Deut
sche Institut für Medizinische In
formation und Dokumentation 
(DIMDI) sammelt und erfasst alle 
entsprechenden Informationen zu 
Vorkommnissen und deren Bewer
tung und leitet diese Informatio
nen an den für den Sitz des Verant
wortlichen nach 
Medizinproduktegesetz (Hersteller, 
Vertreiber, Bevollmächtigter) sowie 
an die für den Ort des Vorkomm
nisses zuständigen Behörden und 
obersten Landesbehörden weiter. 
Korrektive Maßnahmen wie zum 
Beispiel Änderungen im Herstel
lungsprozess oder auch Rückrufe 
sind vom Verantwortlichen nach 
dem Medizinproduktegesetz ei
genverantwortlich durchzuführen. 
Die Wirksamkeit der durchgeführ
ten Maßnahmen ist zu überprüfen. 
Die zuständige Behörde überwacht 
die ergriffenen Maßnahmen. 
Mit Wirkung vom 1. März 2007 
wurde das LGL von der Obersten 

Vorkommnismeldungen
 

5.10 Prävention des plötzlichen Säuglingstodes – 
Projekt zum sicheren und gesunden Babyschlaf 

Landesgesundheitsbehörde als 
zuständige Behörde im Sinne des 
§ 20 der Medizinprodukte-Sicher
heitsplanverordnung benannt. Das 
LGL ist somit zuständig für die 
Koordination der Medizinprodukte-
Vorkommnismeldungen für den 
Bereich der nicht aktiven Medizin
produkte und sonstigen In-vitro-
Diagnostika. Im Jahr 2007 erfasste 
und bearbeitete es 459 Vorkomm
nismeldungen. 

992 
(Bayern) 

Vorkommnismeldungen 
Deutschland 

459 (LGL) 

Vorkommnis in 
Bayern 

Hersteller in 
Bayern 

R
ü

ck
ru

fe
 

Abbildung 5.9a: Vorkommnismel
dungen in Bayern: Die Zahl der 
Vorkommnismeldungen in Bayern 
lag 2007 bei 992. Für 459 Meldun
gen war das LGL zuständig. 

Der plötzliche Säuglingstod (SIDS: 
Sudden Infant Death Syndrome) 
ist bei Säuglingen in Industrielän
dern die häufigste Todesursache 
nach der ersten Lebenswoche. 
2005 waren in Bayern 33 Kinder 
im ersten Lebensjahr betroffen. 
Die Ursachen sind noch immer 
ungeklärt. Jedoch gibt es Risiko

faktoren, die mit folgenden wis
senschaftlich belegten Präven
tionsempfehlungen beeinflusst 
werden können:

 Empfehlungen
 • Rückenlage zum Schlafen
 • Rauchfreie Umgebung 
• Verwendung eines Babyschlaf

sacks ohne zusätzliche Decke, 
keine Kissen oder Stofftiere im 
Bett

 • Schlafen im eigenen Bettchen 
im Elternschlafzimmer

 • Raumtemperatur 16 bis 18 °C
 • Stillen
 • Feste, luftdurchlässige 

Matratze 
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Aufklärungskampagnen haben in 
vielen Ländern zu einer deutlichen 
Senkung der SIDS-Rate geführt. In 
den Niederlanden wurde so eine 
Rate von 0,09/1000 Lebendgebore
nen erreicht, in Bayern lag sie 2005 
bei 0,31/1000. Das LGL hat 2005 
alle bayerischen Geburtskliniken 
und eine Stichprobe von 500 Eltern 
zu Wissensstand und Umsetzung 
der Präventionsempfehlungen be
fragt. Die Teilnahmerate betrug 
98 % bei den Kliniken und 60 % 
bei den Eltern. Eine konsequente 
Rückenlagerung wurde von 58 % 
der Kliniken und 78 % der Eltern 
angegeben. 14 % der Kliniken und 
56 % der Eltern verwendeten aus
schließlich Babyschlafsäckchen 
ohne zusätzliche Decke. 

Informationskampagne 

Die Befragungen waren Ausgangs
punkt für eine bayernweite Infor
mationskampagne, die im Rahmen 
der bayerischen Gesundheitsinitia
tive Gesund.Leben.Bayern. geför
dert wurde. Ziel war die flächen
deckende Vermittlung der oben 
genannten Präventionsempfehlun
gen zur Verringerung des Risikos 
für den plötzlichen Säuglingstod. 
Das LGL entwickelte zusammen 
mit weiteren Partnern Informati
onsmaterialien, unter anderem die 
Broschüre „Elterninformation – 

wichtige Tipps zum sicheren und 
gesunden Babyschlaf“. Diese wur
de in acht verschiedenen Sprachen 
aufgelegt. Bis Ende 2007 wurden 
197.739 deutschsprachige und 
43.919 fremdsprachige Flyer ver
sandt, vor allem an Geburtsklini
ken, Gesundheits-, Landrats- und 
Jugendämter, Kinderärzte, Gynäko
logen und Hebammen. Publikatio
nen zum Thema wurden in der 
Fach- und Laienpresse veröffent
licht, und es wurden Informations
veranstaltungen durchgeführt. 

Ergebnisse der Befragung 2007 

Eine Wiederholungsbefragung 
2007 mit einer Teilnahmerate von 
99 % bei den Kliniken und 59 % 

Abbildung 5.10a: Die Rückenlage 
stellt eine geeignete Präventions
maßnahme dar. 

bei den Eltern zeigt erste positive 
Ergebnisse. Signifikant mehr Klini
ken – 81 % gegenüber 49 % im 
Jahr 2005 – verteilen Informations
broschüren mit Präventionsemp
fehlungen. In mehr als 36 % der 
Fälle sind dies die im Rahmen der 
Kampagne entwickelten Flyer. 
Fremdsprachige Flyer kommen 
häufiger zum Einsatz. Auch ver
wenden mehr Kliniken (37 %) aus
schließlich Schlafsäckchen. 83 % 
der Eltern gegenüber 71 % im Jahr 
2005 haben Informationen erhal
ten. Die Verwendung von Schlaf
säckchen geben 66 % der Eltern 
an, 10 % mehr als 2005. 
Bei der Umsetzung der Rücken
lage konnte bisher keine weitere 
Verbesserung erreicht werden. 
Familien mit mehr als zwei Kin
dern, bei denen ein erhöhtes Risi
ko für den plötzlichen Säuglingstod 
besteht, sind schlechter informiert 
und halten sich weniger an die 
Empfehlungen. Erfreulich ist, dass 
nach eineinhalbjähriger Projektlauf
zeit 25 % der Eltern den Flyer des 
LGL kennen. 
In den nächsten zwei Jahren, in 
denen das Projekt weiter gefördert 
wird, soll der Fokus auf dem Ver
halten in Kliniken (immer noch 
liegen zu viele Kinder nicht auf 
dem Rücken) und der Aufklärung 
von bislang nicht erreichten Bevöl
kerungsgruppen liegen. 

5.11 Die Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft Impfen
 

Impfungen schützen vor vielen 
schwerwiegenden Infektionskrank
heiten. 
Dank effektiver Impfprogramme 
gelten Pocken nun seit dem Jahr 
1980 weltweit als ausgerottet und 
auch Kinderlähmung ist seit dem 
Jahr 2002 in Europa verschwun
den. Andere komplikationsreiche 

Erkrankungen wie Diphtherie und 
Tetanus sind dank der hohen 
Durchimpfungsraten in Deutsch
land in den Hintergrund getreten. 

Defizite beim Impfschutz 

Trotz dieser großen Erfolge beste
hen aktuell noch Defizite bei der 

Akzeptanz von einzelnen empfohle
nen Impfungen in Deutschland. Als 
Beispiel sei die Masernimpfung 
genannt: Die oft als harmlose Kin
derkrankheit verkannte Erkrankung 
kann schwere bis tödliche Verläufe 
nehmen und verursacht nach 
WHO-Angaben jährlich immer noch 
über 340.000 Todesfälle bei Kin-
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dern. Seit vielen Jahren ist daher 
die weltweite Masernelimination 
ein erklärtes Ziel der Weltgesund
heitsorganisation (WHO). Sie erfor
dert eine sehr hohe (95%ige) Be
völkerungsimmunität. Dass dies 
möglich ist, haben die bereits als 
masernfrei erklärten Kontinente 
Amerika, Australien und die Länder 
Skandinaviens vorgemacht. 
Deutschland zählt zu den Ländern 
Europas, die noch nicht die ausrei
chend hohen Durchimpfungsraten 
flächendeckend erreicht haben. 
Dies spiegelt sich auch in immer 
wieder auftretenden regional be
grenzten Masernausbrüchen, von 
denen auch Bayern häufig betrof
fen ist, wider. Es ist daher zweifel
haft, ob die jetzt geltende Zielmar
ke der WHO für die Masernelimi
nation in Europa bis zum Jahr 2010 
erreicht werden kann. 

Impfprävention ist eine gesamt
gesellschaftliche Aufgabe 

In Deutschland besteht keine Impf
pflicht, die umfassende transparen
te Beratung zur Impfentscheidung 
des mündigen Bürgers ist daher 
von großer Bedeutung. Impfprä
vention ist eine gesamtgesell
schaftliche Aufgabe, die ein Zu
sammenspiel aller in der Impfprä
vention Verantwortlichen erfordert. 

Das Bayerische Impfkonzept 

Das Bayerische Staatsministerium 
für Umwelt, Gesundheit und Ver
braucherschutz regte – angesichts 
dieser Situation und der besonde
ren eigenen staatlichen Verantwor
tung – im Jahr 2005 die Entwick
lung eines bayerischen Impfkon
zepts an. Ziel dieses Konzeptes ist 
es, eine effektive Umsetzung der 
Impfempfehlungen auch unter 
Berücksichtigung von Gruppen mit 
erschwertem Zugang zu Impfun
gen zu gewährleisten. 
Ein Kernstück des Bayerischen 
Impfkonzepts ist die Etablierung 

eines unabhängigen Arbeitsgremi
ums zur Vernetzung der in Bayern 
in der Impfprävention tätigen Ak
teure und Institutionen: die Bayeri
sche Landesarbeitsgemeinschaft 
Impfen (LAGI). Sie übernimmt bei 
der abgestimmten Umsetzung und 
Weiterentwicklung des Bayeri
schen Impfkonzepts eine tragende 
Funktion. 

Die Bayerische Landesarbeits
gemeinschaft Impfen 

Im November 2006 wurde die 
LAGI am LGL gegründet. Sie ver
eint Vertreter von Ärzteverbänden 
(Hausärzte, Kinderärzte, Reiseme
diziner, Internisten, Frauenärzte), 
Körperschaften (Ärztekammer, 
Kassenärztliche Vereinigung Bay
erns, Apothekerkammer), des Öf
fentlichen Gesundheitsdienstes, 
gesetzlichen wie privaten Kosten
trägern und Wissenschaft. Die 
Geschäftsführung nimmt das LGL 
wahr. Die bisherigen Sitzungen 
zeigten durch rege Teilnahme, in
tensive Diskussion und gemein
sam getragene Veröffentlichungen 
eine hohe innere Akzeptanz. 

Aufgaben 

Eine wesentliche Aufgabe sieht die 
LAGI in der zielgruppenspezifi
schen Bereitstellung von transpa
renter, neutraler Information zu den 
nationalen Impfempfehlungen und 
der damit verbundenen Datenlage 
in Bayern. Beispielsweise wurde 
gemeinsam die Broschüre „Ge
impft-geschützt“ herausgegeben, 
die über die aktuell empfohlenen 
Regelschutzimpfungen informiert. 
Zudem versteht sich die LAGI als 
Expertengremium in Bayern, wel
ches bei konkreten Sachverhalten 
(zum Beispiel lokale Meningo
kokken C-Häufungen) die aktuellen 
Empfehlungen der Ständigen Impf
kommission (STIKO) diesbezüglich 
interpretiert und weiter ausführt. 

Gemäß dem Auftrag im Bayeri
schen Impfkonzept berät die Ar
beitsgemeinschaft über Strategien 
zur Förderung des Impfschutzes in 
Bayern und die Beseitigung von 
bestehenden Hemmnissen. So 
unterstützt die LAGI Projekte von 
Impferinnerungssystemen und hat 
in einem Brief den Gemeinsamen 
Bundesausschuss aufgefordert, 
Meningokokken-Nachimpfungen 
von Kindern und Jugendlichen 
gemäß den Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission er
stattungsfähig zu machen. 

Ausblick 

Durch diese erstmalige strukturier
te Vernetzung der Institutionen in 
Bayern, die im Bereich der Impf
prävention bislang schon wertvolle 
Arbeit geleistet haben, wird eine 
rasche partnerschaftliche Abstim
mung sowie eine Verbesserung 
der Datenlage möglich. 
So bestehen gute Chancen, dass 
die bestehenden Impfdefizite 
durch gemeinsame Anstrengun
gen aller Akteure und die Akzep
tanz dieses unabhängigen Gremi
ums verringert werden. Zu hoffen 
ist, dass so auch Ungeimpfte, wie 
zum Beispiel Kinder und Erwach
sene mit Immundefiziten, vor vie
len impfpräventablen Erkrankun
gen über den Effekt der Herdenim
munität geschützt werden können. 
Damit würde auch das Ziel der 
WHO mittelfristig erreicht werden.

 Links:
 • Konzept zur Verbesserung der 

Impfraten in Bayern (August 
2006) unter www.lgl.bayern.de, 
Stichwort Publikationen und 
Gesundheitswesen 2007; 
69: 571-576.

 • Broschüre „Geimpft-Geschützt“, 
www.stmugv.bayern.de, 
Stichwort Publikationen. 
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5.12 Unfälle – ein unterschätztes Gesundheitsthema
 

Man schätzt, dass in Deutschland 
jährlich circa 8,4 Millionen Men
schen durch einen Unfall verletzt 
werden. Auf Bayern übertragen 
wären das jährlich circa 1,25 Millio
nen Personen. Vor dem Hintergrund 
dieser Dimension hat das LGL im 
Rahmen der Gesundheitsbericht
erstattung einen Überblick über das 
Unfallgeschehen in Bayern erstellt. 
Die wichtigsten Ergebnisse werden 
im Folgenden dargestellt. 

Rückgang bei den tödlichen 
Unfällen 

Im Jahr 2006 sind in Bayern 2.677 
Menschen tödlich verunglückt. Die 
tödlichen Unfälle sind in Bayern 
seit 1980 um circa 50 % zurückge
gangen, vor allem infolge der stark 
rückläufigen Entwicklung bei den 
Verkehrsunfällen. Die tödlichen 
Unfälle im häuslichen Bereich ge
hen jedoch seit Ende der 1990er- 
Jahre nicht mehr zurück. Betroffen 
sind hier vor allem ältere Men
schen, die zu Hause stürzen. 

Nichttödliche Unfallverlet
zungen 

Nach einer Sonderauswertung von 
Daten der Kassenärztlichen Vereini
gung Bayerns waren im Jahr 2006 
10,6 % der gesetzlich Versicherten 
in Bayern, das heißt 1,1 Millionen 
Personen, mit einer Verletzung in 
ambulanter Behandlung. Nicht ein
gerechnet sind Schüler- und Arbeits
unfälle, die nicht durch die Kranken
versicherung erfasst werden. 
Von der Größenordnung her bestä
tigt dies die oben genannte Schät
zung. 273.697 Verletzungsfälle 
mussten im Jahr 2005 im Kranken
haus stationär behandelt werden, 
die Daten für 2006 liegen noch nicht 
vor. Besondere Risikogruppen sind 
dabei kleine Kinder (zum Beispiel 

infolge von Stürzen oder Verbrühun
gen), junge Erwachsene (infolge von 
Verkehrsunfällen) und ältere Men
schen (infolge von Stürzen). 
Erfreulich für Bayern: Bayern hat 
die niedrigste Rate der Schulun
fälle unter allen Bundesländern 
(59,8 Unfälle pro 1.000 Versicherte; 
Bundesdurchschnitt: 73,6 pro 
1.000 Versicherte). Bei den Ver
kehrsunfällen und den Arbeitsun
fällen liegt Bayern dagegen über 
dem Bundesdurchschnitt. Beson
dere Risikogruppen bei den 
Verkehrsunfällen sind die jungen 
Erwachsenen. Ihr Risiko, bei ei
nem Verkehrsunfall zu verunglü
cken, ist mehr als doppelt so hoch 
wie das der Gesamtbevölkerung. 
Bei den Arbeitsunfällen weisen 
Berufsanfänger und ältere Be
schäftigte ein erhöhtes Unfallrisiko 
auf. 

Unfälle und Geschlecht 

Bei den meisten Unfallarten sind 
mehr Männer als Frauen betroffen. 
Das gilt vor allem für schwere Un

fälle. Im jungen Erwachsenenalter 
ist das Risiko der Männer, an ei
nem Unfall zu sterben, 400 % hö
her als bei den jungen Frauen. Drei 
Viertel aller Arbeitsunfälle und 
etwa 90 % aller tödlichen Arbeits
unfälle entfallen auf Männer – 
unter anderem eine Folge der un
terschiedlichen Beschäftigungs
strukturen von Männern und 
Frauen. Aber auch schon im Kin
desalter zeigt sich, dass Jungen 
ein höheres Unfallrisiko als Mäd
chen haben, wie eine Auswertung 
von Unfällen bayerischer Schulan
fänger ergab.

 Alle Ergebnisse können Sie im 
Gesundheitsmonitor 3/2007 un
ter www.lgl.bayern.de, Stichwort 
Publikationen, nachlesen. 

Abbildung 5.12a: Trend der tödlichen Unfälle in Bayern, getrennt nach 
Geschlecht, 1980 bis 2006 
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5.13 Umweltgerechtigkeit 


In den letzten Jahren hat in 
Deutschland die Frage der sozial 
ungleich verteilten Umweltbelas
tungen und deren Bedeutung für 
die Gesundheit zunehmend Auf
merksamkeit gefunden. Ausge
hend von dem Recht jeder Person 
auf eine gesunde Umwelt sind 
Verteilungs-, Verfahrens- und Vor
sorgegerechtigkeit wichtige As
pekte von Umweltgerechtigkeit. 
Für das Verständnis des Zusam
menhangs zwischen sozialer Lage 
und umweltbezogener Gesundheit 
ist von Bedeutung, dass sowohl 
die Umweltqualität als auch die 
individuelle Empfindlichkeit nach 
sozialer Lage variieren können 
(siehe Abbildung 5.13a). 
Das LGL widmet sich dem Thema 
Umweltgerechtigkeit auf vielfältige 
Weise: Bereits 2006 wurde das 
von der EU geförderte Projekt 
PINCHE (Policy Interpretation Net
work on Children’s Health and 
Environment) abgeschlossen. In 
PINCHE wurde die Bedeutung 
sozioökonomischer Faktoren für 
die gesundheitlichen Auswirkun
gen von Umweltbelastungen (Luft
schadstoffe, Lärm, Karzinogene, 
neurotoxische Substanzen) bei 
Kindern in Europa analysiert. 
Darauf aufbauend wurde Umwelt
gerechtigkeit zu einem der Schwer
punktthemen der Gesundheits
Monitoring-Einheiten (GME). Die 
Daten der beiden GME-Surveys 
2004/05 und 2005/06 für 12.554 
Kinder im Alter von fünf bis sieben 
Jahren aus drei ländlichen und drei 
städtischen Regionen Bayerns zeig
ten eine deutliche Expositionsvaria
tion nach sozialer Lage: Familien in 
relativer Einkommensarmut (Äqui
valenz-Haushaltsnettoeinkommen 
< 60 % des medianen Einkommens 
in Deutschland) lebten häufiger in 
Wohnungen mit einer hohen Bele
gungsdichte und an stark befahre

nen Straßen. Sie fühlten sich häufi
ger durch Luftverschmutzung, 
Lärm und fehlende zugängliche 
Grünflächen stark beeinträchtigt 
(siehe Tabelle 5.13a). 
Im dritten GME-Survey 2006/2007 
wurde die Bedeutung einer höhe
ren Lärmbelastung für sozial be
nachteiligte Kinder im Hinblick auf 
deren Gesundheit untersucht. 
Seit 2007 läuft das vom Umwelt
bundesamt geförderte Projekt 

„Sozioökonomische Faktoren und 
Umweltbelastungen in Deutsch
land – aktueller Erkenntnisstand 
und exemplarische Analysen aus
gewählter Umweltschadstoffe“. 
Im ersten Projektabschnitt wurde 
die Datenlage in Deutschland zur 
sozialen Verteilung von verkehrs
bedingten Luftschadstoffen, Lärm, 
chemischen und biologischen In
nenraumbelastungen sowie von 
korporalen Schadstoffbelastungen 
systematisch zusammengestellt 
und bewertet. Daraus abgeleitete 
Kernaussagen wurden dem Um
weltbundesamt für den dritten 
Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung zur Verfügung 
gestellt. 
Im zweiten Projektabschnitt wurde 
eine Strategie zur vertieften Aus-

Abbildung 5.13a. Einfluss der 
sozialen Lage auf umweltbe
zogene Gesundheit 
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Umwelt-
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Effekt-
modifikation 

Expositions-
variation 

Quelle: Bolte, Umweltmed Forsch Prax 2006 

wertung des Zusammenhangs 
zwischen sozioökonomischen Fak
toren und der korporalen Schad
stoffbelastung anhand der Daten 
des Umwelt-Survey 1998 und des 
Bundes-Gesundheitssurvey 1998 
entwickelt.

  Das Thema Umweltgerechtigkeit 
wurde vom LGL nicht zuletzt in 
Form konzeptioneller wissen
schaftlicher Publikationen sowie 
durch Ergebnispräsentationen 
und Workshoporganisation auf 
Kongressen verfolgt. 

Tabelle 5.13a: Zusammenhang zwischen Wohnbedingungen, Umweltqualität und 
relativer Einkommensarmut 

Äquivalenz-Haushaltsnettoeinkommen 

< 60 % 60 % - Median 
> Median 
(Referenz) 

Wohnbedingungen: 

Hohe Belegungsdichte 15,4 [10,6-22,2] 3,9 [2,7-5,7] 1 

Wohnen an Hauptstraße 2,6 [2,1-3,3] 1,5 [1,2-1,9] 1 

Oft Verkehrsstau 2,2 [1,6-3,2] 1,1 [0,8-1,6] 1 
Starke Beeinträchtigung durch: 

Luftverschmutzung 1,6 [1,1-2,4] 1,0 [0,7-1,5] 1 

Lärm 2,6 [1,7-4,1] 1,6 [1,0-2,4] 1 

keine Grünflächen 3,7 [2,2-6,4] 1,9 [1,1-3,3] 1 
Angegeben sind Odds Ratios mit 95 % Konfidenzintervall. Datenquelle: GME-Surveys 2004/05 und 2005/06 
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5.14 Das Aktionsprogramm Ambrosiabekämpfung in Bayern 

2007
 

Aktivitäten des LGL 

Im November 2006 wurde das LGL 
vom Bayerischen Staatsministeri
um für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz mit der Erstel
lung eines Internetangebots zu 
den gesundheitlichen Aspekten 
des Beifußblättrigen Traubenkrauts 
(Ambrosia artemisiifolia, Hohe 
Ambrosie, Beifußblättrige Ambro
sie oder gemeiner Ragweed) be
traut. Auf die Internetseite mit 
allgemeinen Informationen für den 
Verbraucher wurde im Jahr 2007 
insgesamt 11.150-mal und auf die 
Fachinformationen für Behörden 
2.918-mal zugegriffen. Beide Sei
ten entstanden in Zusammenarbeit 
mit den Kliniken und Polikliniken 
für Dermatologie und Allergologie 
der Technischen Universität und 
der Ludwig-Maximilians-Univer
sität München. 
Für die Gesundheitsfachverwal
tung der Landratsämter entstand 
zudem eine PowerPoint-Präsen

tation „Gesundheitliche Aspekte 
der Ambrosia artemisiifolia“ zur 
Aufklärung der Bevölkerung. 
Ein Eintragspfad für die Pflanze in 
den Hausgarten ist kontaminiertes 
Vogelfutter. Um zu klären, wie be
deutend dieser Verbreitungsweg ist, 
untersuchte das LGL Futtermittel. 

Schulungen 

Die Akademie für Gesundheit, Er
nährung und Verbraucherschutz 
des LGL schulte das mit der Be
kämpfung befasste Personal der 
bayerischen Landratsämter und 
kreisfreien Städte (Teilnehmerzahl: 
128 Personen) zum Vorkommen 
und den möglichen gesundheitli
chen Beeinträchtigungen. Die Refe
renten des eintägigen Workshops 
kamen von der Landesanstalt für 
Landwirtschaft, der Klinik und Poli
klinik für Dermatologie und Allergo
logie der Ludwig-Maximilians-Uni
versität München und der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frank

furt am Main. Für die Schulungster
mine wurden Pflanzen in verschie
denen Wachstumsstadien gezüch
tet und den Teilnehmern gezeigt, 
um einen Erfolg der Bekämpfungs
aktion sicherzustellen. 

Aktionsprogramm 

In der resortiellen Arbeitsgruppe 
des Bayerischen Staatsministeri
ums für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz zur Entwicklung 
des Aktionsprogramms Ambrosia
bekämpfung in Bayern 2007 arbei
teten Vertreter des LGL mit. Der 
Pressetermin im Juni 2007, an 
dem das Aktionsprogramm den 
Medien und der Öffentlichkeit 
vorgestellt wurde, wurde von der 
Pressestelle des LGL vorbereitet 
und durchgeführt. 

„Ambrosia“ zeigt die gute Zusam
menarbeit sowohl der einzelnen 
Fachbereiche des LGL als auch mit 
anderen Landesämtern und Hoch
schulen. 

5.15 Länderuntersuchungsprogramm in öffentlichen 

Einrichtungen (LUPE I) 


In einer Pilotstudie verfolgte das 
LGL im Jahr 2005 über sechs Wo
chen die Entwicklung der Fein
staubgehalte in zwei Klassenräu
men von Schulen. Hierbei zeigte 
sich, dass kontinuierliches Lüften 
die PM10-Gehalte dann signifikant 
reduzieren konnte, wenn keine 
hohe physische Aktivität der Schü
ler vorherrschte. Die PM2,5-Kon
zentrationen in den Klassenräumen 
ließen sich durch diese Methode 
nicht beeinflussen. 

Die Bundesländer Baden-Württem
berg, Berlin, Niedersachsen und 
Bayern suchen derzeit in der ge
meinsamen Studie LUPE nach 
einem praktikablen Reinigungsver
fahren, das einerseits die Fein
staubgehalte reduziert, und ande
rerseits, unter Beachtung der Ver
hältnismäßigkeit, die finanziellen 
Ressourcen schont. 

Ziele und Konzeption der Studie 

Wesentliche Ziele sind, die Fein
staubgehalte in Klassenräumen in 
Abhängigkeit vom Reinigungsver
fahren zu ermitteln sowie fehlende 
notwendige Erkenntnisse zu Quel
len des Feinstaubes zu sammeln. 
LUPE ist zugunsten der Untersu
chungsdauer, einer hohen Unter
suchungstiefe und um möglichst 
valide und vergleichbare Mess
ergebnisse zu erhalten, auf wenige, 
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aber exemplarische Klassenräume 
ausgelegt. Die Untersuchungen 
werden in Klassenräumen von 
Grundschulen unter üblichen Be
dingungen über die gesamte Un
terrichtsdauer durchgeführt. 
Neben Messungen der partikulä
ren Belastungssituation werden 
weitere Luftinhaltsstoffe wie zum 

Erste Ergebnisse 

Die Untersuchungen bestätigen die 
gegenüber üblichen Wohninnenräu
men vergleichsweise hohen Fein
staubkonzentrationen in Klassen
räumen, wie sie auch aus vorange
gangenen Studien bekannt sind. 

Erste Ergebnisse deuten an, dass 
das vorgenannte „einfache“ Reini
gungsverfahren nicht den ge
wünschten Erfolg erbracht hat. 
Weitere Untersuchungen mit mo
difizierten Reinigungsverfahren 
werden derzeit durchgeführt. 

Beispiel Endotoxine und Allergene 
ermittelt. 
Der erste Teil der Interventionsstu
die LUPE beinhaltete den Versuch, 
mit möglichst geringem Reini
gungsaufwand eine Reduzierung 
der Feinstaubkonzentration zu 
erreichen. Ausgehend von einer 
Mindestlüftung (vor und nach dem 
Unterricht sowie in den Pausen) 
sollte geprüft werden, ob ausge
hend von der meistens zweimal 
pro Woche routinemäßig durchge
führten Reinigung, durch ein tägli
ches „Feuchtwischen“ und ein 
Nasswischen pro Woche (Reini
gungsintervention) eine Verbesse
rung der Feinstaubsituation er
reicht werden kann. 

Abbildung 5.15a: Zeitlicher Verlauf der PM10Feinstaubkonzentration 
(Tagesgänge: 5., 50. und 95. Perzentil) 
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5.16 Integrated Exposure Assessment Survey (INES) 

Gemeinsam mit dem Bayerischen 
Landesamt für Umwelt, dem Fraun
hofer Institut für Verfahrenstechnik 
und Verpackung, dem Lehrstuhl für 
Chemisch-Technische Analyse und 
Chemische Lebensmitteltechnolo
gie der Technischen Universität 
München und dem Institut und 
Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und 
Umweltmedizin der Friedrich-Alex
ander-Universität Erlangen-Nürn
berg führte das LGL das „Projekt 
zur pfadübergreifenden Erfassung 
und gesundheitlichen Bewertung 
der Exposition gegenüber endokrin 
aktiven Substanzen“ durch. 
In ihm soll für verschiedene, toxi
kologisch bedeutsame, persistente 
Umweltsubstanzen, die aktuelle 

Exposition der bayerischen Bevöl
kerung abgeschätzt und die inter
ne Belastung ermittelt werden. 
Zum Untersuchungsspektrum ge
hören: Phthalate (Weichmacher), 
Polybromierte Diphenylether 
(PBDE), Polychlorierte Biphenyle 
(PCB), Polychlorierte Dibenzodioxi
ne und Furane (PCDD/PCDF) und 
perfluorierte Verbindungen (PFC). 

Ziele der Studie 

Ziele waren, die Aufnahme über 
Nahrungsmittel durch eine Dupli
katuntersuchung der verzehrten 
Lebensmittel abzuschätzen und die 
Belastungssituation in Wohninnen
räumen der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer zu ermitteln. Zudem 
wurde im Rahmen eines Human
biomonitorings die interne Belas
tung beziehungsweise die Aus
scheidung spezifischer Stoffwech
selprodukte bestimmt. Im An
schluss daran soll eine pfadüber
greifende Expositions- und Risiko
abschätzung durchgeführt werden. 

Erste Ergebnisse 

Da die Auswertungsphase noch 
läuft, liegen bisher erst für die PFC 
und die Phthalate Ergebnisse vor. 

  Weitere Hinweise und Ergeb
nisse von INES finden sich unter: 
www.lgl.bayern.de. 
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5.17 Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten
 

Das Forschungsprojekt, eine Zerti
fizierung des Angebots der Mit
tagsmahlzeiten in Kindertages
stätten zu entwickeln, wurde im 
Berichtsjahr abgeschlossen und 
befindet sich derzeit in der Reali
sierungsphase. Diese führt der 
Lehrstuhl für Betriebswirtschafts
lehre, Marketing und Konsumfor
schung der Technischen Univer
sität München-Weihenstephan 
durch. Die Qualitätssicherung soll 
aus Kostengründen im Selbstaudit 
erfolgen. An der für die Festlegung 
der Qualitätsstandards vorausge
henden Evaluation des Gesund
heits- und Genusswertes beteilig
ten sich Münchener Kindertages
stätten unterschiedlichster Träger 
und Verpflegungssysteme im 
Wesentlichen mit folgenden Er
gebnissen: 

Gesundheits- und Genusswert 

Die laborchemischen Untersu
chungen von 30 Kindertagesstät
ten ergaben unter anderem ein zu 
niedriges Angebot an Energie, Bal
laststoffen und Eisen. Die Eiweiß-

und Fettzufuhr lag zwar im wün
schenswerten Bereich, jedoch 
sollte die Fettqualität noch opti
miert werden: weniger gesättigte 
Fettsäuren, verstärkt mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren. Die Calci
um-, Jod- und Vitamin C-Zufuhr 
war akzeptabel. Die Auswertung 
der Menükomponenten der Spei
sepläne von 211 Kindertagesstät
ten belegte ein adäquates Angebot 
an Fleischgerichten und Salat so
wie ein überwiegend zufrieden
stellendes Getränkeangebot. 
Fischgerichte wurden unter ande
rem jedoch zu selten angeboten. 
Den Genusswert, das heißt die 
sensorische Qualität der Mittags
mahlzeit, bewerteten die Kinder 
und das pädagogische Personal 
überwiegend positiv. 
Die Verpflegungsqualität ist unab
hängig vom jeweiligen Träger oder 
Verpflegungssystem. 
Auf die ernährungsphysiologische 
und sensorische Qualität der Mit
tagsverpflegung haben daher die 
Kindertagesstätten selbst durch ihre 
Auswahl des Menüangebotes und 
ihre Mahlzeitengestaltung Einfluss. 

Selbstaudit 

Für ein Selbstaudit wird innovativ 
und praxisnah für am Zertifikat 
interessierte Kindertagesstätten 
ein Internetportal eingerichtet. 
Mittels Modulen wird zunächst die 
Ist-Verpflegungssituation der ein
zelnen Kindertagesstätten erfasst. 
Dann wird diese mit den die Ernäh
rungsphysiologie, die Abwechs
lung und die Sensorik betreffenden 
festgelegten Soll- und Toleranz
werten der Qualitätsstandards 
verglichen und anschließend be
wertet. 
Werden alle Sollwerte der Quali
tätsstandards erreicht, wird ein 
Zertifikat ausgestellt. Bestehen 
Schwachstellen oder Abweichun
gen zu den Sollwerten, erhalten 
die Kindertagesstätten zur Opti
mierung ihres bestehenden Spei
senangebotes auf ihre Einrichtun
gen bezogene Handlungsempfeh
lungen. Sie können zu einem spä
teren Zeitpunkt wieder am 
Verfahren teilnehmen. 

5.18 Wettbewerb 2007: Essen pro Gesundheit
 

Neuere Untersuchungen belegen, 
dass jeder vierte Bundesbürger 
mindestens einmal täglich eine 
Mahlzeit außerhalb seiner eigenen 
vier Wände einnimmt. Damit ge
winnt dieses Verpflegungsangebot 
hinsichtlich einer gesundheitsför
dernden Ernährung immer mehr 
an Bedeutung. Diesen Anspruch 
greift der Wettbewerb „Essen pro 
Gesundheit“ auf. 2007 startete der 
Wettbewerb zum dritten Mal. Er 

wird in Kooperation mit dem LGL 
im Rahmen der Gesundheitsinitia
tive Gesund.Leben.Bayern. des 
Bayerischen Staatsministeriums 
für Umwelt, Gesundheit und Ver
braucherschutz durchgeführt. 

Ziele und Inhalte 

Einrichtungen der Außer-Haus-
Verpflegung in Bayern sollen dafür 
prämiert werden, dass sie dem 

Gast schmackhafte und gesund
heitsbewusste Mahlzeiten anbie
ten, die den derzeitigen Stand des 
Wissens bestmöglich umsetzen. 
Darüber hinaus soll der Gast moti
viert werden, diese Anregungen für 
eine gesundheitsfördernde Ernäh
rung, die ernährungsbezogene wie 
präventive Gesichtspunkte berück
sichtigt, auch in seine private Le
benswelt zu übernehmen. Bewer
tet wird das Angebot unter folgen-
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Förderung nach Schularten 2002-2007

Hauptschulen

54%
Förderschulen

23%

Gymnasien

8%

Berufliche Schulen

9%

Realschulen

6%

den Gesichtspunkten: Ernährungs
physiologie, Dialog mit dem Gast 
sowie Initiativen und Aktionen zu 
gesundheitsfördernder Ernährung. 

Teilnehmer 

An dem Wettbewerb können alle 
Einrichtungen der Außer-Haus-
Verpflegung in Bayern aus folgen
den Kategorien teilnehmen:

 • 	Teilverpflegung für Erwachse
ne wie Kantinen, Mensen und 
Bildungseinrichtungen

 • 	Teilverpflegung für Kinder wie 
Kindertagesstätten und Schulen

 • 	Vollverpflegung in Einrichtun
gen für Kinder, Erwachsene 
und Senioren

 • 	Vollverpflegung in Kranken
häusern und Kliniken

 • 	Vollverpflegung in Rehabili
tationskliniken und Kureinrich
tungen

 • 	Gastronomie und Hotellerie 

Konzept 

Für den dritten Durchgang überar
beitete das LGL das Konzept des 
Wettbewerbs und entwickelte es 
weiter. Schwerpunkt war hierbei die 
Neukonzeption des Fragebogens 
mit Hinweisen für die Teilnehmer 
und einem Glossar mit aktuellen 
Literaturhinweisen und entspre
chenden Links. Der Fragebogen 
folgt in seiner Struktur den Bewer
tungskriterien und spiegelt die in
haltlichen Schwerpunkte des Wett
bewerbs wider. Daraus resultiert für 
den Teilnehmer mehr Transparenz. 
Besonderer Wert wurde auf präzise 
formulierte Fragen gelegt, die sich 
an dem Teilnehmerkreis orientieren. 
Eindeutige Fragestellungen und 
Vorgaben zur Beantwortung ermög
lichen eine benutzerfreundlichere 
Handhabung. Um den unterschied
lichen Kategorien gerecht zu wer
den, gliedert sich der Fragebogen 

in einen allgemeinen Teil und sechs 
verschiedene Kategorieteile. 

Auswertung 

Am aktuellen Wettbewerb nehmen 
137 Betriebe teil. Neben dem aus
gefüllten Fragebogen reichten die 
Teilnehmer auch Speisepläne und 
Informationen zum Betrieb ein. Die 
Auswertung basiert auf den Erfah
rungen mit Wetool, einer speziellen 
Auswertungssoftware. Die Teilneh
mer werden registriert und in das 
EDV-System eingepflegt. Ziel der 
Auswertung ist die Erstellung einer 
Rankingliste, die die Betriebe nach 
erreichten Punkten ordnet. 
Eine bestellte Jury besucht im 
Frühjahr 2008 auf Basis dieser 
Rankingliste und der eingereichten 
Unterlagen eine Auswahl preiswür
diger Betriebe. Hierbei werden die 
Sieger in den jeweiligen Kategorien 
ermittelt. 

5.19 Projekt Schülerunternehmen „Essen was uns schmeckt“ 


Die Förderung von Schülercafés 
im Rahmen der Gesundheitsinitia
tive Gesund.Leben.Bayern. gilt 
inzwischen als Dauerläufer. 2007 
stießen 26 Schülerunternehmen 
neu zum Programm, sodass sich 
die Gesamtzahl dieser nachhaltig 
verhältnispräventiven Schulprojek
te auf jetzt 166 erhöht hat. Damit 
blieb auch im fünften Jahr der För
derung die Nachfrage stabil. Das 
LGL als Projektträger betreut die 
Anfragen und wickelt die gesamte 
Förderung ab. Beim Projekt Schü
lerunternehmen soll das Verpfle
gungsangebot durch die Schüler 
an der Schule so verändert/ergänzt 
werden, dass gesundheitsförderli
ches Essen und Trinken möglich 
wird. 

Unter den neu aufgenommenen 
Schulen dominierten 2007 mit 
65 % klar die Hauptschulen, die 
jetzt 54 % aller „Essen was uns 
schmeckt“-Projekte stellen. Zu
sammen mit den unterstützten 
Förderschulen flossen damit gut 
zwei Drittel der gesamten Mittel in 
Schulprojekte, die einen über
durchschnittlichen Anteil der ge
sundheitspolitisch wichtigen Ziel
gruppe der Kinder und Jugendli
chen aus sozial benachteiligten 
Familien erreichen. Das stark parti
zipativ angelegte Förderprojekt 
ermöglicht den Schulen, auf die 
Schulsituation zugeschnittene Pro
jekte gemeinsam mit den Schülern 
zu entwickeln und dauerhaft umzu
setzen. Das gesundheitsförderli
che Schülercafé liefert einen Bau-

Abbildung 5.19a: Förderung nach 
Schularten 20022007 

Förderung nach Schularten 2002-2007 

Hauptschulen 54% 

Förderschulen 23% 

Gymnasien 8% 

Berufliche Schulen 9% 

Realschulen 6% 

stein zur Optimierung des Verpfle
gungsangebotes an der Schule 
und bietet damit Chancen, langfris
tig Einstellungen und Essverhalten 
der Schüler positiv zu verändern. 
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5.20 Bayerische Empfehlungen zur Schulverpflegung 


Die Bayerische Staatsregierung 
hat es sich zum Ziel gesetzt, ge
sunde Lebensverhältnisse gerade 
für Kinder und Jugendliche zu 
schaffen. Diese sollen in verschie
denen Altersstufen und Lebensbe
reichen zu einem gesundheitsbe
wussten Ernährungs- und Bewe
gungsverhalten geführt werden. 
Auf eine gesundheitsförderliche 
Schulverpflegung kann dabei nicht 
verzichtet werden. 
Mit den bayerischen Empfehlungen 
zur Schulverpflegung haben in die
ser Form bundesweit bisher einma
lig Verantwortungsträger und Be
troffene eine gemeinsame praxis
nahe fachliche Hilfestellung für ein 

gesundheitsförderliches Verpfle
gungsangebot in der Schule verab
schiedet. Gleichzeitig erklärten sie 
darin die gesundheitsförderliche 
Pausen- und Mittagsverpflegung zu 
einem unverzichtbaren Bestandteil 
einer qualitätvollen Schule. 
Eine Arbeitsgemeinschaft aus Ver
tretern der Bayerischen Staatsmi
nisterien für Unterricht und Kultus 
sowie für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz, des Land
kreis- und Städtetages, von Leh
rer-, Eltern- und Schülerverbänden, 
Fach- und Anbietervereinigungen 
entwickelte auf der Basis eines 
LGL-Vorschlages zunächst durch
aus kontrovers diskutierte Empfeh

lungen, die die beiden Fachminis
ter Siegfried Schneider und Dr. 
Werner Schnappauf im Juni 2007 
der Öffentlichkeit vorstellten. 
Sie sollen Grundlage für verbindli
che Festlegungen der Schulforen 
und Schulträger vor Ort sein und 
liegen allen bayerischen Schulen 
seit Schuljahresbeginn 2007/2008 
vor. 
In einem eigenen Umsetzungskon
zept festgelegte Maßnahmen und 
Initiativen der einzelnen Arbeitsge
meinschaftsmitglieder zur Etablie
rung der Empfehlungen laufen 
derzeit bayernweit und werden 
begleitend evaluiert. 

5.21 Gesund.Leben.Bayern. – Leitstelle Prävention
 

Seit dem Startschuss im Septem
ber 2004 unterstützt das LGL die 
Umsetzung der Gesundheitsinitia
tive des Staatsministeriums für 
Umwelt, Gesundheit und Verbrau
cherschutz Gesund.Leben.Bayern. 
Die Leitprinzipien der Gesundheits
initiative sind insbesondere die 
Konzentration auf prioritäre Hand
lungsfelder (rauchfrei leben, ver
antwortungsvoller Umgang mit 
Alkohol, gesunde Ernährung und 
Bewegung und gesunde Arbeits
welt) und Zielgruppen (insbeson
dere Kinder und Jugendliche) so
wie Wissensbasierung, systema
tische Evaluation und Qualitäts
sicherung aller im Rahmen der 
Initiative geförderten Projekte. 

Aufgaben der Leitstelle 

Ansprechstelle für Antragstellung 
und Projektförderung ist die am 

LGL eingerichtete Leitstelle Prä
vention mit Sitz in Erlangen. Die 
Leitstelle Prävention stellt Informa
tionsmaterialien für Antragsteller 
und standardisierte Antragsformu
lare zur Verfügung und bietet im 
Bedarfsfall auch eine Antragsbera
tung an. 
Im weiteren Verlauf organisiert die 
Leitstelle Prävention die fachliche 
Begutachtung eingegangener Pro
jektanträge sowie die Vorlage der 
Anträge zur Entscheidung durch 
das Bayerische Staatsministerium 
für Umwelt, Gesundheit und Ver
braucherschutz. 
Neben der Abwicklung der haus
hälterischen Aspekte der Projekt
förderung obliegt der Leitstelle die 
weitere Begleitung geförderter 
Projekte, insbesondere durch die 
Anforderung regelmäßiger Zwi
schenberichte sowie eines Ab
schluss- und Selbstevaluationsbe

richts unter Verwendung eigens 
entwickelter standardisierter For
mulare. Hinsichtlich der Projekt
evaluationen besteht eine enge 
Zusammenarbeit der betroffenen 
Fachstellen im LGL mit der Univer
sität Bayreuth. Im Jahr 2007 wur
den 32 Anträge bearbeitet und 39 
laufende Projekte betreut. 
Das gewählte Vorgehen zum stan
dardisierten Antragsmanagement 
und zur weiteren qualitätsorientier
ten Begleitung geförderter Projek
te wurde in mehreren Veröffentli
chungen und Vorträgen der breite
ren Fachöffentlichkeit vorgestellt.

 Nähere Informationen finden 
Sie zum Beispiel unter 
www.lgl.bayern.de, Stichwort 
Gesundheitsförderung. 
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6. Veterinärwesen
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Auf dem Gebiet des Veterinärwe
sens erfüllt das LGL die Funktion 
als zentrale staatliche Fachbehörde. 
Es unterstützt bei zunehmenden 
Anforderungen an Spezialisierung 
die 96 Kreisverwaltungsbehörden 
durch konzeptionelle Arbeit, Daten
bereitstellung und –aufarbeitung 
dabei, amtliche Kontrollen und 
Kontrollaufgaben effizient und wirk
sam zu vollziehen. 
Hierfür bedarf es zum einen der 
vielfältigen Untersuchungen, die in 
den veterinärmedizinischen Labo
ren durchgeführt werden, und zum 
anderen der konzeptionellen Arbeit 
im Bereich Tiergesundheit des 
Landesinstituts für Lebensmittel 
und Veterinärwesen am LGL. 
Ein aktuelles Beispiel für das Zu
sammenwirken dieser beiden 
Komponenten ist die Bekämpfung 
der Geflügelpest in bayerischen 

6.1 Diagnostik 

Hausgeflügelbeständen, wo durch 
die rasche Untersuchung zahlrei
cher Proben ein zeitnahes Handeln 
und damit auch eine Eingrenzung 
des Seuchengeschehens über
haupt erst ermöglicht wurden. 
Gleichzeitig erwiesen sich die im 
Landesinstitut getroffenen Vorbe-

Abbildung 6a: Einsatz einer mobilen Elektrotötungsanlage 

reitungen in Form von Erstellung, 
Weiterentwicklung und Aktualisie
rung der Tierseuchenbekämp
fungshandbücher und Aufbau und 
Schulung eines Multiplikatorensys
tems für Tierseuchenkrisenfälle als 
überaus hilfreich für die Vollzugs
behörden. 

6.1.1 Pathologie, Histopathologie, Immunhistologie
 

Im Jahr 2007 wurden 7.864 Tiere 
einer Sektion unterzogen. Einge
schlossen sind hierbei auch Organ
proben von Tieren, Feten sowie 
Nachgeburtsteile. In 5.401 Fällen 
führte das LGL zusätzlich eine 
histologische (feingewebliche) 
Untersuchung durch. Im Vorder
grund stand die Untersuchung 
landwirtschaftlicher Nutztiere. 
Im Einzelnen handelte es sich dabei 
um 3.657 Rinder, 578 Schafe und 
Ziegen, 2.082 Schweine sowie 201 
Pferde. Die übrigen Sektionen um
fassten 193 Hunde und Katzen, 149 
Kaninchen und sonstige kleine Haus
säuger, 249 Zoo-, Wild- und Gehege
tiere, des Weiteren 482 Vögel sowie 
273 Reptilien und Fische. 
Die in der Pathologie des LGL im 
Jahr 2007 diagnostizierten anzeige

pflichtigen Tierseuchen und melde
pflichtigen Tierkrankheiten sind in 
Tabelle 6.1.1a zusammengestellt. 
Nachfolgend sollen einige besonde
re Fälle separat vorgestellt werden. 

Abbildung 6.1.1a: Tuberkulose 
beim Rind: Mit Verkalkung einher
gehende Entzündungsherde im 
Lungengewebe 

Auftreten von Rindertuber
kulose im Allgäu 

In der ersten Hälfte von 2007 diag
nostizierte das LGL 16 Fälle von 
Rindertuberkulose. Der erste Ver
dacht wurde im Rahmen der 
Fleischuntersuchung an einem 
geschlachteten Rind geäußert und 
durch die Untersuchungen am LGL 
bestätigt. Die daraufhin durch das 
zuständige Veterinäramt durchge
führten Ermittlungen führten zu 
sechs Betrieben mit betroffenen 
Tieren. Charakteristische Verände
rungen der in Deutschland als ge
tilgt angesehenen Tierseuche sind 
knötchenförmige Entzündungspro
zesse mit Verkalkungen in Lymph
knoten und im Lungengewebe 
(siehe Abbildung 6.1.1a). 
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Tabelle 6.1.1a: Anzeige und meldepflichtige Tierkrankheiten in der Pathologie des LGL 

Anzahl 
der Fälle 

Betroffene 
Tierarten 

Pathologie (Hauptbefunde) 

Anzeigepflichtige Tierseuchen 

Bovine Virus Diarrhoe/Mucosal 
Disease 

315 Rind Erosive Schleimhautläsionen 

Aviäre Influenza 21 Geflügel Entzündung von Gehirn und Bauchspeicheldrüse 

Blauzungenkrankheit 17 Rind, Schaf Erosive Schleimhautläsionen, Lungenödem 

Rindertuberkulose 16 Rind Granulomatöse Lymphknoten- und 
Lungenveränderungen 

Salmonellose des Rindes 13 Rind Blutige Darmentzündung, Leberentzündung 

Psittakose (Papageienkrankheit) 10 Papageienvögel Leberentzündung, Milzschwellung 

BHV-1-Infektion 5 Rind Diphtheroide Kehlkopf- und Luftröhrenentzündung 

Vibrionenabort 2 Rind Entzündung der Eihäute und der fetalen Leber 

TSE 1 Gepard Spongiforme Hirnveränderungen 

Newcastle Disease 1 Geflügel Gehirnentzündung 
Meldepflichtige Tierkrankheiten 

Listeriose 72 verschiedene 
Wiederkäuer 

Hirnstammentzündung beziehungsweise Eihaut
entzündung 

Mykobakterieninfektionen 35 Säugetiere, 
Geflügel 

Granulomatöse Entzündung in verschiedenen Organen 

Salmonelleninfektionen 
(außer Rind) 

35 vor allem Tauben, 
Reptilien 

Blutige Darmentzündung, Leberentzündung 

Bösartiges Katarrhalfieber 22 Rind Erosive Schleimhautläsionen, Gefäßentzündung 

Paratuberkulose 17 Rind, Ziege Granulomatöse Darmentzündung 

Mareksche Krankheit 13 Huhn Tumorzellinfiltrate in zahlreichen Organen 

Chlamydienabort 13 Schaf Entzündung der Eihäute 

Q-Fieber 8 Rind, Schaf Entzündung der Eihäute 

Tularämie 5 Feldhase Leberentzündung, Milzschwellung 

Lippengrind 
(Ecthyma contagiosum) 

4 Schaf, Ziege Entzündung an Lippen und Maulschleimhaut 

Rhinitis atrophicans 1 Schwein Entzündung mit Zerstörung der Nasenmuscheln 

Toxoplasmose 1 Kaninchen Gewebsuntergänge in verschiedenen Organen 

Echinokokkose 1 Rind Finnenblasen in verschiedenen Organen 

Histologisch ergibt sich ein granulo
matöses Entzündungsbild mit Be
teiligung sogenannter Lang
hans´scher Riesenzellen. Die säure
festen Erreger können in Spezialfär
bungen feingeweblich dargestellt 
werden. Die Histologie ermöglicht 
eine klare Abgrenzung zu makros
kopisch oft ähnlichen Tumorerkran
kungen, Parasitosen oder Pilzinfek
tionen. Kulturell wurde in allen 16 
Fällen als Ursache Mycobacterium 
caprae nachgewiesen. 
Interessant ist der gleichzeitige 
Nachweis einer Wildtiertuberkulose 
bei einem Rothirsch, ebenfalls im 
Allgäu. Auch hier lag eine Mycobac
terium caprae-Infektion zugrunde. 

Feline Spongiforme Enzephalo
pathie (FSE) bei einem Gepard 

Bei einem 13 Jahre alten Gepar
den aus dem Tiergarten Nürnberg 
diagnostizierte das LGL Feline 
Spongiforme Enzephalopathie 
(FSE). Das Tier hatte über längere 
Zeit hinweg zentralnervöse Symp
tome gezeigt und war aufgrund 
massiver Verschlechterung des 
Allgemeinbefindens euthanasiert 
worden. 
Eine Verdachtsdiagnose konnte 
aufgrund der recht charakteristi
schen Gehirnhistologie gestellt 
werden. Im Vordergrund stehen 
dabei spongiforme Veränderungen 

der Hirnsubstanz sowie Vakuolen 
in den Nervenzellen (siehe Abbil
dung 6.1.1b). Die endgültige Diag
nose wurde in der Pathologie über 
den Nachweis des pathogenen 
Prionproteins mittels Immunhisto
chemie geführt. Sie wurde durch 
das Referenzlabor am Friedrich-
Loeffler-Institut bestätigt. 
FSE gehört zu den Transmissiblen 
Spongiformen Enzephalopathien 
(TSE) und wird durch den BSE-
Erreger hervorgerufen. Die Diagno
se von FSE ist nur pathomorpholo
gisch möglich, da die bei Wieder
käuern üblichen Schnelltests für 
Katzen nicht zugelassen sind. 
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Die Erkrankung ist sehr selten und 
in Deutschland bisher nicht aufge
treten. Das aus den Niederlanden 
stammende Tier dürfte sich in An
betracht der für TSE-Erkrankungen 
typischen langen Inkubationszeit 
im Herkunftsland infiziert haben, 
da es erst vor etwa eineinhalb 
Jahren in den Tiergarten Nürnberg 
kam. Als Infektionsquelle wird die 
Verfütterung von rohem und mit 
BSE-Erregern behaftetem Fleisch 
angesehen. 

Tularämie 

Am LGL wurden fünf Fälle von 
Tularämie bei Feldhasen diagnosti
ziert, vier davon im südlichen Mit
telfranken (Landkreise Roth und 
Ansbach). Die durch das Bakteri
um Francisella tularensis hervorge
rufene und auch als Hasenpest 
bezeichnete Erkrankung befällt 
vorwiegend Hasenartige und Na
getiere. Sie kann unter anderem 
durch den Kontakt mit erkrankten 
Tieren übertragen werden und 
auch den Menschen infizieren. 
Pathomorphologisch stehen eine 
deutliche Milzschwellung sowie 
Leberzelluntergänge im Vorder
grund. 

Beim Menschen äußert sich die 
Infektion in Form lokalisierter Haut
veränderungen, Lymphknoten
schwellung und Fieber. Interessant 
ist der etwa zeitgleiche Nachweis 
einer Tularämie bei einer Frau aus 
dem Landkreis Roth. Die genaue 
Infektionsquelle konnte jedoch 
nicht ermittelt werden. 

Nachweis von Neospora cani
num bei Rinderaborten in 
Nordbayern 

Im Rahmen einer Dissertation wur
den am LGL in Erlangen 273 Rin
deraborte auf das Vorhandensein 
von Neospora caninum untersucht. 
Mithilfe verschiedener Methoden 
(Histologie, Immunhistologie, Sero
logie und PCR) kann der einzellige 
Parasit in etwa 10 % der Fälle 
nachgewiesen werden. Die histo
logischen Veränderungen beste
hen vor allem in entzündlichen 
Prozessen im fetalen Gehirn und 
Herzmuskel. Sie sind besonders 
aussagekräftig, da im Gegensatz 
zu anderen Untersuchungsverfah
ren der Schweregrad der Verände
rungen beurteilt werden kann. 
Die Studie liefert erstmals einen 
objektiven Überblick über das Vor-

Abbildung 6.1.1b: Feline Spongifor
me Enzephalopathie beim Gepard 
(histologische Aufnahme, Häma
toxylinEosinFärbung, 400x): 
Vakuolen in den Nervenzellen 

kommen des Erregers in Bayern. 
Die Kontamination der Weiden mit 
Hundekot ist als hygienisches Pro
blem anzusehen und führt im Zu
sammenhang mit Rinderaborten 
immer wieder zu Diskussionen 
zwischen Landwirten und Hunde
besitzern. Wichtig ist hervorzuhe
ben, dass Neospora caninum häu
fig von der Kuh auf das Kalb über
tragen wird und Hunde, die mit 
Dosenfutter ernährt werden, kaum 
eine Bedeutung in der Verbreitung 
des Erregers haben dürften. 



6.1.2 Bakteriologie und Mykologie einschließlich molekularer 
Methoden 

Die Aufgabe der bakteriologischen Zootieren und Ziervögeln. Inneren der Zelle) aus der veteri
und mykologischen Labore am LGL Neben den klassischen kulturellen, närmikrobiologischen Diagnostik 
ist vor allem die Diagnostik von serologischen und mikroskopi nicht mehr wegzudenken. 
bakteriellen und pilzbedingten In schen Verfahren sind mittlerweile So untersuchte das LGL 930 Kot-
fektionskrankheiten. Dabei werden auch modernste molekularbiologi und Darmproben von Schweinen 
klinisches Material oder Organe sche Methoden wie die Polymera mittels Real Time-PCR auf Lawso
von verschiedenen landwirtschaft se-Kettenreaktion (PCR), Real nia intracellularis, einem kulturell 
lichen Nutztieren, besonders Rin Time-PCR oder die Sequenzierung nur sehr schwer anzüchtbaren 
der, Schweine, kleine Wiederkäuer, der ribosomalen Gene (Ribosom: Durchfallerreger. Der Nachweis 
Pferde und Geflügel genauso un kleinstes mit dem Elektronenmik von Lawsonia-DNA fiel dabei in 
tersucht wie von Heim-, Wild-, roskop sichtbares Körperchen im 154 Fällen positiv aus. 
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Ziele der Laborarbeiten im Rahmen 
der kulturellen Diagnostik sind der 
Erregernachweis, die Erregerdiffe
renzierung, die Erregerisolierung 
zur Herstellung stallspezifischer 
Impfstoffe sowie die Erstellung von 
Resistenztests, um dem prakti
schen Tierarzt die zielgerichtete 
Antibiotikatherapie zu ermöglichen. 

Bekämpfung anzeigepflichtiger 
Tierseuchen 

Ein weiteres bedeutendes Aufga
benfeld ist die Bekämpfung anzei
gepflichtiger Tierseuchen. So un
tersuchte das LGL im Jahr 2007 
9.719 Kotproben von Rindern auf 
Salmonellen. 9.242 (95,1 %) Kot
proben waren frei von Salmonella 
spp., in 477 (4,9 %) Proben wurden 
Salmonella spp. der Serovare Bovis
morbificans, Dublin, Enteritidis, 
Havana und Typhimurium nachge
wiesen. Weiterhin wurden im Rah
men der Bekämpfung der Salmo
nellose von Zuchthühnern und 
Legehennen 70 Herden mit insge
samt 243 Einzelproben untersucht 
(Sammelkot, Sockentupfer und 
Mekonium). Dabei ergab sich in 
drei Fällen der Nachweis von Sal
monella Enteritidis-Impfstämmen. 

Deckseuchenbekämpfung 

Im Rahmen der Deckseuchenbe
kämpfung wurden Präputialspül
proben (Vorhautspülproben) von 
Deckbullen in Besamungsstatio
nen untersucht. Dabei gelang der 
Nachweis von Campylobacter fe
tus ssp. venerealis in 19 von 3.379 
Proben (0,6 %). Tritrichomonas 
fetus konnte dagegen in 3.033 
Präputialspülproben nicht nachge
wiesen werden. 
Von hoher zuchthygienischer Be
deutung beim Pferd ist Taylorella 
equigenitalis als Erreger einer eitri
gen Gebärmutterentzündung. 
Symptomlose Träger sind Hengste, 
die die Stute beim Deckakt infizie
ren. Bei der Untersuchung von 383 

Hengstproben (Penis- und Harn
röhrentupfer) wurde der Erreger in 
acht Proben (2,1 %) nachgewie
sen. 47 Proben aus dem Genitale 
von Stuten waren erregerfrei. 

Diagnostik von Zoonose
erregern 

Immer wichtiger wird auch die Dia
gnostik von Zoonoseerregern. Eine 
klassische Zoonose ist die Psittako
se/Ornithose, die durch Erreger aus 
der Familie Chlamydiaceae verur
sacht wird. Das LGL überprüft Pro
ben von verschiedenen Tierarten 
mittels Real Time-PCR schnell und 
sensitiv auf das Vorhandensein von 
Chlamydien-DNA. 
Über eine weitere, Spezies-spezifi
sche PCR wird darüber hinaus Chla
mydophila psittaci festgestellt, de
ren Nachweis bei Papageienvögeln 
(Psittaziden) anzeigepflichtig ist. Im 
Jahr 2007 konnte das LGL in 1.378 
untersuchten Proben 104-mal Chla
mydien diagnostizieren. 

Am LGL wurden darüber hinaus im 
Jahr 2007 die kulturellen und mole
kularbiologischen Techniken zum 
Nachweis von Francisella tularen
sis, dem Erreger der Hasenpest 
(Tularämie), etabliert. Francisella 
tularensis kann beim Menschen 
schon in geringen Keimzahlen 
schwere Krankheitsbilder auslösen. 
Francisella tularensis ssp. tularen
sis ist daher der Risikogruppe 3 
zugeordnet, sodass mit dem ver
mehrungsfähigen Erreger nur in 
Hochsicherheitslaboratorien der 
Schutzstufe 3 umgegangen wer
den darf. 2007 wurden Organe von 
16 Feldhasen kulturell und mittels 
PCR auf Tularämie untersucht. In 
fünf Fällen (31,2 %) gelang der 
molekularbiologische Nachweis, in 
drei Fällen konnte auch der Erreger 
isoliert werden. Dabei handelte es 
sich jeweils um Francisella tularen
sis ssp. holarctica, eine weniger 
pathogene Variante. 
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Abbildung 6.1.2a: Nachweis von Francisella tularensisDNA aus Organproben 
(Leber und Milz) von Feldhasen mittels Real TimePCR 
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Prävalenzstudien zum Vorkom
men von Salmonella spp. 

Das LGL hat darüber hinaus im 
Jahr 2007 an zwei EU-weiten Prä
valenzstudien zum Vorkommen 
von Salmonella spp. bei Schlacht
schweinen und Puten teilgenom
men. Dabei wurden die Darm

lymphknoten von 219 Schlacht
schweinen, die in insgesamt 13 

bayerischen Schlachthöfen ge
schlachtet worden sind, kulturell 

auf das Vorkommen von Salmonel

la spp. untersucht. 

Salmonella spp. waren in 13 

Lymphknoten (5,9 %) nachweisbar. 

Dabei handelte es sich um die 


6.1.3 Virologie und molekulare Virologie
 

Die Arbeit des Jahres 2007 wurde 
in der Virologie wieder von der 
Erstfeststellung und der begleiten
den Diagnostik wichtiger Ausbrü
che anzeigepflichtiger Tierseuchen 
dominiert. Besonders zwei Seu
chen prägten ab dem Sommer 
wesentlich die Laborarbeit (siehe 
die Brennpunktthemen in Kapitel 
2): die Diagnose des Influenza 
A-Virus vom hochpathogenen Sub
typ H5N1 nicht nur in einzelnen 
Wildvögeln, sondern auch in Haus
geflügelbeständen sowie gleichzei
tig die ersten Nachweise eines 
Eintrages des Blauzungenvirus 
vom Serotyp 8 in bayerische Rin
der- und Schafbestände. 
Über viele Wochen fielen außerge
wöhnlich hohe Probenzahlen an. 
Diese konnten nur durch den en
gagierten Einsatz der Mitarbeiter-
Innen und durch die schnelle und 
erfolgreiche Etablierung und An
wendung neuer molekular-virologi
scher Techniken so sicher und 
schnell bewältigt werden. Hier 
sind vor allem Real Time-PCR-
Verfahren in Verbindung mit einem 
Ausbau der Automatisierung in der 
Probenvorbereitung zu nennen. 
Schwierigkeiten bereitete die Aviä
re Influenzavirus (AIV)-Serologie 
beim Wassergeflügel, da eigene 
Vergleichsuntersuchungen zeigten, 
dass auch die neu zugelassenen, 
kompetitiven ELISA-Verfahren zur 

Vermeidung von gehäuft auftreten
den falsch positiv Reagenten eine 
relativ umständliche Vorbehand
lung der Proben erfordern. Die im 
ELISA als sicher positiv nachgewie
senen Reagenten müssen dann 
immer noch mit der aufwendigen 
Hämagglutinationshemmungsreak
tion (HAH) spezifisch für die H5- 
beziehungsweise H7-AIV-Subtypen 
nachuntersucht werden. 

Methodenkontrolle 

Alle in der Virologie angewendeten 
Nachweismethoden, Methoden 
der molekularen und auch der klas
sischen Virologie, wurden sowohl 
laborintern als auch -extern regel
mäßig und erfolgreich kontrolliert. 
So erfolgte unter anderem die 
externe Überprüfung im Rahmen 
von Ringversuchen für die elektro
nenmikroskopische Diagnostik, für 
den Nachweis von Schweinepest
virus und -antikörpern sowie für 
Tollwutvirus und Tollwutantikörper. 
Für die Tollwutserologie wurde 
hierbei zum ersten Mal auch ein 
experimenteller ELISA getestet. 
Im Rahmen einer Einführungs
übung wurde ein Ringversuch zum 
Nachweis von Antikörpern gegen 
das Maul- und Klauenseuchevirus 
erfolgreich absolviert. 

Serovare Typhimurium, Enteritidis, 
Rissen und Gruppe B. In 131 Sam
melkotproben aus insgesamt 26 
bayerischen Putenbeständen wur
den in drei Proben aus drei ver
schiedenen Beständen Salmonella 
spp. der Serovare Typhimurium 
und Blockley nachgewiesen. 

Überwachung der Seuchen
situation 

Neben der Begleitung aktueller 
Seuchengeschehen gehört es zu 
den Aufgaben der Veterinärvirolo
gie des LGL, die Seuchensituation 
in Bayern ständig im Rahmen von 
Kontroll- und Monitoringuntersu
chungen zu überwachen (zum Bei
spiel Schweinepest, Influenza A, 
Tollwut) und den praktischen Tier
ärzten und Veterinärämtern mit 
einer breiten Palette an Nachweis
methoden zur Erkrankungsdiagno
se und für den Ausschluss wichti
ger differentialdiagnostisch mögli
cher, anzeige- oder meldepflichtiger 
Tierseuchen zur Seite zu stehen. 
Ein Überblick über die durchge
führten Untersuchungen und de
ren Ergebnisse ist der Tabelle 
6.1.3a zu entnehmen, sodass an 
dieser Stelle nur ausgewählte The
men aufgegriffen werden. 

Tollwut 

Bayern kann derzeit auf Basis stän
diger Stichprobenuntersuchungen 
von Füchsen als tollwutfrei einge
stuft werden. Seit 2001 ist in Bay
ern kein originärer Tollwutfall mehr 
festgestellt worden. Fortlaufende 
Untersuchungen sind aber weiter
hin notwendig, um eine Neuein
schleppung der Tollwut zu verhin-
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dern. Die illegale Einfuhr infizierter 
Tiere aus gefährdeten Gebieten, 
zum Beispiel durch den Reisever
kehr von Hunden und Katzen, stellt 
immer noch die größte Gefahr dar. 
Zur Überwachung der Tollwutsitua
tion in Bayern wurden insgesamt 
2.307 Tierproben im direkten Im
munfluoreszenztest untersucht 
und mit negativem Ergebnis diag
nostiziert. 
Im Rahmen der aktuellen Reise
vorschriften der EU für Hunde, 
Katzen und Frettchen testete das 
LGL insgesamt 1.100 Tiere serolo
gisch. Von 957 Hunden wiesen 
777 (81,2 %) und von 143 Katzen 
133 (93,0 %) ausreichende Toll
wutantikörpertiter (> 0,5 IU/ml) auf. 

Koi-Herpes 

Im Jahr 2007 traten erstmals in 
den untersuchten Proben Fälle von 
Koi-Herpesvirus-Infektionen auf. 
Betroffen waren Karpfen aus 
Teichwirtschaften und aus einem 
Fluss sowie Zierfische aus dem 
Handel und aus Zuchtbetrieben. 
Die Krankheit wird hervorgerufen 
durch das Cyprinid-Herpesvirus 3 
(CyHV 3), welches als dritte Spezi
es der bei Cypriniden (karpfenarti
gen Fischen) gefundenen Herpes
viren gilt. 

Die Krankheit wurde durch den 
Handel mit Zierfischen, hauptsäch
lich Koi-Karpfen, weltweit verbrei
tet. Sie wurde erstmals 1998 in 
Israel und in den USA nachgewie
sen. Es gibt seit 2003 belegbare 
Ausbrüche in Deutschland, seit 
2005 auch in Bayern. Da eine Vi
rusisolierung in der Zellkultur nicht 
zuverlässig genug ist, wird der 
Nachweis über konventionelle 
PCR und Real Time-PCR empfoh
len. Am LGL sind drei verschiede
ne PCR-Methoden etabliert. 
Die Krankheit bricht meist erst bei 
Wassertemperaturen über 20 °C 
klinisch aus und kann bis zu 100 % 
Verluste bei den betroffenen Fi
schen verursachen. Wie alle Her
pesviren kann auch CyHV 3 in infi
zierten Fischen persistieren, ohne 
klinische Erscheinungen hervorzu
rufen. Das Virus beziehungsweise 
das Virusgenom liegt bei diesen 
Tieren nur in geringen Mengen und 
meist lokalisiert in verschiedenen 
Organen vor und ist deshalb schwer 
zu diagnostizieren. Dies kann zu 
abweichenden Diagnostikergebnis
sen unter den Untersuchungslabo
ren führen, besonders wenn nicht 
dasselbe Fischuntersuchungsmate
rial vorliegt und Proben zu unter
schiedlichen Zeiten aus den Ge
wässern entnommen wurden. 

Abbildung 6.1.3a: Kiemenbogen 
eines KoiKarpfens mit KoiHerpes
virusInfektion. Die hellen Areale 
stellen die Nekrose (=Gewebsun
tergang) dar, die das Herpesvirus 
verursacht. 

Klinisch gesund erscheinende infi
zierte Fische können bei Erhöhung 
der Temperatur und insbesondere 
nach Transportstress klinisch er
kranken und einen ganzen Bestand 
anstecken und vernichten. Die 
Verbringung von Fischen aus infi
zierten Beständen muss deshalb 
reglementiert werden. Der Aus
bruch der Krankheit bei Karpfen ist 
daher seit 2005 in Deutschland 
anzeigepflichtig. 
Wie aus der Tabelle 6.1.3a zu erse
hen ist, konnte das LGL das Virus 
in circa 10 % der eingesandten 
Fische nachweisen. 

Tabelle 6.1.3a: Virologische und serologische Untersuchungen auf Viruskrankheiten 

Tierart und Krankheit beziehungsweise Erreger virologisch/Antigennachweis serologisch/Antikörpernachweis 

Untersuchungen davon positiv Untersuchungen davon positiv 
Untersuchungen insgesamt 141.488 7.320 231.775 16.402 
Rind 
Bovines Herpesvirus 1 A1) 1.230 9 47.417 674 
Enzootische Leukose (Blut) A1) 0 0 40.367 0 
Enzootische Leukose (Tankmilch) A1) 0 0 27.643 0 
Tollwut A1) 26 0 0 0 
Bovine Virusdiarrhoe/Mucosal Disease A1) 103.207 3.739 55.371 6.014 
Blauzungenkrankheit (Bluetongue) A1) 658 155 7.234 262 
Bösartiges Katarrhalfieber M2) 156 37 0 0 
Bovines respiratorisches Synzytialvirus 745 100 0 0 
Parainfluenza 3-Virus 246 3 0 0 
Coronavirus 3.707 424 0 0 
Rotavirus 2.863 1.121 0 0 
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Tierart und Krankheit beziehungsweise Erreger virologisch/Antigennachweis serologisch/Antikörpernachweis 

Untersuchungen davon positiv Untersuchungen davon positiv 
Schwein 
Aujeszkysche Krankheit A1) 585 0 21.595 0 

Klassische Schweinepest A1) 1.034 0 3.050 0 

Transmissible Gastroenteritis M2) 0 0 703 82 

Porcines Respiratorisches Coronavirus 0 0 928 629 

Influenza suis 271 29 7.012 2.724 

Porcines Parvovirus 97 0 446 328 

Porcines Circovirus 2 3.192 690 0 0 

Porcines respiratorisches und reproduktives 
Syndrom-Virus 

4.822 333 10.757 4.252 

Coronavirus 91 0 0 0 

Rotavirus 91 11 0 0 
Wildschwein 

Klassische Schweinepest A1) 39 0 1.226 0 
Pferd 

Infektiöse Anämie A1) 0 0 470 0 

Tollwut A1) 22 0 0 0 

Equines Herpesvirus 75 0 19 17 
Schaf/Ziege 

Tollwut A1) 10 0 0 0 

Blauzungenkrankheit (Bluetongue) A1) 212 49 467 161 

Maedi/Visna M2) 0 0 996 127 

Border Disease 98 2 6 0 

Ovines Herpesvirus 2 9 3 0 0 

Caprine Arthritis/Encephalitis 0 0 793 96 
Hund/Katze/Kaninchen 

Tollwut A1) 80 0 1.110 917 

Rabbit Haemorrhagic Disease 76 3 0 0 

Sonstige Viruserkrankungen 29 3 0 0 
Geflügel 

Newcastle Disease A1) 63 0 0 0 

Aviäre Influenzaviren beim Hausgeflügel A3) 11.284 378 3.797 119 

Aviäre Influenzaviren beim Wildvogel A3) 3.369 139 0 0 

Paramyxovirus 1 67 5 0 0 
Fische 

Virale Hämorrhagische Septikämie A1) 78 1 0 0 

Infektiöse Hämatopoetische Nekrose A1) 66 8 0 0 

Koi-Herpesvirus A1) 553 53 0 0 

Infektiöse Pankreasnekrose M2) 13 2 0 0 

Frühlingsvirämie der Karpfen 11 0 0 0 
Fuchs 

Tollwut A1) 2.035 0 129 k.a.* 
Sonstige Wildtierarten 

Tollwut A1) 129 0 0 0 

Blauzungenkrankheit (Bluetongue) A1) 29 1 245 0 

Aviäre Influenzaviren beim Wildfleischfresser 33 0 0 0 
Sonstige Untersuchungen 87 22 0 0 
1) A = anzeigepflichtige Tierseuche, 2) M = meldepflichtige Tierkrankheit, 3) anzeigepflichtig nur in hochpathogener Form, *) k.a.= keine angegeben 
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6.1.4 Immundiagnostik
 

Indirekte Untersuchungsmethoden 
zielen nicht direkt auf den Erreger
nachweis, sondern auf die Immun
antwort des Organismus als Reak
tion auf eindringende Viren, Bakte
rien oder andere immunogene 
Agenzien. Mit ihnen lassen sich 
auch retrospektiv stattgefundene 
Infektionen oder Impfungen nach
weisen. Erreger-spezifische Anti
körper können besonders leicht 
und wirtschaftlich mit Methoden 
auf Enzymbasis (ELISA-Tests) in 
Blut- und auch in Milchproben de
tektiert werden. Automatische 
Probenverteiler und Systeme zum 
Lesen von barcodierten Proben
röhrchen ermöglichen einen hohen 
Probendurchsatz. Als Beispiel 
seien circa 70.000 Untersuchun
gen von Blut- und Tankmilchpro
ben zur Aufrechterhaltung des 
Freiheitsstatus von Brucellose, 
einer bakteriell bedingten Infekti
onskrankheit, erwähnt. 

Die Probenzahlen haben sich ins
gesamt gegenüber dem Vorjahr 
leicht erhöht. Eine bemerkenswer
te Steigerung verzeichnete das 
LGL bei der serologischen Unter
suchung der Blauzungenkrankheit, 
die erstmals im August 2007 in 
Bayern auftrat und vor allem Rin

der und Schafe befällt. Genauere 
Angaben hierzu finden sich in 
Kapitel 2.5. 
Die Untersuchungszahlen zu den 
einzelnen Krankheiten sind den 
Tabellen 6.1.3a und 6.1.4a zu ent
nehmen. 

Tabelle 6.1.4a: Serologische Untersuchung bakterieller und parasitärer Erkrankungen 

Tierart und Krankheit 
beziehungsweise Erreger 

Untersuchungen 
davon 
positiv 

Gesamtzahl Untersuchungen 156.546 3.226 
Rind 

Brucellose (Blut) A* 44.129 0 

Brucellose (Tankmilch) A* 27.659 0 

Paratuberkulose M** 1.894 62 

Q-Fieber M** 2.417 177 

Chlamydia sp. M** 1.296 167 

Leptospirose 17.075 172 

Neospora caninum 2.404 176 

Yersinia enterocolitica 24 24 

Salmonellose 36 3 

Listeriose 35 33 
Schwein 

Brucellose A* 2.724 0 

Leptospirose M** 36.801 894 

Chlamydia sp. 1.369 54 

Mycoplasma hyopneumoniae 616 239 

Salmonella sp. 177 16 

Actinobacillus pleuropneumoniae 1.424 872 
Pferd 

Beschälseuche A* 92 0 

Rotz A* 144 0 

Leptospirose 3.592 226 
Schaf/Ziege 

Brucellose A* 11.152 1 

Chlamydienabort des Schafes M** 83 18 

Leptospirose M** 786 10 

Q-Fieber M** 219 13 

Paratuberkulose M** 21 1 

Toxoplasmose M** 85 43 
Kleintiere (Hund, Katze, sonstige) 

Leptospira sp. 292 25 
* A = anzeigepflichtige Tierseuche,  ** M = meldepflichtige Tierkrankheit, sp. = Spezies (Singular) 
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6.1.5 Parasitologische Untersuchungen
 

Im Jahr 2007 wurden im veterinär
medizinischen Bereich des LGL an 
20.009 Proben insgesamt 31.822 
parasitologische Untersuchungen 
durchgeführt. Die häufigsten Ein
sendungen waren Kotproben von 
Rindern (43,6 %), Pferden (18,0 %) 
und Schweinen (10,2 %, siehe 
Abbildung 6.1.5a). 
In 47,2 % der eingesandten Pro
ben konnten Parasiten nachgewie
sen werden. Am häufigsten wur
den Oozysten der Gattung Eimeria 
gefunden (16,1 % aller Proben), 
gefolgt von Eiern aus den Familien 
Trichostrongylidae (8,7 %) und 
Strongylidae (5,7 %) sowie den 
Gattungen Nematodirus (1,9 %), 
Trichuris (1,3 %) und Moniezia 
(1,2 %, siehe Abbildung 6.1.5b). In 
weiteren 12,4 % der Proben konn
ten Parasiten aus weiteren 33 
Arten und Gattungen bestimmt 
werden. 
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Abbildung 6.1.5a: Zusammensetzung des Untersuchungsgutes nach Tierarten 

Untersuchungen auf den Klei
nen Fuchsbandwurm und die 
Bienenseuche „Amerikanische 
Faulbrut“ 

Zusätzlich wurden Darmabstriche 
von 319 Füchsen auf einen Befall 
mit dem Erreger der alveolären 
Echinokokkose, dem Kleinen 
Fuchsbandwurm (Echinococcus 
multilocularis), untersucht. Ein 
Nachweis des Parasiten wurde in 
106 (33 %) der Tiere erbracht. 
Der Erreger der anzeigepflichtigen 
Bienenseuche „Amerikanische 
Faulbrut“, Paenibacillus larvae 
larvae, konnte in 110 (74 %) von 
149 untersuchten Brutwabenpro
ben und in 61 (37 %) von 164 un
tersuchten Futterkranzproben 
nachgewiesen werden. In gerin
gem Umfang (zwölf Einsendun
gen) waren Bienen auf Parasiten
befall zu untersuchen, wobei in 
fünf Fällen Varroamilben und in 
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Abbildung 6.1.5b: Nachgewiesene Parasiten 

einem Fall Tracheenmilben nach
gewiesen wurden. Nosemasporen 
waren nicht nachweisbar. 
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6.1.6 Stallspezifische Impfstoffe
 

Stallspezifische Impfstoffe werden 
aus bakteriellen Erregern, die im 
Rahmen der Diagnostik am LGL 
isoliert wurden, oder aus Warzen
material hergestellt. Nach der Inak
tivierung und Sterilitätsprüfung 
werden sie an den auftraggeben
den Tierarzt abgegeben. Diese 
Impfstoffe dürfen nur in dem Be
stand angewandt werden, aus 
dem die Isolate stammen. Sie 
schließen eine wichtige Lücke, 
wenn kommerziell erhältliche 
Impfstoffe nicht zur Verfügung 
stehen oder wegen der Antigen
vielfalt der Erreger nicht wirken. 
Durch ihre vorbeugende Anwen
dung tragen sie ganz erheblich zur 
Verminderung des Einsatzes von 
Antibiotika bei. 

6.2. Tiergesundheit
 

6.2.1 Tierschutz 

Fachanfragen 

Hauptaufgabe des LGL im Bereich 
Tierschutz ist die fachlich-wissen
schaftliche Unterstützung des Bay
erischen Staatsministeriums für 
Umwelt, Gesundheit und Verbrau
cherschutz und der nachgeordne
ten Behörden. Dabei hat die Fach
gruppe Tierschutz im Verlauf des 
Jahres 2007 737 Fachanfragen 
bearbeitet. Dies entspricht im Ver
gleich zum Vorjahr einer Steige
rung um 7 %. Der Großteil dieser 
Anfragen (83 %) wurde von den 
bayerischen Veterinärämtern an 
das LGL gerichtet. Aber auch Vete
rinärbehörden außerhalb Bayerns, 
Ministerien, Regierungen, Hoch-

Im Jahr 2007 wurden insgesamt 
213.742 Dosen stallspezifischer 
Impfstoffe hergestellt. Von den 
72.026 Impfstoffdosen zur paren
teralen Verabreichung entfielen 

• 12.252 auf Escherichia coli-
Muttertierimpfstoffe für Rinder,

 • 46.029 auf Escherichia coli-Mut
tertierimpfstoffe für Schweine

 • sowie 13.745 auf sonstige 
Impfstoffe, wie zum Beispiel 
Pasteurellenimpfstoffe für Rin
der, Schafe und Schweine, Ar
canobakterien-, Staphylokokken-
und Streptokokken-Impfstoffe 
für Rinder und Schweine sowie 
Salmonellen-, Corynebakterien- 
und Escherichia coli-Impfstoffe 
für Ziegen. 

schulen, Verbände, Tierschutzorga
nisationen, Medienvertreter, Ver
treter der Industrie sowie Privat
personen wandten sich Rat su
chend an das LGL. Abbildung 
6.2.1a ist zu entnehmen, auf wel
che Fachbereiche sich die Anfra
gen beziehen, die an die Fachgrup
pe Tierschutz herangetragen wur
den. 
Sehr viele Anfragen gab es zur 
neuen Tiertransportverordnung, 
gefolgt vom Thema „Hunde“, wo
bei hier Fragen zur Haltung im 
Vordergrund standen. Weitere 
Schwerpunkte lagen in den Berei
chen Erteilung von tierschutzrecht
lichen Erlaubnissen, Haltung von 
Rindern (Freilandhaltung, Mutter-

Bei den 140.240 Impfstoffdosen 
zur lokalen Verabreichung handelte 
es sich bei 138.790 um Escheri
chia coli„Schluckimpfstoffe“ für 
Kälber (138.430), Tauben (300) und 
Katzen (30) sowie um 1.480 intra
nasal zu verabreichende Impfstoff
dosen für Rinder gegen Salmonel
len (740) und Pasteurellen (740). 
Die intranasal verabreichte Salmo
nellenvaccine ist sehr hilfreich bei 
der Bekämpfung der Salmonellose 
des Rindes. 
Von den 1.476 Impfstoffdosen, 
hergestellt aus Organ- und Gewe
bematerial, waren 1.040 gegen 
Warzen beim Rind, 238 beim 
Pferd, 193 beim Hund und fünf bei 
der Katze bestimmt. 

kuhhaltungen) und Vögeln. Der 
Boom der Reptilienhaltung schlägt 
sich weiterhin nieder. Interessant 
war auch die Frage, inwieweit 
Nacktkatzen als Qualzucht anzuse
hen sind, deren Zucht das Tier
schutzgesetz verbietet. 

Gutachtertätigkeit vor Ort 

Die Unterstützung der nachgeord
neten Behörden erfolgte auch 
durch gutachterliche Tätigkeit vor 
Ort in 37 Fällen. Dabei lag der 
Schwerpunkt bei Kontrollen der 
Tierschutzbestimmungen in 
Schlachtbetrieben (siehe Brenn
punktthema 2.1). 
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Im Rahmen der Geflügelpestbe
kämpfung sorgten Mitarbeiter des 
LGL dafür, dass bei den leider er
forderlichen Massentötungen in 
drei großen Geflügelbetrieben die 
betroffenen Tiere so schonend 
und schnell wie möglich getötet 
werden konnten. Dank der am LGL 
geleisteten Vorarbeit waren die 
bayerischen Behörden in dieser 
Hinsicht gut vorbereitet, sodass 
die Aktionen im Wesentlichen 
reibungslos und tierschutzgerecht 
abliefen. 
Nachdem eine Tierschutzorganisa
tion wegen der Durchführung des 
Memminger Fischertages, einer 
Traditionsveranstaltung, bei der der 
Fänger der größten Forelle beim 
Ausfischen des Stadtbaches zum 
Fischerkönig gekrönt wird, Strafan
zeige erstattet hatte, unterstützte 
das LGL die zuständigen Behörden 
vor Ort. Schon vor der Veranstal
tung wurden wesentliche Verbes
serungen im Umgang mit den 
Tieren erreicht, die durch die Erfah
rungen während der Veranstaltung 
noch sinnvoll ergänzt werden 
konnten. 
In einem weiteren Einsatz erreich
te das LGL bei der Kontrolle einer 
wandernden Reptilienausstellung 
Verbesserungen für die Tiere, in
dem ihre Haltungseinrichtungen 
korrigiert wurden. Das für die Tiere 
sehr belastende und für das Publi
kum nicht ungefährliche Fotogra
fieren von Krokodilen mit Besu
chern der Ausstellung wurde un
tersagt. 
Eine besondere Herausforderung 
für das LGL war die Unterstützung 
der Behörde vor Ort anlässlich 
eines tierschutzwidrigen Pony
transportes. Bei einer Routinekont
rolle der Verkehrspolizei war ein 
Transporter auf dem Weg von 
Holland zu einem italienischen 
Schlachthof aufgehalten worden, 
auf dem sich statt der eigentlich 
zulässigen 56 Shetlandponys 108 
Tiere in drangvoller Enge befanden. 
Den Tieren stand kein Wasser oder 

Abbildung 6.2.1b: Aufteilung der Anfragen zu speziellen Sachgebieten 
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Abbildung 6.2.1a: Aufteilung der Anfragen nach Gebieten 

23 % 

20 % 14 % 

4 % 12 % 

Heimtier Nutztiere Wildtiere 

Spezielle Sachgebiete Zoo/Zirkus Tierschutzrecht 

Futter zur Verfügung, obwohl sie 
zum Zeitpunkt der Kontrolle schon 
20 Stunden unterwegs waren. Alle 
Ponys waren in einem schlechten 
Gesundheits- und Pflegezustand. 
Mitarbeiter des LGL untersuchten 
alle Tiere hinsichtlich ihrer weite
ren Transportfähigkeit und konnten 
schließlich erreichen, dass die 
Tiere nicht wie ursprünglich vorge

sehen, nach Holland zurückge
schickt, sondern in die Hände des 
bayerischen Tierschutzbundes 
übergeben wurden. Dort wurden 
die Tiere in Quarantäne verbracht 
und unter großem Einsatz der Tier
schützer soweit aufgepäppelt, 
dass mittlerweile alle Ponys in 
gute Hände vermittelt werden 
konnten. 
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Erarbeitung von Leitlinien 

Eine weitere Aufgabe im Rahmen 
des Tierschutzes ist die Erarbei
tung von Leitlinien. In Bayern spielt 
die Haltung von Wild in Gehegen 
eine wichtige Rolle, wobei neben 
der Vermarktung des Fleisches der 
Handel mit Zuchttieren immer 
mehr an Bedeutung gewinnt. Der 
Transport dieser Tiere muss mit 
besonderer Umsicht erfolgen und 
erfordert ein großes Fachwissen, 
wenn er keine Qual für die Tiere 
sein soll. 
In Zusammenarbeit mit dem Lan
desverband der bayerischen Gehe
gewildhalter erarbeitet das LGL 
derzeit Leitlinien zum tierschutzge

6.2.2 Tierseuchen 

In Fragen zum Thema Tierseuchen 
bietet das LGL dem Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz 
fachliche Unterstützung bei der 
Bearbeitung tierseuchenrechtlicher 
Probleme und steht den Regierun
gen für Anfragen zum Tierseu
chenrecht zur Verfügung. 
Mit der Ausarbeitung von Schulun
gen für Amtstierärzte leistet es 
einen wichtigen Beitrag, damit die 
Kreisverwaltungsbehörden im Tier
seuchen-Krisenfall schnell und 
effektiv handeln können. Spezialis
ten unterstützen die Behörden bei 
der Anweisung und Durchfüh
rungskontrolle tierseuchenrechtli
cher Maßnahmen. 

Schulungen von Multiplikatoren 

Die im Jahr 2006 gebildeten Multi
plikatorenteams umfassen bereits 
25 Amtstierärzte für die Reinigung, 
Desinfektion und Entwesung so
wie 22 Amtstierärzte für die im 
Tierseuchenfall erforderliche Tö

rechten Transport von Gehegewild, 
die auch die arzneimittel- und tier
seuchenrechtlichen Aspekte mit 
abdecken. Diese Leitlinien geben 
Wildhaltern und Amtstierärzten 
wertvolle Hilfestellungen. 

Weitere Aktivitäten 

Zur Aus- und Fortbildung der 
Amtstierärzte tragen die Tier
schutzexperten des LGL in Form 
von Unterricht zum Thema Tier
schutz bei. Vertreter des Sachge
bietes waren mit Vorträgen auf 
zwei internationalen Tagungen 
vertreten. 

tung. Analog zu dem seit Länge
rem bestehenden Epidemiologen
team mit 50 Amtstierärzten sind 
die Spezialisten der aufgebauten 
Teams flächendeckend über Bay
ern verteilt. In Zusammenarbeit 
mit der Akademie für Gesundheit, 
Ernährung und Verbraucherschutz 
wurden für die neu etablierten 
Teams Schulungen durchgeführt. 
Für die Multiplikatoren „Tötung im 
Tierseuchenfall“ wurde eine Basis
schulung „Geflügeltötung“ veran
staltet, bei der die Grundlagen der 
verschiedenen Tötungsmethoden 
in Theorie und in einem prakti
schen Übungsteil vermittelt wur
den. 
Bei der praktischen Übung wurden 
die drei unterschiedlichen Metho
den zur Tötung von Geflügel mit
tels Kohlendioxid (CO2) in speziel
len Groß- und Kleincontainern so
wie die mobile Elektrotötungsanla
ge für Geflügel vorgeführt. In einer 
weiteren Fortbildungsveranstal
tung wurde ein leer stehendes 
Stallgebäude mit Kohlendioxid 

Abbildung 6.2.1c: Gerettetes Pony 
auf der Weide 

geflutet. Bei dieser praktischen 
Übung wurde besonders der orga
nisatorische und zeitliche Ablauf 
einer „CO2-Stallflutung“ geschult. 
Für die Multiplikatoren „Reinigung, 
Desinfektion und Entwesung“ 
fand eine Basisschulung statt, bei 
der das LGL die Grundlagen sowie 
spezielle Reinigungs- und Desin
fektionsmaßnahmen und die 
Schädlingsprophylaxe und -be
kämpfung unter tierseuchenrechtli
chen Aspekten vermittelte. Darü
ber hinaus wurden den Teilneh
mern die Struktur und die Dienst
vorschriften der Feuerwehr 
erläutert. Um im Tierseuchenfall 
einen reibungslosen Ablauf zwi
schen Veterinärverwaltung und 
lokaler Feuerwehr zu gewährleis
ten, demonstrierten die Tierseu
chenexperten bei der Schulung die 
unterschiedlichen Personen-De
kontaminationsschleusen. Zudem 
übten die Teilnehmer den Umgang 
mit Schutzbekleidung – insbeson
dere das An- und Ablegen. 
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In zwei dreitägigen sogenannten 
„LOIMOS“- Schulungen für 
Amtstierärzte wurden neben der 
EDV-gestützten Notfalldokumenta
tion auch die Zusammenarbeit mit 
den lokalen Krisenorganisationen 
und die Abläufe in den lokalen 
Krisenzentren im Tierseuchenfall 
theoretisch erarbeitet. 
Das LGL aktualisierte und ergänzte 
aufgrund der umfangreichen Ände
rungen der Geflügelpest-Verord
nung das intranetbasierte Geflügel
pest-Bekämpfungshandbuch. In 
Zusammenarbeit mit den Tier
schutzexperten wurden die Anlei
tungen zu den Tötungsmethoden 
für Geflügel überarbeitet und zum 
Teil neu erstellt. Im Rahmen der 
Aktualisierung wurde auch der den 
lokalen Veterinärbehörden im Tier
seuchenfall als Handlungsleitfaden 
dienende „Aktionsplan“ angepasst 
und umgestaltet. 

Tuberkulose im Allgäu 

Die Tuberkulose der Rinder ist eine 
anzeigepflichtige Zoonose. 
Deutschland ist seit dem 1. Januar 
1997 amtlich anerkannt frei von der 
Tuberkulose der Rinder. Somit sind 
seit zehn Jahren 99,9 % der Rin
derherden nicht von dieser Krank
heit betroffen. Anstelle der seit 
1. Januar 1997 nicht mehr durch

geführten flächendeckenden Tu
berkulinisierung (allergologischer 
Hauttest zur Untersuchung auf 
Tuberkulose) werden Tierkörper 
nach der Schlachtung beziehungs
weise Tötung auf tuberkulosetypi
sche Veränderungen untersucht. 
Im Jahr 2007 wurden im Allgäu 
sieben Tuberkuloseausbrüche amt
lich festgestellt. Ein Arbeitskreis, 
bestehend aus den betroffenen 
Veterinärämtern, der bayerischen 
Tierseuchenkasse, der Ludwig-
Maximilians-Universität München 
und dem LGL, stellte unter Feder
führung der Regierung von Schwa
ben fest, dass es aus epidemiolo
gischen Gründen zur erfolgreichen 
Seuchenbekämpfung erforderlich 
ist, eine flächendeckende Untersu
chung der Rinderbestände in den 
Landkreisen des bayerischen All
gäus durchzuführen (Landkreise: 
Lindau, Ostallgäu, Kaufbeuren, 
Oberallgäu, Kempten, Unterallgäu, 
Memmingen). 
Im Zeitraum zwischen Herbst 2007 
und Frühjahr 2009 werden alle 
über drei Jahre alten Rinder einma
lig vom Hoftierarzt mittels Haut
test untersucht. Zu diesem Zweck 
wurden die Tierärzte durch die 
Veterinärämter geschult. Jäger 
wurden ebenfalls in speziellen 
Veranstaltungen für dieses Thema 
sensibilisiert, weil auch Wildtiere 

Tabelle 6.2.2a: Projekt Rindertuberkulose im Allgäu 

Projekt Rindertuberkulose im Allgäu 

Betriebe 
Anzahl 

Rinder 
Anzahl 

Gesamtzahl der zu untersuchenden Betriebe/ 
Rinder > 3 Jahre im Allgäu 

7.381 190.951 

Erstuntersuchung 

versandte Untersuchungsanträge* 1.957 56.269 

untersuchte Betriebe 217 6.961 

Befund fraglich 32 57 

Befund positiv 6 7 
Simultanuntersuchung 

versandte Untersuchungsanträge 1 2 
* hohe Zahlen durch Vorziehen der Untersuchung von Alpebeschickern auf die Wintermonate 

(unter anderem Rotwild) als mögli
ches Erregerreservoir diskutiert 
werden. 
Das LGL unterstützt die Veterinär
ämter bei dem Projekt, indem es 
die Vorträge für die Schulung der 
Tierärzte und Jäger erstellt sowie 
die Konzeption und Koordination 
des Tuberkulinisierungsprogram
mes übernimmt. Im LGL wurde 
dazu ein Datenflusskonzept erar
beitet. EDV-gestützt generiert das 
LGL automatisch einlesbare Unter
suchungsanträge für die zu unter
suchenden Betriebe und versen
det diese an die Veterinärämter. 
Nach Durchführung der Untersu
chungen werden die ausgefüllten 
Anträge an das LGL zurückgesandt, 
die Befunde in eine Datenbank ein
gelesen und gegebenenfalls Nach
untersuchungsanträge erstellt. 
Tabelle 6.2.2a gibt einen Überblick 
über den Projektstand zum 
31. Dezember 2007. 

BSE-Controlling 

Die Zusammenarbeit mit den in 
der Ausschreibungsperiode vom 
1. Mai 2006 bis zum 29. Februar 
2008 beauftragten privaten BSE-
Untersuchungslaboratorien (eines 
davon in Bayern, drei in Baden-
Württemberg) verlief weitgehend 
reibungslos. Die zwei Begehungen, 
die in jedem dieser Labore 2007 
durchgeführt wurden, ergaben 
keine gravierenden Mängel. 

TSE/BSE-Monitoring 

Die zum 1. Januar 2008 geplante 
Schließung des BSE-Labors am 
LGL machte im Jahr 2007 die Vor
bereitung der Privatisierung der 
dort durchgeführten Untersuchun
gen notwendig. Es handelte sich 
dabei um die Untersuchung von 
Proben verendeter Rinder, Schafe 
und Ziegen sowie um die Proben 
von geschlachteten kleinen Wie
derkäuern. 
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Ab August 2007 wurden im Rah
men einer Erhebung über Chronic 
Wasting Disease (CWD: chronisch 
auszehrende Krankheit) auch 
Hirschartige getestet. 
Da im Jahr 2007 für kleine Wieder
käuer und Hirschartige noch kein 
durch das Herkunftssicherungs-
und Informationssystem für Tiere 
(HIT) gestütztes Labordatenscree
ning möglich war, musste dieses 
vom LGL durch Überprüfung der 
Labordaten von Hand durchgeführt 
werden. Dazu wurden die Laborda
tenblätter und Befunde arbeitstäg
lich von den Laboren an das LGL 
übermittelt und ausgewertet. 

Neuausschreibung der TSE/ 
BSE-Untersuchungen 

In zwei Projektgruppensitzungen 
wurde die Neuausschreibung für 
die nächste Ausschreibungsperio
de vom 1. März 2008 bis 31. Au
gust 2009 (mit Option der Verlän
gerung bis 28. Februar 2010) vor
bereitet. Aufgrund sinkender 
Schlachtzahlen und Anhebung des 
Testpflichtalters wurde in einzelnen 
Losen das Probenaufkommen so 
gering, dass neue Lose gebildet 
werden mussten. Die Zahl der 
Lose wurde von bisher elf auf nun
mehr vier annähernd gleichwertige 
Lose verringert. 
Bei dieser Ausschreibung kamen 
zwei Labore aus Baden-Württem
berg zum Zug, die bereits bisher 
TSE/BSE-Untersuchungen im Auf
trag des Freistaates Bayern durch
geführt haben. 
Durch die bisher am LGL durchge
führten Ausschreibungsverfahren 
konnten die Gebühren für die 
Durchführung der TSE/BSE-Pflicht
tests kontinuierlich gesenkt wer
den. 

TSE- und BSE-Untersuchungen 
und Ergebnisse 

Im Jahr 2007 wurden 384.351 
Stammhirnproben von Schlachtrin

dern und 1.457 Proben von ge
schlachteten kleinen Wiederkäu
ern in den mit der Untersuchung 
beauftragten Laboren untersucht, 
des Weiteren 43.505 Proben von 
verendeten Rindern und 6.434 
Proben von verendeten kleinen 
Wiederkäuern. Im Rahmen der 
Erhebung der Chronic Wasting 
Disease wurden 82 Jagdwild- und 
84 Gatterwildproben getestet. 
In Bayern waren 2007 erstmals alle 
Rinderstammhirnproben negativ 
(Deutschland: vier Tiere positiv). 
Bei den kleinen Wiederkäuern wa
ren in Bayern drei Tiere an der aty
pischen Form von Scrapie und 
zwei Tiere an der klassischen Form 
der Scrapie erkrankt. Die drei Tiere 
mit atypischer Scrapie wurden in 
keinem der vom LGL beauftragten 
Labore ermittelt, da ein Tier in Ba
den-Württemberg geschlachtet 
worden war und zwei Tierkörper an 
eine hessische Tierkörperbeseiti
gungsanstalt verbracht worden 
waren. Die beiden Tiere mit klassi
scher Scrapie verendeten in einem 
Bestand, der Anfang des Jahres 
erstmalig aufgefallen ist. Das Pro
benmaterial wurde entsprechend 
den Vorgaben direkt an das Natio
nale Referenzlabor am Friedrich-
Loeffler-Institut (FLI) versandt. Dort 
wurden die Ergebnisse bestätigt. 
Ein klinischer Verdacht auf Scrapie 
bei einer Ziege wurde im Labor 
nicht bestätigt. 
Aufsehen erlangte der Fall einer 
Felinen Spongiformen Enzephalo
pathie (FSE) eines Gepards aus 
dem Nürnberger Zoo, der an das 
LGL zur Sektion (siehe Kapitel 
6.1.1) kam. Da kein Schnelltest für 
diese Form der TSE eine Zulas
sung und keines der privaten BSE-
Untersuchungslaboratorien die 
Erlaubnis zur Testung hat, wurden 
die Proben nach histologischer und 
immunhistochemischer Untersu
chung an das Friedrich-Loeffler-
Institut gesandt. Dieses bestätigte 
durch einen in der EU zugelasse
nen Immunoblot des Internationa

len Tierseuchenamts und die im
munhistochemische Untersuchung 
mittels verschiedener monoklona
ler Antikörper die Diagnose. 

Freiwilliges BVD/MD-Bekämp
fungsverfahren 

Die Bovine Virus Diarrhoe/Mucosal 
Disease (BVD/MD) ist eine verlust
reiche, durch das Virus der Bovi
nen Virus Diarrhoe (BVDV) verur
sachte Infektionskrankheit der 
Rinder. Die Hauptrolle bei der 
Übertragung der Infektion spielen 
die persistent mit dem BVDV infi
zierten Rinder (PI-Tiere, Virämiker). 
Seit November 2004 ist die BVD in 
Deutschland anzeigepflichtig. In 
Bayern können sich Tierhalter seit 
August 2005 dem freiwilligen BVD/ 
MD-Bekämpfungsprogramm an
schließen, in dem die teilnehmen
den Betriebe systematisch auf das 
Vorkommen der Infektion unter
sucht und befallene Bestände sa
niert werden. 
Im Jahr 2007 schlossen sich dem 
Bekämpfungsverfahren 2.843 Be
triebe an, womit sich die Gesamt
zahl der Teilnehmer auf 10.197 
erhöhte. 
Gegenüber dem Vorjahr stieg die 
Zahl der als BVD-unverdächtig aus
gewiesenen Bestände um 1.833 
auf 4.790. Mit 2.506 war die Sum
me der Betriebe, in denen auf
grund des Verdachtes auf eine 
aktuelle BVD-Infektion im Bestand 
die Suche nach Virämikern durch
geführt wird, leicht höher als im 
Vorjahr (2.067). Seit Verfahrensbe
ginn wurden insgesamt 2.509 Virä
miker in 967 Beständen gefunden 
und aus dem Bestand entfernt. 
Damit wurde ein enormes Infekti
onspotenzial eliminiert. Mit 1.019 
Betrieben hat sich die Rate der 
Betriebe, die ihre Teilnahme am 
Bekämpfungsverfahren erklärt 
haben, aber noch keine Untersu
chungen durchgeführt haben, ge
genüber dem Vorjahr (1.459) leicht 
erniedrigt. 
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Im Rahmen des am LGL durchge
führten Controllings werden Tier
halter aufgefordert, sich an die 
Vorgaben des Bekämpfungsverfah
rens zu halten. 

Studie zur Eignung von Ohr
gewebeproben neugeborener 
Kälber zur BVD-Diagnostik 

Das LGL führte in Zusammenar
beit mit dem Institut für Medizini
sche Mikrobiologie der Ludwig-
Maximilians-Universität (LMU) in 
München eine Studie zur Untersu
chung von Ohrgewebeproben von 
neugeborenen Kälbern durch. Im 
Rahmen der Studie wurden Ohrge
webeproben, die von den Tierhal
tern bei der Markierung neugebo
rener Kälber mit speziellen Ohrge
webe-Ohrmarken gewonnen wur
den, mit dem Antigen-ELISA 
(Methode zum Nachweis von Vi
rusbestandteilen) und mit der PCR 
(molekularbiologische Methode 
zum Nachweis des genetischen 
Materials eines Virus) auf das 
BVDV untersucht. Anhand der Un
tersuchung von Kontrollblutproben 
mit Antigen-ELISA, PCR und Anti
gennachweis in Leukozyten wurde 
der BVD-Status der Kälber be

stimmt und damit die Aussage
kraft der Untersuchung der Ohrge
webeproben überprüft. 

Ohrgewebeproben von 11.616 
Kälbern am LGL untersucht 

An der Studie beteiligten sich 221 
Betriebe, denen insgesamt Ohr
marken für 12.890 Kälber zur Ver
fügung gestellt wurden. Von 
11.616 Kälbern wurden Ohrgewe
beproben an das LGL eingesandt. 
Die Qualität der Probengefäße 
wurde hier kontrolliert und eine der 
beiden Proben mittels Antigen-
ELISA untersucht. Die Zweitprobe 
erhielt die Ludwig-Maximilians-
Universität München zur Untersu
chung mittels PCR. 
Bei der Überprüfung der Proben
qualität am LGL ergab sich, dass in 
knapp 9 % der Einsendungen 
Mängel in unterschiedlicher Aus
prägung festzustellen waren. Auf
grund der Tatsache, dass grund
sätzlich zwei Proben pro Kalb ein
gesandt wurden, war nur bei 14 
Einsendungen keine Untersuchung 
durchführbar. 
Durch Blutuntersuchungen wur
den 218 Kälber als PI-Tiere defi
niert. Die Tiere stammten aus 60 

6.2.3 Tierarzneimittel
 

Das Aufgabengebiet des LGL im 
Bereich Tierarzneimittel umfasst im 
Wesentlichen die Beantwortung 
fachlicher und arzneimittelrechtli
cher Einzelfragen der Kreisverwal
tungsbehörden, der Regierungen 
und des Bayerischen Staatsminis
teriums für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz. 
Die bayerische Polizei und die 
Staatsanwaltschaften können das 
LGL ebenfalls im Rahmen arznei

mittelrechtlicher Ermittlungs- be
ziehungsweise Strafverfahren in 
Anspruch nehmen. Aber auch an
dere staatliche Stellen wie Zoll-
oder Landwirtschaftsverwaltung 
und im Weiteren tierärztliche oder 
landwirtschaftliche Berufsverbän
de, Hochschulen und Medienver
treter wenden sich an das LGL zur 
Abklärung arzneimittelrechtlicher 
Fragestellungen. 

Betrieben. Bei der Untersuchung 
der Ohrgewebeproben mittels 
Antigen-ELISA wurden 212 der 
218 durch Blutuntersuchungen 
definierten PI-Tiere erkannt. Mit 
der PCR aus Ohrgewebeproben 
wurden alle PI-Tiere gefunden. 
Die automatisierte Einlesung der 
Proben und die Aufarbeitung der 
Proben für den ELISA-Test sind 
praktikabel und zuverlässig. Die 
Vorteile der Untersuchung mit 
dem ELISA-Test gegenüber der 
Untersuchung mit der PCR liegen 
in der Robustheit der Methode 
und der möglichen Automatisie
rung. 
Defizite liegen in der Sensitivität 
zur Erkennung von PI-Tieren, die 
bei 97,2 % lag. Die aufwendigere 
Untersuchung mit der PCR liefert 
bei sorgfältiger Aufarbeitung eine 
Sensitivität von 100 %. 
Die Untersuchung von Ohrgewe
beproben neugeborener Kälber 
erscheint bei Doppelbeprobung 
(Gewinnung von zwei Proben pro 
Kalb) als geeignete Methode für 
die Diagnostik der BVDV-Infektion. 
Der Großteil der teilnehmenden 
Tierhalter, die sich zu dem Verfah
ren äußerten, befürwortete diese 
Methode. 

Aufträge, Stellungnahmen und 
Projekte 

Im Laufe des Jahres 2007 sind 
rund 300 Anfragen und Aufträge 
zum Tierarzneimittelrecht oder zu 
Tierarzneimitteln im Allgemeinen 
eingegangen. Dies entspricht im 
Vergleich zum Vorjahr einer Steige
rung von circa 50 %, die die Über
tragung der Aufgaben des Mobilen 
Veterinärdienstes Bayern seit Ok-
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tober 2006 auf das LGL abbildet. 
Kreisverwaltungsbehörden und 
Regierungen, die sich zuvor an den 
Mobilen Veterinärdienst Bayern 
gewendet haben, frequentieren 
nun das LGL. Dementsprechend 
wurde rund die Hälfte der Anfra
gen von den Veterinärämtern und 
Regierungen an das LGL herange
tragen. 
Ein Drittel der Arbeiten resultierte 
zu gleichen Teilen aus Aufträgen 
des Bayerischen Staatsministeri
ums für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz sowie aus Auf
trägen, die in Zusammenarbeit mit 
anderen Fachgebieten des LGL, 
zum Beispiel für Rückstandsunter
suchungen bei Lebensmitteln, 
Tierschutz, Umweltmedizin oder 
Pharmazie ausgeführt wurden. Die 
übrigen Anfragen bei arzneimittel
rechtlichen Fragestellungen wur
den von Berufsverbänden und 
Vertretern der Industrie, aber vor 
allem von der Landwirtschaftsver
waltung, der Zollverwaltung und 
den Strafverfolgungsbehörden an 
das LGL herangetragen. Polizei 
und Staatsanwaltschaften haben 
das LGL dabei im Rahmen straf
rechtlicher Verfahren sowohl um 
die Begleitung von Ermittlungen 
vor Ort als auch um die Erstellung 
von Gutachten gebeten. 
In der Hauptsache haben sich die 
an das LGL gerichteten Anfragen 
auf Einzelfälle aus der unmittelba
ren Überwachungspraxis der zu
ständigen Behörden gerichtet. Ent
sprechend der Komplexität der 
Rechtsmaterie waren die Inhalte 
sehr vielfältig. Gerade zu Beginn 
des Jahres waren sie häufig auf 
die Auslegung zweier erst Ende 
2006 geänderter Rechtsverordnun
gen gerichtet. Zum einen wurde 
die Verordnung über tierärztliche 
Hausapotheken umfassend überar
beitet. Sie enthält neben Vorgaben 
zum Umgang mit Arzneimitteln 
und ihre Abgabe durch den Tierarzt 
zum Beispiel auch Regelungen zur 
Dokumentation über den Arznei

mittelerwerb und -verbleib. Zum 
anderen erfolgte eine Neufassung 
der Tierhalter-Arzneimittel-Nach
weisverordnung, die insbesondere 
die Dokumentationspflichten des 
Tierhalters zur Arzneimittelanwen
dung festlegt. Zu beiden Rechts
texten waren nach dem Inkrafttre
ten viele Fragen zur Auslegung 
abzustimmen und zu beantworten. 
Im Übrigen war eine Vielfalt unter
schiedlichster Anforderungen Ge
genstand der Arbeiten im Fachbe
reich Tierarzneimittel, unter ande
rem zum Beispiel 

• Stellungnahmen zu Änderun
gen weiterer Rechtsvorschrif
ten, zum Beispiel der Arzneimit
telverschreibungsverordnung, 

• Kommentierung von Beschlüs
sen und Entwürfen von Codex 
Alimentarius-Organen, 

• Mitwirkung bei der arzneimittel
rechtlichen Einstufung von Pro
dukten, die als Pflegeprodukte, 
Ergänzungsfuttermittel oder 
Biozide in den Verkehr gebracht 
werden,

 • Abklärung von Therapienotstän
den bei der arzneilichen Versor
gung von Tieren 

oder die Beantwortung von Fragen

 • zu den umfassenden Regelun
gen zur Behandlung von Pfer
den und anderen Equiden mit 
Arzneimitteln,

 • zur erforderlichen Sachkunde 

im Arzneimitteleinzelhandel,


 • zum Umgang von Tierheilprakti
kern mit Arzneimitteln, 

• zur Zulässigkeit von Tierarznei
mitteleinfuhren auf dem Post
weg oder 

• zur arzneilichen Versorgung von 
Gehegewild. 

Daneben begleitete das LGL im 
Jahr 2007 weiterhin laufende Pro
jekte zur Erhebung des Arzneimit
teleinsatzes in bayerischen Tierhal
tungen. 

Unterstützung bei Routine- oder 
anlassbezogenen Kontrollen 

An arzneimittelrechtlichen Routine-
oder anlassbezogenen Kontrollen 
vor Ort beteiligten sich die Tierarz
neimittelexperten des LGL, wenn 
die zuständigen Behörden dies für 
erforderlich hielten und daher um 
Begleitung gebeten hatten. 
Besonderer Schwerpunkt lag und 
liegt auf der Kontrolle von tierärztli
chen Hausapotheken, insbesonde
re solcher Tierarztpraxen, die Le
bensmittel liefernde Tiere betreu
en sowie auf den Kontrollen land
wirtschaftlicher Tierhaltungen. 
Aber auch bei Kontrollen von Tier
heilpraktikern und anderen Perso
nen, die gewerbsmäßig mit Arznei
mitteln umgehen beziehungswei
se diese bei Tieren anwenden wie 
zum Beispiel Zoofachhändler oder 
Klauenpfleger, hat das LGL mitge
wirkt. 
Im Rahmen von Strafermittlungen 
im Zusammenhang mit illegalen 
Arzneimittelabgaben und -anwen
dungen wurde das LGL im Jahr 
2007 ebenfalls tätig, um die Polizei 
vor Ort fachlich zu unterstützen 
oder eine Unterstützung der Straf
ermittlungsbehörden durch die 
Veterinärämter bestmöglich zu 
koordinieren und vorzubereiten. 

Konzeptionelle Arbeiten 

Einen sehr wichtigen Stellenwert 
nehmen konzeptionelle Arbeiten 
ein. Hier zu nennen ist zum einen 
die Mitwirkung bei der Erstellung 
und Pflege von Verfahrensanwei
sungen und Dokumenten, die bei 
der arzneimittelrechtlichen Über
wachung genutzt werden. Durch 
sie wird sichergestellt, dass Kont
rollen von den jeweils zuständigen 
Behörden einheitlich durchgeführt 
werden. Sie stellen einen wesent
lichen Bestandteil des umfassen
den Qualitätsmanagementsystems 
dar, das derzeit für die bayerische 
Veterinärverwaltung errichtet wird. 
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Auch Tierärzte und Landwirte ha
ben Zugang zu diesen Unterlagen 
und können sich über den Inhalt 
der Kontrollen informieren. Im Jahr 
2007 mussten diese Dokumente 
umfassend angepasst werden, 
nachdem Ende 2006 ebenso um
fassende Änderungen einiger an 
Tierärzte beziehungsweise Tierhal
ter gerichteter Rechtsvorgaben 
durchgeführt wurden. 
Zum anderen wirkt das LGL an der 
Weiterentwicklung und Umset
zung von Konzepten zur Überwa
chung im Allgemeinen mit. Einen 
wichtigen Stellenwert nimmt hier 
ein System zur risikobasierten 
Überwachung ein, nachdem der 
Gesetzgeber die zuständigen Be
hörden ausdrücklich verpflichtet 
hat, die Überwachungstätigkeit an 
möglichen Risiken auszurichten. 

Steuerung behördlicher Arznei
mittelabgabeverfahren 

Zusätzlich ist das LGL mit der vom 
Bayerischen Staatsministerium für 
Umwelt, Gesundheit und Verbrau
cherschutz übertragenen Steue
rung eines behördlichen Arzneimit

telabgabeverfahrens im Rahmen 
tierseuchenrechtlicher Maßnah
men befasst. Es handelt sich hier
bei um das jährlich durchgeführte 
Verfahren zur Abgabe von Varroa
bekämpfungsmitteln durch die 
Veterinärämter. 
Bei der Varroose (zuvor: Varroato
se) handelt es sich um eine durch 
Varroamilben hervorgerufene Er
krankung der Honigbienen, die 
auch bei bayerischen Bienenvöl
kern flächendeckend vorgefunden 
wird und zu erheblichen Verlusten 
führen kann. Nur durch eine kon
sequent durchgeführte, effektive 
Behandlung kann das Krankheits
geschehen beherrscht werden 
und ein Niederbruch der Bienen
völker vermieden werden. 
Durch die zentrale Beschaffung 
und Abgabe von Behandlungsmit
teln an die Imker unterstützen die 
Veterinärbehörden die staatlich 
angeordneten tierseuchenrechtli
chen Maßnahmen, die von den 
Imkern durchzuführen sind. Das 
LGL übernimmt die in diesem Zu
sammenhang erforderliche Kom
munikation der Veterinärbehörde 
sowohl mit den Arzneimittelher-

Abbildung 6.2.3a: Auch die Versorgung von Tieren mit Arzneimitteln muss 
sichergestellt sein. Im Hinblick auf den Verbraucherschutz dürfen Tiere, von 
denen Lebensmittel gewonnen werden, dabei nur mit Stoffen behandelt wer
den, die auf EUEbene hierfür zugelassen sind. 

stellern wie auch mit der Landwirt
schaftsverwaltung, die durch die 
Abwicklung gezielter und EU-kofi
nanzierter Fördermaßnahmen 
ebenfalls zur Bekämpfung der Var
roamilbe beiträgt. 

Aus- Fort- und Weiterbildung 
und Informationsbereitstellung 

Das LGL beteiligte sich mit Unter
richt zu den Themen Tierarzneimit
tel und Tierimpfstoffen auch an der 
diesjährigen Ausbildung der 
Amtstierärzte. Neben der Vermitt
lung von grundlegenden Kenntnis
sen des Arzneimittelrechts an 
künftig in der Überwachung tätige 
Personen liegt ein weiterer 
Schwerpunkt jedoch auch auf der 
laufenden Information betroffener 
Kreise über neue Rechtsregelun
gen sowie ihre Auslegung und 
Auswirkungen. Daher wurde der 
Fachbereich Tierarzneimittel auch 
im Rahmen verschiedener Fortbil
dungsveranstaltungen nicht nur für 
Amtstierärzte, sondern auch für 
praktische Tierärzte tätig. 
Eine weitere Zielgruppe von Vor
tragsveranstaltungen waren Stu
denten der Pharmazie. Diese wur
den im Rahmen der ein Berufs
praktikum begleitenden Unter
richtsveranstaltung über die 
rechtlichen Besonderheiten aufge
klärt, die Apotheker bei der Abga
be von Tierarzneimitteln zu berück
sichtigen haben. 
Neben Vortragsveranstaltungen 
besteht auch die Möglichkeit, von 
rechtlichen Regelungen betroffene 
Kreise über Veröffentlichungen 
zum Beispiel in Form von Broschü
ren oder Flyern zu informieren. So 
wurde im Jahr 2007 vom Fachbe
reich Tierarzneimittel beispielswei
se ein Merkblatt zur arzneilichen 
Versorgung von Pferden und ande
ren Einhufern für praktische Tier
ärzte erstellt. Ein Papier zur ent
sprechenden Information auch der 
Tierhalter wurde vorbereitet. 
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7.1 Zentrale Aufgabe: Aus-, Fort- und Weiterbildung
 

Aus- beziehungsweise Weiter
bildung 

Die AGEV führte 2007 folgende 
Lehrgänge einschließlich der zuge
hörigen Prüfungsverfahren nach 
den einschlägigen Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnun
gen durch:

 • Lehrgang zur Vorbereitung auf 

die Prüfung für den höheren 

Gesundheitsdienst (Amtsarzt-

Lehrgang)


 • Lehrgang zur Vorbereitung auf 
die Anstellungsprüfung für den 
mittleren Gesundheitsdienst 
(Hygienekontrolleur-Lehrgang)

 • Lehrgang zur Vorbereitung auf 

die Prüfung für den höheren 

Veterinärdienst (Amtstierarzt-

Lehrgang)


 • Lehrgang zur Vorbereitung auf 
die Anstellungsprüfung für den 
mittleren technischen Dienst 
zum Schutz der Verbraucher 
(Lebensmittelkontrolleur-
Lehrgang)

 • Lehrgang für amtliche Fach
assistenten
 

Alle Lehrgänge richteten sich an 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus Bayern, Gasthörer aus ande
ren Ländern können freie Plätze 
belegen. 

Neu: Ausbildungslehrgang für 
amtliche Fachassistenten 

Im Jahr 2007 wurde von der AGEV 
erstmalig ein Lehrgang für die 
Ausbildung zum amtlichen Fach
assistenten durchgeführt. Die Auf
gaben der amtlichen Fachassisten
ten bestehen darin, die amtlichen 
Tierärzte bei ihren Tätigkeiten zu 
unterstützen. Sie sind überwie
gend an den Schlachthöfen be
schäftigt, ihr Hauptbetätigungsfeld 

ist die Fleischuntersuchung. Des
halb wurden sie früher als Fleisch
kontrolleure bezeichnet. 
Aufgrund neuer EU-Regelungen 
wurde das Aufgabengebiet der amt
lichen Fachassistenten erweitert. 
Sie sollen nun unter Aufsicht und 
Verantwortung des amtlichen Tier
arztes diesen unter gewissen Ein
schränkungen bei allen Tätigkeiten 
unterstützen. Dazu gehört auch die 
Befugnis im Rahmen der Schlacht
tieruntersuchung oder bei Tier
schutzkontrollen die Tiere einer ers
ten Untersuchung zu unterziehen. 

Völlig neu konzipierter Lehr
gang am LGL 

Die Ausbildung der Fleischkontrol
leure für Bayern erfolgte bisher bei 
der Regierung von Mittelfranken. 
Aufgrund der Vorgaben der Verord
nung (EG) 854/2004 musste der 
Lehrgang völlig neu konzipiert und 
etabliert werden. Im Rahmen die
ser Umstrukturierung wurde er 
dem LGL als neue Aufgabe zuge
wiesen. 
Der Lehrplan hat sich an den neu
en EU-Vorschriften zu orientieren, 
wonach die Gesamtdauer der Aus
bildung insgesamt 900 Stunden 
umfasst, bestehend aus 400 Stun
den praktischer und 500 Stunden 
theoretischer Ausbildung. Die 
praktische Schulung erfolgt in 
Form diverser Praktika an Schlacht-

Abbildung 7.1a: Amtliche Fach
assistenten auf Exkursion in Hof 

höfen, Zerlegebetrieben, Veterinär
ämtern sowie an den landwirt
schaftlichen Lehranstalten in Tries
dorf. Die theoretische Ausbildung 
wurde in einem eigens dafür ein
gerichteten neuen Schulungsraum 
an der Dienststelle München-
Pfarrstraße durchgeführt. 

Lehrgangsinhalte 

Die theoretischen Lehrgangsinhal
te wurden, wie auch schon bei der 
praktischen Ausbildung, aufgrund 
der gesetzlichen EU-Vorgaben auf 
zwei Richtungsschwerpunkte be
zogen: Einerseits auf Haltungsbe
triebe, andererseits auf Schlacht-
und Zerlegebetriebe. Somit war 
ein umfangreiches Fachspektrum 
abzudecken, in dem nicht nur die 
amtliche Schlachttier- und Fleisch
untersuchung, sondern auch The
men wie „Kenntnis der Organisa
tion, der Produktionsmethoden 
und des internationalen Handels in 
der Fleischwirtschaft“, „HACCP-
Verfahren“, „Wohlbefinden von 
Tieren“ oder „Kenntnisse in Bezug 
auf Zoonosen“ zu vermitteln wa
ren. Zu den Vorlesungen wurden 
unterrichtsbegleitend Exkursionen 
durchgeführt, darunter eine einwö
chige Exkursion zu verschiedenen 
Betrieben im Raum Hof. Da kein in 
ausreichendem Maße an die um
fangreichen Neuerungen ange
passtes Lehrbuch zur Verfügung 
stand, wurde den Teilnehmern 
eine Vielzahl von Manuskripten 
bereitgestellt. 

Durchführung 

Der Unterricht wurde auf zwei 
Blöcke verteilt. Der erste Block mit 
einem Umfang von acht Wochen 
fand im Oktober/November 2007 
statt, der zweite Block mit neun 
Wochen im Frühjahr 2008. 
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Die anschließende Prüfung war 
Mitte März 2008. Bis dahin wurden 
die 24 Teilnehmer (eine Dame und 
23 Herren) aus allen Teilen Bayerns 
sowie ein Teilnehmer aus Branden
burg von insgesamt 57 Dozenten 
unterrichtet, darunter 13 aus dem 
LGL. Die Teilnehmer, deren gefor
derte Vorbildung der erfolgreiche 
Abschluss einer Hauptschule ist, 
weisen eine Altersstruktur von 20 
bis 51 Jahren auf. Es ist geplant 
nach diesem Lehrgang, der sich 
im Wesentlichen auf den Bereich 

„Rotes Fleisch“ bezogen hat, einen 
verkürzten Lehrgang für den Be
reich „Weißes Fleisch“ durchzu
führen. Weitere „Rotfleisch-Lehr
gänge“ sind jährlich vorgesehen. 

Schwerpunkt Fachfortbildung 

Der Schwerpunkt der Fortbildungs
arbeit der AGEV lag auch 2007 bei 
der Durchführung von Fachsemi
naren für Bedienstete der öffentli-

Tabelle 7.1a: Aus und Weiterbildung 2007 

Teil
nehmer 

Dozenten 
gesamt 

Gesamt 
dauer 

Zahl der 
Kurse 

Lehrgänge der AGEV 
Amtsärzte 22 155 720 UE 1 
Hygienekontrolleure 21 59 430 UE 1 
Sozialmedizinische Assistentinnen - - - -
Amtstierärzte 26 125 480 UE 1 
Lebensmittelkontrolleure 38 35 288 UE 0,5 
Veterinärassistenten - - - -
Amtliche Fachassistenten 24 36 241 UE 0,5 
Desinfektorenlehrgang 10 14 104 UE 1 
Praktikum zum staatlich geprüften Lebensmittelchemiker 
Gesamt 52 75 98 Wochen 4 
davon ein halbes Jahr 29 
davon ein Jahr 23 
MTA/V Schule 
Jahrgang 2005/2008 10 19 1.358 UE 1 
ASUMED 
Arbeits-/Betriebsmedizin 106 114 360 UE 3 
Sozialmedizin/Rehabilitation 134 74 160 UE 2 
Kodierassistenten 62 1 
Auszubildende am LGL 
Chemielaboranten 8 
Milchwirtschaftliche Laboranten 2 
UE: Unterrichtseinheiten 

chen Verwaltung in den Bereichen 
öffentlicher Gesundheitsdienst, Tabelle 7.1b: Fortbildungsveranstaltungen 2007 nach Fachbereichen 
öffentlicher Veterinärdienst und 
Lebensmittelkontrolle sowie Ge
werbeaufsicht. 
Für diesen Personenkreis veran
staltete die AGEV 248 ein- oder 
mehrtägige Fachseminare. Die 
Gesamtteilnehmerzahl an von der 
AGEV veranstalteten Fortbildungs
seminaren und Tagungen betrug 
7.741, davon nahmen 6.904 Perso
nen an Fachfortbildungen, 307 an 
überfachlichen Seminaren, 93 an 
EDV-Schulungen und 437 an LGL-
Inhouseschulungen teil. 

Sonderfortbildungsprogramm 
„Qualifizierungsoffensive zur 
Lebensmittelsicherheit“ 

Im Jahr 2007 nahmen 4.736 Perso
nen an fachspezifischen Fortbildun
gen des Bereichs „Öffentlicher 
Veterinärdienst und Lebensmittel
überwachung“ teil. Dies entspricht 
fast einer Verdoppelung der Teil
nehmerzahl im Vergleich zu 2006. 

Veran 
staltungs
termine 

Veran 
staltungs 

tage 

Fortbil 
dungsteil 
nehmer 

Bereiche 
Fachseminare interdisziplinär 3 5 235 
Öffentlicher Gesundheitsdienst 29 33 1.127 
EDV im Öffentlichen Gesundheitsdienst 6 6 107 
Öffentlicher Veterinärdienst und Lebens
mittelüberwachung 

99 161 3.712 

EDV in der Veterinärverwaltung 6 12 84 
EDV in der Lebensmittelüberwachung 89 101 940 
Pharmazie 1 1 48 
Gewerbeaufsicht 12 13 257 
Führung und Kommunikation 14 39 137 
Arbeitstechniken und Selbstmanagement 11 30 119 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1 3 12 
Berufspädagogik 2 6 17 
Allgemeine Verwaltung 1 2 22 
EDV allgemein (Verwaltungsschule der 
Sozialverwaltung) 

22 78 93 

lgl inhouse 23 33 437 
Kongress Öffentlicher Gesundheitsdienst 
(ÖGD)1 

1 3 265 

weitere Kooperationen 2 7 129 
Summe 322 533 7.741 
1 ÖGD Anteil; Gesamtdauer 5 Tage; Gesamtteilnehmer 1775 
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Diese deutliche Steigerung war zu 
einem großen Teil auf die im Früh
jahr 2007 gestartete „Qualifizie
rungsoffensive zur Optimierung 
der Lebensmittelsicherheit“ zu
rückzuführen. Ergänzend zum jähr
lichen Fortbildungsangebot bot die 
AGEV 20 zusätzliche, neu konzi
pierte Fortbildungen im Rahmen 
eines Sonderfortbildungspro
gramms an. 
Neben zahlreichen fachlichen 
Schulungen waren auch spezielle 
überfachliche Fortbildungsangebo
te enthalten. Besonders hervorzu
heben ist die Fortbildungsreihe 

„Ermittlungspersonen der Staats
anwaltschaft“, die aus einem 
Grundkurs, dem Aufbaukurs I 

„Grundlagen der Vernehmungs
lehre“ und dem Aufbaukurs II „Als 
Zeuge vor Gericht“ besteht. Sie 
bereitet die Lebensmittelüberwa
chungsbeamten sowie die Kontrol
leure der Spezialeinheit des LGL 
intensiv auf ihre neue Aufgabe als 
Ermittlungspersonen vor. Die 

„Grundlagen der Vernehmungs
lehre“ wurden in Zusammenarbeit 
mit dem Fortbildungsinstitut der 
Bayerischen Polizei angeboten. Sie 
dienen der Vertiefung der Rechts
vorschriften im Straf- und Strafpro
zessrecht und enthalten konkrete 
Übungen zur Vernehmungstechnik. 
Ein weiteres Thema dieser Fortbil
dungsreihe war die Erläuterung 

des Ablaufs einer Gerichtsverhand
lung sowie die Rolle und Funktion 
von Zeugen vor Gericht. Auch die
se Fortbildung, die in Zusammen
arbeit mit dem Fortbildungsinstitut 
der Bayerischen Polizei sowie der 
Staatsanwaltschaft München I 
durchgeführt wurde, erfreute sich 
sehr großen Interesses. 
Weiter bot die AGEV auch interdis
ziplinäre Fortbildungen an, bei de
nen zahlreiche Bedienstete aus 
dem Öffentlichen Veterinärdienst 
und der Lebensmittelkontrolle 
sowie aus der Verwaltung die Zu
sammenarbeit sowie den Erfah
rungsaustausch intensivieren 
konnten. Hervorzuheben ist hierbei 
die Fortbildung „Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten und Straf
taten im Lebensmittelrecht“, bei 
der Lebensmittelkontrolleure, 
Amtstierärzte, Vollzugsbeamte 
sowie Juristen aus allen Verwal
tungsebenen teilnahmen. 
In diesem interdisziplinären Um
feld erlangten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ein vertieftes Ver
ständnis für die Anforderungen 
sowohl der juristischen als auch 
der fachlichen Seite bei der Über
wachung von Gewerbebetrieben 
sowie bei der Verfolgung von Ver
stößen. Da bei manchen Veranstal
tungen ein Großteil der Anmeldun
gen nicht berücksichtigt werden 
konnte und aufgrund der positiven 

Rückmeldungen der Teilnehmer, 
werden zahlreiche Fortbildungen 
des Sonderfortbildungsprogramms 
2008 fortgesetzt. 

Überfachliche Fortbildung 

In der überfachlichen Fortbildung 
2007 fanden die Themen „Emo
tional Leadership“, „Mentale Fit
ness“, „Persönliches Wissensma
nagement“ sowie „Sozialkompe
tenz und Gruppe“ eine besondere 
Akzeptanz. Insgesamt wurden die 
Angebote für Führungskräfte aus
gebaut. 

„Dauerbrenner“ sind Veranstaltun
gen wie „Rationelle Arbeitstech
niken für effektives Arbeiten“, 

„EQ – mit emotionaler Intelligenz 
mehr erreichen“ sowie „Rhetorik 
und Argumentation“. Alle bewähr
ten Themen aus dem Vorjahr wur
den infolge der großen Nachfrage 
fortgeführt. 
Das Angebot der Bildungsplatt
form „E-Learning“ wurde erwei
tert und die Nutzung der Teamräu
me der AGEV für alle Fachbereiche 
eingeführt. 
Der Seminarumfang insgesamt 
konnte gesteigert werden. Die 
Nachfrage war trotz allem größer 
als die vorhandenen Seminarkapa
zitäten. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer kamen aus dem ge
samten Geschäftsbereich. 

7.2 Kongresse und Tagungen in Kooperation mit 

wissenschaftlichen Fachgesellschaften
 

Kongress „Medizin und Gesell
schaft“ in Augsburg 

Die Frage nach der Gesundheit der 
Bevölkerung beschäftigte vom 17. 
bis 21. September 2007 den Kon
gress „Medizin und Gesellschaft“ 
in Augsburg. In einer gemeinsa

men Anstrengung organisierten 
das Landesinstitut für Gesundheit 
und Ernährung, die Pressestelle 
und die Zentralabteilung des LGL 
unter der Federführung der AGEV 
und mit Beteiligung des For
schungszentrums für Umwelt und 
Gesundheit (GSF beziehungsweise 

Helmholtz Zentrum München) die 
Kongresswoche von acht Fachge
sellschaften und Institutionen. Un
ter dem Motto “Prävention und 
Versorgung: innovativ – qualitäts
gesichert – sozial“ standen dabei 
bevölkerungsmedizinische Fragen 
im Vordergrund. 
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Insgesamt 1.700 Fachleute aus 
dem gesamten Bundesgebiet ha
ben sich in Vorträgen, Workshops 
und einer Posterausstellung mit 
den neuesten Forschungsergeb
nissen aus den Bereichen 

• Medizinische Informatik und 
Dokumentation, 

• Medizinische Biometrie, 
• Epidemiologie, 
• Öffentliche Gesundheit, 
• Sozialmedizin, 
• Gesundheitsförderung und 

Prävention, 
• Versorgungsforschung, 
• Gesundheitsökonomie, 
• Umweltmedizin 
• und Infektionsschutz befasst. 

Die Einzelthemen der beteiligten 
wissenschaftlichen Fachgesell
schaften wurden durch Plenarver
anstaltungen verbunden, welche 

„heiße Eisen“ anfassten: 

• Qualitätssicherung und Ratio
nierung, 

• Genom-basierte Forschung, 
• Gesundheit als gesellschaftli

cher Grundwert, 
• soziale Gerechtigkeit, 

• der Schritt von Daten hin zu 
Taten, 

• objektive Bedarfsermittlung 
• sowie Öffentliche Gesundheit 

im Spannungsfeld von Bürokra
tieabbau und staatlicher Verant
wortung. 

Träger der Veranstaltung und im 
Präsidium vertreten waren die 
Deutsche Gesellschaft für medizi
nische Informatik, Biometrie und 
Epidemiologie (GMDS), die Deut
sche Gesellschaft für Sozialmedi
zin und Prävention (DGSMP), die 
Deutsche Gesellschaft für Epide
miologie (DGEpi), das LGL für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst in 
Bayern (ÖGD), der Medizinische 
Dienst der Krankenversicherung in 
Bayern (MDK Bayern) und die 
Deutsche Gesellschaft für Medizi
nische Soziologie (DGMS). Mitver
anstalter waren die Deutsche Ge
sellschaft für Public Health (DGPH) 
und die Bayerische Landeszentrale 
für Gesundheit (LZG). 

Interdisziplinärer EHEC-Work
shop 2007 in Wildbad Kreuth 

Mehr als 100 Teilnehmer kamen 
vom 9. bis 11. Mai 2007 in das 

Bildungszentrum Wildbad Kreuth, 
wo unter der Schirmherrschaft der 
AGEV, der Deutschen Gesellschaft 
für Hygiene und Mikrobiologie 
(DGHM), der Deutschen Veterinär
medizinischen Gesellschaft sowie 
des Österreichischen Referenzzen
trums für EHEC und des Nationa
len Zentrums für enteropathogene 
Bakterien (NENT), Luzern, der 
2. EHEC-Workshop 2007 stattfand. 
Nach der feierlichen Eröffnung 
durch LGL-Präsident Prof. Dr. 
Volker Hingst und Festredner Prof. 
Dr. Lothar Wieler (Institut für Mik
robiologie und Tierseuchen, Freie 
Universität Berlin), der in seinem 
Festvortrag über die molekulare 
Epidemiologie von E. coli referierte, 
konnten sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus dem Öffentli
chen Gesundheitsdienst und der 
Wissenschaft im Rahmen des 
umfangreichen Tagungspro
gramms mit über 30 Vorträgen 
und der angebotenen Posteraus
stellung mit über 25 Posterpräsen
tationen drei Tage lang ausgiebig 
über aktuelle Trends informieren 
und Erfahrungen und Meinungen 
austauschen. 

7.3 Berufsfachschule für veterinärmedizinisch-technische 

Assistentinnen (MTA-V-Schule)
 

MTA-V-Schülerinnen gewinnen 
beim Nachwuchspreis 2007 [Ü2] 

Die Schülerinnen waren im 3. Aus
bildungssemester mit verschiede
nen Projektarbeiten betraut wor
den. Die besten Arbeiten wurden 
zur Teilnahme am Wettbewerb der 
Firma Eppendorf und der Fachzeit
schrift MTA-Dialog um den MTA-
Nachwuchspreis 2007 eingereicht. 
Über den Sieger im Wettbewerb 

wurde beim 14. Deutschen MTA-
Kongress, veranstaltet vom Deut
schen Verband Technischer Assis
tentinnen/Assistenten in der Medi
zin e.V., im März in Kassel ent
schieden. Dies war Anlass für eine 
Klassenfahrt zu diesem Kongress. 
Eine Arbeit unserer Schülerinnen 
gewann einen Sonderpreis, eine 
weitere Arbeit wurde in der er
wähnten Fachzeitschrift veröffent
licht. 

Abbildung 7.3a: MTAVSchüler
innen auf dem MTAKongress in 
Kassel 
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Anhang
Organigramm

                 für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

Beirat/Kuratorium 

AMTSLEITUNG
 
Akademie für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz (AGEV) 

 Bayerisches Landesamt 

  Spezialeinheit Lebensmittelsicherheit

  Allgemeine Aufgaben

LV 1 Rechts- und Grundsatzfragen, 
EU-Schnellwarnsystem

LV 2 Planung, Koordination

  Lebens- und Futtermittel

LV 3 Betriebs- und Produktionshygiene

LV 4 Lebensmittel tierischen Ursprungs,
Lebensmittelhygiene

LV 5 Lebensmittel nicht tierischen 
Ursprungs, Bedarfsgegenstände, 
kosmetische Mittel, Tabak

LV 6 Lebensmittelqualität

LV 7 Rückstände, Kontaminanten

LV 8 Futtermittel

  Tiergesundheit

LV 9 Tierseuchen

LV 10 Tierschutz

LV 11 Tierarzneimittel

  Probenkoordination und Berichtswesen

LV 12 Probenkoordination und 
Berichtswesen

  N 1 SL Lebensmittel N

  N 2 SL Bedarfsgegenstände, 
Marktüberwachung

  N 3 SL Spezielle Analytik N

  N 4 SL Getränke

  N 5 FL Hygiene und Mikrobiologie N

  N 6 ZL Chemie N

  N 7 FL Lebensmittel N

  N 8 FL Veterinärwesen N

  S 1 SL Kosmetik, Tabak

  S 2 SL Nahrungsergänzung; Novel Food

  S 3 SL Futtermittel

  S 4 SL Pharmazie

  S 5 ZL Umweltmikrobiologie

  S 6 SL Spezielle Analytik S

  S 7 ZL Infektiologie/Molekularbiologie

  S 8 Parasitologie

  S 9 FL Lebensmittel S

  S 10 FL Veterinärwesen S

LV Landesinstitut für Lebensmittel 
und Veterinärwesen

  Analyse- und Diagnostikzentrum Nord (N)

  Analyse- und Diagnostikzentrum Süd (S)

Vizepräsident

Stand: 10. März 2008

Präsident
Landesbeauftragter 

für das Qualitätsmanagement

ABTEILUNGEN
 Z Zentralabteilung 

Z 1 Innerer Dienstbetrieb/Liegenschafts-
und Gebäudemanagement

 Z 2 Personalwesen

 Z 3 Haushalt, KLR, Controlling 

Z 4 Informationstechnik – 
Hardware/Betrieb

 Z 5 Informationstechnik – 
Software/Entwicklung 

K Koordination und Strategie

 K 1 Forschungskoordination, 
Zentral stelle Risikoanalyse und 
-management, -bewertung 
und -kommuni kation, 
wissenschaftliche Politikberatung, 
Geschäftsstelle Beirat

 K 2 

K 3 

K 4 

Qualitätsmanagement, 
Prozessorientierte Kontrollaufgaben

Informationsmanagement, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rechtsangelegenheiten, 
Schnittstelle zu Vollzugsbehörden; 
Koordination fachliche Leitstelle, 
öffentliche Ausschreibungen

LEGENDE

Eggenreuther Weg 43 
91058 Erlangen

 AP 1 Gewerbeaufsicht, 
Ämterübergreifende Aufgaben

 AP 2 Sicherheit am Arbeitsplatz

 AP 3 Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

 AP 4 Sicherheit von Produkten, 
Chemikalien, Biostoffen

 GE 1 Hygiene

 GE 2 Infektiologie

 GE 3 Pharmazie

 GE 4 Gesundheitsberichterstattung, 
-förderung, Prävention, Sozialmedizin

 GE 5 Umweltmedizin

 GE 6 Ernährung

 AP Landesinstitut für Arbeitsschutz 
und Produktsicherheit

 GE Landesinstitut für Gesundheit 
und Ernährung 

Veterinärstraße 2 
85764 Oberschleißheim

Luitpoldstraße 1 
97082 Würzburg 

Pfarrstraße 3 
80538 München

 FL = Fachlabor
 SL = Schwerpunktlabor
 ZL = Zentrallabor 

Organigramm
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Anhang
Organigramm

                                                                  Bayerisches Landesamt                   

Akademie für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz (AGEV)
AMTSLEITUNG

Beirat/Kuratorium

LEGENDE

  Z 1 Innerer Dienstbetrieb/Liegenschafts- 
und Gebäudemanagement

  Z 2 Personalwesen

  Z 3 Haushalt, KLR, Controlling

Eggenreuther Weg 43
91058 Erlangen

  Z 4 Informationstechnik – 
Hardware/Betrieb

  K Koordination und Strategie

  K 1 Forschungskoordination, 
Zentral stelle Risikoanalyse und 
-management, -bewertung 
und -kommuni kation,
wissenschaftliche Politikberatung, 
Geschäftsstelle Beirat

  K 2 Qualitätsmanagement,
Prozessorientierte Kontrollaufgaben

  K 3 Informationsmanagement,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

  K 4 Rechtsangelegenheiten,
Schnittstelle zu Vollzugsbehörden;
Koordination fachliche Leitstelle,
öffentliche Ausschreibungen

  AP 1 Gewerbeaufsicht, 
Ämterübergreifende Aufgaben

  AP 2 Sicherheit am Arbeitsplatz

  AP 3 Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

  AP 4 Sicherheit von Produkten, 
Chemikalien, Biostoffen

 GE 1 Hygiene

 GE 2 Infektiologie

 GE 3 Pharmazie

 GE 4 Gesundheitsberichterstattung,
-förderung, Prävention, Sozialmedizin

 GE 5 Umweltmedizin

 GE 6 Ernährung

  AP Landesinstitut für Arbeitsschutz 
und Produktsicherheit

 GE Landesinstitut für Gesundheit 
und Ernährung

Veterinärstraße 2
85764 Oberschleißheim

  Z Zentralabteilung

ABTEILUNGEN

Stand: 10. März 2008

  Z 5 Informationstechnik – 
Software/Entwicklung

Luitpoldstraße 1
97082 Würzburg

Pfarrstraße 3
80538 München

 FL = Fachlabor
 SL = Schwerpunktlabor
 ZL = Zentrallabor

für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

Spezialeinheit Lebensmittelsicherheit

 Allgemeine Aufgaben 

LV 1 Rechts- und Grundsatzfragen, 
EU-Schnellwarnsystem 

LV 2 Planung, Koordination

 Lebens- und Futtermittel 

LV 3 Betriebs- und Produktionshygiene 

LV 4 Lebensmittel tierischen Ursprungs, 
Lebensmittelhygiene 

LV 5 Lebensmittel nicht tierischen 
Ursprungs, Bedarfsgegenstände, 
kosmetische Mittel, Tabak 

LV 6 Lebensmittelqualität 

LV 7 Rückstände, Kontaminanten 

LV 8 Futtermittel

  Tiergesundheit 

LV 9 Tierseuchen 

LV 10 Tierschutz 

LV 11 Tierarzneimittel

 Probenkoordination und Berichtswesen 

LV 12 Probenkoordination und 
Berichtswesen

 N 1 SL Lebensmittel N

 N 2 SL Bedarfsgegenstände, 
Marktüberwachung

 N 3 SL Spezielle Analytik N

 N 4 SL Getränke

 N 5 FL Hygiene und Mikrobiologie N

 N 6 ZL Chemie N

 N 7 FL Lebensmittel N

 N 8 FL Veterinärwesen N

 S 1 SL Kosmetik, Tabak

 S 2 SL Nahrungsergänzung; Novel Food

 S 3 SL Futtermittel

 S 4 SL Pharmazie

 S 5 ZL Umweltmikrobiologie

 S 6 SL Spezielle Analytik S

 S 7 ZL Infektiologie/Molekularbiologie

 S 8 Parasitologie

 S 9 FL Lebensmittel S

 S 10 FL Veterinärwesen S 

LV Landesinstitut für Lebensmittel 
und Veterinärwesen

 Analyse- und Diagnostikzentrum Nord (N)

 Analyse- und Diagnostikzentrum Süd (S) 

Vizepräsident 

Präsident 
Landesbeauftragter 

für das Qualitätsmanagement 

Stand: 10. März 2008 

Seite 159
 



Index 

A 
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Abkürzungsverzeichnis
 

ABAS Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe 

ABuDIS Altlasten-, Bodenschutz- und Deponie-

Informationssystem 

ADZ N Analyse- und Diagnostikzentrum Nord 

ADZ S Analyse- und Diagnostikzentrum Süd 

Afla Aflatoxine 

AGEV Akademie für Gesundheit, Ernährung und 

Verbraucherschutz 

AIDS Acquired Immune Deficiency 

(Erworbenes Immundefektsyndrom) 

AIV Aviäre Influenzaviren 

AMC Amoxicillin/Clavulansäure 

AMP Ampicillin 

AP Landesinstitut für Arbeitsschutz und 

Produktsicherheit 

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz 

AVV RÜb Allgemeine Verwaltungsvorschrift über 

Grundsätze zur Durchführung der amtlichen 

Überwachung lebensmittelrechtlicher und 

weinrechtlicher Vorschriften 

BaP Benzo(a)pyren 

BBP Benzylbutylphthalat 

BEM Betriebliches Eingliederungsmanagement 

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung 

BfArM Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte 

BfR Bundesinstitut für Risikobewertung 

BG Berufsgenossenschaft 

BG Bestimmungsgrenze 

BioStoffV Biostoffverordnung 

Bq Becquerel 

BRD Bundesrepublik Deutschland 

BRSV Bovines respiratorisches Synzytialvirus 

BSE Bovine Spongiforme Enzephalopathie 

BÜP Bundesweites Überwachungsprogramm 

BU-Probe Bakteriologische Untersuchungsprobe 

BVD/MD Bovine Virus Diarrhoe/Mucosal Disease 

BVDV Bovines Virus Diarrhoe Virus 

BVL Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit 

C. Corynebacterium 

CEZ Cefazolin 

ChemG Chemikaliengesetz 

ChemVwV-GLP Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 

Verfahren der behördlichen Überwachung der 

Einhaltung der Grundsätze der Guten Laborpra

xis 

CIP Ciprofloxacin 

CL Curricularer Lehrplan 

cMRSA Community-acquired Methicillin-resistente 

Staphylococcus aureus-Stämme 

CO2 Kohlenstoffdioxid 

CWD Chronic Wasting Disease 

(Chronisch auszehrende Krankheit) 

CyHV 3 Cyprinid-Herpesvirus 3 

DBP Dibutylphthalat 

DDT Dichlordiphenyltrichlorethan 

DEET N,N-Diethyltoluamid 

DEG Diethylenglykol 

DEHP Di(2-ethylhexyl)phthalat 

DGEpi Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie 

DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und 

Mikrobiologie 

DGMS Deutsche Gesellschaft für Medizinische 

Soziologie 

DGPH Deutsche Gesellschaft für Public Health 

DGSMP Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und 

Prävention 

DiBP Di-isobutylphthalat 

DiDP Di-isodecylphthalat 

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

DiNP Di-isononylphthalat 

DIPNET Diphtheria Surveillance Network 

dl-PCB Dioxinähnliche polychlorierte Biphenyle 

DMS N,N-Dimethylsulfamid 

DNA (DNS) Deoxyribonucleic Acid (Desoxyribonukleinsäure) 

DON Deoxynivalenol 

DOP Di-n-octylphthalat 

DOX Doxycyclin 

DT Diphtherietoxin 

E. coli Escherichia coli 

EC Ethylcarbamat 

EDV Elektronische Datenverarbeitung 

EFSA European Food Safety Authority (Europäische 

Behörde für Lebensmittelsicherheit) 

EG Europäische Gemeinschaft 

EHEC Enterohämorrhagische Escherichia coli 

ELISA Enzyme-Linked-Immunosorbent Assay 

ELWGD European Laboratory Working Group on 

Diphtheria 

EnVKV Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung 

ERT Ertapenem 

ESPED Erhebung seltener pädiatrischer Erkrankungen 

in Deutschland 

EU Europäische Union 

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

FDA Food and Drug Administration 

FLI Friedrich-Loeffler-Institut 

FSE Feline Spongiforme Enzephalopathie 

FT-IR Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie 
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Abkürzungsverzeichnis
 

FUM Fumonisine 

GDA Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie 

GE Landesinstitut für Gesundheit und Ernährung 

GefStoffV Gefahrstoffverordnung 

GHS Globally Harmonised System of Classification 

and Labelling of Chemicals (global harmonisier

tes System zur Einstufung und Kennzeichnung 

von Chemikalien) 

GLP Gute Laborpraxis 

GMDS Deutsche Gesellschaft für medizinische 

Informatik, Biometrie und Epidemiologie 

GME Gesundheits-Monitoring-Einheiten 

GPSG Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

GVO Gentechnisch veränderter Organismus 

H Hämagglutinin 

H.A.-Nahrung Hypoallergene Nahrung 

HACCP Hazard Analysis Critical Control Point-Konzept 

(Gefährdungsanalyse und kritische Lenkungs

punkte) 

HAH Hämagglutinationshemmungsreaktion 

HBM Humanbiomonitoring 

HCB Hexachlorbenzol 
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HPAI High Pathogenic Avian Influenza 

(Hochpathogene Aviäre Influenza) 

IARC International Agency for Research on Cancer 

IEF Isoelektrische Fokussierung 

IFP Staatsinstitut für Frühpädagogik 

IHK Industrie- und Handelskammer 

IHM Internationale Handwerksmesse 

INES Integrated Exposure Assessment Survey 

IRMS Isotopenmassenspektrometer 

K Koordination und Strategie 

K 3 K 3-Material nach VO (EG) 1774/02 

KbE/g Kalorie bildende Einheiten pro Gramm 

KiGGS Kinder- und Jugendgesundheitssurvey des 

Robert Koch-Instituts 

LAGI Landesarbeitsgemeinschaft Impfen 

LASI Länderausschuss für Arbeitsschutz und 

Sicherheitstechnik 

LC-MS/MS Liquid Chromatography/Mass Spectrometry/ 

Mass Spectrometry 

(Flüssigchromatografie mit zweidimensionaler 

massenspektrometrischer Detektion) 

LfAS Ehemaliges Landesamt für Arbeitsschutz, 

Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik 

LFGB Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und 

Futtermittelgesetzbuch 



LfL Landesanstalt für Landwirtschaft 

LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt 

LGL Bayerisches Landesamt für Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

LIMS LaborInformationsManagementSystem 

L.M. Listeria monocytogenes 

LMU Ludwig-Maximilians-Universität München 

LÖGD Landesinstitut für den Öffentlichen Gesund

heitsdienst 

LPAI Low Pathogenic Avian Influenza 

(Niedrigpathogene Aviäre Influenza) 

LUPE I Länderuntersuchungsprogramm in öffentlichen 

Einrichtungen 

LV Landesinstitut für Lebensmittel und 

Veterinärwesen 

LZG Bayerische Landeszentrale für Gesundheit 

Max. Maximaler Gehalt 

MDK Bayern Medizinischer Dienst der Krankenversicherung 

in Bayern 

mg/kg Milligramm pro Kilogramm 

MHD Mindesthaltbarkeitsdatum 

Min. Minimaler Gehalt 

MKA Mutterkornalkaloide 

MLST Multi-Locus-Sequence-Typing 

MPG Medizinproduktegesetz 

MPSV Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung 

MRSA Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus 

MSB Muskel-Skelett-Belastungen 

MSE Muskel-Skelett-Erkrankungen 

MSM Methylsulfonylmethan 

MTA-V-Schule Staatliche Berufsfachschule für veterinär

medizinisch-technische Assistenten 

MW Mittelwert 

N Neuraminidase 

NDELA N-Nitrosodiethanolamin 

NDMA N-Nitrosodimethylamin 

NEM Nahrungsergänzungsmittel 

NENT Nationales Zentrum für enteropathogene 

Bakterien 

NMR-Gerät Kernresonanzspektrometer 

Norm EN Europäische Norm 

NRKP Nationaler Rückstandskontrollplan 

NRL Nationales Referenzlabor 

OECD Organisation for Economic Co-operation and 

Development 

ÖGD Öffentlicher Gesundheitsdienst 

OIE Office International des Epizooties 

(Internationales Tierseuchenamt) 

OTA Ochratoxin A 

PAK Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 

PAT Patulin 

PBDE Polybromierte Diphenylether 

PCB Polychlorierte Biphenyle 
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PCDD Polychlorierte Dibenzodioxine 

PCDD/F Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und 

Dibenzofurane 

PCDF Polychlorierte Dibenzofurane 

PCP Pentachlorphenol 

PCR Polymerase Chain Reaction 

(Polymerase-Kettenreaktion) 

PET Polyethylenterephthalat 

PFC Perfluorcarbone 

PFC Perfluorierte Verbindungen 
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PFOA Perfluoroctansäure 
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PFT Perfluorierte Tenside 

PINCHE Policy Interpretation Network on Children’s 

Health and Environment 

PI-Tier Persistent mit dem BVD-Virus infiziertes Rind, 

Virämiker 

PRRS Porcines respiratorisches und reproduktives 

Syndrom 

PSA Persönliche Schutzausrüstung 

PSM Pflanzenschutzmittel 

PVC Polyvinylchlorid 

PVL-MRSA Panton-Valentine-Leukozidin Toxin 

Quid Quantitative Ingredient Declaration 

(Mengenkennzeichnung) 

R Rückstand 

RAPEX Rapid Exchange of Information System 

(Europäisches Schnellwarnsystem für unsiche

re Produkte) 

RASFF Rapid Alert System for Food and Feed 

(Europäisches Schnellwarnsystem für Lebens-

und Futtermittel) 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals (Registrierung, 

Bewertung, Zulassung und Beschränkung 

chemischer Stoffe) 

RFA Röntgenfluoreszenzanalyse 

RFLP Restriktions-Fragment-Längen-Polymorphismus 

RKF Rahmenplan der Kontrollaktivitäten im 

Futtermittelsektor 

RKI Robert Koch-Institut 

RL 2002/46/EG Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 10. Juni 2002 

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über Nahrungsergänzungsmittel 

RNA Ribonucleid acid (Ribonukleinsäure) 

RSI-Syndrom Repetitive Strain Injury-Syndrom (Mausarm) 

RT-PCR Real Time-Polymerase Chain Reaction 

SDS-PAGE Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamidgelelektro

phorese 

SIDS Sudden Infant Death Syndrome 

(Plötzlicher Säuglingstod) 

SOPs Standard Operating Procedures 

(Standardarbeitsanweisungen) 

SO2 Schwefeldioxid 

spp. Spezies (Art) 

ssp. Subspezies 

STIKO Ständige Impfkommission 

StMUGV Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz 

SXT Sulfamethoxazol/Trimethoprim 

TBA Tierkörperbeseitigungsanstalt/-anlage 

TDI Tolerable Daily Intake (Maximal tolerierbare 

tägliche Aufnahmemenge) 

TEQ Toxizitätsäquivalent 

TNP Tierische Nebenprodukte 

TOB Tobramycin 

TRACE Tracing Food Commodities in Europe 

TrinkwV Trinkwasserverordnung 

TSE Transmissible spongiform Encephalopathy 

(Übertragbare Spongiforme Enzephalopathie) 

u. B. Unterhalb der Bestimmungsgrenze 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

(Gemeinsames Programm der Vereinten 

Nationen für HIV/AIDS) 

VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und 

Informationstechnik e.V. 

VIS Verbraucherinformationssystem Bayern 

VO Verordnung 

VSoV Verwaltungsschule der Sozialverwaltung 

VTEC Verotoxinbildende Escherichia coli 

WHO World Health Organization 

(Weltgesundheitsorganisation) 

Z Zentralabteilung 

ZEA Zearalenon 

ZIG Zentralstelle für Informationsverarbeitung in der 

Gewerbeaufsicht 

ZNS Zentrales Nervensystem 

ZWV Zentrale Wasserversorgung 
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